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Die vergangenen fünf Jahre haben wieder einmal 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass der Mit-
telstand ein herausragender Leistungsträger der 
bayerischen Wirtschaft ist: 4,3 Millionen sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsplätze, rund 190.000 
Ausbildungsverhältnisse und ein mittelständischer 
Anteil von rund 38 % am bayerischen Gesamtum-
satz sprechen eine deutliche Sprache. Der Mittel-
stand ist das Rückgrat der Wirtschaft im Freistaat 
und Garant für Wohlstand und zukunftsfähige Ar-
beits- und Ausbildungsplätze.

Seine Bedeutung geht allerdings weit über die rei-
nen Zahlen hinaus. Denn die vielen kleinen und 
mittleren Unternehmen prägen Bayerns Wirt-
schaft in entscheidender Weise. Gerade der  
Mittelstand setzt flächendeckende Wachstums- 
impulse – sowohl in den Städten als auch im länd-
lichen Raum. Er erhöht die Standortqualität durch 
ein dichtes Netz an qualifizierten Zulieferern so-
wie Dienstleistern und sichert die Zukunftsfähig-
keit der Gesamtwirtschaft durch seine Flexibilität, 
seine Innovationskraft und sein berufliches Ausbil-
dungsangebot. Überdies hat er als standorttreuer 
corporate citizen eine wichtige gesellschaftspoliti-
sche Bedeutung. 

Bayerische Wirtschaftspolitik ist daher zuallererst 
Mittelstandspolitik. Sie zielt einerseits darauf ab, 
den kleinen und mittleren Unternehmen die best-
möglichen Rahmenbedingungen zu bieten, ande-
rerseits ihnen maßgeschneiderten Förderange-
bote bereitzustellen. Wir haben dabei aber nicht 
nur die großen Herausforderungen im Blick, die 
der Mittelstand zu bewältigen hat, sondern setzen 
gleichermaßen auch gezielte regionalpolitische Im-
pulse.

In den Jahren vor der Corona-Pandemie entwi-
ckelte sich der bayerische Mittelstand mit gro-
ßer Dynamik in einem durchaus herausfordern-
den Umfeld. Vor allem die schnell fortschreitende  
Digitalisierung, aber auch der Mangel an Fachkräf-
ten und geeigneten Nachfolgern für die allmäh-
lich abtretende Generation an Familienunterneh-
mern der geburtenstarken Jahrgänge erforderten 
erhebliche Anstrengungen. Zudem mussten sich 
unsere Unternehmen auf Veränderungen im glo-
balen Wettbewerb einstellen, etwa einem zuneh-
menden Protektionismus oder dem Entstehen 
neuer Zukunftsmärkte.



 

 
 

 

 
   

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Angesichts der vielfältigen Herausforderungen ist 
für die Bayerische Staatsregierung die Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
ein vorrangiges Ziel ihrer Mittelstandspolitik. So 
wurde etwa der Bürokratieabbau durch die Ernen-
nung eines speziellen Beauftragten und die Ein-
führung eines Praxis-Checks für staatliche Geset-
ze und Verordnungen vorangetrieben. Auch der 
Bayerische Weg bei der Datenschutzgrundverord-
nung, mit einem bürgernahen sowie vereins- und 
mittelstandsfreundlichen Gesicht, hat zu einer un-
ternehmensfreundlichen Verwaltungspraxis beige-
tragen. Im Infrastrukturbereich haben wir mit dem 
Mobilfunkförderprogramm – um nur ein Beispiel 
zu nennen – Defizite in der Mobilfunkversorgung 
reduziert und damit auch den Mittelstand unter-
stützt. 

Aber auch auf Bundesebene hat Bayern nach-
drücklich auf umfangreiche und mittelstands-
freundliche Verbesserungen hingewirkt, etwa bei 
der Erbschaftsteuerreform. Zugleich kommt die 
vom Freistaat erwirkte Länderöffnungsklausel bei 
der Grundsteuerreform und die neu eingeführte 
Forschungszulage – eine langjährige Forderung 
Bayerns – dem Mittelstand unmittelbar zugu-
te. Wir werden hier am Ball bleiben, denn unsere 
Unternehmen brauchen zusätzliche Entlastungen 
nicht nur bei der Besteuerung, sondern auch im 
Bereich der Arbeits- und Sozialgesetzgebung. 

Gezielte Fördermaßnahmen bilden einen weite-
ren Schwerpunkt der bayerischen Mittelstandspo-
litik. Ihre Spannweite reicht vom breiten Finanzie-
rungsangebot der LfA Förderbank Bayern über die 
Hightech Agenda mit einer Mittelstandsoffensive 
von 400 Millionen Euro bis hin zu knapp 30 bay-
erischen Auslandsrepräsentanzen zur Förderung 
wirtschaftsorientierter Kontakte. In der Grün-
der- und Nachfolgeförderung hat das Bayerische 
Wirtschaftsministerium mit der Initiative „Grün-
derland.Bayern“ und der Offensive „Unterneh-
mensnachfolge.Bayern“ weitere, wichtige Akzen-
te gesetzt. Zur Förderung des Fachkräfteangebots 
hat der Freistaat in den letzten fünf Jahren nicht 
nur rund 175 Millionen Euro in die überbetriebli-
che berufliche Bildung investiert, sondern durch 

eine Bundesratsinitiative auch wesentlich dazu 
beigetragen, dass die Meisterpflicht 2020 in zwölf 
Gewerken wieder eingeführt wurde. Dies wird 
der handwerklichen Qualität und der zukünftigen 
Fachkräfteausstattung besonders zugutekommen. 

Zudem hat die bayerische Mittelstandsförderung 
ganz wesentlich auch Unternehmen im ländlichen 
Raum gestärkt und damit zu gleichwertigeren Le-
bensverhältnissen im gesamten Freistaat beige-
tragen. So haben wir die gewerbliche Wirtschaft 
in den letzten fünf Jahren mit über 820 Millionen 
Euro an Zuschüssen in strukturschwächeren Regi-
onen unterstützt. Das Ziel einer räumlich ausge-
wogenen Förderung beschränkt sich aber nicht 
auf die Regionalförderung. Bestes Beispiel hierfür 
sind die 19 digitalen Gründerzentren, die in den 
letzten Jahren an 27 Standorten errichtet wurden. 
Sie haben sich zu regionalen, über ganz Bayern 
verteilten Gründerökosystemen entwickelt. Auch 
unsere Tourismusförderung von zuletzt jährlich 84 
Millionen Euro kommt in besonderer Weise den 
ländlichen Regionen zugute. 

Insgesamt haben die Maßnahmen der Bayerischen 
Staatsregierung dazu beigetragen, dass sich un-
ser Mittelstand und die gesamte bayerische Wirt-
schaft bis zu Beginn der Corona-Pandemie in sehr 
guter Verfassung befand. Entsprechend lag die Ar-
beitslosigkeit im März 2020 auf einem Tiefstand 
von 3,1 %, dem niedrigsten Wert in Deutschland. 
Mit der Corona-Krise entstand allerdings eine völ-
lig unerwartete und wirtschaftlich tief einschnei-
dende Zäsur: Großen Teilen des Mittelstands 
brach wegen fehlender Nachfrage, Unterneh-
mensschließungen und unterbrochener Lieferket-
ten das Geschäft in breitem Umfang weg. 

Um kleine und mittlere Unternehmen mit Liqui-
ditätsproblemen rasch und kraftvoll zu unterstüt-
zen, Unternehmensinsolvenzen zu vermeiden und 
die wirtschaftliche Existenz der Betriebe zu si-
chern, hat die Bayerische Staatsregierung daher 
ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlos-
sen. Als erstes Bundesland stellte Bayern hierbei 
seinen durch Corona in Not geratenen Unterneh-
men eine finanzielle Soforthilfe bereit. 
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Über die LfA Förderbank Bayern wurden zudem 
günstige und schnelle Kreditprogramme aufgelegt, 
zusätzlich umfangreichere Risikoentlastungen ge-
währt und Steuerzahlungen gestundet. All diese 
Instrumente wurden dabei eng mit den Unterstüt-
zungsmaßnahmen des Bundes abgestimmt.

Bayern hat zudem sehr schnell einen strukturieren 
Fahrplan zur schrittweisen Wiedereröffnung der 
Betriebe präsentiert und damit einen wichtigen 
Schritt in Richtung Normalität getan. Damit wur-
den für die Unternehmen Planungssicherheit ge-
schaffen und die dringend benötigte Zukunftsper-
spektive eröffnet.

Angesichts der weitreichenden Auswirkungen 
durch die Corona-Krise und der Herausforderun-
gen durch Globalisierung, Digitalisierung und den 
demographischen Wandel ist die nachhaltige Un-
terstützung unseres Mittelstands bei den not-
wendigen Anpassungsprozessen weiterhin ein 
zentrales politisches Anliegen, um die gesamte 
bayerische Wirtschaft wieder auf den Erfolgspfad 
zurückzuführen. Die Stellschrauben umfassen da-
bei

• eine wirtschaftsfreundliche Steuerpolitik mit ei-
ner Senkung der Unternehmenssteuern auf ein 
international wettbewerbsfähiges Niveau,

• gezielte Konjunkturmaßnahmen zur wirtschaft-
lichen Belebung sowie steuerliche Entlastungen 
zur Liquiditätssicherung und mittelfristigen Inve-
stitionsankurbelung,

• eine umfassende Förderung von Zukunftstech-
nologien, Digitalisierung und regionalen Unter-
nehmensinvestitionen sowie

• eine Neujustierung zur Vereinbarung von Ex-
portstärke und regionalen Wirtschaftskreisläu-
fen bis hin zur heimischen Produktion lebens-
notwendiger Güter in kritischen Bereichen.

Im Unterschied zur globalen Wirtschafts- und  
Finanzkrise 2008 sind die Ursachen des Konjunk-
tureinbruchs nicht systemischer Natur, sondern 
liegen in den zeitlich befristeten Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie begründet. 
Die Aussichten auf eine absehbare wirtschaftliche 
Erholung stehen daher gut, denn die Krise trifft 
auf eine im Kern gesunde Volkswirtschaft. Mit 
dem vergleichsweise robusten finanziellen Spiel-
raum Bayerns und des Bundes haben wir die beste 
Möglichkeit, die krisenbedingte Auswirkungen ab-
zumildern und die Wirtschaft Bayerns wieder zu 
alter Stärke zu führen.

Dabei setzen wir auf die Flexibilität, die Wider-
standsfähigkeit und die exzellente Substanz un-
serer kleinen und mittleren Unternehmen. Durch 
die Fortsetzung eines mittelstandsfreundlichen 
Kurses wollen wir den Erfolg des bayerischen Mit-
telstands nachhaltig sicherstellen und damit sei-
ne tragende Rolle für den gesellschaftlichen Wohl-
stand Bayerns fortschreiben.

Hubert Aiwanger 
Bayerischer Staatsminister für  
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Tobias Gotthardt
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium  
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
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Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

1 Einleitung 
Die Staatsregierung erstattet dem Landtag gemäß 
Artikel 19 des Mittelstandsförderungsgesetzes 
mindestens alle fünf Jahre Bericht über die Lage 
der mittelständischen Unternehmen sowie der 
Freien Berufe in Bayern.1 Mit dem Mittelstands-
bericht 2020 kommt die Staatsregierung dieser 
Pflicht nach. Der vorliegende Bericht deckt im 
Schwerpunkt den Zeitraum 2014/2015 bis 2019 
ab. Ergänzend werden auch aktuelle Entwicklun-
gen, vor allem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 
behandelt.2 Folgende Themen stehen im Vorder-
grund: 

Empirische Bestandsaufnahme. Sie liefert zu-
nächst ein Gesamtbild des bayerischen Mittel-
stands. Die verwendeten Mittelstandsdefinitio-
nen orientieren sich am Vorgängerbericht, um 
eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Bestand 
und Struktur des Mittelstands werden aus ver-
schiedenen Blickwinkeln untersucht. Sie reichen 
von der Anzahl der Unternehmen, Umsätzen und 
Beschäftigten im Mittelstand bis hin zu mittel-
standsspezifischen Fragestellungen wie dem 
Gründungs- und Nachfolgegeschehen (Kapitel 2). 
Anschließend werden verschiedene Wirtschafts-
bereiche dargestellt (Kapitel 3). Die empirische 
Bestandsaufnahme schließt mit einem Zwischen-
fazit ab (Kapitel 0). 

Entwicklung der Rahmenbedingungen für den 
Mittelstand. Der Mittelstandsbericht zeigt regel-
mäßig auf, wie sich das Umfeld für kleine und 
mittlere Unternehmen verändert und welche Her-
ausforderungen bestehen. Die Trends in den Be-
reichen „Globalisierung“, „Digitalisierung und 

Technologie“, „Energie und Klima“, „Govern-
ment“ und „Infrastruktur“ stehen im Vordergrund 
der Betrachtung. Sie werden auf globaler, europä-
ischer, bundesweiter und bayerischer Ebene ana-
lysiert (Kapitel 5). Dabei werden auch die Maß-
nahmen erläutert, mit denen sich die Bayerische 
Staatsregierung einbringt, um die Rahmenbedin-
gungen für den bayerischen Mittelstand optimal 
zu gestalten. 

Gezielte Unterstützung des Mittelstands auf Lan-
desebene. Kleine und mittlere Unternehmen ha-
ben gegenüber Großunternehmen Nachteile auf-
grund ihrer geringeren Größe. Die Bayerische 
Staatsregierung arbeitet gezielt daran, diese Defi-
zite auszugleichen. Sie setzt dazu ein breites 
Spektrum an Fördermaßnahmen ein. Sie sollen 
die digitale Transformation voranbringen, gute Fi-
nanzierungsbedingungen schaffen und die Inno-
vationskraft des Mittelstands stärken. Darüber 
hinaus werden die Erschließung von Auslands-
märkten, die Sicherung des Fachkräftebedarfs so-
wie Unternehmensgründungen und Unterneh-
mensnachfolgen unterstützt. Der Mittelstandsbe-
richt 2020 erläutert die jeweiligen Maßnahmen 
im Berichtszeitraum und zeigt auf, mit welcher 
Unterstützung kleine und mittlere Unternehmen 
auch zukünftig rechnen können (Kapitel 6). Für 
die Querschnittsbereiche Handwerk (Kapitel 7) 
und Tourismus (Kapitel 8) werden die gesonder-
ten Entwicklungen, Maßnahmen und Perspekti-
ven aufgezeigt. 

Die Corona-Pandemie und ihre Bekämpfung ha-
ben gravierende wirtschaftliche Auswirkungen. 

1 Nach Artikel 24 des Mittelstandsförderungsgesetzes finden das Ge-
setz auf die Förderung der Land- und Forstwirtschaft keine Anwen-
dung. Dieser Wirtschaftssektor wird daher in diesem Bericht nicht 
betrachtet. 

2 Der Vorgängerbericht deckte den Zeitraum 2009/10 bis 2014 ab (vgl. 
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie (2015)). Der vorliegende Bericht orientiert 

sich in seiner Struktur und Inhalten am Vorgängerbericht, um eine 
Vergleichbarkeit sicherzustellen. Die im Bericht verwendete Defini-
tion für den Mittelstand erfolgt anhand der Mittelstandsdefinition 
des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn (vgl. Kap. 2.1). 
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Die Bayerische Staatsregierung hat – über die Hil-
fen des Bundes hinaus – umfassende Maßnahmen 
ergriffen, um den Mittelstand in dieser schwieri-
gen Zeit zu stützen und das wirtschaftliche 
Wachstum wieder anzukurbeln (Kapitel 9). 

Ausblick. Der bayerische Mittelstand hat sich in 
den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Die 
Corona-Krise und der mit der Bekämpfung ver-
bundene harte wirtschaftliche Einbruch trifft viele 
Bereiche des Mittelstands sehr. Liquiditätshilfen 
und Konjunkturprogramme helfen, die Auswir-
kungen der Krise zu mindern. Es ist mit einer 
schnellen konjunkturellen Erholung zu rechnen, 

auch wenn dieser Trend nicht für alle Unterneh-
men gleichermaßen zutreffen wird. So erwartet 
die Bundesregierung, dass das reale Bruttoin-
landsprodukt im Jahr 2022 das Vorkrisenniveau 
wieder erreicht oder übertroffen haben wird.3 

Was unabhängig von der Corona-Krise bleibt, sind 
Chancen und Herausforderungen, vor denen der 
Mittelstand steht. Die Bayerische Staatsregierung 
wird auch in Zukunft den Mittelstand tatkräftig 
unterstützen (Kapitel 10), um den Mittelstand auf 
der Erfolgsspur zu halten. 

3 Vgl. BMWi/BMF (2020). 
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2 Bestand und Struktur des 
Mittelstands in Bayern 

Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
und die Freien Berufe haben eine herausragende 
Bedeutung für die bayerische Volkswirtschaft. Um 
das Phänomen fassen zu können, bedarf es einer 
klaren Systematisierung, die über Definitionen er-
reicht wird (Kapitel 2.1). Anschließend kann die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der definierten 
Einheiten vermessen werden. Dazu wird zunächst 
anhand volkswirtschaftlicher Kennzahlen kurz in 
die Entwicklung der bayerischen Wirtschaft einge-
führt (Kapitel 2.2). Auf Basis von Daten der Statis-
tischen Ämter wird die Entwicklung des bayeri-
schen Mittelstands im Zeitraum 2014 bis 2019 
skizziert.4 Dabei werden für Bayern verschiedene 
Entwicklungen berichtet: die Selbstständigen-
zahl/-quote (Kapitel 2.3), die Unternehmens- und 
Umsatzstruktur (Kapitel 2.4), die Rolle der KMU 
als Arbeitgeber (Kapitel 2.5), Ausbilder (Kapi-
tel 2.6) und im Außenhandel (Kapitel 2.7), die Un-
ternehmensneugründungen und -liquidationen 
(Kapitel 2.8), sowie die Unternehmensnachfolge 
(Kapitel 2.9). Um die Entwicklung und die Positio-
nierung Bayerns einordnen zu können, werden 
die Entwicklungen an geeigneter Stelle mit dem 
Bundesdurchschnitt verglichen. 

2.1 Mittelstandsdefinition 

Begriffe wie Mittelstand und KMU werden häufig 
synonym verwendet. Zur eindeutigen Unterschei-
dung und Vergleichbarkeit wird im Folgenden die 

Definition von KMU vorgestellt, die in weiten Tei-
len des Berichts zur Anwendung kommt. Definiti-
onen sind nicht „wahr“ oder „falsch“, sondern 
können nur zweckmäßig bzw. zutreffend sein und 
dienen der Wesensbestimmung.5 Zur Beschrei-
bung des Mittelstands wird in der Literatur dabei 
auf allgemein verfügbare quantitative Kriterien 
für KMU wie etwa die Umsatzhöhe und die Be-
schäftigtenzahl als Abgrenzungsmerkmal zurück-
gegriffen. Allerdings existiert nicht die eine allge-
meingültige Definition, sondern je nach Zweck-
mäßigkeit kommen verschiedene Definitionen 
zum Einsatz. In diesem Mittelstandsbericht wird 
weitgehend die im Folgenden vorgestellte KMU-
Definition des IfM Bonn verwendet. 

KMU-Definition nach IfM Bonn.6 Das Institut für 
Mittelstandsforschung Bonn (IfM Bonn) definiert 
Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten 
und weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz als 
KMU. In dieser quantitativen Definition gelten – 
in Anlehnung an die KMU-Definition der EU-Kom-
mission – Unternehmen mit bis zu neun Beschäf-
tigten und bis 2 Mio. Euro Jahresumsatz als Klein-
stunternehmen. Unternehmen mit bis zu 49 Be-
schäftigten und einem Jahresumsatz bis 10 Mio. 
Euro werden als kleine Unternehmen und solche 
mit bis 499 Beschäftigten und bis 50 Mio. Euro 
Umsatz als mittlere Unternehmen bezeichnet. 

KMU-Definition der EU-Kommission.7 Eine weit-
hin bekannte Mittelstandsdefinition ist die der 
EU-Kommission. Die EU versucht zu verhindern, 

4 Der Berichtszeitraum des Mittelstandsberichts umfasst den Zeit- 5 Vgl. Opp (2005), S. 113. 
raum 2015 bis 2019, wobei das Jahr 2014 das letzte Berichtsjahr im 6 Vgl. IfM Bonn (2020a). 
Mittelstandsbericht 2015 war und deshalb als Ausgangsjahr dient 7 Vgl. IfM Bonn (2020b). 
(vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie (2015)). Wo möglich, wurden aktuelle Ent-
wicklungen im Jahr 2020 skizziert. Insbesondere wird auf die 
Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einbruch der Wirt-
schaft eingegangen. Auswertungen auf Basis des Mikrozensus und 
der Umsatzsteuerstatistik betrachten nur den Zeitraum 2009 bis 
2018, da keine aktuelleren Daten vorliegen. 
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dass Mitgliedsstaaten den Wettbewerb durch 
Beihilfen an Unternehmen verzerren. Um den-
noch Unternehmen fördern zu können, sind Aus-
nahmen vorgesehen. Damit diese in allen Mit-
gliedsstaaten einheitlich zur Anwendung kom-
men, hat die EU gemäß einer Kommissions-Emp-
fehlung8 seit dem 1. Januar 2005 eine einheitliche 
KMU-Definition. Als KMU gelten solche Unter-
nehmen, die nicht mehr als 249 Beschäftigte ha-
ben und entweder nicht mehr als 50 Mio. Euro 
Jahresumsatz oder eine Bilanzsumme von maxi-
mal 43 Mio. Euro aufweisen. Zudem sind Ver-
flechtungen mit anderen Unternehmen zu be-
rücksichtigen. Ist das Unternehmen Teil einer Un-
ternehmensgruppe, müssen je nach Höhe der Be-
teiligung die Mitarbeiterzahl und der Umsatz 

bzw. die Bilanzsumme der gesamten Gruppe be-
rücksichtigt werden. 

Die Europäische Kommission unterscheidet zu-
dem nach Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen, wie bei der Definition 
des IfM Bonn bereits aufgezeigt. 

Arbeitsdefinition Mittelstandsbericht. Tabelle 
2-1 zeigt die KMU-Definitionen des IfM und der 
EU und die Abgrenzungskriterien für Kleinst-, 
kleine und mittlere Unternehmen. Der wesentli-
che Unterschied besteht in der Obergrenze 499 
Beschäftigte, die bei der IfM-Definition angelegt 
ist. Dieser Definition wird in diesem Bericht ge-
folgt.9 

Tabelle 2-1: KMU-Definition des IfM Bonn und der EU-Kommission 

Kleinstunternehmen < 10 ≤ 2 Mio. Euro 

Kleine Unternehmen < 50 ≤ 10 Mio. Euro 

Mittlere Unternehmen < 500 ≤ 50 Mio. Euro 

KMU zusammen < 500 ≤ 50 Mio. Euro 

IfM Bonn EU-Kommission 

Mitarbeiter und Jahresumsatz 
Mitarbeiter und Jahresumsatz oder Bilanzsummea 

< 10 ≤ 2 Mio. Euro ≤ 2 Mio. Euro 

< 50 ≤ 10 Mio. Euro ≤ 10 Mio. Euro 

< 250 ≤ 50 Mio. Euro ≤ 43 Mio. Euro 

< 250 ≤ 50 Mio. Euro ≤ 43 Mio. Euro 

Quelle: IfM Bonn (2020b), Commission of the European Communities (2003) 

2.2 Die Wirtschaftsentwicklung 
in Bayern 

Überdurchschnittliche gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung in Bayern. Die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung Bayerns verlief im Zeitraum 2014 bis 
2019 überdurchschnittlich. Die bayerische Wirt-
schaft wuchs preisbereinigt pro Jahr um 2 %, die 

Wirtschaft in Deutschland um 1,8 %. In allen Be-
richtsjahren waren die Wachstumsraten positiv. 
Kumuliert über den Zeitraum 2014 bis 2019 ist die 
bayerische Wirtschaft preisbereinigt um insge-
samt 9,6 % gewachsen. Bayern liegt damit deut-
lich über dem Bundesdurchschnitt (8,8 %). Nomi-
nal wuchs die bayerische Wirtschaft in den Jahren 
2014 bis 2019 pro Jahr um durchschnittlich 3,6 %, 
nach Niedersachsen die höchste jährliche Wachs-
tumsrate.10 Das höchste jährliche preisbereinigte 

8 Vgl. Commission of the European Communities (2003), S. 124/36ff. 
9 Das IfM Bonn unterscheidet zwischen kleinen und mittleren Unter-

nehmen (KMU), die anhand quantitativer Größen abgegrenzt wer-
den, und dem Begriff "Mittelstand", den das IfM durch die Einheit 
von Eigentum und Leitung definiert. Bei dieser qualitativen Abgren-
zung des „Mittelstands“ ist nicht die Unternehmensgröße aus-
schlaggebend, sondern qualitative Merkmale. Die Einheit von Eigen-
tum und Leitung besteht dann, wenn der Unternehmer einen maß-
geblichen persönlichen Einfluss ausübt, das unternehmerische Ri-
siko trägt und das Unternehmen seine persönliche Erwerbs- und 
Existenzgrundlage sichert. Synonyme des so abgrenzten Mittel-

standsbegriffs sind Familienunternehmen, Eigentümerunterneh-
men und familiengeführte Unternehmen (vgl. IfM Bonn (2020c)). In 
diesem Bericht wird die quantitative Abgrenzung mit dem Begriff 
Mittelstand gleichgesetzt. 

10 Eigene Berechnungen mit Daten der Volkswirtschaftlichen Gesam-
trechnung der Länder (2020). 
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Wachstum wurde im Jahr 2017 mit 3,4 % erreicht, 
die geringste Wachstumsrate im Jahr 2019 mit 
0,5 %. Damit erfüllten sich die Erwartungen der 
gewerblichen Wirtschaft, die sich in Bayern be-
reits in den Jahren 2018 und 2019 eingetrübt hat-
ten. Am Ende des Jahres 2019 blickte die gewerb-
liche Wirtschaft dann wieder optimistischer in die 
Zukunft.11 

Angesichts der Corona-Pandemie und den ein-
schneidenden Maßnahmen ist für das Jahr 2020 
von einem erheblichen Einbruch der Wirtschaft in 
Bayern und Deutschland auszugehen. Der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung rechnet mit einem 
Einbruch um 2,8 bis 5,4 %, je nach Länge der ein-
schränkenden Maßnahmen. Im ersten Quartal 
brach in Deutschland das reale Bruttoinlandspro-
dukt gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,2 % 
ein, obwohl die Einschränkungen aufgrund der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie nur wenige 
Wochen wirksam waren. Im zweiten Quartal 2020 
lag das reale BIP 11,7 % unter dem Vorjahresquar-
tal, der stärkste je gemessene Rückgang seit Be-
ginn der quartalsweisen BIP-Berechnung im Jahr 
1970. Stark rückläufig waren wegen der Ein-
schränkungen die privaten Konsumausgaben, 
aber auch die Investitionen. Die Staatsausgaben 
wirkten hingegen stabilisierend.12 Abhängig von 
der Dauer der Einschränkungen kann sich die 
Wirtschaft in den nachfolgenden Jahren schnell o-
der nur langsam erholen.13 Die Bundesregierung 
rechnet in ihrer Interimsprojektion für das Jahr 
2020 mit einem Einbruch der preisbereinigten 
Wirtschaftsleistung um 5,8 % und für das Jahr 
2021 mit einen Aufholprozess und einem Wachs-
tum um 4,4 %. Im Laufe des Jahres 2022 soll das 
Vorkrisenniveau übertroffen werden.14 Damit be-
steht Hoffnung auf eine schnelle Erholung von der 
Corona-Krise. 

In weiten Teilen Bayerns herrscht Vollbeschäfti-
gung. Noch im Jahr 2014 titelte das Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung: „Das Ziel der 

Vollbeschäftigung in Deutschland: Fern, aber er-
reichbar“.15 Vollbeschäftigung gilt als erreicht, 
wenn alle Menschen, die Arbeit aufnehmen kön-
nen und wollen, auch Arbeit bekommen. Bei Ar-
beitslosenquoten von unter drei Prozent wird von 
Vollbeschäftigung ausgegangen. 

Die Zahl der Arbeitslosen ging in Bayern erneut 
deutlich zurück. In absoluten Zahlen konnte die 
Zahl der Arbeitslosen in den Jahren 2014 bis 2019 
um rund 53.000 Personen gesenkt werden. 

Damit herrscht in weiten Teilen Bayerns Vollbe-
schäftigung. Lag die jahresdurchschnittliche Ar-
beitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbs-
personen im Jahr 2014 noch bei 3,8 %, sank sie bis 
zum Jahr 2019 auf 2,8 %.16 Im Ländervergleich 
weist Bayern die niedrigste Arbeitslosenquote 
auf, bundesweit betrug die Arbeitslosenquote 
5 %. 

Eine Arbeitslosenquote von unter drei Prozent er-
reichten im Jahresdurchschnitt 2019 fast zwei 
Drittel der bayerischen Kreise und kreisfreien 
Städte. In vier von fünf Kreisen und kreisfreien 
Städten lag die Arbeitslosenquote unter 3,5 %. 

Für das Vorliegen von Vollbeschäftigung spricht 
auch die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen. 
Diese ist im Berichtszeitraum kräftig gestiegen. 
Im Jahr 2014 waren in Bayern über 73.000 offene 
Arbeitsstellen gemeldet, 2019 waren es fast 
126.000.17 

Durch die positive gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten von 2014 bis 2018 um 10,5 % an, im 
Jahr 2019 legte die sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung gegenüber dem Vorjahr nochmals 
um 1,9 % zu. Im Jahr 2019 gab es gegenüber 2014 
rund 640.000 zusätzliche Beschäftigungsverhält-
nisse (vgl. Abbildung 2-1). 

11 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwick- 14 Vgl. BMWi/BMF (2020). 
lung und Energie (2020a), S. 3. 15 Vgl. Weber (2014). 

12 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020a), S. 2. 16 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020a), Tabelle 2.1. 
13 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli- 17 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020b). 

chen Entwicklung (2020). 
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https://stabilisierend.12
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Abbildung 2-1: Erwerbstätige, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Selbstständige 
2009 bis 2018 in Bayern 

In 1.000 
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Erwerbstätige Sozialversicherungspflichtig Beschäftige Selbstständige 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2020d); Statistisches Bundesamt (2010-2019) 

Mehr Erwerbstätige. Im Jahresdurchschnitt 2018 
waren rund 7 Mio. Menschen in Bayern erwerbs-
tätig18. 2014 war die Zahl der Erwerbstätigen noch 
4,8 % bzw. 318.000 Personen geringer. Zu den Er-
werbstätigen zählen neben den sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten auch Selbstständige 
und Beamte19. Die Zahl der Selbstständigen ist da-
gegen rückläufig (−4,5 %). Hier dürften viele klei-
nere Selbstständige in eine abhängige Beschäfti-
gung gewechselt haben. 

In den vergangenen zehn Jahren ist die Erwerbs-
tätigenzahl jedes Jahr gewachsen. Getragen 

wurde diese Entwicklung durch das gute konjunk-
turelle Umfeld und die starke Binnenkonjunktur. 

Die positive Entwicklung findet durch die Corona-
Pandemie wahrscheinlich ein Ende. Die Zahl der 
Arbeitslosen lag in Bayern im Mai 2020 gegenüber 
dem Vorjahr um 44,4 % höher. Die Arbeitslosen-
quote erreichte 3,8 %, ohne Corona-Effekt hätte 
sie 2,7 % betragen.20 Derzeit ist nicht abzusehen, 
wie sich der Arbeitsmarkt weiterhin entwickeln 
wird. Bei einer längeren Schwächephase kann es 
zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen. 

18 Die Zahl der Erwerbstätigen wird nach dem Mikrozensus ausgewie-
sen. Der Mikrozensus basiert auf einer regelmäßigen Haushaltsbe-
fragung. Allerdings ist die dortige Erfassung der Erwerbstätigkeit 
nicht vollständig, da die Befragten in ihrem Alltagsverständnis eine 
andere Auffassung von Erwerbstätigkeit haben und deshalb klei-
nere Tätigkeiten in den Interviews nicht angeben (vgl. Statistisches 
Bundesamt, 2019). Allerdings sind diese meist geringfügigen Tätig-
keiten nicht Gegenstand dieses Berichts. 

19 Als Erwerbstätige gelten nach Grundlage der von der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) aufgestellten Normen, die im Einklang 
stehen mit den entsprechenden Definitionen im Europäischen Sys-

tem Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG), alle Perso-
nen, die im Berichtszeitraum innerhalb der Produktionsgrenze der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen eine auf Erwerb ausge-
richtete Produktionstätigkeit ausüben (vgl. Statistisches Bundes-
amt (2020b)). 

20 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020c), S. 14ff. 

20 

https://betragen.20
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Wie lange es dauert, diese wieder abzubauen, ist 
unsicher21. 

Tabelle 2-2: Erwerbstätige 2014 und 2018 in Bayern und Deutschland nach Wirtschaftsbe-
reichen 

Erwerbstätige Land- und Produzierendes Handel, Gastge- Sonstige Dienst- Insgesamt 
Forstwirtschaft, Gewerbe werbe, Ver- leistungen 
Fischerei kehr; Informa-

tion und Kom-
munikation 

Bayern 2018 (in Klammern 2014) 

Insgesamt in 1.000 113 (129) 2.202 (2.097) 1.733 (1.651) 2.948 (2.800) 6.995 (6.677) 

Horizontalstruktur in % 1,6 (1,9) 31,5 (31,4) 24,8 (24,7) 42,1 (41,9) 100 (100) 

Frauenanteil in % 35,4 (37,2) 25,2 (25,3) 45,6 (47,5) 62,8 (61,9) 46,3 (46,4) 

Deutschland 2018 (in Klammern 2014) 
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2015c, 2019); Berechnungen IW Consult 

Insgesamt in 1.000 523 (571) 11.455 (11.188) 10.850 (10.231) 19.067 (17.951) 41.895 (39.942) 

Horizontalstruktur in % 1,2 (1,4) 27,3 (28,0) 25,9 (25,6) 45,5 (44,9) 100 (100) 

Frauenanteil in % 31,5 (32,9) 23,8 (23,6) 43,6 (45,3) 62,4 (62,1) 46,6 (46,6) 

Große Bedeutung des industriellen Sektors. Mit 
Ausnahme der Land- und Forstwirtschaft hat in 
Bayern im Zeitraum 2014 bis 2018 die Zahl der Er-
werbstätigen in allen Wirtschaftsbereichen zuge-
nommen (vgl. Tabelle 2-2). In Bayern stieg die Er-
werbstätigenzahl im Produzierenden Gewerbe 
um 5 %, in Deutschland fiel die Dynamik mit 2,4 % 
geringer aus. Der industrielle Sektor hat im Frei-
staat eine höhere Bedeutung. Im Jahr 2018 arbei-
teten 31,5 % aller Erwerbstätigen dort, in 
Deutschland waren es 27,3 %. Die große Bedeu-
tung der Industrie wird auch bei der Betrachtung 
der Bruttowertschöpfung im Jahr 2019 deutlich: 
Bayern verfügt mit 25 % über einen im nationalen 
und internationalen Vergleich höheren Anteil des 
Verarbeitenden Gewerbes (Industrie in engerem 
Sinne) an der Bruttowertschöpfung als Deutsch-
land (21,6 %), Frankreich (10,9 %) oder Großbri-
tannien (9,6 %).22 

Die Industrie hat in der Vergangenheit den Haupt-
teil der Anpassungslasten wirtschaftlicher Krisen 
getragen. Auch die Corona-Krise hat zu erhebli-
chen Einbrüchen in der Industrie geführt. So lagen 
im April 2020 die Umsätze 34,8 % unter den Vor-
jahreswerten, die Auslandsumsätze sogar um 
42,9 % niedriger. Zugleich wurde bis April 2020 
die Belegschaft – v. a. durch Kurzarbeit – gehal-
ten. Die Zahl der Beschäftigten lag nur 1,5 % unter 
dem Vorjahrswert.23 Offensichtlich setzt die In-
dustrie auf eine schnelle Erholung, die sie mit ih-
rem Personal meistern möchte. 

Konstanter Frauenanteil. Der Frauenanteil an al-
len Erwerbstätigen hat sich im Berichtszeitraum 
stabil entwickelt und ist in Bayern und Deutsch-
land mit gut 46 % ähnlich hoch. In den einzelnen 
Wirtschaftsbereichen weisen die sonstigen 

21 Vgl. Sachverständigenrat (2020), S. 53. 
22 VGR der Länder (2020); Eurostat (2020) 
23 Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c), Tabelle 2. 

21 

https://Vorjahrswert.23
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Dienstleistungen den höchsten Frauenanteil un-
ter den Erwerbstätigen auf, das Produzierende 
Gewerbe den geringsten. 

2.3 Zahl und Entwicklung der 
Selbstständigen 

Weniger Selbstständige. Im Mittelstand werden 
Unternehmen i. d. R. von ihren Inhabern geführt. 
Der Bestand an Selbstständigen wird in Deutsch-
land zuverlässig im Mikrozensus gemessen. Im 
Jahr 2018 waren in Bayern 700.000 Personen 
selbstständig tätig (vgl. Abbildung 2-2).24 Damit 
hat es gegenüber dem Jahr 2014, als im Freistaat 
Bayern laut Mikrozensus rund 733.000 Personen 
selbstständig erwerbstätig waren, einen Rück-
gang um rund 33.000 oder 4,5 % gegeben. Diese 
Entwicklung war auch auf Bundesebene zu be-
obachten. 

Vor allem weniger Solo-Selbstständige. Ange-
sichts der sehr guten konjunkturellen Lage in Bay-
ern und Deutschland dürften vormals Selbststän-
dige in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits-
verhältnis gewechselt sein. Gleichzeitig dürfte bei 
den abhängig Beschäftigten angesichts ihres si-
cheren Arbeitsplatzes die Bereitschaft weiterhin 
gering sein, sich selbstständig zu machen. Hinter 
der abnehmenden Selbstständigenzahl im Frei-
staat steht v. a. ein Rückgang an Solo-Selbststän-
digen (Selbstständige ohne Beschäftigte), deren 
Bestand im Jahr 2011 deutschlandweit einen 
Höchststand erreichte. Die Solo-Selbstständigen 
arbeiten mehr Stunden als abhängig Beschäftigte. 
Zudem haben sie aufgrund einer höheren Einkom-
mensspreizung im Durchschnitt geringere Ein-
kommen, wobei die Ursachen dafür unklar ist.25 

Die gute Lage am Arbeitsmarkt hat für die weniger 
gut verdienenden Solo-Selbstständigen vermut-
lich neue Möglichkeiten eröffnet, eine sozialversi-
cherungspflichtige Tätigkeit aufzunehmen. 

24 In Deutschland waren laut Mikrozensus im Jahr 2018 rund 4 Millio- nehmen erfasst. So fehlen die Land- und Forstwirtschaft, Unterneh-
nen Personen selbstständig (vgl. Statistisches Bundesamt (2019 men mit weniger als 17.500 Euro Umsatz und Selbstständige ohne 
und 2015c)); Die Zahl der Selbstständigen im Mikrozensus fällt re- steuerpflichtige Umsätze (siehe Kapitel 2.4). Zudem kann ein Un-
gelmäßig höher aus als die Unternehmenszahl in der Umsatzsteu- ternehmen mehreren Selbstständigen gehören. 
erstatistik. In der Umsatzsteuerstatistik werden nicht alle Unter- 25 Vgl. Maier/Ivanov (2018), S. 13. 
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Abbildung 2-2: Anzahl der Selbstständigen 2009 bis 2018 in Bayern nach Geschlecht 

In 1.000 
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2010-2019) 

Entgegen dem Trend: Mehr weibliche Selbst-
ständige. Unter den 700.000 Selbstständigen in 
Bayern waren im Jahr 2018 rund 229.000 Frauen 
(vgl. Abbildung 2-2). Dies entsprach einem Anteil 
von 32,4 %. Im Zeitraum von 2014 bis 2018 hat 
sich die Zahl der weiblichen Selbstständigen in 
Bayern um 2,2 % erhöht, während die Zahl der 
männlichen Selbstständigen um 7,5 % zurückge-
gangen ist. 

Vor allem Sonstige Dienstleistungen. Fast jeder 
zweite Selbstständige in Bayern (49,1 %) war im 
Jahr 2018 im Bereich der Sonstigen Dienstleistun-
gen26 tätig (vgl. Tabelle 2-3). Gegenüber 2014 
stieg hier die Zahl der Selbstständigen um 0,6 %. 
Im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr war 
hingegen ein Rückgang der Selbstständigenzahl 
um 10,3 % zu verzeichnen, knapp jeder vierte 

(23,7 %) war hier tätig. Auf den sogenannten ter-
tiären Sektor entfielen damit in Bayern über 70 % 
aller Selbstständigen. 18,9 % der bayerischen 
Selbstständigen waren im Jahr 2018 im Produzie-
renden Gewerbe zu finden. Gegenüber dem Jahr 
2014 ging hier die Selbstständigenzahl um 6,4 % 
zurück. Im Bereich Land-, Forst-, Fischwirtschaft 
sank die Selbstständigenzahl mit 10,8 % am 
stärksten, ihr Anteil an allen Selbstständigen lag 
aber mit 8,3 % nach wie vor deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt (4,7 %). 

Unterschieden nach Geschlecht findet sich im 
Jahr 2018 im bayerischen wie im deutschen Pro-
duzierenden Gewerbe mit 10,6 % der geringste 
Frauenanteil unter den Selbstständigen. Auch in 
der Land-, Forst-, Fischwirtschaft fällt der Frauen-
anteil gering aus (17,2 %). Bei den Sonstigen 

26 Die vier Wirtschaftsbereiche im Mikrozensus entsprechen folgen- Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Information und Kommunikation = 
den Wirtschaftszweigen auf 2-Stellerebene (WZ 2008): Land- und WZ 45-63, Sonstige Dienstleistungen = WZ 64-99 (vgl. Statistisches 
Forstwirtschaft = WZ 01-03, Produzierendes Gewerbe = WZ 05-43, Bundesamt (2019)). 

23 
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Dienstleistungen sind fast die Hälfte aller Selbst- und Verkehr fällt der Frauenanteil in Bayern mit 
ständigen Frauen (45,5 %), was dem Bundes- 28,9 % etwas höher aus als in Deutschland 
durchschnitt entspricht. Im Handel, Gastgewerbe (27,9 %). 

Tabelle 2-3: Selbstständige 2014 und 2018 in Bayern und Deutschland nach Wirtschaftsbe-
reichen 

Selbstständige Land- und Produzierendes Handel, Gastge- Sonstige Dienst- Insgesamt 
Forstwirtschaft, Gewerbe werbe, Ver- leistungen 
Fischerei kehr; Informa-

tion und Kom-
munikation 

Bayern 2018 
(in Klammern 2014) 

Insgesamt in 1.000 58 (65) 132 (141) 166 (185) 344 (342) 700 (733) 

Horizontalstruktur in % 8,3 (8,9) 18,9 (19,2) 23,7 (25,2) 49,1 (46,7) 100 (100) 

Frauenanteil in % 17,2 (15,4) 10,6 (9,9) 28,9 (26,5) 45,6 (44,2) 32,7 (30,6) 

Deutschland 2018 
(in Klammern 2014) 

Insgesamt in 1.000 189 (211) 771 (813) 979 (1.069) 2.069 (2.100) 4.009 (4.192) 

Horizontalstruktur in % 4,7 (5,0) 19,2 (19,4) 24,4 (25,5) 51,6 (50,1) 100 (100) 

Frauenanteil in % 18,0 (15,2) 10,6 (9,7) 27,9 (28,2) 45,5 (45,1) 33,2 (32,4) 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2015c, 2019); Berechnungen IW Consult 

Selbstständigenquote höher als in Deutschland. 
Die Selbstständigenquote, definiert als Anteil der 
Selbstständigen an allen Erwerbstätigen, lag im 
Jahr 2018 in Bayern bei 10 % (vgl. Abbildung 2-3). 
Sie bewegte sich damit über dem deutschen 
Durchschnitt von 9,6 %. Seit dem Jahr 2014, als 
die Selbstständigenquote in Bayern noch bei 11 % 
lag, ist sie – vor dem Hintergrund der starken kon-
junkturellen Entwicklung und dem hohen Fach-
kräftebedarf – kontinuierlich gesunken. Dahinter 

stehen ein absoluter Rückgang der Selbstständi-
gen- und ein Zuwachs bei der Erwerbstätigenzahl 
(vgl. Abbildung 2-1). 

Bei den männlichen Erwerbstätigen ist die Selbst-
ständigenquote in Bayern deutlich rückläufig. Sie 
sank von 14,2 (2014) auf 12,5 % (2018). Bei den 
Frauen sank die Selbstständigenquote nur gering-
fügig von 7,2 auf 7,1 %. Damit hat sich der Unter-
schied zwischen Frauen und Männern etwas ver-
ringert. 
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Abbildung 2-3: Selbstständigenquote 2009 bis 2018 in Bayern nach Geschlecht 

In Prozent 

12,1% 12,1% 12,0% 
11,6% 

11,2% 11,0% 10,7% 10,6% 10,3% 10,0% 

15,4% 15,4% 15,4% 
14,8% 

14,3% 14,2% 13,9% 13,5% 
13,1% 

12,5% 

8,0% 8,2% 8,1% 7,9% 7,6% 
7,2% 7,0% 7,3% 7,1% 7,1% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Insgesamt Männlich Weiblich 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2010-2019); Berechnungen IW Consult 

Die Land-, Forst-, Fischwirtschaft in Bayern wies 
im Jahr 2018 mit 51,3 % die höchste Selbstständi-
genquote auf. Dieser Wirtschaftsbereich ist der 
einzige mit einer steigenden Selbstständigen-
quote (vgl. Abbildung 2-3). Landwirtschaftliche 
Betriebe werden traditionell eher allein mit Fami-
lienangehörigen bewirtschaftet. 

Die niedrigste Selbstständigenquote findet sich im 
Produzierenden Gewerbe (6 %). Die Selbstständi-
genquoten im Jahr 2018 im Bereich Sonstige 
Dienstleistungen (11,7 %) bzw. Handel/Gastge-
werbe/Verkehr/IKT (9,6 %) fielen etwas höher 
aus, sind aber auch gegenüber dem Jahr 2014 ge-
sunken. 
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Tabelle 2-4: Selbstständigenquote 2014 und 2018 in Bayern und Deutschland nach Wirt-
schaftsbereichen 

Die Selbstständigenquote entspricht dem Anteil der Selbstständigen an den Erwerbstätigen in Prozent. 

Selbstständige Land- und Produzierendes Handel, Gastge- Sonstige Dienst- Insgesamt 
Forstwirtschaft, Gewerbe werbe, Ver- leistungen 

Fischerei kehr; Informa-
tion und Kom-

munikation 

Bayern 2018 
(in Klammern 2014) 

Insgesamt in % 51,3 (50,4) 6,0 (6,7) 9,6 (11,2) 11,7 (12,2) 10,0 (11,0) 

Männer in % 63,5 (67,9) 7,2 (8,1) 12,6 (15,7) 17,2 (17,9) 12,5 (14,2) 

Frauen in % 25,0 (20,8) 2,5 (2,6) 6,1 (6,3) 8,5 (8,7) 7,1 (7,2) 

Deutschland 2018 
(in Klammern 2014) 

Insgesamt in % 36,1 (37,0) 6,7 (7,3) 9,0 (10,4) 10,9 (11,7) 9,6 (10,5) 

Männer in % 43,3 (46,7) 7,9 (8,6) 11,5 (13,7) 15,7 (16,9) 12,0 (13,3) 

Frauen in % 20,6 (17,0) 3,0 (3,0) 5,8 (6,5) 7,9 (8,5) 6,8 (7,3) 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2015c; 2019); Berechnungen IW Consult 

Weniger ausländische Selbstständige. Im Jahr 
2018 waren mit rund 77.000 Mitbürgern ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit rund 1.000 weniger 
als Selbstständige tätig als noch im Jahr 2013 (vgl. 
Abbildung 2-4). Dahinter dürfte ein Rückgang der 
Solo-Selbstständigen stehen, der bei ausländi-
schen Selbstständigen zu beobachten war.27 

Die Selbstständigenquote bei Mitbürgern ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit betrug im Jahr 2018 
in Bayern noch 8 %, ein Rückgang um mehr als 
drei Prozentpunkte. Sie war damit niedriger als 
die Quote der deutschen Selbstständigen, die bei 
10,3 % lag. Dies ist mit dem Zuzug vieler Mitbür-
ger ohne deutsche Staatsangehörigkeit zu erklä-
ren, die häufig als abhängige Beschäftigte in den 
Arbeitsmarkt eingebunden wurden. 

Anteil an allen Selbstständigen gestiegen. Der 
Anteil der Selbstständigen ohne deutsche Staats-
angehörigkeit an allen Selbstständigen stieg in 

Bayern bis zum Jahr 2018 auf 12,4 % gegenüber 
10,6 % im Jahr 2013. Dies ist auf den im Vergleich 
langsameren Rückgang der ausländischen Selbst-
ständigenzahl zurückzuführen. 

Ausländische Selbstständige häufiger in Han-
del/Gastgewerbe und Bauwirtschaft. In der sekt-
oralen Betrachtung ergaben sich deutliche Unter-
schiede zu den einheimischen Selbstständigen. Im 
Jahr 2018 waren deutlich mehr ausländische 
(36,4 %) als deutsche (22,3 %) Selbstständige im 
Bereich Handel/Gastgewerbe/Verkehr/IKT tätig 
(vgl. Abbildung 2-4). Auch innerhalb des Produzie-
renden Gewerbes gibt es Unterschiede: So waren 
deutschlandweit laut Mikrozensus im Jahr 2018 
deutlich weniger ausländische Selbstständige im 
Verarbeitenden Gewerbe, aber dafür deutlich 
mehr im Baugewerbe tätig.28 

27 Vgl. Maier/Ivanov (2018), S. 19. 28 Leicht et al. (2017), S. 52. 
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Abbildung 2-4: Selbstständige 2018 in Bayern nach Wirtschaftsbereichen und Herkunft 

In Prozent. 

60% 

16,9% 

36,4% 

46,8% 

9,1% 

18,9% 
22,3% 

49,6% 

0% 

10% 
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Land- und Forstwirtschaft, Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Sonstige Dienstleistungen 
Fischerei Verkehr; Information und 

Kommunikation 

Ausländische Selbstständige: 77.000 Deutsche Selbstständige: 623.000 

Keine Angabe für Anzahl der ausländischen Selbstständigen im Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei, da Zah-

lenwert zu unsicher. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2020); Berechnungen IW Consult 

Zunehmend ältere Selbstständige. Die Mehrheit 
der Selbstständigen in Bayern (47,7 %) war laut 
Mikrozensus im Berichtszeitraum zwischen 45 
und 60 Jahre alt (vgl. Abbildung 2-5). Die Alterung 
der Gesellschaft spiegelt sich auch bei der Ent-
wicklung der Altersverteilung bei den Selbststän-
digen im Zeitverlauf wider. Während im Zeitraum 
2014 bis 2018 Anzahl und Anteil der unter 60-jäh-
rigen gesunken ist, hat der Anteil der 60-jährigen 
oder älteren Selbstständigen zugelegt. Ihre Zahl 
stieg um 29.000, ihr Anteil an allen Selbstständi-
gen von 18,5 auf 23,5 %. Damit befindet sich fast 
jeder vierte Selbstständige (rund 164.000) in Bay-

ern in einem Lebensalter, in dem er sich Gedan-
ken über die Unternehmensnachfolge machen 
sollte (vgl. Kap. 2.9). 

Die detaillierte Betrachtung der Selbstständigen 
im Jahr 2018 nach Alter und Geschlecht (vgl. Ab-
bildung 2-6) zeigt, dass Frauen v. a. in der Alters-
gruppe der 35- bis 45-jährigen mit 35,9 % einen 
überdurchschnittlichen Anteil an allen Selbststän-
digen aufweisen, wo der Frauenanteil insgesamt 
32,7 % beträgt. 
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Abbildung 2-5: Altersstruktur der Selbstständigen 2014 bis 2018 in Bayern nach Altersklas-
sen 

In 1.000 

2014 2015 2016 2017 2018 

bis unter 45-jährige 45- bis unter 60-jährige 60- bis unter 65-jährige 65-jährige oder älter 
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353 349 355 346 333 

72 72 78 81 
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200 
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2015c-2019); Berechnungen IW Consult 

Abbildung 2-6: Altersstruktur der Selbstständigen 2018 in Bayern nach Altersklassen und 
Geschlecht 
In 1.000 

350 

300 
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ca. 164.000 Selbstständige über 60 Jahre 
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0 
22 

47 
72 

38 25 22 

70 

131 

218 

115 

83 81 

bis 35 35 bis 45 45 bis 55 55 bis 60 60 bis 65 65 und mehr 

davon 229.000 Frauen Insgesamt 700.000 Selbstständige 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2019); Berechnungen IW Consult 
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2.4 Entwicklung der 
Unternehmens- und 
Umsatzgrößenstruktur 

Einen umfassenden Überblick über die Unterneh-
mens- und Umsatzgrößenstruktur liefert die Um-
satzsteuerstatistik (Voranmeldungen). Allerdings 
erfasst diese Statistik nicht alle Unternehmen. 
Nicht berücksichtigt sind ganz kleine (Nebener-
werbs-)Unternehmen29 und Unternehmen, die 
hauptsächlich steuerfreie Leistungen erbringen, 
wie landwirtschaftliche Unternehmen und Freie 
Berufe30. 

Bei der Entwicklung im Zeitraum 2014 bis 2018 
werden die Unternehmenszahl und die Umsätze 
insgesamt sowie in zwei Größenklassen (KMU un-
ter 50 Mio. Euro Umsatz und große Unternehmen 
ab 50 Mio. Euro Umsatz) betrachtet. Dabei ist zu 
beachten, dass Veränderungen in den Größen-
klassen von verschiedenen Faktoren beeinflusst 
werden. Erstens können Unternehmen in den 
Markt eintreten oder aus dem Markt ausschei-
den. Zweitens können sie zwischen den beiden 
Größenklassen wechseln, wenn beispielsweise 
ein KMU wächst und die Umsatzgrenze von 
50 Mio. Euro übertrifft. Deshalb stellen die Verän-
derungsraten nicht das Wachstum der Unterneh-
men aus dem Jahr 2014 dar, sondern die Verän-
derung der Gruppegröße zwischen den beiden 
Zeitpunkten. Der Blick auf die Durchschnittsum-
sätze gibt zusätzlich die Information, ob sich die 
Durchschnittgröße innerhalb einer Größenklasse 
verändert hat. Auch hinter diesen Veränderungen 
können das Ein- oder Austreten aus dem Markt o-
der ein Wechsel zwischen den Größenklassen ste-
hen. 

Fast alle Unternehmen in Bayern und Deutschland 
zählen per Definition zum Mittelstand. Sie verei-
nen knapp zwei Fünftel des gesamten Umsatzes 
auf sich. Daher ist das Gedeihen des Mittelstands 

eng mit dem Wohlergehen der bayerischen Wirt-
schaft verbunden. 

99,62 % aller Unternehmen sind KMU. Gemessen 
an der Umsatzgröße unter 50 Mio. Euro Umsatz 
gehören 99,62 % der bayerischen Unternehmen 
zum Mittelstand. Der bundesdeutsche Anteils-
wert liegt bei 99,60 %. 

Die aktuelle verfügbare Umsatzsteuerstatistik für 
das Jahr 2018 weist in Bayern einen Bestand von 
rund 616.000 umsatzsteuerpflichtigen Unterneh-
men aus, davon rund 614.000 kleine und mittlere 
Unternehmen unter 50 Mio. Euro Umsatz (vgl. 
Abbildung 2-7). Rund 574.700 beziehungsweise 
93,2 % der mittelständischen Unternehmen wa-
ren Kleinstunternehmen mit weniger als 2 Mio. 
Euro Jahresumsatz. Weiterhin gab es rund 31.600 
Kleinunternehmen (5,1 %) mit einem Jahresum-
satz zwischen 2 und 10 Mio. Euro und 7.700 mitt-
lere Unternehmen, die einen Jahresumsatz bis 
50 Mio. Euro erwirtschaftet haben. Große Unter-
nehmen ab 50 Mio. Euro Umsatz sind dagegen e-
her selten. In Bayern zählten im Jahr 2018 nur 
2.330 Unternehmen (0,4 % aller Unternehmen) 
zum Kreis der Großunternehmen. 

Einzelunternehmen gängigste Rechtsform. Von 
den rund 616.000 umsatzsteuerpflichtigen Unter-
nehmen mit Sitz in Bayern hatten im Jahr 2018 
rund zwei Drittel (66,9 %) die Rechtsform eines 
Einzelunternehmens. Zudem gab es 13,6 % Perso-
nengesellschaften und 16,8 % Kapitalgesellschaf-
ten. Sonstige Rechtsformen wie Genossenschaf-
ten, Betriebe gewerblicher Art von Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts oder ausländische 
Rechtsformen hatten 2,7 % der Unternehmen 
inne. 

Mehr Unternehmen in Bayern. Der gesamte Un-
ternehmensbestand ist im Berichtszeitraum 2014 
bis 2018 um 2,3 % gewachsen. Damit nahm die 
Zahl der Unternehmen in Bayern schneller zu als 

3029 Die Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) enthält nur Unterneh- Landwirtschaftliche Unternehmen, Ärzte und Zahnärzte ohne La-
men mit jährlichen Lieferungen und Leistungen (Umsatz) von mehr bor, Behörden oder Versicherungsvertreter sind Unternehmen, die 
als 17.500 Euro, die für das Berichtsjahr Umsatzsteuer-Voranmel- nahezu ausschließlich steuerfreie Umsätze tätigen. Sie sind in der 
dungen abgeben. Nicht enthalten sind Kleinunternehmer mit jähr- Umsatzsteuerstatistik nicht erfasst. Weiterhin fehlen konzernab-
lichen Umsätzen unter der Besteuerungsgrenze sowie Jahreszah- hängigen Unternehmen, bei denen die Muttergesellschaft ihren 
ler, die keine Voranmeldung, sondern nur eine jährliche Umsatz- Sitz in einem anderen Bundesland und diese im Rahmen einer so-
steuererklärung abgeben müssen (Statistisches Bundesamt genannten Organschaft die Versteuerung des Umsatzes über-
(2020c). nimmt (Statistisches Bundesamt (2020c). 
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in Deutschland (1,2 %). Im Jahr 2014 betrug die 
Gesamtzahl der Unternehmen 602.430, davon 
waren 600.461 KMU (99,67 %). Der leicht abneh-
mende KMU-Anteil im Freistaat ist im Berichts-
zeitraum auf das dynamischere Wachstum der 
Großunternehmen zurückzuführen. Ihre Zahl 
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stieg von 2014 bis 2018 um 18,3 %. Offensichtlich 
ist es vielen vormaligen KMU gelungen, unter den 
günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
weiter zu wachsen und die Umsatzgrenze zu den 
Großunternehmen zu überschreiten. 

Abbildung 2-7: Unternehmen 2018 in Bayern nach Umsatzgrößenklassen 
Anzahl und Anteil 

Umsatzgrößenklasse in Euro Anzahl Anteil: 

17.500 – 50.000 162.270 26,3% 

50.000 – 100.000 118.275 19,2% 

100.000 – 250.000 137.218 22,3%
93,2% 

250.000 – 500.000 74.698 12,1% 

500.000 – 1 Mio 50.846 8,3%99,6% 
1 Mio – 2 Mio 31.390 5,1% 

2 Mio – 5 Mio 22.731 3,7% 

5 Mio – 10 Mio 8.851 1,4% 

10 Mio – 25 Mio 5.700 0,9% 

25 Mio – 50 Mio 2.006 0,3% 

50 Mio und mehr 2.330 0,4% 

Insgesamt 616.315 Unternehmen 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c) 

Umsatzanteil KMU über Bundesdurchschnitt. 
Insgesamt erzielten alle im Freistaat Bayern an-
sässigen Unternehmen einen umsatzsteuerpflich-
tigen Gesamtumsatz von 1.143,9 Mrd. Euro. Die 
bayerischen KMU mit bis zu 50 Mio. Euro Jahres-
umsatz erwirtschafteten laut Umsatzsteuerstatis-
tik im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 
431,6 Mrd. Euro. Dies waren 37,7 % der Umsätze 
aller bayerischer Unternehmen (vgl. Abbildung 
2-8). Die 2.330 Großunternehmen erwirtschafte-
ten 62,3 % des Gesamtumsatzes. In Deutschland 
betrug der KMU-Umsatzanteil 36 %, in Bayern hat 
der Mittelstand also eine etwas höhere Bedeu-
tung als in Deutschland. 

Das durchschnittliche bayerische Unternehmen 
erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von 
rund 1,86 Mio. Euro, in Deutschland waren es 
2,02 Mio. Euro. Die KMU erzielten in Bayern einen 
durchschnittlichen Umsatz von rund 703.000 

Euro, in Deutschland rund 730.000 Euro. Auch bei 
den großen Unternehmen fällt der Durch-
schnittsumsatz in Deutschland insgesamt höher 
aus: Im Freistaat erzielten die Großunternehmen 
im Jahr 2018 einen Durchschnittsumsatz von 
306 Mio. Euro, in Deutschland waren es 319 Mio. 
Euro. Bayerns Wirtschaft ist damit etwas kleintei-
liger, dies ist jedoch keine Schwäche, sondern 
eine Stärke, wie die überdurchschnittliche Kon-
junktur- und Beschäftigungsentwicklung sowie 
die nachfolgende Umsatzentwicklung zeigen. 

Umsatzentwicklung positiv. Der Umsatz aller 
bayerischer Unternehmen ist in den Jahren 2014 
bis 2018 um 15,8 % gewachsen. Damit legte er 
deutlich stärker zu als in Deutschland (+12,8 %). 
Die kleinen und mittleren Unternehmen im Frei-
staat erwirtschafteten 2018 gegenüber 2014 ei-
nen um 11,1 % höheren Umsatz, in Deutschland 
wuchs der Umsatz nur um 9,9 %. Auch bei den 
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Großunternehmen fiel das Umsatzwachstum in Die Corona-Krise dürfte bei den Umsätzen zu er-
Bayern mit 18,8 % höher aus als im Bundesdurch- heblichen Einbrüchen führen. Inwieweit in den 
schnitt (14,5 %). kommenden Jahren hier eine Erholung stattfin-

det, hängt auch von den ergriffenen Maßnahmen 
der Krisenbewältigung ab. 

Abbildung 2-8: Umsatz der Unternehmen 2018 in Bayern nach Umsatzgrößenklassen 
In Mrd. Euro und Anteil 

Umsatzgrößenklasse in Euro Umsatz in Mrd. Euro Anteil 
17.500 – 50.000 

50.000 – 100.000 

100.000 – 250.000 

250.000 – 500.000 

500.000 – 1 Mio 

1 Mio – 2 Mio 

2 Mio – 5 Mio 

5 Mio – 10 Mio 

10 Mio – 25 Mio 

25 Mio – 50 Mio 

50 Mio und mehr 

5,1 

8,5 

22,0 

26,4 

35,8 

44,0 

70,3 

61,7 

88,1 

69,8 

12,4% 

37,7% 

712,3 

0,4% 

0,7% 

1,9% 

2,3% 

3,1% 

3,8% 

6,1% 

5,4% 

7,7% 

6,1% 

62,3% 

Insgesamt 616.315 Unternehmen, insg 1.143 Mrd. Euro Umsatz 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c) 

Alle Branchen bei Unternehmenszahl mittelstän-
disch geprägt. In Bayern dominieren bei der Un-
ternehmensanzahl in allen Branchen die kleinen 
und mittleren Unternehmen (vgl. Tabelle 2-5). 
Den geringsten KMU-Anteil an allen Unterneh-
men der Branche weist das Verarbeitende Ge-
werbe mit 97,67 % auf, die höchsten Werte mit 
99,98 % die Erbringung von sonstigen Dienstleis-
tungen sowie die Land- und Forstwirtschaft. 

In einigen Branchen der privaten Wirtschaft (WZ 
A-N, P-S der WZ 2008)31 finden sich im Freistaat 

Bayern eine große Zahl kleiner und mittlerer Un-
ternehmen: 17,2 % aller KMU entfallen auf den 
Handel, 14,4 % auf die Erbringung von freiberufli-
chen, wissenschaftlichen und technischen Dienst-
leistungen und 10,4 % auf das Baugewerbe. Unter 
diesen drei Branchen ist die Erbringung von frei-
beruflichen, wissenschaftlichen und technischen 
Dienstleistungen mit einem KMU-Anteil von 
99,92 % am stärksten von kleinen und mittleren 
Unternehmen geprägt. 

31 In dieser Studie werden Unternehmen der privaten Wirtschaft be- mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von 
trachtet. Außen vor bleiben die Bereiche WZ O „Öffentliche Verwal- Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne 
tung, Verteidigung und Sozialversicherung“, WZ U „Exterritoriale ausgeprägten Schwerpunkt“. 
Organisationen und Körperschaften“ und WZ T „Private Haushalte 

31 
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Tabelle 2-5: Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen 2018 in Bayern nach Wirtschaftszweigen 

Alle Unternehmen und KMU 

Unternehmen 

Nr. Anzahl ins- Anteil an Anzahl KMU Anteil an KMU-Anteil 
der Wirtschaftszweig gesamt Gesamt- Anzahl KMU in % 
Klass.a zahl in % in % 

A 
Land- und Forstwirtschaft, Fische-
rei 

22.444 3,6% 22.439 3,7% 99,98% 

B 
Bergbau und Gewinnung von Stei-
nen und Erden 

504 0,1% 498 0,1% 98,81% 

C Verarbeitendes Gewerbe 41.801 6,8% 40.829 6,6% 97,67% 

D Energieversorgung 30.355 4,9% 30.279 4,9% 99,75% 

E 
Wasserversorgung, Abwasser/Ab-
fall, Umweltverschmutzung 

2.554 0,4% 2.533 0,4% 99,18% 

F Baugewerbe 64.343 10,4% 64.207 10,5% 99,79% 

G 
Handel; Instandhaltung und Repa-
ratur von Kfz 

106.141 17,2% 105.479 17,2% 99,38% 

H Verkehr und Lagerei 17.929 2,9% 17.863 2,9% 99,63% 

I Gastgewerbe 39.844 6,5% 39.827 6,5% 99,96% 

J Information und Kommunikation 24.065 3,9% 23.962 3,9% 99,57% 

K 
Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen 

4.720 0,8% 4.701 0,8% 99,60% 

L 
Grundstücks- und Wohnungswe-

59.555 9,7% 59.517 9,7% 99,94% 
sen 

M 
Freiberufliche, wissenschaftliche 
und technische Dienstleistungen 

88.964 14,4% 88.895 14,5% 99,92% 

N 
Sonstige wirtschaftliche Dienstleis-
tungen 

32.941 5,3% 32.892 5,4% 99,85% 

P Erziehung und Unterricht 8.341 1,4% 8.335 1,4% 99,93% 

Q Gesundheits- und Sozialwesen 9.689 1,6% 9.627 1,6% 99,36% 

R Kunst, Unterhaltung und Erholung 19.344 3,1% 19.331 3,1% 99,93% 

S 
Erbringung von sonstigen Dienst-
leistungen 

42.781 6,9% 42.771 7,0% 99,98% 

A-N 
P-S 

Insgesamt ohne Öffentliche Ver-
waltung 

616.315 100,0% 613.985 100,0% 99,62% 

 

  

        

 

   

 
  

 

   

  
 

  

 
  

 
 

 
       

 
 

       

         

         

 
 

       

         

 
  

       

         

         

         

 
 

 
       

 
 

 
       

 
 
 

       

 
 

 
       

         

          

          

 
 

       

 
 

 
 

        

    

 

      
     

  

 
  

   
     
   

   
     

a Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2008. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c) 

Beim Umsatz große Unterschiede bei der Bedeu-
tung des Mittelstands. Zwar sind alle Branchen 
bei der Unternehmenszahl durch den Mittelstand 
geprägt, beim Umsatz gibt es aber erhebliche Un-
terschiede. In der bayerischen Privatwirtschaft er-
reichen die KMU einen Umsatzanteil von 37,7 %. 

Im Agrarsektor (87,6 %), der Bauwirtschaft 
(72,9 %) und im gesamten Dienstleistungssektor 
(48,7 %) weisen die KMU höhere Umsatzanteile 
auf als im gesamten Produzierenden Gewerbe, 
wo die KMU nur einen Umsatzanteil von 20 % er-
zielen. 
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Tabelle 2-6: Umsätze der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen 2018 in Bayern nach Wirt-
schaftszweigen 

Alle Unternehmen und KMU 

Umsatz 

Nr. 
der 
Klass.a 

Wirtschaftszweig 

Insgesamt in 
1.000 Euro 

Anteil am 
Gesam-
tumsatz 

in % 

KMU in 1.000 
Euro 

Anteil am 
Umsatz 

der KMU 
in % 

KMU-An-
teil in % 

A 
Land- und Forstwirtschaft, Fi-
scherei 

6.737.644 0,6% 5.901.000 1,4% 87,6% 

B 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 

1.976.157 0,2% 1.424.914 0,3% 72,1% 

C Verarbeitendes Gewerbe 448.175.943 39,2% 86.458.186 20,0% 19,3% 

D Energieversorgung 45.099.464 3,9% 7.914.094 1,8% 17,5% 

E 
Wasserversorgung, Abwas-
ser/Abfall, Umweltverschmut-
zung 

6.971.937 0,6% 4.666.305 1,1% 66,9% 

F Baugewerbe 65.996.093 5,8% 48.119.249 11,1% 72,9% 

G 
Handel; Instandhaltung und Re-
paratur von Kfz 

309.987.722 27,1% 121.303.931 28,1% 39,1% 

H Verkehr und Lagerei 29.269.958 2,6% 16.766.217 3,9% 57,3% 

I Gastgewerbe 19.485.078 1,7% 15.904.748 3,7% 81,6% 

J Information und Kommunikation 49.498.643 4,3% 18.410.923 4,3% 37,2% 

K 
Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen 

11.886.632 1,0% 4.616.512 1,3% 38,8% 

L 
Grundstücks- und Wohnungswe-
sen 

26.367.328 2,3% 22.398.291 5,2% 84,9% 

M 
Freiberufliche, wissenschaftliche 
und technische Dienstleistungen 

47.650.845 4,2% 35.675.138 8,3% 74,9% 

N 
Sonstige wirtschaftliche Dienst-
leistungen 

29.025.649 2,5% 18.483.227 4,3% 63,7% 

P Erziehung und Unterricht 2.365.977 0,2% 1.845.114 0,4% 78,0% 

Q Gesundheits- und Sozialwesen 22.732.416 2,0% 6.607.563 1,5% 29,1% 

R 
Kunst, Unterhaltung und Erho-
lung 

7.727.249 0,7% 4.576.883 1,1% 59,2% 

S 
Erbringung von sonstigen Dienst-
leistungen 

12.971.097 1,1% 10.512.153 2,4% 81,0% 

A-N 
P-S 

Insgesamt ohne Öffentliche Ver-
waltung 

1.143.925.832 100,0% 431.584.446 100,0% 37,7% 

 

   

         
 

 

   

 
 

 
 

 
  

  
 

  

   

 
 

 
       

 
 

 
       

          

          

 
 

       

           

 
  

       

           

           

           

 
 

 
        

 
 

 
         

 
 

         

 
 

 
         

         

           

 
 

 
       

 
 

         

 
 

 
 

      

    

 

    
 

    
   

   

  
     

      
   

   
         

a Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2008. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c) 

Erhebliche Unterschiede nach Branchen. Bei ei-
ner differenzierteren Branchenbetrachtung zei-
gen sich erhebliche Unterschiede (Tabelle 2-6): In-
nerhalb des Produzierenden Gewerbes ist es der 
Bereich der Energieversorgung, der mit 17,5 % 

den geringsten KMU-Umsatzanteil aufweist, wäh-
rend der Bereich Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden der KMU-Umsatzanteil 72,1 % 
beträgt. Innerhalb des Dienstleistungssektors gibt 
es ebenfalls große Unterschiede: Die höchste Be-
deutung – gemessen am Umsatz – haben die KMU 
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im Grundstücks- und Wohnungswesen (84,9 %), 
im Gastgewerbe (81,6 %) und bei der Erbringung 
von sonstigen Dienstleistungen (81 %). Die ge-
ringsten KMU-Anteile am gesamten Branchenum-
satz finden sich im Gesundheits- und Sozialwesen 
(29,1 %), im Bereich Information und Kommuni-
kation (37,2 %) und bei den Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen (38,8 %). Eine detaillierte 
Branchenanalyse erfolgt in Kapitel 3. 

Viele Unternehmen in Oberbayern. Regional ver-
teilen sich die Unternehmen unterschiedlich. 
Rund 42 % aller kleinen und mittleren Unterneh-
men und der von ihnen erzielte Umsatz sind in 
Oberbayern beheimatet. In Schwaben finden sich 
rund 14 % und in Mittelfranken 12 %. 

In allen bayerischen Regierungsbezirken dominie-
ren kleine und mittlere Unternehmen das Bild bei 
der Unternehmensanzahl. Oberfranken (99,54 %) 
und Oberbayern (99,59 %) weisen beim KMU-An-
teil an allen Unternehmen einen minimal geringe-
ren Wert als ganz Bayern (99,62 %) auf. 

Regionale Unterschiede beim Umsatzanteil. Die 
kleinen und mittleren Unternehmen erreichen in 

Niederbayern einen Umsatzanteil von 58,8 % an 
allen Unternehmen, in Oberbayern dagegen nur 
27,5 %. 

Die Unterschiede sind stark durch die Größen-
und Branchenstruktur geprägt. Im Regierungsbe-
zirk Oberbayern sind besonders umsatzstarke 
Großunternehmen vertreten. Dort waren im Jahr 
2018 gut 45 % aller großen bayerischen Unter-
nehmen ansässig, sie erzielten aber 62,4 % aller 
Umsätze der großen Unternehmen. Innerhalb 
Oberbayerns erwirtschafteten die Großunterneh-
men 72,5 % aller Umsätze, in ganz Bayern waren 
es nur 63,6 %. Damit lag in Oberbayern der durch-
schnittliche Umsatz je Unternehmen deutlich 
über denen der anderen Regierungsbezirke. Im 
Regierungsbezirk Niederbayern hatten die Groß-
unternehmen nur einen Anteil von 41,2 % an den 
Gesamtumsätzen. Großunternehmen in Nieder-
bayern hatten einen Anteil von 3,5 % an den Um-
sätzen aller Großunternehmen in Bayern. Auch in 
allen übrigen Regierungsbezirken lag der Anteil an 
den Umsätzen aller Großunternehmen im Frei-
staat unter 10 %. 
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Abbildung 2-9: Anzahl und Umsatz der Unternehmen 2018 in den Regierungsbezirken nach 
Umsatzgrößenklassen 
Anzahl Unternehmen und Umsatz in Mrd. Euro 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c) 

35 



 

  

 
 

   
    

   
       

   
  

         
    

  

   
  

   
  
   

   
  

  
  

    
   

       
     

 
  

      
    
   

  

 
 

   
 

 
   

   
   

    
   

 
   

   
  

 
   

 
   
       

   
   

  
   

   
  

     

   
    

    
     
       

 
     

    
    
       

   

   
    

     
 

 

     
   

      
      

    
    

   
 

   
  

   
   

    
  

   
 

  
  
  
  
   

   
 

________________________________________________________________ 

2.5 Der bayerische Mittelstand 
als Arbeitgeber 

Mehr Betriebe mit sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten. Die Anzahl aller Betriebe mit sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten32 stieg in 
Bayern von 361.857 im Jahr 2014 auf 374.420 im 
Jahr 2019.33 Dies entspricht einer Steigerung um 
3,5 %. Auf Bundesebene wuchs die Betriebszahl 
im gleichen Zeitraum nur um 2,1 %.34 In keinem 
anderen Bundesland kamen mehr Betriebe hinzu 
als in Bayern. 

In Bayern waren laut Beschäftigtenstatistik der 
Bundesagentur für Arbeit zum Stichtag 30. Juni 
2019 insgesamt 374.420 Betriebe mit sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten inkl. Auszubilden-
den erfasst. Da in der Statistik der Bundesagentur 
selbstständige Ein-Personen-Unternehmen und 
Unternehmen mit ausschließlich nicht-versicher-
ten Mitarbeitern nicht enthalten sind, liegt die 
Zahl der Betriebe mit sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten deutlich unter der Zahl der umsatz-
steuerpflichtigen Unternehmen (2018: 616.315; 
vgl. Kap. 2.4). 

289.460 oder rund 77 % der bayerischen Betriebe 
beschäftigten zum 30. Juni 2019 weniger als 10 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. 1.025 
Betriebe beschäftigten mehr als 500 Mitarbeiter, 
so dass 99,7 % aller Betriebe in Bayern weniger als 
500 Beschäftigte hatten.35 Dieses Muster findet 
sich in der Beschäftigtenstatistik auch für 
Deutschland. 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 
Noch deutlicher als die Zahl der bayerischen Be-
triebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten hat im Berichtszeitraum die Zahl der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten zugenommen 
(vgl. Kap. 2.2). Die Beschäftigtenzahl stieg im Zeit-
raum 2014 bis 2019 um 12,6 %.36 

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in der privaten Wirtschaft (WZ A-N, 
P-S) ist in den Jahren 2014 bis 2019 (Stichtag 
30.06.) von 4,816 auf insgesamt 5,426 Mio.37 ge-
stiegen (vgl. Abbildung 2-10). Damit setzte sich in 
der bayerischen Wirtschaft der Beschäftigungs-
aufbau fort, im Berichtszeitraum 2014 bis 2019 
wurden mehr als 600.000 neue Jobs geschaffen. 
Dies entspricht einem Beschäftigungszuwachs 
von 12,7 % in der privaten Wirtschaft, im Bundes-
durchschnitt betrug der Zuwachs nur 10,9 %. 

Die positive wirtschaftliche Entwicklung führte zu 
einem Wachstum der Betriebsgrößen in Bayern. 
Die durchschnittliche Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten je Betrieb betrug im 
Jahr 2019 gut 15, im Jahr 2014 lag sie noch bei 14 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 

Mittelstand größter Arbeitgeber. Von den insge-
samt 5,426 Mio. sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in der privaten Wirtschaft im Jahr 
2019 arbeiteten 15,3 % in Betrieben mit weniger 
als 10 Beschäftigten. 75,6 % waren in Betrieben 
mit weniger als 500 Beschäftigten tätig (vgl. Ta-
belle 2-7). Der Mittelstand war und ist somit der 
größte Arbeitgeber im Freistaat. 

32 Die Umsatzsteuerstatistik enthält keine Mitarbeiterzahlen auf Un-
ternehmensebene. Daher muss für aktuelle Zahlen auf die betriebs-
bezogenen Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) zurückgegrif-
fen werden. Die Beschäftigtenstatistik enthält Angaben zu Betrie-
ben mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten. Diese Statistik beruht auf Angaben der Arbeitgeber, die ver-
pflichtet sind, ihre sozialversicherungspflichtig (SV-)Beschäftigten 
zu melden. Die Statistik weist die Arbeitnehmer am Arbeitsort aus. 
Mit der Beschäftigtenstatistik werden nicht alle Betriebe erfasst, 
weshalb deutlich weniger Betriebe als Unternehmen in der Umsatz-
steuerstatistik ausgewiesen werden. Es fehlen alle Ein-Personen-
Betriebe ohne sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (sog. Solo-
Selbstständige, aber auch umsatzsteuerpflichtige (Privat-)Vermie-
ter oder Solarstromproduzenten) sowie Betriebe mit ausschließlich 
nicht sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Zudem erfasst die Statistik Betriebe, nicht jedoch Unter-
nehmen. In stark filialisierten Bereichen, z. B. dem Handel, gibt die 

Beschäftigungsstatistik daher nur ein unzureichendes Bild der Grö-
ßenstruktur der Unternehmen wieder. So werden Filial-Betriebe als 
KMU am jeweiligen Ort gezählt. Hat die Zentrale ebenfalls Beschäf-
tigte unterhalb der Grenze zu den Großunternehmen, wird sie 
ebenfalls als KMU gewertet, auch wenn das gesamte Handelsunter-
nehmen zu den Großunternehmen zählt. Kleine und mittlere Be-
triebe werden in der Beschäftigungsstatistik anhand des Merkmals 
Beschäftigtenanzahl abgegrenzt, weil die Beschäftigungsstatistik 
keine Umsatzzahlen enthält. 

33 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020d, 2017a), Tabelle 1.1. 
34 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020d, 2017a), Tabelle 1.1. 
35 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020d), Tabelle 1.1. 
36 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020d, 2017a), Tabelle 1.1. 
37 In der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst waren im Jahr 

2019 insgesamt 5,703 Millionen sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte tätig. 

36 

https://hatten.35
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Abbildung 2-10: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2014 bis 2019 in der bayeri-
schen Privatwirtschaft nach Betriebsgrößen – Stichtag: 30.06. 

In Millionen 

6 
5,4265,3295,194 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Große Betriebe (500 und mehr Beschäftigte) 

Kleine und mittlere Betriebe (weniger als 500 Beschäftigte) 

5,0574,9344,816 

3,648 3,743 3,822 3,937 4,024 4,100 

1,160 1,180 1,214 1,246 1,296 1,319 

Differenz zwischen Summe KMU und große Betriebe zu Gesamt: Geheimhaltungsfälle/Anonymisierung 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2020e); Berechnungen IW Consult 

Mittelstand ist Treiber des Beschäftigungsauf-
baus. Der Arbeitsplatzaufbau in der bayerischen 
Privatwirtschaft erfolgte im Berichtszeitraum kon-
tinuierlich und in allen Größenklassen (vgl. Abbil-
dung 2-10). Im Zeitraum 2015 bis 2019 entstan-
den in den kleinen und mittleren Betrieben mit bis 
zu 499 Beschäftigten rund 357.000 neue sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nisse, ein Zuwachs von 9,5 %. In den großen Be-
trieben mit 500 und mehr Beschäftigten fiel der 
relative Zuwachs mit 11,7 % zwar höher aus, ab-
solut bedeutete dies aber ein Anstieg um 138.600 
Beschäftigungsverhältnisse. Damit war der Mit-
telstand der Treiber des Arbeitsplatzaufbaus.38 

Jeder vierte Arbeitsplatz in der Privatwirtschaft 
im Verarbeitenden Gewerbe. Rund 1,446 Mio. 

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
sind im Verarbeitenden Gewerbe tätig. Dies ent-
spricht 26,6 % aller Beschäftigten in der Privat-
wirtschaft. Auf die Wirtschaftsbereiche der unter-
nehmensnahen Dienstleistungen (WZ J, K, L, M 
und N, vgl. Kapitel 3.5) entfallen mit rund 
1,196 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten 22 %, auf den Handel mit fast 760.000 sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten 14 %, und 
auf das Gesundheits- und Sozialwesen mit rund 
749.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten 13,8 %. In den kleinen und mittleren Betrie-
ben mit weniger als 500 Beschäftigten ist ein ähn-
liches Bild festzustellen. Hier arbeiten die meisten 
Beschäftigten in den unternehmensnahen Dienst-
leistungen (23,3 %), gefolgt vom Verarbeitenden 
Gewerbe (18,8 %) und dem Handel (17,2 %). 

38 In der Beschäftigungsstatistik gibt es beim Zeitvergleich die Proble- Größenklassen zu beachten. Da im Beobachtungszeitraum in bei-
matik des Größenklassenwechsels. Wenn beispielsweise ein KMU den Größenklassen ein Zuwachs der Betriebszahl stattgefunden 
zusätzliche Beschäftigte eingestellt hat und dadurch den Schwel- hat, kann der Mittelstand hier als Treiber des Arbeitsplatzaufbaus 
lenwert zu den Großunternehmen übersteigt, würde bei sonst glei- bezeichnet werden. Sicherheit über die Beschäftigungsentwicklung 
cher Beschäftigung in allen anderen KMU in dieser Größenklasse innerhalb einer Größenklasse geben aber nur Mikrodaten, mit de-
trotz des Wachstums des einen KMU ein Beschäftigungsrückgang nen beispielsweise die Entwicklung der KMU des Jahres 2014 bis 
angezeigt werden. Dies ist bei der Interpretation der Daten zu den zum Jahr 2019 beobachtet werden kann. 

37 

https://Arbeitsplatzaufbaus.38


Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Tabelle 2-7: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2019 in Bayern nach Wirtschaftszwei-
gen und Betriebsgrößen – Stichtag: 30.06. 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
Klassifi-

Wirtschaftszweig Einheit 
kationa 

1 bis 9 10 bis 49 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Verarbeitendes Gewerbe 

Energieversorgung 

Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltver-
schmutzung 

Baugewerbe 

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz 

Verkehr und Lagerei 

Gastgewerbe 

Information und Kommunikation 

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

Grundstücks- und Wohnungswesen 

Freiberufliche, wissenschaftliche und technische 
Dienstleistungen 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialver-
sicherung 

Erziehung und Unterricht 

Gesundheits- und Sozialwesen 

Kunst, Unterhaltung und Erholung 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 

Private Haushalte 

Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 

Anzahl 18.167 10.353 4.464 

50 bis 249 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

55,1% 

* 

* 

65.669 

4,5% 

2.163 

5,8% 

3.330 

11,0% 

100.339 

30,1% 

166.761 

22,0% 

29.639 

11,0% 

69.043 

34,3% 

24.572 

10,8% 

24.764 

13,7% 

18.112 

48,6% 

80.540 

19,6% 

42.617 

12,5% 

9.893 

3,8% 

25.939 

13,3% 

100.976 

13,5% 

14.862 

35,1% 

43.317 

34,5% 

11.291 

99,0% 

449 

11,2% 

31,4% 

3.653 

42,2% 

177.308 

12,3% 

4.822 

13,0% 

9.353 

30,9% 

132.774 

39,9% 

273.401 

36,0% 

72.679 

26,9% 

88.318 

43,9% 

55.259 

24,3% 

25.353 

14,1% 

10.361 

27,8% 

115.990 

28,2% 

73.583 

21,7% 

52.209 

20,0% 

78.340 

40,2% 

131.998 

17,6% 

11.918 

28,2% 

25.191 

20,1% 

113 

1,0% 

191 

4,8% 

13,5% 

3.113 

36,0% 

330.011 

22,8% 

12.285 

33,1% 

12.334 

40,7% 

68.335 

20,5% 

207.638 

27,3% 

81.977 

30,3% 

37.293 

18,5% 

74.203 

32,6% 

45.814 

25,4% 

7.223 

19,4% 

96.390 

23,4% 

128.070 

37,7% 

86.718 

33,2% 

40.583 

20,9% 

226.259 

30,2% 

7.862 

18,6% 

25.565 

20,4% 

0 

0,0% 

321 

8,0% 

 

  

      
      

 
   

 

   

    
    

     

  
    

     

   
    

     

  
    

     

 
 

    

     

  
    

     

  
    

     

  
    

     

  
    

     

  
    

     

   
    

     

   
    

     

 
 

 

    

     

   
    

     

 
 

    

     

  
    

    

   
    

     

  
    

     

  
    

     

  
    

     

  
    

     

 
 

    

     

 
 

    

     

 
 

  
 

 

  

   

   
 

 

Anteil 

Anzahl * 0 0 
Keine Zuordnung möglich 

* * * 

Anzahl 853.593 1.353.167 1.496.458 
Insgesamt 

Anteil 15,0% 23,7% 26,2% 

A-N Insgesamt ohne Anzahl 830.810 1.300.654 1.409.419 

P-Sb Öffentliche Verwaltung Anteil 15,3% 24,0% 26,0% 
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In Betrieben mit … sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

KMU nach KMU nach 
250 bis 499 500 und mehr Insgesamt EU-Definition IfM-Definition 

0 0 32.984 32.984 32.984 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* 0 8.655 * * 

* 0,0% 100,0% * * 

196.370 676.624 1.445.982 572.988 769.358 

13,6% 46,8% 100,0% 39,6% 53,2% 

4.638 13.261 37.169 19.270 23.908 

12,5% 35,7% 100,0% 51,8% 64,3% 

* * 30.307 25.017 * 

* * 100,0% 82,5% * 

18.630 12.950 333.028 301.448 320.078 

5,6% 3,9% 100,0% 90,5% 96,1% 

58.190 53.735 759.725 647.800 705.990 

7,7% 7,1% 100,0% 85,3% 92,9% 

36.400 49.490 270.185 184.295 220.695 

13,5% 18,3% 100,0% 68,2% 81,7% 

2.902 3.744 201.300 194.654 197.556 

1,4% 1,9% 100,0% 96,7% 98,1% 

28.701 44.806 227.541 154.034 182.735 

12,6% 19,7% 100,0% 67,7% 

25.196 59.276 180.403 95.931 121.127 

32,9% 100,0% 53,2% 67,1% 

1.554 0 37.250 35.696 37.250 

4,2% 0,0% 100,0% 95,8% 100,0% 

31.061 323.981 

7,6% 21,2% 100,0% 71,2% 78,8% 

46.386 290.656 

14,4% 100,0% 71,9% 85,6% 

42.709 69.526 261.055 148.820 191.529 

16,4% 26,6% 100,0% 57,0% 73,4% 

12.374 157.236 

6,4% 19,2% 100,0% 74,4% 80,8% 

84.893 544.126 

11,3% 27,3% 100,0% 61,3% 72,7% 

3.565 38.207 

8,4% 9,7% 100,0% 81,9% 90,3% 

8.656 102.729 

6,9% 18,1% 100,0% 75,0% 81,9% 

0 11.404 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* * 

* * 100,0% 23,9% * 

0 * 

* * * * * 

80,3% 

14,0% 

87.236 411.217 292.920 

49.009 339.665 244.270 

13,7% 

37.404 194.640 144.862 

204.424 748.550 459.233 

4.085 42.292 34.642 

22.724 125.453 94.073 

0 11.404 11.404 

* 4.019 961 

0 * * 

606.147 1.393.485 5.702.850 3.703.218 4.309.365 

10,6% 24,4% 100,0% 64,9% 75,6% 

559.516 1.318.768 5.426.346 3.540.883 4.100.399 

10,3% 24,3% 100,0% 65,3% 75,6% 

* Zahlenwerte geheimzuhalten; 
a Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008); 
b 7.179 Beschäftigte konnten aufgrund von Geheimhaltungsfällen nicht zugeordnet werden aus WZ B und E. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2020e); Berechnungen IW Consult 
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Innerhalb einzelner Branchen fallen die Beschäfti-
gungsanteile der kleinen und mittleren Unterneh-
men deutlich unterschiedlich aus. So arbeiten im 
Verarbeitenden Gewerbe rund 53 % der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten in Betrieben mit 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

weniger als 500 Beschäftigten, im Baugewerbe 
sind es 96 % und im Gastgewerbe rund 98 % (vgl. 
Tabelle 2-7). 

Tabelle 2-8: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2014 und 2019 in Bayern nach Wirt-
schaftszweigen – Stichtag: 30.06. 

Klassifi- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
Wirtschaftszweig 

kationa 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und 
Erden 

Verarbeitendes Gewerbe 

Energieversorgung 

Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Um-
weltverschmutzug 

Baugewerbe 

Handel; Instandhaltung und Reparatur von 
Kfz 

Verkehr und Lagerei 

Gastgewerbe 

Information und Kommunikation 

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

Grundstücks- und Wohnungswesen 

Freiberufliche, wissenschaftliche und tech-
nische Dienstleistungen 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und 
Sozialversicherung 

Erziehung und Unterricht 

Gesundheits- und Sozialwesen 

Kunst, Unterhaltung und Erholung 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 

Private Haushalte 

Exterritoriale Organisationen und Körper-
schaften 

Keine Zuordnung möglich 

27.634 32.984 5.350 

Anzahl 2014 Anzahl 2019 Differenz 

8.591 

1.339.594 

35.959 

26.765 

288.154 

702.345 

221.784 

172.064 

178.248 

187.924 

30.045 

320.858 

302.059 

234.280 

170.282 

645.516 

36.357 

121.451 

10.536 

4.946 

118 

8.655 

1.445.982 

37.169 

30.307 

333.028 

759.725 

270.185 

201.300 

227.541 

180.403 

37.250 

411.217 

339.665 

261.055 

194.640 

748.550 

42.292 

125.453 

11.404 

4.019 

* 

64 

106.388 

1.210 

3.542 

44.874 

57.380 

48.401 

29.236 

49.293 

-7.521 

7.205 

90.359 

37.606 

26.775 

24.358 

103.034 

5.935 

4.002 

868 

-927 

* 

Insgesamt 5.065.510 5.702.850 637.340 

A-N, 
Insgesamt ohne Öffentliche Verwaltung 4.815.630 5.426.346 610.716 

P-S 

* Zahlenwerte geheimzuhalten; 
a Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2020e); Berechnungen IW Consult 
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Unternehmensnahe Dienstleistungen wachsen 
überdurchschnittlich. Im Zeitraum 2014 bis 2019 
ist die Beschäftigtenzahl in der Privatwirtschaft 
um rund 12,7 % gewachsen. Dabei ist in fast allen 
Branchen Beschäftigung aufgebaut worden. In 
den Wirtschaftsabschnitten der unternehmens-
nahen Dienstleistungen (WZ J, K, L, M, N) entstan-
den knapp 177.000 neue Arbeitsplätze, ein Zu-
wachs um 17,4 %. Innerhalb der unternehmens-
nahen Dienstleistungen verzeichnete der Finanz-
sektor gleichzeitig einen Rückgang um 7.500 Be-
schäftigte (−4 %). Im Verarbeitenden Gewerbe 
(+106.000) und im Gesundheits- und Sozialwesen 
(+103.000) wurde in erheblichem Maße Beschäf-
tigung aufgebaut, wobei die Dynamik in der In-
dustrie mit einem relativen Zuwachs von 7,9 % 
unterdurchschnittlich ausfiel. Auch im Handel fiel 
der Zuwachs mit 8,2 % (+57.380) unterdurch-
schnittlich aus (vgl. Tabelle 2-8). 

2.6 Der bayerische Mittelstand 
als Ausbilder 

Kleine und mittlere Betriebe überdurchschnitt-
lich in der Ausbildung engagiert. In der bayeri-
schen Privatwirtschaft arbeiten im Jahr 2019 rund 
75,6 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten in Betrieben mit weniger als 500 Beschäf-
tigten. Gleichzeitig fanden sich in diesen Betrie-
ben 79,6 % aller Auszubildenden. In den kleinen 
und mittleren Betrieben waren damit gut 187.000 
der insgesamt 235.000 Auszubildenden der baye-
rischen Privatwirtschaft beschäftigt (vgl. Abbil-
dung 2-11).39 

Eine besondere Rolle bei der Ausbildung spielen 
die kleinen Unternehmen. In den Unternehmen 
mit weniger als 10 Beschäftigten sind 15,3 % aller 
Beschäftigten der Privatwirtschaft tätig, zugleich 
werden dort 17 % aller Auszubildenden verzeich-
net. Noch größer ist der Unterschied in den Be-
trieben mit 10 bis 49 Beschäftigten, bei denen 
24 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten, jedoch 28,3 % aller Auszubildenden tätig 
sind.40 

39 Die Statistiken über den Ausbildungsstellenmarkt umfassen nur ber die Vermittlung der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch ge-
denjenigen Teil der Ausbildungsverhältnisse, bei denen die Bewer- nommen haben und die Berufsausbildungsstellen zur Ausbildungs-

vermittlung gemeldet sind (vgl. Bundesagentur für Arbeit (2017b)). 
40 Bundesagentur für Arbeit (2020e); Berechnungen IW Consult. 
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Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Abbildung 2-11: Auszubildende 2014 bis 2019 in der bayerischen Privatwirtschaft nach Be-
triebsgrößen – Stichtag: 30.06. 

In Tausend 

250,0 235,6 235,1228,0 230,1 229,4227,0 

200,0 

150,0 

100,0 

50,0 

0,0 

190,6 183,4 182,4 184,9 184,7 187,1 

44,8 43,9 44,0 44,6 44,6 47,9 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kleine und mittlere Betriebe (<500 Beschäftigte) Große Betriebe (>500 Beschäftigte) 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2020e); Berechnungen IW Consult 

Rückgang der Ausbildungszahlen gestoppt. Der 
Rückgang der Auszubildendenzahl setzte sich zu 
Beginn des Betrachtungszeitraums zunächst fort. 
Registrierte die Bundesagentur für Arbeit in Bay-
ern im Jahr 2009 noch rund 252.200 Ausbildungs-
verhältnisse, sank die Zahl bis zum Jahr 2016 auf 
227.000. Erst danach stieg die Zahl der Auszubil-
denden bis zum Jahr 2019 wieder auf 235.100 an, 
wobei es im Jahr 2018 erneut zu einem Rückgang 
um 676 Auszubildende kam. Insgesamt blieb die 
Auszubildendenzahl damit im Zeitraum 2014 bis 
2019 nahezu stabil (-0,2 %). 

Treiber der Entwicklung waren meist die kleinen 
und mittleren Betriebe, deren Ausbildungszahlen 
die Entwicklung vorgaben. Im Jahr 2019 fiel erst-
mals die Veränderung in den großen Unterneh-
men (+3.282) höher aus als in den Betrieben mit 
weniger als 500 Beschäftigten (+2.437). 

Verarbeitendes Gewerbe größter Ausbilder. 
25,5 % der rund 235.100 Auszubildenden in der 
Privatwirtschaft absolvieren ihre Ausbildung in ei-
nem Betrieb des Verarbeitenden Gewerbes (vgl. 
Tabelle 2-9). Weitere große Ausbildungsbereiche 
sind der Handel (45.400 Auszubildende bzw. 
19,3 %), das Gesundheits- und Sozialwesen 

(36.700 Auszubildende bzw. 15,6 %) und die un-
ternehmensnahen Dienstleistungen (34.700 Aus-
zubildende bzw. 14,8 %). Der Vergleich mit den 
Beschäftigtenanteilen (siehe oben Tabelle 2-7) 
zeigt Unterschiede zwischen den Branchen bei 
der Ausbildungsintensität. Vor allem der Handel 
weist bei den Auszubildenden (19,3 %) einen 
deutlich höheren Anteil auf als bei den Beschäftig-
ten (14 %). Eine weitere Branche mit hoher Aus-
bildungsintensität ist die Bauwirtschaft, die im 
Jahr 2019 gut 10 % aller Auszubildenden aufwies, 
aber nur 6 % der Beschäftigten. Unterdurch-
schnittlich fällt die Ausbildungsintensität hinge-
gen bei den unternehmensnahen Dienstleistun-
gen aus, bei denen zwar 22 % aller Beschäftigten, 
aber nur knapp 15 % der Auszubildenden tätig 
sind. Im Verarbeitenden Gewerbe entsprechen 
sich der Anteil an den Auszubildenden (25,5 %) 
und Beschäftigten (26,6 %) annähernd. Gleich-
wohl gibt hier erhebliche Unterschiede nach Be-
triebsgröße: 53,2 % der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten arbeiten in den Unternehmen 
mit weniger als 500 Beschäftigten, dort werden 
aber 60,4 % der Auszubildenden ausgebildet. Hier 
dürfte das Handwerk eine besondere Rolle spie-
len (vgl. Kap. 3.7.1), von dem ein großer Teil in der 
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amtlichen Statistik zum Verarbeitenden Gewerbe 
gezählt wird. 

Die größten Steigerungen bei der Zahl der Ausbil-
dungsverhältnisse von 2014 bis 2019 wurden in 
den Wirtschaftszweigen Gesundheits- und Sozial-

wesen (+2.069) und den freiberuflichen, wissen-
schaftlichen und technischen Dienstleistungen 
(+2.077) erreicht, die größten Rückgänge ver-
zeichneten die Wirtschaftsbereiche Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen (−2.697) und Ver-
arbeitendes Gewerbe (−2.484) (vgl. Tabelle 2-10). 
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Tabelle 2-9: Auszubildende 2019 in Bayern nach Wirtschaftszweigen und Betriebsgrößen – 
Stichtag: 30.06. 

Auszubildende 
Klassifi-

Wirtschaftszweig Einheit 
kationa 

1 bis 9 10 bis 49 

 

  

         
  

 
   

 

    

   
    

     

 
 

    

     

  
    

    

  
    

     

 
 

 

    

     

  
    

     

 
 

 

    

     

  
    

     

  
    

     

  
    

     

 
 

 

    

     

   
    

     

 
 

 

    

     

 
 

    

     

 
 

 

    

     

  
    

     

   
    

     

  
    

     

 
 

    

     

  
    

     

 
 

    

     

 
 

    

     

 
 

    

     

 
 

  
 

 

  

   

   

 

 

Anteil 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden 

Verarbeitendes Gewerbe 

Energieversorgung 

Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, 
Umweltverschmutzung 

Baugewerbe 

Handel; Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz 

Verkehr und Lagerei 

Gastgewerbe 

Information und Kommunikation 

Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen 

Grundstücks- und Wohnungswesen 

Freiberufliche, wissenschaftliche und 
technische Dienstleistungen 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistun-
gen 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung 
und Sozialversicherung 

Erziehung und Unterricht 

Gesundheits- und Sozialwesen 

Kunst, Unterhaltung und Erholung 

Erbringung von sonstigen Dienstleistun-
gen 

Private Haushalte 

Exterritoriale Organisationen und Kör- Anzahl * 0 0 

50 bis 249 

perschaften 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anzahl 

Anteil 

Anteil 

1.624 

73,8% 

14 

9,3% 

3.815 

6,4% 

16 

1,0% 

* 

* 

6.968 

29,1% 

7.796 

17,2% 

187 

2,9% 

883 

10,3% 

824 

13,1% 

702 

12,2% 

323 

34,5% 

4.124 

24,7% 

1.311 

26,2% 

68 

0,9% 

530 

7,2% 

6.989 

19,0% 

1.302 

59,9% 

2.476 

48,6% 

* 

* 

* 

508 

23,1% 

* 

* 

9.006 

15,0% 

169 

10,2% 

152 

26,3% 

10.433 

43,6% 

19.026 

41,9% 

1.014 

15,5% 

4.100 

48,0% 

2.081 

33,1% 

751 

13,0% 

335 

35,8% 

5.711 

34,2% 

1.562 

31,2% 

1.006 

12,7% 

2.135 

28,9% 

7.586 

20,7% 

637 

29,3% 

1.430 

28,1% 

* 

* 

0,0% 

70 

3,2% 

68 

45,3% 

14.754 

24,6% 

507 

30,6% 

294 

50,9% 

4.697 

19,6% 

13.647 

30,1% 

2.495 

38,2% 

3.153 

36,9% 

1.973 

31,4% 

1.658 

28,7% 

208 

22,2% 

3.238 

19,4% 

1.208 

24,2% 

2.231 

28,2% 

2.850 

38,5% 

7.934 

21,6% 

140 

6,4% 

710 

13,9% 

0 

0,0% 

0,0% 

Anzahl * 0 0 
Keine Zuordnung möglich 

* * * 

Anzahl 39.997 67.686 61.835 
Insgesamt 

Anteil 16,5% 27,8% 25,4% 

A-N Insgesamt ohne Anzahl 

P-Sb Öffentliche Verwaltung Anteil 17,0% 28,3% 25,4% 

39.884 59.60466.636 
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  In Betrieben mit … sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

KMU nach KMU nach 
250 bis 499 500 und mehr Insgesamt EU-Definition IfM-Definition 

0 0 2.202 2.202 2.202 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* 0 150 * * 

* 0,0% 100,0% * * 

8.713 23.756 60.044 27.575 36.288 

14,5% 39,6% 100,0% 45,9% 60,4% 

299 666 1.657 692 991 

18,0% 40,2% 100,0% 41,8% 59,8% 

71 * 578 * * 

12,3% * 100,0% * * 

1.170 636 23.904 22.098 23.268 

4,9% 2,7% 100,0% 92,4% 97,3% 

2.835 2.093 45.397 40.469 43.304 

6,2% 4,6% 100,0% 89,1% 95,4% 

1.185 1.653 6.534 3.696 4.881 

18,1% 25,3% 100,0% 56,6% 74,7% 

242 169 8.547 8.136 8.378 

2,8% 2,0% 100,0% 95,2% 98,0% 

703 711 6.292 4.878 5.581 

11,2% 11,3% 100,0% 77,5% 88,7% 

893 1.769 5.773 3.111 4.004 

15,5% 30,6% 100,0% 53,9% 69,4% 

69 0 935 866 935 

7,4% 0,0% 100,0% 92,6% 

862 2.779 16.714 13.073 13.935 

16,6% 100,0% 78,2% 83,4% 

488 432 5.001 4.081 4.569 

9,8% 8,6% 100,0% 81,6% 91,4% 

1.422 4.727 

18,0% 40,3% 100,0% 41,7% 59,7% 

635 6.150 

8,6% 16,9% 100,0% 74,5% 83,1% 

2.565 25.074 

7,0% 31,7% 100,0% 61,3% 68,3% 

53 2.132 

2,4% 1,9% 100,0% 95,6% 98,1% 

187 4.803 

3,7% 5,7% 100,0% 90,7% 94,3% 

0 * 

0,0% 0,0% 100,0% * * 

* * 

* * 100,0% 0,0% * 

0 * 

* * * * * 

100,0% 

5,2% 

3.191 7.918 3.305 

1.250 7.400 5.515 

11.650 36.724 22.509 

42 2.174 2.079 

288 5.091 4.616 

0 13 * 

* 12 0 

0 * * 

22.417 51.126 243.061 169.518 191.935 

9,2% 21,0% 100,0% 69,7% 79,0% 

20.970 47.894 235.117 166.124 187.094 

8,9% 20,4% 100,0% 70,7% 79,6% 

* Zahlenwerte geheimzuhalten; 
a Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008); 
b 129 Auszubildende konnten aufgrund von Geheimhaltungsfällen nicht zugeordnet werden aus WZ B und E. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2020e); Berechnungen IW Consult 
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235.643 235.117 -526 

Tabelle 2-10: Auszubildende 2014 und 2019 in Bayern nach Wirtschaftszweigen – Stichtag: 
30.06. 

Auszubildende Klassifi-
Wirtschaftszweig 

kationa 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Er-
den 

Verarbeitendes Gewerbe 

Energieversorgung 

Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umwelt-
verschmutzug 

Baugewerbe 

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz 

Verkehr und Lagerei 

Gastgewerbe 

Information und Kommunikation 

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

Grundstücks- und Wohnungswesen 

Freiberufliche, wissenschaftliche und techni-
sche Dienstleistungen 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und So-
zialversicherung 

Erziehung und Unterricht 

Gesundheits- und Sozialwesen 

Kunst, Unterhaltung und Erholung 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 

Private Haushalte 

Exterritoriale Organisationen und Körper-
schaften 

Keine Zuordnung möglich 

2.229 2.202 -27 

Anzahl 2014 Anzahl 2019 Differenz 

196 

62.528 

1.504 

508 

22.241 

47.123 

6.464 

9.238 

5.209 

8.470 

895 

14.637 

4.974 

5.954 

7.371 

34.655 

1.616 

5.785 

16 

* 

* 

150 

60.044 

1.657 

578 

23.904 

45.397 

6.534 

8.547 

6.292 

5.773 

935 

16.714 

5.001 

7.918 

7.400 

36.724 

2.174 

5.091 

13 

12 

* 

-46 

-2.484 

153 

70 

1.663 

-1.726 

70 

-691 

1.083 

-2.697 

40 

2.077 

27 

1.964 

29 

2.069 

558 

-694 

-3 

* 

* 

Insgesamt 241.632 243.061 1.429 

A-N, 
Insgesamt ohne Öffentliche Verwaltung 

P-S 

* Zahlenwerte geheimzuhalten; 
a Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2020e); Berechnungen IW Consult 

Dass die Nachfrage nach Ausbildungsstellen sinkt, 
verdeutlicht der Berufsbildungsbericht. Dieser 
gibt einen tieferen Einblick in den bayerischen 
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Ausbildungsmarkt.41 Demnach zeigt sich auf dem 
bayerischen Ausbildungsmarkt keine Knappheit 
an Ausbildungsmöglichkeiten, da in den Jahren 
2014 bis 2018 das Lehrstellenangebot der Unter-
nehmen die Nachfrage übersteigt (vgl. Tabelle 
2-11). Die Zahl der unbesetzten Stellen ist von 
knapp 10.500 im Jahr 2014 auf über 16.200 im 
Jahr 2018 gestiegen. Angesichts der wachsenden 
Auszubildendenzahlen in den großen Unterneh-
men (vgl. Abbildung 2-11) ist zu erwarten, dass 
v. a. kleine und mittlere Unternehmen Schwierig-
keiten haben werden, ihre Ausbildungsplätze zu 

besetzen. Zugleich gibt es rund 1.000 unversorgte 
Bewerber. Gleichwohl ist die Zahl der unversorg-
ten Bewerber im Zeitablauf nicht gestiegen, an-
ders als die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge. Insofern zeigen die Impulse bei 
den neu abgeschlossenen Verträgen eher in Rich-
tung steigende Ausbildungszahlen. Inwieweit die 
Corona-Pandemie und die damit verbundene 
wirtschaftliche Krise sich auf den Ausbildungs-
markt auswirken wird, ist derzeit noch nicht ab-
sehbar. 

Tabelle 2-11: Ausbildungsstellenmarkt 2014 bis 2018 in Bayern 
Angebot an Lehrstellen = neu abgeschlossene Ausbildungsverträge + unbesetzte Stellen 

Nachfrage nach Lehrstellen = neu abgeschlossene Ausbildungsverträge + unversorgte Bewerber 

Jahr (jeweils Ende Angebota an Nachfrageb nach Neu abgeschlossene unversorgte unbesetzte 
September) Lehrstellen Lehrstellen Ausbildungsverträge Bewerber Stellen 

2014 102.282 92.948 91.815 1.133 10.467 

2015 103.132 93.057 92.178 879 10.954 

2016 105.446 94.513 93.384 1.129 12.062 

2017 106.901 93.772 92.529 1.243 14.372 

2018 111.669 96.496 95.433 1.063 16.236 

a Angebot = Neu abgeschlossene Verträge + unbesetzte Stellen. 
b Nachfrage = Neu abgeschlossene Verträge + unversorgte Bewerber. 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (2016-2019b) 

Die tiefergehende Analyse der neu abgeschlosse-
nen Ausbildungsverträge zeigt für den Zeitraum 
2014 bis 2018 in Bayern stabile Zahlen auf hohem 
Niveau in den Bereichen Industrie und Handel so-
wie dem Handwerk, wobei das Handwerk den 
rückläufigen Trend aus dem Zeitraum vor 2014 

damit stoppen konnte. Dagegen ist die Zahl der 
neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge bei 
den Freien Berufen (+18,7 %) und den sonstigen 
Bereichen (+11 %) deutlich gestiegen (vgl. Tabelle 
2-12). 

41 Der Berufsbildungsbericht erfasst jeweils für den Zeitraum 1.10. bis der Bundesagentur für Arbeit (unbesetzte Ausbildungsstellen, un-
30.9. des Folgejahres alle neu abgeschlossenen und begonnenen versorgte Bewerber) verknüpft werden, um das Ausbildungsplatz-
Berufsausbildungsverhältnisse, die bis zum Ende des Erhebungsjah- angebot und die Ausbildungsplatznachfrage zu ermitteln (vgl. Uhly 
res noch bestehen (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2014- et al. (2019), S. 5). 
2019)). Die Zahl der Neuverträge kann mit der Ausbildungsstatistik 
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Tabelle 2-12: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 2014 bis 2018 in Bayern nach Berei-
chen 

Anzahl 

davon: 

Jahr (jeweils Ende 
September) 

Insgesamt Industrie und Han-
del 

Handwerk Freie Berufe Sonstige 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

91.815 

92.178 

93.384 

92.529 

95.433 

53.322 

53.253 

52.911 

53.175 

54.534 

26.571 

26.328 

26.748 

25.854 

27.027 

7.905 

8.223 

9.237 

9.165 

9.384 

4.017 

4.374 

4.488 

4.335 

4.488 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (2016-2019b) 

2.7 Mittelstand und 
Außenhandel 

Die zunehmende Internationalisierung der Welt-
wirtschaft seit Mitte der 1990er-Jahre hat den 
mittelständischen Unternehmen neue Möglich-
keiten geboten, die sie genutzt haben. Der deut-
sche Mittelstand ist über die Grenzen Deutsch-
lands hinausgewachsen. Viele mittelständische 
Unternehmen weisen Kunden und Lieferanten im 
Ausland auf, wobei Europa klar im Mittelpunkt 
des deutschen Auslandsgeschäfts steht.42 Auch 
die bayerischen Unternehmen nutzen diese Mög-
lichkeiten und engagieren sich in immer weiterem 
Maße auf ausländischen Märkten. 

Ausfuhrwachstum gebremst. Die bayerischen 
Unternehmen führten nach der Außenhandels-
statistik im Jahr 2019 Waren1 im Wert von 
189,6 Mrd. Euro aus. Gegenüber 2014 konnten 
die Exporte laut Außenhandelsstatistik um 12,7 % 
gesteigert werden. Allerdings waren in den Jahren 
2018 und 2019 keine Steigerungen der Ausfuhren 
mehr zu verzeichnen. 

Durch die Corona-Pandemie dürften die Ausfuh-
ren stark unter Druck geraten. Die Bundesregie-
rung erwartet für das Jahr 2020 deutschlandweit 

einen Einbruch um 11,6 %. Für das Jahr 2021 wird 
mit einem Exportwachstum von 7,6 % eine teil-
weise Erholung erwartet.43 

Starke Exportorientierung des bayerischen Ver-
arbeitenden Gewerbes. Das Verarbeitende Ge-
werbe ist traditionell Treiber des Warenexports. 
Laut Statistik des Verarbeitenden Gewerbes lag 
die durchschnittliche Exportquote der bayeri-
schen Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes im 
Jahr 2019 bei 54,3 %. Mehr als jeder zweite Euro 
Umsatz wurde mit ausländischen Kunden erzielt. 
Im Jahr 2014 lag die Exportquote noch bei 51,2 %. 

Die bayerischen Betriebe des Verarbeitenden Ge-
werbes sind überproportional auf den Auslands-
märkten gewachsen. Dort stieg der Umsatz im 
Zeitraum 2014 bis 2019 um 23,3 %, im Inland da-
gegen nur um 8,8 %. Im deutschen Verarbeiten-
den Gewerbe, wo die Exportquote im Jahr 2019 
nur bei 34,9 % lag, wuchs der Auslandsumsatz nur 
um 16,4 %. Erfasst werden von dieser Statistik je-
doch nur Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten. 

Erfassung des mittelständischen Exports. Weder 
die Außenhandelsstatistik, die ausschließlich den 
Warenhandel darstellt, noch die Statistik des Ver-

42 Vgl. IW Consult (2016). 43 Vgl. BMWi (2020). 
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arbeitenden Gewerbes decken das gesamte Bran-
chenspektrum ab. Sie sind daher für die Erfassung 
des gesamten mittelständischen Exports nicht ge-
eignet. Näherungsweise liefert diese Informatio-
nen eine Sonderauswertung der Umsatzsteuer-
statistik.44 Sie umfasst alle umsatzsteuerpflichti-
gen Unternehmen, also nur Unternehmen mit 
mehr als 17.500 Euro Jahresumsatz. Kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) sind im Folgenden 
Unternehmen mit weniger als 50 Mio. Euro Jah-
resumsatz (vgl. Kap. 2.1). Die nachfolgende Ana-
lyse basiert auf dieser Sonderauswertung. 

Knapp 69.000 in Bayern ansässige, umsatzsteuer-
pflichtige Unternehmen erwirtschafteten im Jahr 
2018 einen Teil ihres Umsatzes im Ausland (vgl. 
Tabelle ). Davon hatten rund 67.000 weniger als 
50 Mio. Euro Jahresumsatz. Der Anteil von KMU 
an allen exportierenden Unternehmen lag damit 

bei 97,3 Prozent. Gleichwohl haben nur rund 11 % 
aller im Freistaat ansässigen KMU Auslandsum-
sätze erwirtschaftet. Bei den Unternehmen ab 
50 Mio. Euro Jahresumsatz waren es im Jahr 2018 
rund 80 Prozent. 

Handel und Verarbeitendes Gewerbe mit den 
meisten Exportunternehmen. Im Jahr 2018 
stammten von den exportierenden KMU die meis-
ten Unternehmen aus dem Wirtschaftsabschnitt 
Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen (42,9 %) und dem Verarbeiten-
den Gewerbe (19,7 %). 

Insgesamt exportierten im Jahr 2018 rund 10,9 % 
aller KMU. Innerhalb des Verarbeitenden Gewer-
bes bearbeiten 32,4 % der KMU Auslandsmärkte, 
im Wirtschaftszweig Handel 27,3 % der KMU (vgl. 
Abbildung 2-12). 

44 Die Anforderungen an die Geheimhaltung haben sich in der Um- dem Handel ausgewiesen werden. Im Vorgängerbericht (vgl. Kap. 
satzsteuerstatistik seit dem Vorgängerbericht deutlich erhöht. Da- 2.5 in Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
her können nur noch Angaben zur gesamten gewerblichen Wirt- Energie und Technologie (2015)) konnten deutlich mehr Einzel-
schaft, zum Verarbeitenden Gewerbe, der Energiewirtschaft und branchen ausgewiesen werden. 
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L Grundstücks- und Wohnungswesen 1.743 1.398 * * * * 

M 

N 

P 

Q 

R 

S 

A-N 
P-S 

Freiberufliche, wissenschaftliche und 
technische Dienstleistungen 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistun-
gen 

Erziehung und Unterricht 

Gesundheits- und Sozialwesen 

Kunst, Unterhaltung und Erholung 

Erbringung von sonstigen Dienstleis-
tungen 

Insgesamt ohne Öffentliche Verwal-
tung 

5.219 5.109 

2.742 2.808 

348 388 

402 421 

837 993 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

 

  

          
 

   

 
 

  
 

  
 

  
  

      

         

 
 

  
      

        

        

 
 

 
      

        

 
 

 
      

        

        

        

 
 
 

      

         

 
 

 
      

 
 

 
      

        

         

         

 
 

      

 
 

 
 

      

  

   

   

 

2.695 2.465 

69.547 68.929 

* * 

67.966 67.064 

* * 

97,7 97,3 
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Tabelle 2-13: Exportunternehmen 2014 und 2018 in Bayern nach Wirtschaftszweigen 
Alle Unternehmen und KMU 

Exportunternehmen 

Nr. der 
Klass.a Wirtschaftszweig 

Insgesamt 
Anzahl 

2014 2018 

KMU 
Anzahl 

2014 2018 

KMU-Anteil 
in % 

2014 2018 

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 764 934 * * * * 

B 

C 

D 

Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden 

Verarbeitendes Gewerbe 

Energieversorgung 

118 120 

13.755 14.156 

388 557 

* * 

12.974 13.226 

* 542 

* * 

94,3 93,4 

* 97,3 

E 
Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, 
Umweltverschmutzung 

314 333 * * * * 

F 

G 

Baugewerbe 

Handel; Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz 

tungen 

3.274 3.206 

30.018 29.330 

* * 

29.536 28.751 

* * 

98,4 98,0 

H 

I 

J 

K 

Verkehr und Lagerei 

Gastgewerbe 

Information und Kommunikation 

Finanz- und Versicherungsdienstleis-

2.542 2.381 

925 960 

3.145 3.107 

318 263 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* Zahlenwerte geheimzuhalten; 

a Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2008. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2016, 2020e) 
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Abbildung 2-12: Anteil der kleinen und mittleren Exportunternehmen in einem Wirt-
schaftszweig 2014 und 2018 in Bayern 

Anteil in Prozent 

Verarbeitendes Gewerbe 

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz 

Insgesamt ohne Öffentliche Verwaltung 

2014 2018 

31,1 

27,0 

11,3 

32,4 

27,3 

10,9 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020e) 

KMU exportieren 34,6 Mrd. Euro. Die exportie-
renden KMU in Bayern erzielten im Jahr 2018 Aus-
landsumsätze in Höhe von 34,6 Mrd. Euro (vgl. 
Tabelle 2-14). Dies entspricht einem KMU-Anteil 
an allen Exportumsätzen von 13,6 %. 

Exportumsatz gestiegen. Der Exportumsatz der 
KMU stieg nach der Sonderauswertung der Um-
satzsteuerstatistik im Freistaat im Zeitraum 2014 
bis 2018 um 2,71 Mrd. Euro und damit um 8,5%. 
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N 
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistun-

1,53 2,04 * * * * 
gen 

P Erziehung und Unterricht 0,01 0,01 * * * * 

Q Gesundheits- und Sozialwesen 0,05 0,13 * * * * 

R Kunst, Unterhaltung und Erholung 0,04 0,04 * * * * 

Erbringung von sonstigen Dienstleis-
tungen 

S 0,64 0,32 * * * * 

217,67 253,69 31,88 34,59 14,6 13,6 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Tabelle 2-14: Exportumsatz 2014 und 2018 in Bayern nach Wirtschaftszweigen 
Alle Unternehmen und KMU 

Exportunternehmen 

Insgesamt KMU KMU-Anteil 
Nr. der 
Klass.a Wirtschaftszweig in Mrd. Euro 

2014 2018 

in Mrd. Euro 

2014 2018 

in % 

2014 2018 

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 0,26 0,29 * * * * 

B 
Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden 

0,19 0,16 * * * * 

C Verarbeitendes Gewerbe 180,09 211,98 15,92 17,69 8,8 8,3 

D Energieversorgung 0,10 0,06 * 0,06 * 90,7 

E 
Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, 
Umweltverschmutzung 

0,51 0,80 * * * * 

F Baugewerbe 0,86 0,83 * * * * 

G 
Handel; Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz 

25,49 30,47 10,34 11,61 40,6 38,1 

H Verkehr und Lagerei 2,85 3,33 * * * * 

I Gastgewerbe 0,03 0,04 * * * * 

J Information und Kommunikation 0,90 1,27 * * * * 

K 
Finanz- und Versicherungsdienstleis-
tungen 

0,38 0,11 * * * * 

L Grundstücks- und Wohnungswesen 0,45 0,19 * * * * 

M 
Freiberufliche, wissenschaftliche und 
technische Dienstleistungen 

3,30 1,63 * * * * 
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A-N Insgesamt ohne Öffentliche Verwal-
P-S tung 

* Zahlenwerte geheimzuhalten; 
a Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2008. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2016, 2020e) 

Verarbeitendes Gewerbe mit größtem Expor- der jeweiligen Branche haben Exporte im Verar-
tumsatz. Bei den KMU war das Verarbeitende Ge- beitenden Gewerbe die höchste Bedeutung (vgl. 
werbe für 51,2 % der Exporte verantwortlich, der Abbildung 2-13) mit einer Exportquote von 20,5% 
Handel für 33,6 %. Gemessen am Gesamtumsatz bei den KMU.45 

45 Gegenüber der Statistik des Verarbeitenden Gewerbes sind Unter- errechnete Exportquote für das Verarbeitende Gewerbe auf Basis 
nehmen mit weniger als 20 Beschäftigten in der Umsatzsteuersta- der Umsatzsteuerstatistik geringer aus. 
tistik erfasst. Dadurch fällt die auf Basis der Umsatzsteuerstatistik 
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Abbildung 2-13: KMU-Exportquote nach Wirtschaftszweig 2014 und 2018 in Bayern 

Exportanteil am Gesamtumsatz in Prozent 

19,9 
Verarbeitendes Gewerbe 

20,5 

9,2 
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz 

9,6 

8,2 
Insgesamt ohne Öffentliche Verwaltung 

8,0 

2014 2018 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020e) 

2.8 Unternehmensneugrün-
dungen und Liquidationen 

Gründungen von Unternehmen bilden eine we-
sentliche Triebfeder für die Erneuerung und Ver-
jüngung der Wirtschaft. Die Gründung von Unter-
nehmen schafft und sichert selbstständige Exis-
tenzen. Neu gegründete Unternehmen verhelfen 
Innovationen zum Durchbruch, denen etablierte 
Firmen keine ausreichenden Erfolgsaussichten 
eingeräumt haben, oder etablieren ganz neue 
Märkte. Sie tragen jedoch auch zur Belebung des 
Wettbewerbs in bestehenden Branchen bei. Die 
neue Konkurrenz befördert den Ausleseprozess 
des Marktes und das Ausscheiden schwächerer 
Unternehmen. Insolvenzen und Liquidationen ge-
hören deshalb trotz individueller Härten ebenfalls 
zu einer funktionierenden und gesunden Markt-
wirtschaft, in der immer auch ein Strukturwandel 
stattfindet. Existenzgründungen und wirtschaftli-
cher Strukturwandel führen zu einem langfristi-
gen Anstieg der Produktivität. Dies ist ein Prozess, 
der mit der Ersetzung weniger gut bezahlter durch 
hochwertige und hoch qualifizierte Arbeitsplätze 
einhergeht. 

Gründungen und Schließungen im Spiegel der 
Statistik. Trotz der hohen volkswirtschaftlichen 
Bedeutung von Unternehmensgründungen und -
schließungen gibt es keine einheitliche Daten-
grundlage zu ihrer Erfassung. Die unterschiedli-
chen Quellen und ihre jeweilige Erhebungsgrund-
lage – zum Teil handelt es sich um hochgerech-
nete Befragungen wie den Global Entrepreneu-
rship Monitor (GEM) oder das KfW/ZEW-Grün-
dungspanel – führen ihrem jeweiligen Erhebungs-
design entsprechend zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen, was insbesondere bei der Analyse des 
Gründungsgeschehens zu beachten ist. Um eine 
Kontinuität gegenüber dem bayerischen Mittel-
standsbericht von 2015 zu gewährleisten, werden 
im Folgenden die gewerblichen Existenzgründun-
gen und Liquidationen unter Verwendung des An-
passungsschemas des Instituts für Mittelstands-
forschung Bonn verwendet (vgl. Kap. 2.8.1).46 

Ebenfalls wie im vorherigen Mittelstandsbericht 
werden anschließend die innovations- und wis-
sensorientierten Neugründungen nach der Ab-
grenzung des Mannheimer Unternehmenspanels 
(MuP) präsentiert. Zusätzlich wird kurz auf die 
freiberuflichen Gründungen eingegangen, die im 
Mittelstandsbericht 2015 noch nicht erfasst wur-
den. 

46 Vgl. IfM Bonn (2020c). Für die Methodik vgl. Bayerisches Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 
(2015), S. 56. 
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2.8.1 Unternehmensneugründun-
gen, Liquidationen und Grün-
dungssaldo 

Rückgang bei Unternehmensneugründungen. 
Das Gründungsgeschehen in Deutschland und 
Bayern weist seit dem Hochpunkt vor gut 15 Jah-
ren, der maßgeblich durch die Agenda 2010-Re-
formen mit der „Ich-AG“ und die damals hohe Ar-
beitslosigkeit verursacht war, einen Abwärtstrend 
auf. Während deutschlandweit im Jahr 2004 noch 
572.500 Gewerbe gegründet wurden, waren es 
2019 nur noch 265.700. In Bayern sank die Grün-
dungszahl im gleichen Zeitraum um fast 57 % von 
86.100 auf 37.200 neu gegründete gewerbliche 
Unternehmen (vgl. Abbildung 2-14). 

Bereits 2005 wurde die Förderung für Gründer 
aus der Arbeitslosigkeit eingeschränkt, was die 
Gesamtzahl der Gründungen angesichts der da-
mals noch hohen Arbeitslosigkeit spürbar ab-
senkte.47 Für die seither weiterhin kontinuierlich 
rückläufigen Gründungszahlen lassen sich im We-
sentlichen zwei Gründe anführen: Zum einen hat 
die kräftige Verbesserung der Arbeitsmarktlage 
mit regionaler Vollbeschäftigung – letztere ge-
rade in Bayern – die Zahl der „Gründungen aus 

Not“ (Necessity Entrepreneurs, vgl. GEM, 2012) 
kräftig reduziert: Zum anderen wirkt die ungüns-
tige deutsche Demografie bremsend auf die 
Gründungszahlen, denn besonders gründungsaf-
fin sind die jüngeren Jahrgänge zwischen 25 und 
40 Jahren, die aktuell bereits erheblich schwä-
cher besetzt sind als vor 15 Jahren.48 

Deutlicher Rückgang bei Kleingewerbegründun-
gen. Die Aufschlüsselung der Gründungen nach 
ihrer Art – Gewerbe-Hauptniederlassungen mit 
größerer wirtschaftlicher Bedeutung, Vollzeit-
Kleingewerbegründungen und Übernahmen – 
zeigt, dass der Rückgang v. a. im Segment der 
Kleingewerbegründungen stattfindet (vgl. Abbil-
dung 2-15). Neben dem Rückgang der geförder-
ten Gründungen aus der Arbeitslosigkeit und ge-
nerell der „Gründungen aus Not“ (s.o.) dürfte 
zum Rückgang der Kleingewerbegründungen 
auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit für Arbeits-
kräfte aus den osteuropäischen EU-Ländern Ru-
mänien und Bulgarien zum 1.7.2015 beigetragen 
haben; die entsprechenden Auswirkungen für die 
acht zuvor beigetretenen osteuropäischen Län-
der werden im vorherigen Mittelstandsbericht 
diskutiert.49 Durch Übernahmen bestehender Un-
ternehmen wurden 2019 4.696 neue Existenzen 
geschaffen, ein Fünftel weniger als 2014. 

47 49Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie (2015), S. 56. Energie und Technologie (2015), S. 58. 

48 Vgl. Röhl (2005). 
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Abbildung 2-14: Gewerbliche Existenzgründungen, Liquidationen und Gründungssaldo von 
2004 bis 2019 in Bayern 
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Abbildung 2-15: Gewerbliche Existenzgründungen 2009 bis 2019 nach Gründungsart 

Neugründungen nach Unternehmensgröße und Übernahmen 
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Weniger gewerbliche Liquidationen. Im Jahr 
2019 wurden in Bayern 39.560 Schließungen ge-
werblicher Unternehmen gezählt (vgl. Abbildung 
2-16). Damit setzte sich ein seit Jahren bestehen-
der kontinuierlicher Abwärtstrend fort. Im Jahr 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

2009 waren noch 62.248 Liquidationen zu ver-
zeichnen; der Rückgang im vergangenen Jahr-
zehnt lag bei 36 %. Gleichzeitig überstieg 2019 die 
Anzahl der Schließungen aber jene der Gründun-
gen um 2.350, so dass der Unternehmensbestand 
tendenziell schrumpft. 

Abbildung 2-16: Gewerbliche Liquidationen 2009 bis 2019 nach Liquidationsart 

Unternehmensaufgaben nach Unternehmensgröße und Übergaben 
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020g); eigene Berechnungen auf Basis des IfM-Berechnungsschemas 
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Zunehmende freiberufliche Gründungen. Wäh-
rend gewerbliche Gründungen seit Jahren rück-
läufig sind, spielt die nicht als Gewerbe erfasste 
freiberufliche selbstständige Tätigkeit eine wach-
sende Rolle in Deutschland und Bayern, die sich 
auch in den Gründungen niederschlägt. Für das 
Jahr 2019 berechnete das IfM Bonn für Bayern 
14.590 freiberufliche Gründungen, ein geringfügi-
ger Anstieg um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr.50 

Die in den letzten 5 Jahren mit Ausnahme von 
2018 gestiegenen Gründungen in den Freien Be-
rufen können als Ausgleich für die sinkenden ge-
werblichen Gründungen gesehen werden, da die 

Bedeutung der freiberuflichen Tätigkeiten in der 
Wirtschaft – z. B. selbstständige Ingenieure, EDV-
Spezialisten, Ärzte oder Anwälte – zunimmt. 

Saldo der Gründungen größerer wirtschaftlicher 
Bedeutung weiterhin positiv. Anders als der Ge-
samtgründungssaldo gibt es für das Segment der 
gewerblichen Gründungen mit (voraussichtlich) 
größerer wirtschaftlicher Bedeutung, etwa für 
Hauptniederlassungen von Gewerben, weiterhin 
einen stabilen Gründungsüberschuss. Im Jahr 
2019 lag dieser bei 2.676 Einheiten. Im Zeitraum 

50 Vgl. IfM Bonn (2020d). 
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von 2015 bis 2019 sind per Saldo 13.969 Unter-
nehmen mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung 
neu gegründet worden; jahresdurchschnittlich 
waren dies knapp 2.800 Einheiten. 

Gründungen und Liquidationen: Saldo seit 2014 
aufgrund geringerer Kleingewerbegründungen 
negativ. Während im vorherigen Fünfjahreszeit-
raum von 2009 bis 2014 die Anzahl der Gründun-
gen insgesamt mit etwa 375.000 jene der Liquida-
tionen in Höhe von 343.000 überstieg und per 
Saldo 32.000 Unternehmen mehr gegründet als li-
quidiert wurden, hat sich das Zahlenverhältnis 
seither umgekehrt. Von 2015 bis 2019 wurden 
219.637 Unternehmen liquidiert, aber nur 
204.741 Gründungen registriert. Schon seit dem 
Jahr 2014 übersteigt die Anzahl der Unterneh-
mensaufgaben in Bayern diejenige der gewerbli-
chen Gründungen51; deutschlandweit ist dieses 
Phänomen sogar bereits seit 2012 zu beobach-
ten.52 Im Jahr 2019 übertrafen die Schließungen 
die Gründungen um 2.348 Fälle, der negative 
Saldo oder Liquidationsüberschuss war damit um 
787 kleiner als im Vorjahr. Der höchste Liquida-
tionsüberschuss wurde mit 3.508 im Jahr 2017 
verzeichnet. Der negative Gesamtsaldo war allein 
auf den negativen Gründungssaldo im Kleinge-
werbe zurückzuführen, der von 2014 bis 2018 bei 

mehr als 7.000 lag und 2019 auf 6.124 schrumpfte 
(vgl. Abbildung 2-17). Der seit mehreren Jahren 
negative Gründungssaldo ist keine bayerische 
Spezialität, sondern deutschlandweit zu beobach-
ten. 2019 reduzierte sich der bundesweite Grün-
dungssaldo auf -9.936, nach -21.094 im Jahr 2018. 

Der seit 2014 negative Gründungssaldo ist auf ei-
nen kräftigen Rückgang der kleingewerblichen 
Existenzgründungen ab 2012 zurückzuführen, die 
mit der massiven Einschränkung des Gründungs-
zuschusses für Gründungen aus der Arbeitslosig-
keit von einem Rechtsanspruch auf eine Ermes-
sensentscheidung der Bundesagentur für Arbeit 
einherging. Die Inanspruchnahme fiel in Bayern 
2012 auf nur noch 2.761 Fälle, etwa ein Zehntel 
des früheren Niveaus.53 Seither kam es zwar zu ei-
nem leichten Anstieg der Gründungszuschüsse, 
jedoch wurde das frühere Niveau bei weitem 
nicht wieder erreicht. Die Reduktion der Grün-
dungen aus der Arbeitslosigkeit wirkt sich vor al-
lem auf die Gründungen aus Mangel an Alternati-
ven („Notgründungen“) im Kleingewerbesegment 
aus. 

51 In der Umsatzsteuerstatistik zeigt sich allerdings ein anderes Bild: 52 Vgl. IfM Bonn (2020c). 
Dort ist die Zahl der Unternehmen gestiegen (siehe Kapitel 2.4). Al- 53 Vgl. Bayerisches Staatministerium für Wirtschaft und Medien, Ener-
lerdings erfasst die Umsatzsteuerstatistik nur Unternehmen ab gie und Technologie (2015), S. 57. 
17.500 Euro steuerbaren Umsatz, auch kann die Differenz auf wei-
tere definitorische Unterschiede zurückgehen. 
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Abbildung 2-17: Gründungssaldo 2009 bis 2019 in Bayern nach Gründungsart 
Saldo der Gründungen und Schließungen nach Unternehmensgröße und aus Übernahmen 
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020g); eigene Berechnungen auf Basis des IfM-Berechnungsschemas 

Gründungs- und Liquidationsgeschehen auf Re-
gierungsbezirksebene. Dass Gründungsgescha-
hen auf Ebene der sieben bayerischen Regie-
rungsbezirke zeigt wie für den Unternehmensbe-
stand (vgl. Kap. 2.4) die Dominanz Oberbayerns 
(vgl. Abbildung 2-18). Mit 15.891 Existenzgrün-
dungen entfielen fast 44 % der Gründungstätig-
keit im Freistaat auf den größten Regierungsbe-
zirk; bei den Geschäftsaufgaben waren es knapp 
42 %. Die Metropolregion München als wirt-
schaftliches Zentrum des Regierungsbezirks 
Oberbayern ist ein führender Startup-Hotspot in 
Europa, was zu dem starken Abschneiden 

Oberbayerns maßgeblich beigetragen haben 
dürfte. An zweiter Stelle platziert sich der Regie-
rungsbezirk Mittelfranken mit 5.318 Neugründun-
gen vor Schwaben (4.833). 

Positiver Gründungssaldo bei Gründungen mit 
größerer wirtschaftlicher Bedeutung in allen Re-
gierungsbezirken. Anders als im Gesamtgrün-
dungssaldo weisen alle sieben Regierungsbezirke 
weiterhin einen positiven Saldo bei den wirt-
schaftlich bedeutsamen Gründungen auf, da v. a. 
die Gründungszahlen im kleingewerblichen Be-
reich stark rückläufig waren. 
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Abbildung 2-18: Gründungssaldo 2018 in Bayern nach Gründungsart und Regierungsbezir-
ken 

Saldo aus Unternehmensneugründungen und Unternehmensschließungen nach Unternehmensgröße 
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020g); eigene Berechnungen auf Basis des IfM-Berechnungsschemas 

Unterschiede in Gründungen und Liquidationen 
bei einzelnen Wirtschaftsbereichen. Abbildung 
2-19 zeigt die Existenzgründungen und Liquidati-
onen für die Sektoren der Wirtschaft. In der ge-
wählten Abgrenzung der Gründungstypen, die 
sich aus der bayerischen Gewerbeanzeigenstatis-
tik ergibt, werden sektoral die neu gegründeten 
Hauptniederlassungen sowie sonstige Neugrün-
dungen ohne Nebenerwerb beziehungsweise die 
entsprechenden Liquidationen erfasst54. 

Die sektorale Analyse des Gründungsgeschehens 
in Bayern zeigte für das Jahr 2019 einen Schwer-
punkt im Baugewerbe, wo mit 7.023 neuen Unter-
nehmen 19 % aller bayerischen Existenzgründun-
gen stattfanden. Auf Platz zwei folgt der Bereich 
Handel, Instandhaltung und Kfz-Reparaturen mit 
ca. 6.000 Existenzgründungen. Bei den Liquidatio-
nen liegt dieser Wirtschaftszweig mit 8.950 Fällen 
weit vorn, was einen negativen Saldo von nahezu 
3.000 verursacht – 57 % des gesamten Grün-
dungssaldos in Bayern. 

54 Damit weichen die Werte geringfügig vom Berechnungsschema des 
IfM Bonn ab, das aus Gründen der Kontinuität in den vorhergehen-
den Auswertungen der Gründungs- und Liquidationszahlen für Bay-
ern insgesamt verwendet wurde. 
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Abbildung 2-19: Gewerbliche Existenzgründungen, Liquidationen und Gründungssaldo 
2019 in Bayern nach Wirtschaftsbereichen 
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An zweiter Stelle lag das Baugewerbe mit ca. 
6.850 Liquidationen. Das Baugewerbe war jedoch 
sehr gründungsintensiv, so dass es mit einem po-
sitiven Saldo von 165 einen Gründungsüberschuss 
gab. Im für die Gesamtwirtschaft sehr bedeuten-
den Verarbeitenden Gewerbe gab es fast 1.400 
Gründungen, allerdings führte die Überzahl der Li-
quidationen (1.961) zu einem negativen Saldo von 
570. 

Branchen mit einem Gründungsüberschuss sind 
neben dem Baugewerbe das Grundstücks- und 
Wohnungswesen mit einem Gründungsüber-
schuss von 373, die freiberuflichen, wissenschaft-
lichen und technischen Dienstleistungen (343) so-
wie die Energieversorgung mit einem positiven 
Saldo von 204 Einheiten. Hierzu zählt auch der Be-
reich der erneuerbaren Energien, wo es viele 
Gründungen von Unternehmen für Solar- oder 
Windparks und Biogasanlagen gibt. 

2.8.2 Gründungsintensität in den 
forschungs- und wissensinten-
siven Branchen 

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) ermittelt die Gründungsintensität55 

für größere Unternehmen generell sowie geson-
dert für Gründungen in den forschungs- und wis-
sensintensiven Wirtschaftsbereichen. Von 2004 

bis 2013 war die Gründungsneigung sowohl insge-
samt wie auch in den forschungs- und wissensin-
tensiven Wirtschaftsbereichen und ihrem Gegen-
stück, den Bereichen ohne besondere For-
schungs- oder Wissensausrichtung, negativ. 2014 
kam es dann zu einer Gegenbewegung; die Ge-
samtgründungsintensität stieg auf circa 35 Grün-
dungen pro 10.000 Einwohner im Erwerbsalter 
an. Seither bewegt sich das Gründungsgeschehen 
gemessen anhand der Gründungsintensität so-
wohl insgesamt wie auch im Bereich der for-
schungs- und wissensintensiven Gründungen wei-
ter auf diesem Niveau (vgl. Abbildung 2-20) Im 
Jahr 2018 wurden in Bayern 33,2 Gründungen je 
10.000 Erwerbsfähige verzeichnet, deutschland-
weit waren es 31,0. 

Gründungsintensität in Oberbayern am höchs-
ten. Wie Abbildung 2-21 zeigt, ist die Gründungs-
intensität im Regierungsbezirk Oberbayern seit 
2010 die höchste aller bayerischen Regierungsbe-
zirke. Im Jahr 2018 wurden hier 43 Gründungen 
größerer Unternehmen pro 10.000 Erwerbsfähi-
gen verzeichnet. Auf Rang zwei lag 2018 der Re-
gierungsbezirk Mittelfranken mit gut 31 Gründun-
gen pro 10.000 Erwerbsfähigen, vor Niederbay-
ern, der Oberpfalz, Unterfranken und Schwaben, 
die am Ende des Beobachtungszeitraums nahezu 
die gleiche Gründungsintensität aufwiesen, sowie 
Oberfranken. 

55 Die Gründungsintensität ist definiert als Anzahl der Gründungen Staatsministerium für Wirtschaft (Egeln et al., 2012) wurden im 
pro 10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter von 18 bis ein- Mittelstandsbericht von 2015 wie auch für den vorliegenden Mit-
schließlich 64 Jahren. Die Gründungsintensität kann damit als Maß telstandsbericht 2020 Sonderauswertungen des Mannheimer Un-
für die Ausschöpfung des theoretisch möglichen Gründungspoten- ternehmenspanels (MUP) durch das ZEW vorgenommen. Kleinge-
zials in einer Region angesehen werden. Aufbauend auf der Studie werbliche Unternehmen und Kleingewerbegründungen werden im 
„Existenzgründungengeschehen in Bayern“ für das Bayerische MUP üblicherweise nicht erfasst. 
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Abbildung 2-20: Gründungsintensitäten 2004 bis 2018 in Bayern 
Gründungen pro 10.000 Erwerbsfähige 

Quelle: ZEW (2020a) 

Abbildung 2-21: Gründungsintensitäten über alle Branchen 2004 bis 2018 in Bayern nach 
Regierungsbezirken 

Quelle: ZEW (2020a) 
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Gründungen in den Forschungs- und wissensin-
tensiven Branchen. Mit Existenzgründungen sind 
oft wirtschaftliche Innovationen verbunden, die 
die Wachstumskräfte der Gesamtwirtschaft stär-
ken. Dies gilt in besonderem Maße für Gründun-
gen in forschungsintensiven Industriezweigen wie 
der Halbleitertechnik oder dem Luftfahrzeugbau 
sowie wissensintensiven Dienstleistungen wie der 
Unternehmensberatung und digitalen Dienstleis-
tungen. Gemäß der vom ZEW verwendeten Auf-
schlüsselung werden die Gründungen nachfol-
gend getrennt ausgewiesen für jene Industrie-
branchen, deren Forschungs- und Entwicklungs-
aufwendungen im Durchschnitt mehr als 2,5 % 
des Umsatzes ausmachen, sowie jene Dienstleis-
tungsbranchen, die einen hohen Technologiebe-
zug oder einen überdurchschnittlichen Akademi-
keranteil an den Beschäftigten aufweisen (wis-
sensintensive Dienstleistungen)56. Innerhalb der 
wissensintensiven Dienstleistungen wird geson-
dert auf Softwaregründungen eingegangen. 

Forschungsintensive Gründungen in den Regie-
rungsbezirken. Die relativ gesehen meisten Grün-
dungen in den forschungsintensiven Industrie-
zweigen hat Oberbayern aufzuweisen (vgl. Abbil-
dung 2-22). Mit 0,42 derartigen Gründungen je 
10.000 Erwerbsfähigen und einem Durchschnitts-
wert in gleicher Höhe innerhalb des fünfjährigen 
Zeitraums bis an den aktuellen Rand liegt der Re-
gierungsbezirk mit der Landeshauptstadt Mün-
chen weit vor den anderen Bezirken. An zweiter 
Stelle folgt Oberfranken mit knapp 0,27 for-
schungsintensiven Industriegründungen vor Nie-
derbayern und der Oberpfalz. In den Jahren 2009 
und 2010 lag Oberfranken noch auf dem Spitzen-
platz vor Oberbayern.57 Im aktuellen Fünfjahres-
zeitraum 2014 bis 2018 erreichte jedoch Unter-
franken mit durchschnittlich gut 0,26 Gründungen 
den zweiten Platz. Aufgrund der Größe des Regie-
rungsbezirks Oberbayern mit seiner hohen Fall-
zahl fallen die Schwankungen hier geringer aus als 
in den anderen Regierungsbezirken. 

56 Die forschungsintensive Industrie besteht aus den Bereichen Spit- sowie Teile der chemischen Industrie (Egeln, et al., 2012; DIW, 
zentechnologie sowie Hochwertige Technik. Die Spitzentechnolo- o. J.). 
gie umfasst jene Branchen des Verarbeitenden Gewerbes, die ei- 57 Vgl. Egeln et al. (2012)/Bayerisches Staatsministerium für Wirt-
nen Anteil des Forschungs- und Entwicklungsaufwands von über schaft und Medien, Energie und Technologie (2012), S. 68. 
7 Prozent des Umsatzes aufweisen. Es handelts sich hierbei um Un-
ternehmen der Pharmaindustrie sowie Hersteller von Datenverar-
beitungsgeräten und Mess- Kontroll- und Navigationsgeräten. Die 
Hochwertige Technik umfasst die Branchen des Verarbeitenden 
Gewerbes mit einer durchschnittlichen FuE-Intensität zwischen 2,5 
und 7 Prozent. Hierzu zählt der Fahrzeugbau, der Maschinenbau 
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Abbildung 2-22: Gründungsintensität in forschungsintensiven Industrien 2014 bis 2018 in 
Bayern nach Regierungsbezirken 
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Quelle: ZEW (2020a) 

Forschungsintensive Industriebranchen in den 
Regionen unterschiedlich verteilt. Die Gründun-
gen in den forschungsintensiven Industriezweigen 
sind nicht einseitig verteilt. Zwar bildet der Groß-
raum München als führender deutscher Startup-
Hub für die digitalen Industrie- und Dienstleis-
tungsbereiche einen Schwerpunkt.58 Weitere be-

deutende Konzentrationen forschungsstarker In-
dustriegründungen weisen beispielsweise auch 
die Kreise Bad Kissingen und Haßberge in Unter-
franken, Lichtenfels und Kronach in Oberfranken, 
Neumarkt in der Oberpfalz sowie Straubing in Nie-
derbayern und Kaufbeuren sowie Lindau in Scha-
ben auf (vgl. Abbildung 2-23). 

58 Vgl. DSM (2019), S. 17. 
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Abbildung 2-23: Gründungsintensität in forschungsintensiven Industrien in Bayern auf 
Kreisebene – Durchschnitt 2014 bis 2018 

Quelle: ZEW (2020a) 

Wissensintensive Dienstleistungen auf Regie-
rungsbezirksebene. Die Fallzahlen der Gründun-
gen wissensintensiver Dienstleistungen liegen im 
Durchschnitt etwa um den Faktor 15 höher als 
jene der forschungsintensiven Industriegründun-
gen. Die Entwicklung der Gründungen in diesem 
Bereich zeigt für die Jahre 2014 bis 2018 einen re-
lativ konstanten Verlauf mit gleichbleibenden 

Werten über alle Regierungsbezirke. Der Regie-
rungsbezirk Oberbayern liegt in diesem Segment 
ebenfalls an der Spitze, mit 7,3 Gründungen pro 
10.000 Erwerbspersonen 2018 und 7,5 im Durch-
schnitt des Berichtszeitraums. An zweiter Stelle 
lag Mittelfranken mit 4,3 wissensintensiven 
Dienstleistungsgründungen 2018 und 3,9 im 
Durchschnitt des Berichtszeitraums (vgl. Abbil-
dung 2-24). 
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Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Abbildung 2-24: Gründungsintensität in wissensintensiven Dienstleistungen 2014 bis 2018 
in Bayern nach Regierungsbezirken 
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Quelle: ZEW (2020a) 

Wissensintensive Dienstleistungsgründungen 
auf Kreisebene. Auch bei den Gründungen in den 
wissensintensiven Dienstleistungsbranchen gibt 
es deutliche räumliche Konzentrationen in Bay-
ern. Die höchste Gründungsintensität für diesen 
Bereich, zu dem auch die Softwaregründungen 
zählen, besteht wiederum im Großraum München 
mit der Landeshauptstadt selbst und den angren-
zenden Kreisen, insbesondere dem Voralpenland 
südlich von München. Jenseits dieser starken 

oberbayerischen Gründungsregionen fällt auf, 
dass die wissensintensiven Dienstleistungsgrün-
dungen stärker als die industriellen Gründungen 
auf die städtischen Zentren konzentriert sind, die 
in der Regel auch über Hochschulen verfügen. 
Zweite Schwerpunktregion nach dem Großraum 
München ist der Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen 
vor Unterfranken mit dem Zentrum Aschaffen-
burg (vgl. Abbildung 2-25). 
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Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Abbildung 2-25: Gründungsintensität in wissensintensiven Dienstleistungen in Bayern auf 
Kreisebene – Durchschnitt 2014 bis 2018 

Quelle: ZEW (2020a) 

Leichter Anstieg der Gründungen im Hightech-
Sektor. Die forschungsintensiven Industrieberei-
che und die wissensintensiven Dienstleistungen 
einschließlich Software bilden gemeinsam den so 
genannten Hightech-Sektor, der mit seinen Inno-
vationen wachstumssteigernde Impulse für die 
Wirtschaft setzt. 

Bayernweit ist der Anteil der Hightech-Gründun-
gen einschließlich Softwaregründungen im Analy-
sezeitraum 2015 bis 2018 (neuere Angaben liegen 

nicht vor) von zuvor 8,1 leicht auf über 8,2 % ge-
stiegen. Im Zeitraum von 2005 bis 2009 waren es 
hingegen erst 7,5 %, was die steigende Technolo-
gieorientierung des Gründungsgeschehens in 
Bayern belegt. Der bayerische Hightech-Grün-
dungsanteil – im Jahr 2018 8,3 % – überschreitet 
damit den deutschen Durchschnittswert von 
7,3 % um fast einen Prozentpunkt. Der Anteil der 
Softwaregründungen an allen vom ZEW erfassten 
Gründungen lag in Bayern 2018 bei 2,3 %, 
deutschlandweit waren es nur 1,9 %. 
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Abbildung 2-26: Anteil der Hightech- und Softwaregründungen in Bayern nach Regierungs-
bezirken 2005 bis 2018 

Periodendurchschnitte 

Quelle: ZEW (2020a) 

Mehr High-Tech und Softwaregründungen. Bay-
ernweit stieg der Anteil an technologieintensiven 
Gründungen aufgrund der positiven Entwicklung 
des Software-Segments im Zeitraum von 2015 bis 
2018 leicht an. Besonders dynamisch verlief die 
Entwicklung im Regierungsbezirk Oberbayern 
(vgl. Abbildung 2-26). Lag der Anteil der beiden 
Hochtechnologiebereiche an allen Gründungen 
2010 bis 2014 hier noch bei 9,6 %, so stieg er in 
der aktuellen Periode auf 10 % an. Auch der Re-

gierungsbezirk Oberfranken zeigte deutliche Zu-
wächse der Hightech- und Softwaregründungen 
auf 7,3 %. 

2.8.3 Unternehmensinsolvenzen in 
Bayern 

Kräftiger Rückgang bis zur Corona-Krise. Die Un-
ternehmensinsolvenzen59 in Bayern zeigen ähn-

59 Die Zahl der Insolvenzen stammt aus der Statistik über beantragte 
Insolvenzverfahren, die Informationen über die Anzahl der eröffne-
ten oder mangels Masse abgewiesenen Insolvenzverfahren sowie 
über die Anzahl der Verfahren, in denen ein gerichtlicher Schulden-
bereinigungsplan angenommen wurde, liefert. Es werden – ohne 
diese gesondert ausweisen zu können – sowohl Insolvenzen aus 
dem gewerblichen Bereich als auch aus dem Bereich der Freien Be-
rufe erfasst. Eine Insolvenz wird durch die dauerhafte Zahlungsun-
fähigkeit oder die Überschuldung eines Unternehmens ausgelöst. 
Mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gehen die Verwal-
tungs- und Verfügungsrechte des bisherigen Unternehmers auf den 
Insolvenzverwalter über. Mit der Insolvenz geht nicht zwangsläufig 

eine Unternehmensaufgabe einher (Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, 2015, 73). Bei den ausgewiesenen Insolvenzen han-
delt es sich um beantragte Insolvenzverfahren, die sich aus den er-
öffneten und mangels Masse abgewiesenen Insolvenzverfahren so-
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lich wie im bundesweiten Trend seit dem Hoch-
punkt im Jahr 2004 einen kräftigten Rückgang, der 
nur von den Auswirkungen der Finanzkrise 2009 
unterbrochen wurde. Der Rückgang ab 2010 
wurde durch die bis 2018 stabile Konjunkturent-
wicklung, aber auch durch die verbesserten Bi-
lanzstrukturen der Unternehmen mit höheren Ei-
genkapitalquoten getragen.60 Aufgrund dieser 
beiden günstigen Einflussfaktoren sank die Anzahl 
der Insolvenzen in Bayern von 3.837 im Jahr 2010 
um fast ein Drittel auf 2.623 im Jahr 2019 (vgl. Ab-
bildung 2-27). 

Die bayerische Wirtschaft steht aufgrund der 
Corona-Pandemie vor völlig neuen und aufgrund 
der Dimension unbekannten Herausforderungen. 
Um die Unternehmen durch diese schwierige Zeit 
zu bringen, wurden viele unterschiedliche Maß-
nahmen auf Bundes- und Landesebene ergrif-
fen.61 Neben den zahlreichen Förderprogram-
men, Stundungsmöglichkeiten und Erleichterun-

gen bei der Kurzarbeit zählt dazu auch die Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht. Diese Maßnah-
men haben dazu geführt, dass die Zahl der Unter-
nehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr 2020 so-
gar weiter gesunken ist. Nichtsdestotrotz wird ein 
kräftiger wirtschaftlicher Einbruch erwartet, der 
noch schwerer ausfallen könnte als während der 
Krise von 2009.62 

Insgesamt dürften die Unternehmensinsolvenzen 
in Deutschland im Zuge der Covid-19-Pandemie in 
den zwei Jahren bis 2021 um circa 12% auf dann 
etwa 21.000 Fälle ansteigen. Der Löwenanteil 
dürfte mit +8 % auf 2021 entfallen. Für 2020 ist 
mit einem Zuwachs der Fallzahlen um +4 % auf 
rund 19.500 Fälle zu rechnen, sofern die Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht nicht erneut aus-
geweitet wird.63 Allerdings muss die Insolvenz 
nicht das Ende eines Unternehmens bedeuten. 
Die Insolvenz kann auch aktuell eine Option sein, 
um Unternehmen zukunftsfähig zu machen und 
wettbewerbsfähige Teile zu erhalten. 

Abbildung 2-27: Unternehmensinsolvenzen 2004 bis 2019 in Bayern 
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wie den Verfahren, in denen ein gerichtlicher Schuldenbereini- 61 Vgl. Röhl (2020b). 
gungsplan angenommen wurde, zusammensetzt. Es werden so- 62 Vgl. DIW et al. (2020) und ifo (2020a). 
wohl gewerbliche wie freiberufliche Unternehmen erfasst. 63 Vgl. Euler Hermes (2020). 

60 Vgl. Röhl/Vogt (2019) und Röhl (2020a). 
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Die Insolvenzquote, gemessen anhand der Anzahl 
der Insolvenzen je 1.000 Unternehmen, zeigt für 
Bayern ebenfalls seit 2004 eine rückläufige Ten-
denz mit 8,7 Fällen je 1.000 Unternehmen (2004) 
über 6,6 im Jahr 2010 auf nur noch 4,3 Insolvenz-
fälle pro 1.000 Unternehmen im Jahr 2019. Ein 
zwischenzeitlicher Anstieg war nur infolge der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 zu verzeichnen. 

Dabei wird die Insolvenzquote für Deutschland im 
Zeitverlauf in Bayern durchgehend unterschrit-
ten, wobei der Abstand zuletzt etwas geringer 
wurde. In Bayern ist die Insolvenzquote 2019 
leicht gegenüber dem Vorjahr angestiegen, als 
mit 4,0 Fällen der geringste Wert im betrachteten 
Zeitraum verzeichnet wurde. Im Bundesdurch-
schnitt betrug sie 5,7. 

Abbildung 2-28: Insolvenzquoten in Bayern und Deutschland von 2004 bis 2019 

Insolvenzen je 1.000 Unternehmen (nach Umsatzsteuerstatistik [Voranmeldungen]) 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, (div. Jg. a und div. Jg. b); eigene Berechnungen 

2.9 Unternehmensnachfolge in derung. Untersuchungen zeigen, dass es zuneh-
mend schwieriger wird, die Nachfolge familienin-Bayern 
tern zu regeln.64 Gleichzeitig ist das Durchschnitts-
alter der Unternehmer im Steigen begriffen. Al-

Unternehmensnachfolge bleibt Herausforde- tersbedingte Übergaben stehen dementspre-
rung. Für die stark von familiengeführten Unter- chend im Zentrum bei den notwendigen Nachfol-
nehmen geprägte bayerische Wirtschaft ist die geregelungen, wobei das Thema der richtigen 
Unternehmensnachfolge eine zentrale Herausfor- Vorkehrung für eine ungeplante Übergabe auf-

64 Vgl. KfW Research (2018) und IW (2017 und 2019). 
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grund von Krankheit oder Unfall des Eigners eben-
falls nicht vernachlässigt werden sollte. Von 2017 
bis 2021 ist für Bayern von etwa 131.000 Familien-
unternehmen auszugehen, in denen die Nach-
folge geregelt werden muss(te).65 

Rund 580.000 eigentümer- oder familiengeführt 
Unternehmen im Freistaat. Über 93 % der Unter-
nehmen in Deutschland sind eigentümer- oder fa-
miliengeführt, wie eine Studie des IfM Bonn 
zeigt.66 In Bayern betrifft dies fast 580.000 Unter-
nehmen. Von diesen sind gut 70 % Kleinbetriebe 
mit bis zu 250.000 Euro Umsatz.67 Gut vier von 
zehn der betroffenen Familienunternehmen sind 
im Regierungsbezirk Oberbayern ansässig. Im Un-
ternehmensregister oder der Umsatzsteuerstatis-
tik – den beiden wichtigsten Datenquellen zu Un-
ternehmensbestand und Selbstständigkeit – fin-
den sich keine Angaben zur Altersstruktur der Eig-
ner. Auf Basis des Mikrozensus konnte für 2016 
die Altersverteilung der Unternehmer und Selbst-
ständigen ermittelt werden, die maßgeblich de-
terminiert, wie viele Unternehmen in naher Zu-
kunft zur Übergabe anstehen. 

Hohe Altersstruktur. Von den 730.000 Selbststän-
digen – die Anzahl überschreitet aufgrund von Un-
ternehmen mit Mehrfachspitze und Kleinstselbst-
ständigen spürbar jene der Familienunternehmen 
– waren 36 % älter als 55, darunter 77.000 oder 
circa 11 % bereits 65 oder älter. „Auch die Anzahl 
der Unternehmer mit vollendetem 60. Lebensjahr 
stieg … stark an“68, nämlich von 117.000 im Jahr 
2010 auf 155.000 in 2016. Ihr Anteil wuchs von 
15,2 % innerhalb von 5 Jahren auf 21,2 % und 
dürfte sich seither weiter erhöht haben. Eine Un-
tersuchung der KfW Research ergab eine sehr 
ähnliche Altersstruktur für ganz Deutschland.69 

Geschätzte 123.000 Nachfolgenotwendigkeiten 
aus Altersgründen. Der Übergang von den Selbst-
ständigen, deren Unternehmen im Wesentlichen 
aus ihrer eigenen Arbeitskraft und ihren Fähigkei-
ten besteht, zu Familienunternehmen, die eine 

Fortführungsperspektive über das Ausscheiden 
ihres Gründers oder Eigners hinaus besitzen, ist 
fließend. Deshalb ist es nicht leicht, die Anzahl der 
tatsächlich zur Übernahme anstehenden wirt-
schaftlich attraktiven Familienunternehmen zu 
ermitteln. Je kleiner das Unternehmen ist, desto 
unwahrscheinlicher ist es, dass eine Übergabe in-
frage kommt. Dies gilt v. a. für Selbstständige 
ohne Mitarbeiter; ferner ist eine Übergabe umso 
unwahrscheinlicher, je niedriger der Umsatz und 
der Gewinn sind. Aus der Altersstruktur der 
Selbstständigen, der Größenstruktur und dem Ge-
winn der Unternehmen lässt sich näherungsweise 
berechnen, wie viele Unternehmen in einem Zeit-
raum zur Übergabe anstehen.70 Für den Zeitraum 
2017 bis 2021 wurde insgesamt für rund 123.000 
Familienunternehmen eine Nachfolgenotwendig-
keit rein aus Altersgründen geschätzt, einschließ-
lich früherer Übergaben aufgrund von Todesfall o-
der Krankheit dürften sogar 131.000 Familienun-
ternehmen betroffen sein. Innerhalb von 5 Jahren 
ist damit die Anzahl zu klärender Nachfolgen um 
30 % angewachsen. Dieser Trend dürfte auch seit-
her weiter anhalten und in ähnlicher Form für die 
wirtschaftlich attraktiven Unternehmen gelten. 

Etwa 505.000 sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte sind in 29.400 wirtschaftlich attrakti-
ven Familienunternehmen tätig, die im Zeitraum 
von 2017 bis 2021 übergabereif sind. Als wirt-
schaftlich attraktiv wird ein Unternehmen be-
zeichnet, wenn ein Unternehmensnachfolger mit 
dem übernommenen Unternehmen seinen Le-
bensunterhalt verdienen kann. Der nachhaltig er-
wirtschaftete Gewinn muss daher mindestens 
50.000 Euro betragen. Einschließlich nicht attrak-
tiver Kleinbetriebe beläuft sich die Anzahl der be-
troffenen Arbeitsplätze in den übergabereifen Fa-
milienunternehmen sogar auf rund 632.00071. 

Bei 3.220 Unternehmen oder 11 % der betroffe-
nen wirtschaftlich attraktiven Familienunterneh-
men handelt es sich um Kleinbetriebe mit bis zu 
250.000 Euro Umsatz, die trotz ihrer geringen 

65 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie (2017). 

66 Vgl. Wolter/Sauer (2017). 
67 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 

Energie und Technologie (2017), S. 12. 
68 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie 

und Technologie (2017), S. 15. 

69 Vgl. KfW Research (2015). 
70 Vgl. Bayerisches Staatministerium für Wirtschaft und Medien, Ener-

gie und Technologie (2017), S. 16. 
71 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie 

und Technologie (2017), S. 17. 

71 

https://anstehen.70
https://Deutschland.69
https://Umsatz.67
https://zeigt.66
https://muss(te).65


 

  

   
    

 
       
  

   

        
   

 
 

        
     

 

 

   

   
    

     
   

     
 

   

    

  
    

   
  

  
   

  
   

 

 Insgesamt 29.400 Unternehmen 
mit 505.000 Beschäftigten 

Größe attraktiv für die Unternehmensnachfolge 
sind (vgl. Abbildung 2-29). In den etwa 26.180 grö-
ßeren übergabereifen Familienunternehmen mit 
250.000 Euro bis über 50 Mio. Euro Umsatz ist mit 
500.400 Beschäftigten der Großteil der betroffe-
nen Arbeitsplätze zu finden, davon etwa die 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Hälfte in den 2.350 Unternehmen ab 5 Mio. Euro 
Umsatz. Ein gelingender Übergabeprozess ist bei 
diesen größeren Familienunternehmen deshalb 
besonders wichtig für die bayerische Wirtschaft. 

Abbildung 2-29: Zur Übergabe anstehende wirtschaftlich attraktive Unternehmen und An-
zahl der Mitarbeiter nach Umsatzgrößenklassen 

Zeitraum 2017-2021 in Bayern 

249.400 
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über 250.000 - 500.000 

bis 250.000 

-  50.000  100.000  150.000  200.000  250.000  300.000 

Zur Übergabe anstehende Unternehmen (2017-2021) 

Anzahl der Mitarbeiter (SvB), in den zur Übergabe anstehenden Unternehmen 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie (2017) 

Anstehende Übergaben nach Wirtschaftssekto-
ren. In der sektoralen Gliederung übertreffen die 
anstehenden Übergaben im Sektor Handel, Ver-
kehr und Gastgewerbe mit 10.510 übergabereifen 
und attraktiven Familienunternehmen jene im 
Sektor Unternehmensbezogene Dienstleistungen 
mit 7.780 Unternehmen. In der Anzahl der be-
troffenen Arbeitsplätze liegt jedoch das Produzie-
rende Gewerbe mit 148.000 Beschäftigten in 

8.030 Unternehmen aufgrund der durchschnitt-
lich größeren Einheiten vorn; vor dem Bereich 
Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit 133.600 
Beschäftigten in den übergabereifen Unterneh-
men. Die Personenbezogenen Dienstleistungen 
weisen die geringste Unternehmenszahl und Be-
schäftigtenzahl in der Übergabebetroffenheit 
2017 bis 2021 auf (vgl. Abbildung 2-30). 
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Abbildung 2-30: Zur Übergabe anstehende Unternehmen und Anzahl der Mitarbeiter nach 
Wirtschaftszweigen 
Zeitraum 2017-2021 in Bayern 
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Zur Übergabe anstehende Unternehmen (2017-2021) 

Anzahl der Mitarbeiter (SvB), in den zur Übergabe anstehenden Unternehmen 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie (2017) 

Anstehende Übergaben nach Regierungsbezir-
ken. Der größte Regierungsbezirk Oberbayern do-
miniert bei den zur Übergabe anstehenden wirt-
schaftlich attraktiven Unternehmen zahlenmäßig 
mit 12.080 oder 41 % der erwarteten Fälle; bei 
den betroffenen Beschäftigten entfallen sogar 
43 % auf Oberbayern. Mit deutlichem Abstand 
folgen die Bezirke Schwaben mit 13,5 % und Mit-
telfranken mit etwa 12 % der übergabereifen Fa-
milienunternehmen (vgl. Abbildung 2-31). Bei der 
Anzahl der betroffenen Beschäftigten ist das Bild 

bezüglich der Verteilung auf die Regierungsbe-
zirke ähnlich. In Oberbayern sind die Arbeitsplätze 
von gut 217.200 Mitarbeitern in den zur Übergabe 
anstehenden attraktiven Familienunternehmen 
gefährdet, wenn es im Übergabeprozess zu Prob-
lemen kommen sollte. In Schwaben und Mittel-
franken sind es 65.300 beziehungsweise 62.700 
Beschäftigte in den dortigen übergabereifen Un-
ternehmen. In den übrigen vier Regierungsbezir-
ken sind mit jeweils 36.200 bis 46.600 Beschäftig-
ten weniger Arbeitsplätze durch die Nachfolge-
frage gefährdet. 
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Abbildung 2-31: Zur Übergabe anstehende Unternehmen und Anzahl der Mitarbeiter nach 
Regierungsbezirken 
Zeitraum 2017-2021 in Bayern 
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Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie (2017) 
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3 Entwicklung nach 
Wirtschaftszweigen 

Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des 
Mittelstands und einzelner Teilbereiche ist 
bereits in Kapitel 2 dargestellt worden. Im 
Folgenden werden die Branchen wesentlich 
detaillierter betrachtet. Anhand der Umsatz-
steuerstatistik72 werden die Entwicklung der 
Unternehmensanzahl und ihrer Umsätze in 
den einzelnen Wirtschaftszweigen teilweise 
bis auf WZ-2-Steller-Ebene73 analysiert, wobei 
die Jahre 2014 und 2018 verglichen werden. 
Die Analyse führt jeweils die Daten74 aller Un-
ternehmen der Branche sowie der KMU in 
dieser Branche auf. 

Dabei ist zu beachten, dass Veränderungen in 
den Größenklassen von verschiedenen Fakto-
ren beeinflusst werden können. Unterneh-
men treten in den Markt ein oder sie schei-
den aus dem Markt aus. Weiterhin können 
Unternehmen wachsen oder schrumpfen und 
so zwischen den beiden Größenklassen wech-
seln, wenn die Umsatzgrenze von 50 Mio. 
Euro über- oder unterschritten wird. Deshalb 
stellen die Veränderungsraten in den Grö-
ßenklassen nicht das Wachstum der Unter-
nehmen aus dem Jahr 2014 dar, sondern die 
Veränderung der Gruppegröße zwischen den 
beiden Zeitpunkten. Die Durchschnittsum-
sätze innerhalb der Größenklassen zeigen, ob 
sich die Durchschnittgröße innerhalb einer 
Größenklasse verändert hat. Auch hinter die-
sen Veränderungen können das Ein- oder 
Austreten aus dem Markt oder ein Wechsel 
zwischen den Größenklassen stehen. 

Die Corona-Krise ist eine breite Krise, aber 
mit unterschiedlich langen Betroffenheiten. 
Bayern hat eine starke Industrie, die breit auf-
gestellt ist, und einen starken Dienstleis-
tungssektor. Dies hat bei den üblichen kon-
junkturellen Schwankungen durchaus Vor-
teile. So belastete im Jahr 2019 die weltwirt-
schaftliche Schwäche v. a. Länder, die stark 
auf den Fahrzeugbau spezialisiert sind. Zwar 
weist Bayern auch hier viele erfolgreiche Un-
ternehmen auf, allerdings gelang es dem Frei-
staat, die Schwäche im Fahrzeugbau durch 
andere starke Branchen auszugleichen. Im 
Zuge der Corona-Pandemie gilt die bisherige 
Regel, nach der Dienstleistungsbranchen we-
niger von weltweiten Nachfrageschwankun-
gen betroffen sind, nicht. Der (weltweite) 
Shutdown hat eine synchrone Krise ausge-
löst, von der nicht nur die meisten Branchen, 
sondern auch alle Weltregionen betroffen 
sind. Allerdings werden sich nicht alle Bran-
chen auch synchron erholen. Daher wird für 
alle Branchen überlegt, wie sich die Corona-
Krise auf die zukünftige Entwicklung auswir-
ken könnte. 

3.1 Produzierendes Gewerbe 

Das Produzierende Gewerbe umfasst die 
Wirtschaftsabschnitte des Bergbaus und der 
Gewinnung von Steinen und Erden, des Ver-
arbeitenden Gewerbes (Industrieunterneh-
men und Unternehmen des produzierenden 
Handwerks), der Energieversorgung, Wasser-
versorgung; Abwasser-/Abfallentsorgung und 
Beseitigung von Umweltverschmutzungen 

72 Die Daten in den Abschnitten 3.1 bis 3.6 beruhen auf den Vo-
ranmeldungen der Umsatzsteuerstatistik 2014 und 2018 (vgl. 
Bayerisches Landesamt für Statistik (2020d und 2016)) sowie 
einer Sonderauswertung der Umsatzsteuerstatistik 2014 und 
2018 für KMU bis 50 Mio. Euro. Die Umsatzsteuerstatistik er-
fasst bestimmte Unternehmen nicht: Unternehmen mit ei-
nem jährlichen Umsatz von weniger als 17.501 Euro, solche, 
die im vorangegangenen Jahr weniger als 1.000 Euro Umsatz-

steuer gezahlt haben sowie Unternehmen, die nahezu aus-
schließlich steuerfreie Umsätze tätigen und bei denen somit 
keine Steuerzahllast entsteht. (vgl. Gude (2014)). 

73 In einigen Teilbranchen sind die Informationen aufgrund der 
geringen Fallzahlen aus Geheimhaltungs-/Anonymisierungs-
gründen gesperrt. 

74 Die im Rahmen dieses Kapitels durchgeführten Berechnun-
gen beruhen auf den Zahlen der Statistikquellen und nicht auf 
den in den Tabellen abgebildeten gerundeten Werten. 
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sowie des Baugewerbes mit den jeweils dazu-
gehörigen Wirtschaftszweigen. 

Fast jeder zweite Euro im Produzierenden 
Gewerbe erwirtschaftet. In Bayern waren im 
Jahr 2018 rund 139.600 Unternehmen im 
Produzierenden Gewerbe tätig (vgl. Tabelle 
3-1). Dies entspricht einem Anteil von 22,6 % 
aller bayerischen Unternehmen. 

Die Unternehmen des Produzierenden Ge-
werbes erwirtschaften im Jahr 2018 im Frei-
staat insgesamt 568,2 Mrd. Euro, was fast je-
den zweiten Euro (49,7 %) des gesamten Um-
satzes aller bayerischen Unternehmen ent-
spricht. 

Leicht überdurchschnittliches Wachstum. 
Die Anzahl der Unternehmen im Produzieren-
den Gewerbe ist im Zeitraum 2014 bis 2018 
um 5 % gewachsen, während die Zahl aller 
Unternehmen um 2,3 %75 zugelegte. Auch 
der Umsatz des Produzierenden Gewerbes 
legte mit 17 % leicht überdurchschnittlich zu, 
im Landesdurchschnitt wuchs der Umsatz um 

15,8 %. Im Vergleich zum Vorgängerbericht, 
als das Wachstum der Unternehmenszahl 
und des Umsatzes noch deutlich über dem 
Landesdurchschnitt lag, hat die Dynamik ab-
genommen. Dies liegt auch daran, dass das 
Produzierende Gewerbe eher die konjunktu-
rellen Anpassungslasten trägt und der Vor-
gängerbericht nach der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise 2008/09 eine Aufschwungsphase 
abgebildet hat. 

Produzierendes Gewerbe mit kleinerem 
KMU-Anteil. Im Jahr 2018 waren im Produ-
zierenden Gewerbe 99,13 % aller Unterneh-
men KMU mit weniger als 50 Mio. Euro Um-
satz. Der Anteil ist geringfügig kleiner als in 
der bayerischen Gesamtwirtschaft (99,62 %). 
Die kleinen und mittleren Unternehmen er-
wirtschafteten 26,1 % der Branchenumsätze, 
wobei es in den Teilbranchen deutliche Un-
terschiede gibt. 

Nachfolgend werden die fünf Teilbranchen 
des Produzierenden Gewerbes ausführlich 
betrachtet. 

Tabelle 3-1: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Produzierenden Gewerbe 2018 
gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung 
absolut 

2018/2014 

Verände-
rung in % 

2018/2014 

WZ B – F Produzierendes Gewerbe 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 132.432 139.557 7.125 5% 

KMU 131.447 138.346 6.899 5% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 488 568 80,59 17% 

KMU 132 149 16,51 13% 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

3.1.1 Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 

Bayern besitzt eine Vielfalt an nutzbaren 
Fest- und Lockergesteinen wie Sand und Kies, 

Natursteine und Naturwerksteine, Tone und 
Industriemineralen. Quarzsand rund um 
Roth, Betonit bei Landshut oder Quarz bei Re-
gen sind nur einzelnen Beispiele. Innerhalb 
Deutschlands ist Bayern nach Vielfalt und 

75 Vgl. Kapitel 2.4. 
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Menge der größte Produzent von Rohstoffen 
der Steine- und Erden-Industrie. Aber auch 
Energierohstoffe wie Erdöl, Erdgas und Erd-
wärme werden im Freistaat gewonnen, bei-
spielsweise bei Großaitingen oder Rosen-
heim. Bei der untertägigen Speicherung von 
Erdgas spielt der Freistaat ebenfalls eine be-
deutende Rolle in Deutschland.76 

Im Wirtschaftszweig Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden waren im Freistaat im 
Jahr 2018 insgesamt 504 Unternehmen aus 
dem Unterabschnitt Gewinnung von Steinen 
und Erden tätig. Sie erwirtschafteten einen 

Gesamtumsatz von 1,98 Mrd. Euro (vgl. Ta-
belle 3-2). 498 Unternehmen waren KMU, die 
zusammen 1,42 Mrd. Euro erlösten. Zwi-
schen 2014 und 2018 ging die Unterneh-
menszahl in diesem Wirtschaftszweig um 4 % 
zurück, der Gesamtumsatz stieg dagegen um 
9 %. Die KMU konnten eine Umsatzsteige-
rung von 13 % erzielen. Insgesamt zeigt sich 
in diesem Wirtschaftszweig eine Konzentrati-
onstendenz bei den kleinen und mittleren 
Unternehmen, der Umsatz je Unternehmen 
stieg im Zeitraum 2014 bis 2018 bei den KMU 
von 2,4 auf 2,9 Mio. Euro. 

Tabelle 3-2: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Bergbau 2018 gegenüber 2014 
in Bayern 
Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung 
absolut 

2018/2014 

Verände-
rung in % 

2018/2014 

WZ B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 523 504 -19 -4% 

KMU 517 498 -19 -4% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 1,81 1,98 0,17 9% 

KMU 1,26 1,42 0,16 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

13% 

3.1.2 Verarbeitendes Gewerbe 

Die Industrie ist der Kern der bayerischen 
Wirtschaft. Trotz Verlusten von Anteilswer-
ten, die auf ein noch dynamischeres Wachs-
tum bestimmter Dienstleistungsbranchen zu-
rückgeht, gilt das Verarbeitende Gewerbe als 
Basis einer positiven wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Dies liegt insbesondere an der – 
v. a. im Vergleich zu den nicht wissensintensi-
ven Dienstleistungen – besseren Umwand-
lungsfähigkeit spezifischen Wissens in Inno-
vationen und Innovationsrenten. Zudem 

trägt das Verarbeitende Gewerbe auch zur 
Stärkung ländlicher Räume bei. Erfolgreiche 
Kreise in Westdeutschland weisen oftmals 
ein Produktionssystem mit zunehmender Fo-
kussierung auf industrielle Bereiche mit ho-
her Wertschöpfung auf, während in urbanen 
Regionen wissensintensive Dienstleistungen 
dominieren.77 Bayern weist dabei ein beson-
ders starkes Verarbeitendes Gewerbe auf, 
was durch die im internationalen Vergleich 
hervorragenden Standortbedingungen78 ge-
fördert wird. 

76 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie (2020b) 

77 Vgl. Margarian (2018), S. 110ff. 
78 Vgl. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (2019) 

77 

https://dominieren.77
https://Deutschland.76
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Oftmals wird das Verarbeitende Gewerbe aus 
der Statistik mit der Industrie gleichgesetzt. 
Allerdings gehören zu diesem Wirtschafts-
zweig in der Umsatzstatistik neben Industrie-
unternehmen auch Unternehmen des verar-
beitenden Handwerks.79 Insgesamt waren im 
Jahr 2018 in Bayern rund 41.800 Unterneh-
men im Verarbeitenden Gewerbe tätig, rund 
2 % weniger als noch im Jahr 2014. 

Die Unternehmen des Verarbeitenden Ge-
werbes erlösten im Jahr 2018 einen Gesam-
tumsatz von 448,2 Mrd. Euro. Dies entspricht 
39,2 % des Gesamtumsatzes aller umsatz-
steuerpflichtigen Unternehmen im Freistaat. 
Gegenüber dem Jahr 2014 stiegen die Um-
sätze um 14 %. 

Die Corona-Krise hat das Verarbeitende Ge-
werbe in erheblichem Maße getroffen. Der 
starke Einbruch der Umsätze im April 2020 ist 
ein deutliches Zeichen.80 Die Industrie trägt 
üblicherweise die Anpassungslasten konjunk-
tureller Schwankungen. Durch die Corona-
Pandemie wurde weltweit eine Rezession 
ausgelöst, die zu einem Einbruch der Nach-
frage nach Industrieprodukten führt. Es bleibt 
zu hoffen, dass durch die stark in Anspruch 
genommene Kurzarbeit das qualifizierte Per-
sonal in den Betrieben gehalten werden kann 
und die Erholungsphase schnell einsetzt. 

KMU-Anteile sinken. Im Jahr 2018 wiesen in 
Bayern 97,7 % aller Unternehmen des Verar-
beitenden Gewerbes weniger als 50 Mio. 
Euro Umsatz auf, waren also KMU. Gegen-
über dem Jahr 2014 nahm die Zahl der klei-
nen und mittleren Unternehmen um 929 Un-
ternehmen ab. Gleichzeitig legte die Zahl der 
großen Unternehmen um 158 zu. Dahinter 
können ein Wachstum innerhalb der Unter-
nehmen oder Unternehmenszusammen-
schlüsse stehen. 

Die Zahl der KMU nahm in fast allen Branchen 
ab. Lediglich im Maschinenbau (+62), der 

Herstellung von Möbeln (+29) und im sonsti-
gen Fahrzeugbau (+7) kamen einige Unter-
nehmen hinzu. 

Der Umsatzanteil der KMU im Jahr 2018 am 
gesamten Branchenumsatz lag bei 19,3 %, im 
Jahr 2014 waren es noch 20,3 %. Dahinter 
steht ein schnelleres Umsatzwachstum in den 
großen Unternehmen. Der Umsatz legte von 
2014 bis 2018 in den großen Unternehmen 
um 15,5 % zu, in den KMU aber nur um 8,1 %. 
Bei den KMU stieg der Umsatz je Unterneh-
men geringfügig von 1,9 auf 2,1 Mio. Euro. 
Bei den großen Unternehmen sank hingegen 
der Umsatz je Unternehmen, was angesichts 
der steigenden Unternehmenszahl dafür 
spricht, dass vormalige KMU den Sprung in 
die Gruppe der großen Unternehmen ab 
50 Mio. Euro Umsatz geschafft haben. 

Niedrigster KMU-Anteil in der Getränkeher-
stellung. In fast allen Teilbranchen des Verar-
beitenden Gewerbes liegt der KMU-Anteil an 
allen Unternehmen bei mindestens 95 %. 
Den geringsten Anteil weisen die Hersteller 
von Getränken (72,6 %) auf. Bei den Braue-
reien – als Teil der Getränkeindustrie – errei-
chen die größten Unternehmen jedoch keine 
marktbeherrschende Stellung, wie dies in an-
deren Teilen Europas und der Welt üblich 
ist.81 Auch die Teilbranchen des Fahrzeug-
baus (rund 89 %) sowie die Herstellung von 
Papier und Pappe (91,4 %) weisen unter-
durchschnittliche KMU-Anteile auf. 

Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes fin-
den sich die meisten kleinen und mittleren 
Unternehmen in folgenden Bereichen: Her-
stellung von Metallerzeugnissen (6.812), Her-
stellung von Nahrungs- und Futtermitteln 
(5.733), Herstellung von sonstigen Waren 
(4.091), dem Maschinenbau (3.136) und die 
Herstellung von Holzwaren (2.880, ohne Mö-
bel, die auf Rang 6 folgen). 

79 In der ebenfalls veröffentlichten Industriestatistik sind dage- 80 Vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik (2020b), Tabelle 2. 
gen nur Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes be- 81 Vgl. Stracke/Homann (2017), S. 69. 
rücksichtigt, die mindestens 20 Beschäftigte aufweisen (Bay-
erisches Landesamt für Statistik, 2020a) 
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Umsatzstarke Teilbranchen. Durchschnittlich 
19,3 % des Umsatzes des Verarbeitenden Ge-
werbes entfiel im Jahr 2018 in Bayern auf die 
kleinen und mittleren Unternehmen. In den 
meisten Branchen erzielten die KMU im Jahr 
2018 aber deutlich höhere Umsatzanteile. So 
betrug der KMU-Umsatzanteil bei der Her-
stellung von Metallerzeugnissen 57,2 %. Die 
Herstellung von Metallerzeugnissen ist eine 
wichtige Zulieferindustrie für andere Bran-
chen des Produzierenden Gewerbes, v. a. der 
Kraftfahrzeugindustrie, des Maschinenbaus 
und des Baugewerbes. Die Nachfrage nach 
Metallerzeugnissen hängt stark an der inlän-
dischen Industrie, die Branche weist eine 
hohe Konjunkturreagibilität auf.82 Daher ist 
durch die Corona-Krise mit einem starken 
Umsatzeinbruch zu rechnen, der aber im 
Zuge der zu erwartenden Erholungsphase in 
den nächsten Jahren wieder aufgeholt wer-
den dürfte. Weitere Branchen mit einem 
überdurchschnittlichen Umsatzanteil der 
kleinen und mittleren Unternehmen sind die 
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 
(31,9 %), die Herstellung sonstiger Waren 
(48,7 %), der Maschinenbau (23,3 %) und die 
Herstellung von Holzwaren (ohne Möbel / 
48,5 %). Die Holzindustrie ist dabei traditio-
nell im ländlichen Raum angesiedelt und 
durch KMU geprägt. 

Gemessen am absoluten Umsatz waren in 
Bayern im Jahr 2018 die Herstellung von Me-
tallerzeugnissen (12,5 Mrd. Euro), der Ma-
schinenbau (12,1 Mrd. Euro) und die Herstel-
lung von Nahrungsmitteln (10,4 Mrd. Euro) 
die größten KMU-Branchen. 

Große Unternehmen prägen einige umsatz-
starke Branchen. Andere Branchen sind stark 
durch große Unternehmen geprägt: In den 
Teilbranchen des Fahrzeugbaus lag der KMU-
Umsatzanteil nur zwischen 1,5 und 3 %. Un-
terdurchschnittliche KMU-Umsatzanteile 
weisen auch die Herstellung von Datenverar-
beitungsgeräten, elektronischen und opti-
schen Erzeugnissen (9,8 %) und die Herstel-
lung von chemischen Erzeugnissen (16,8 %) 
auf. Die Branchen mit unterdurchschnittli-
chen KMU-Umsatzanteilen sind dennoch be-
deutsam, auf sie entfällt in Bayern rund die 
Hälfte des Gesamtumsatzes im Verarbeiten-
den Gewerbe. Dies erklärt, weshalb der 
Durchschnittswert stark nach unten gezogen 
wird. 

Umsatz der KMU um 8,1 % gewachsen. In 
den meisten Teilbranchen ist der Umsatz im 
Zeitraum 2014 bis 2018 gewachsen (vgl. Ta-
belle 3-3).83 Insgesamt konnten die bayeri-
schen KMU im Verarbeitenden Gewerbe ih-
ren Umsatz um 8,1 % steigern, allerdings fiel 
das Umsatzwachstum im gesamten Verarbei-
tenden Gewerbe mit 14 % höher aus. Zwei 
der drei umsatzstärksten KMU-Branchen er-
zielten im Vergleich zu allen KMU ein über-
durchschnittliches Wachstum: Herstellung 
von Metallerzeugnissen (14,2 %) und Maschi-
nenbau (9 %). Die Herstellung von Nahrungs-
mitteln wuchs hingegen unterdurchschnitt-
lich (3,4 %). Das höchste Umsatzwachstum im 
Zeitraum 2014 bis 2018 erzielten die bayeri-
schen KMU im sonstigen Fahrzeugbau 
(29,4 %). 

82 Vgl. Opfinger (2018), S. 44ff. 
83 Die Umsatzsteuerstatistik weicht von der Industriestatistik 

ab. In letzterer sind Betriebe ab 20 Beschäftigten dargestellt. 
Zudem werden mit dem Betriebskonzept auch in Bayern an-
sässige Werke in Bayern erfasst. In der Umsatzsteuerstatistik 
sind auch kleinere Unternehmen enthalten. Zudem können 
in der Umsatzsteuerstatistik bei großen Unternehmen auch 
Werke und Unternehmen außerhalb Bayerns enthalten sein, 
wenn eine Organschaft vorliegt. Im Vergleich beider Statisti-
ken zeigt bei einigen Branchen erhebliche Unterschiede bei 

der Umsatzentwicklung. Beispielsweise beträgt die Umsatz-
entwicklung in der Herstellung von pharmazeutischen Er-
zeugnissen laut Umsatzsteuerstatistik 97 Prozent, nach der 
Industriestatistik aber nur 5,3 Prozent. Weiterhin bestehen 
Unterschiede bei der Herstellung von Textilien (−1 vs. 
+11 Prozent), der Herstellung von Leder, Lederwaren und 
Schuhen (−48 vs. +41 Prozent) sowie der Herstellung von Da-
tenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Er-
zeugnissen (−14 vs. +11 Prozent). 
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Tabelle 3-3: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Verarbeitenden Gewerbe 2018 
gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

Gewerbe- Wirtschaftszweig Unternehmen Insgesamt 

kennzahl 

(WZ 2008) 

10 

Anzahl Veränderung Veränderung 
absolut in % 

2014 2018 2018/2014 

C Verarbeitendes Gewerbe 42.572 41.801 -771 -2% 

Herstellung von Nahrungs- und Futter- 6.391 5.844 -547 -9% 

mitteln 

11 Getränkeherstellung 856 817 -39 -5% 

12 Tabakverarbeitung 5 * * * 

13 Herstellung von Textilien 863 824 -39 -5% 

14 Herstellung von Bekleidung 922 * * * 

15 
Herstellung von Leder, Lederwaren 295 288 -7 -2% 

und Schuhen 

16 
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- 3.048 2.899 -149 -5% 

und Korkwaren (ohne Möbel) 

17 
Herstellung von Papier, Pappe und 387 359 -28 -7% 

Waren daraus 

Herstellung von Druckerzeugnissen, 2.291 2.045 -246 -11% 

18 Vervielfältigung von bespielten Ton-, 

Bild- und Datenträgern 

19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 11 12 1 9% 

20 
Herstellung von chemischen Erzeug- 703 750 47 7% 

nissen 

21 
Herstellung von pharmazeutischen Er- 176 179 3 2% 

zeugnissen 

22 
Herstellung von Gummi- und Kunst- 1.274 1.258 -16 -1% 

stoffwaren 

23 
Herstellung von Glas/Glaswaren, Kera- 2.329 2.227 -102 -4% 

mik, Verarb. von Steinen und Erden 

24 Metallerzeugung und -bearbeitung 599 547 -52 -9% 

25 Herstellung von Metallerzeugnissen 6.715 6.880 165 2% 

Herstellung von Datenverarbeitungs- 2.220 2.096 -124 -6% 

26 geräten, elektronischen und optischen 

Erzeugnissen 

27 
Herstellung von elektrischen Ausrüs- 1.361 1.298 -63 -5% 

tungen 

28 Maschinenbau 3.206 3.302 96 3% 

29 
Herstellung von Kraftwagen und Kraft- 564 601 37 7% 

wagenteilen 

30 Sonstiger Fahrzeugbau 199 211 12 6% 

31 Herstellung von Möbeln 2.576 2.608 32 1% 

32 Herstellung von sonstigen Waren 4.162 4.121 -41 -1% 

33 
Reparatur und Installation von Ma- 1.419 1.766 347 24% 

schinen und Ausrüstungen 
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Gewerbe- Wirtschaftszweig Unternehmen KMU 

kennzahl 

(WZ 2008) 

10 

Anzahl Veränderung Veränderung 
absolut in % 

2014 2018 2018/2014 

C Verarbeitendes Gewerbe 41.758 40.829 -929 -2% 

Herstellung von Nahrungs- und Futter-

mitteln 

11 Getränkeherstellung 842 593 -249 -30% 

12 Tabakverarbeitung 

6.289 5.733 -556 

* - * 

-9% 

* 

13 Herstellung von Textilien 

14 Herstellung von Bekleidung 

Herstellung von Leder, Lederwaren 
15 

und Schuhen 

Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb-
16 

und Korkwaren (ohne Möbel) 

Herstellung von Papier, Pappe und 
17 

Waren daraus 

Herstellung von Druckerzeugnissen, 

18 Vervielfältigung von bespielten Ton-, 

Bild- und Datenträgern 

19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 

Herstellung von chemischen Erzeug-
20 

nissen 

Herstellung von pharmazeutischen Er-
21 

zeugnissen 

Herstellung von Gummi- und Kunst-
22 

stoffwaren 

Herstellung von Glas/Glaswaren, Kera-
23 

mik, Verarb. von Steinen und Erden 

24 Metallerzeugung und -bearbeitung 

25 Herstellung von Metallerzeugnissen 

Herstellung von Datenverarbeitungs-

26 geräten, elektronischen und optischen 

Erzeugnissen 

Herstellung von elektrischen Ausrüs-
27 

tungen 

28 Maschinenbau 

Herstellung von Kraftwagen und Kraft-
29 

wagenteilen 

30 Sonstiger Fahrzeugbau 

31 Herstellung von Möbeln 

32 Herstellung von sonstigen Waren 

Reparatur und Installation von Ma-
33 

schinen und Ausrüstungen 

848 809 -39 

908 * * 

* * * 

3.031 2.880 -151 

362 328 -34 

2.275 2.031 -244 

* * * 

665 705 40 

152 * * 

1.215 1.192 -23 

2.288 2.181 -107 

* 517 * 

6.670 6.812 142 

2.146 2.003 -143 

1.313 1.243 -70 

3.074 3.136 62 

* 533 * 

181 188 7 

2.561 2.590 29 

4.137 4.091 -46 

1.415 * * 

-5% 

* 

* 

-5% 

-9% 

-11% 

* 

6% 

* 

-2% 

-5% 

* 

2% 

-7% 

-5% 

2% 

* 

4% 

1% 

-1% 

* 
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Gewerbe- Wirtschaftszweig Umsatz Insgesamt 

C 

kennzahl 
Euro Veränderung Veränderung 

(WZ 2008) absolut in % 

2014 2018 2018/2014 

Verarbeitendes Gewerbe 393.125.279 448.175.943 55.050.664 14% 

Herstellung von Nahrungs- und Fut-
10 

termitteln 

11 Getränkeherstellung 

12 Tabakverarbeitung 

13 Herstellung von Textilien 

14 Herstellung von Bekleidung 

Herstellung von Leder, Lederwaren 
15 

und Schuhen 

Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb-
16 

und Korkwaren (ohne Möbel) 

Herstellung von Papier, Pappe und 
17 

Waren daraus 

Herstellung von Druckerzeugnissen, 

18 Vervielfältigung von bespielten Ton-, 

Bild- und Datenträgern 

19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 

Herstellung von chemischen Erzeug-
20 

nissen 

Herstellung von pharmazeutischen 
21 

Erzeugnissen 

Herstellung von Gummi- und Kunst-
22 

stoffwaren 

Herstellung von Glas/Glaswaren, Ke-

23 ramik, Verarb. von Steinen und Er-

den 

24 Metallerzeugung und -bearbeitung 

25 Herstellung von Metallerzeugnissen 

Herstellung von Datenverarbeitungs-

26 geräten, elektronischen und opti-

schen Erzeugnissen 

Herstellung von elektrischen Ausrüs-
27 

tungen 

28 Maschinenbau 

Herstellung von Kraftwagen und 
29 

Kraftwagenteilen 

30 Sonstiger Fahrzeugbau 

31 Herstellung von Möbeln 

32 Herstellung von sonstigen Waren 

Reparatur und Installation von Ma-
33 

schinen und Ausrüstungen 

29.451.334 

4.516.150 

* * * 

3.794.809 

3.199.622 

2.273.218 

5.896.145 

6.512.106 

5.665.360 

15.013.546 

12.487.693 

6.498.131 

16.434.480 

9.536.516 

* 

17.398.368 

54.006.231 

18.239.994 

42.182.140 

81.771.792 

33.243.277 

4.034.489 

7.788.675 

1.592.826 

32.558.931 

5.195.012 

3.107.597 

678.862 

-56.493 

-1.094.479 

774.071 

1.129.416 

-735.643 

-2.426.577 

1.647.897 

6.284.300 

2.715.750 

1.036.666 

* 

4.526.116 

7.578.943 

-2.565.226 

9.880.726 

6.268.967 

12.539.659 

968.688 

1.131.714 

500.669 

11% 

15% 

* 

-1% 

* 

-48% 

13% 

17% 

-13% 

0% 

13% 

97% 

17% 

11% 

* 

26% 

14% 

-14% 

23% 

8% 

38% 

24% 

15% 

31% 

3.738.316 

* * 

1.178.739 

6.670.216 

7.641.522 

4.929.717 

12.586.969 

14.135.590 

12.782.431 

19.150.230 

10.573.182 

5.835.271 

21.924.484 

61.585.174 

15.674.768 

52.062.866 

88.040.759 

45.782.936 

5.003.177 

8.920.389 

2.093.495 
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Gewerbe- Wirtschaftszweig Umsatz KMU 

kennzahl 

(WZ 2008) 

10 

Euro Veränderung Verände-
absolut rung in % 

2014 2018 2018/2014 

C Verarbeitendes Gewerbe 79.943.704 86.458.186 6.514.482 8% 

Herstellung von Nahrungs- und Fut-

termitteln 

11 Getränkeherstellung 2.022.906 2.083.329 60.423 3% 

12 Tabakverarbeitung * * * * 

13 Herstellung von Textilien 

10.050.092 10.387.757 337.665 

1.484.031 1.439.241 -44.790 

3% 

-3% 

14 Herstellung von Bekleidung 

Herstellung von Leder, Lederwaren 
15 

und Schuhen 

Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb-
16 

und Korkwaren (ohne Möbel) 

Herstellung von Papier, Pappe und 
17 

Waren daraus 

Herstellung von Druckerzeugnissen, 

18 Vervielfältigung von bespielten Ton-, 

Bild- und Datenträgern 

19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 

Herstellung von chemischen Erzeug-
20 

nissen 

Herstellung von pharmazeutischen 
21 

Erzeugnissen 

Herstellung von Gummi- und Kunst-
22 

stoffwaren 

Herstellung von Glas/Glaswaren, Ke-

23 ramik, Verarb. von Steinen und Er-

den 

24 Metallerzeugung und -bearbeitung 

25 Herstellung von Metallerzeugnissen 

Herstellung von Datenverarbeitungs-

26 geräten, elektronischen und opti-

schen Erzeugnissen 

Herstellung von elektrischen Ausrüs-
27 

tungen 

28 Maschinenbau 

Herstellung von Kraftwagen und 
29 

Kraftwagenteilen 

30 Sonstiger Fahrzeugbau 

31 Herstellung von Möbeln 

32 Herstellung von sonstigen Waren 

Reparatur und Installation von Ma-
33 

schinen und Ausrüstungen 

1.576.244 * * 

* * * 

2.910.803 3.235.581 324.778 

1.445.315 1.418.454 -26.861 

2.755.886 2.680.705 -75.181 

* * * 

2.354.475 2.373.064 18.589 

930.442 * * 

6.160.478 7.190.708 1.030.230 

4.281.884 4.416.640 134.756 

* 1.406.356 * 

10.989.564 12.544.612 1.555.048 

5.755.052 6.047.097 292.045 

3.884.770 4.035.633 150.863 

11.077.268 12.077.112 999.844 

* 2.658.967 * 

535.057 692.559 157.502 

2.111.234 2.253.238 142.004 

4.039.400 4.342.344 302.944 

1.303.965 * * 

* 

* 

11% 

-2% 

-3% 

* 

1% 

* 

17% 

3% 

* 

14% 

5% 

4% 

9% 

* 

29% 

7% 

7% 

* 

 

   

 

 

 

  

   
   

    

      

 
  

 

    

      

      

       

      

 
 

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

 

 

  

    

      

 
 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 

 

  

 

    

       

      

  

 

    

 
 

 

    

      

 
 

 

    

      

      

      

 
 

 

    

     

  

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 
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________________________________________________________________ 

3.1.3 Energieversorgung 

Die Energieversorgung erfolgte in Deutsch-
land über Jahrzehnte in staatlich kontrollier-
ten regionalen Monopolen. Im Jahr 1998 kam 
es zu einem Paradigmenwechsel hin zu mehr 
Wettbewerb. Die Liberalisierung, verbunden 
mit neuen Wettbewerbern, und die verän-
derte Klimapolitik mit dem Ausbau der erneu-
erbaren Energien haben zu massiven Verän-
derungen in der Energieversorgung geführt.84 

In der Energieversorgung ist die Zahl der Un-
ternehmen in Bayern im Zeitraum 2014 bis 
2018 um 5.600 (22,6 %) auf 30.300 Unterneh-
men gestiegen (vgl. Tabelle 3-4). Der Anstieg 
geht laut Umsatzsteuerstatistik größtenteils 
auf die Zunahme erneuerbarer Energien zu-
rück. So finden sich im Jahr 2018 in dieser 
Branche 25.805 Unternehmen der „Elektrizi-
tätserzeugung ohne Fremdbezug zur Vertei-
lung“, die also ohne Einsatz von Brennstoffen 
Elektrizität erzeugen. Im Jahr 2014 waren es 
noch gut 4.900 Unternehmen weniger. 

KMU treiben Wachstum der Unternehmens-
zahl. Fast der gesamte Zuwachs (99,9 %) bei 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

der Unternehmenszahl in der Energieversor-
gung geht auf kleine und mittlere Unterneh-
men zurück. Die Zahl der Unternehmen mit 
mehr als 50 Mio. Euro Jahresumsatz stieg ge-
rade einmal um 7 Unternehmen. 

KMU mit hohem Unternehmens-, aber ge-
ringem Umsatzanteil. Der Mittelstandsanteil 
am Unternehmensbestand lag im Jahr 2018 – 
nicht zuletzt aufgrund der Solarstromprodu-
zenten – in der Energieversorgung bei 99,7 %. 
Der Umsatzanteil der KMU betrug dagegen 
nur 17,5 %, der geringste KMU-Anteil unter 
allen betrachteten Branchen. Im Jahr 2014 
lag der Umsatzanteil noch bei 19,2 %. Dies 
spricht für das Hinzukommen vieler Klein-
stunternehmen mit geringen Umsätzen. 

Wieder auf dem Wachstumspfad. Im Vor-
gängerbericht war für die Energiebranche im 
Fünfjahreszeitraum 2009 bis 2013 noch ein 
Umsatzrückgang um 11,5 % festgestellt wor-
den.85 Im Zeitraum 2014 bis 2018 ist in Bayern 
dagegen der Umsatz der Energieversorgung 
wieder gewachsen, und zwar um 23,8 %. Die 
KMU haben mit einer Steigerung von 13,3 % 
nur unterproportional zum Umsatzwachstum 
beigetragen. 

Tabelle 3-4: Unternehmens- und Umsatzentwicklung in der Energieversorgung 2018 ge-
genüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung absolut 
2018/2014 

Veränderung in % 
2018/2014 

WZ D Energieversorgung 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 24.754 30.355 5.601 23% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 36,4 45,1 8,7 24% 

KMU 

KMU 24.685 30.279 5.594 23% 

7,0 7,9 0,9 13% 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

84 Vgl. Khan (2016). 85 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Me-
dien, Energie und Technologie (2015), S. 88. 

84 

https://gef�hrt.84
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3.1.4 Wasserversorgung, Abwas-
ser- und Abfallentsorgung 
sowie Beseitigung von Um-
weltverschmutzungen 

Viele Leistungen des Wirtschaftsabschnitts 
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbe-
seitigung und Beseitigung von Umweltver-
schmutzungen sind sogenannte Leistungen 
der Daseinsvorsorge, bei denen die Kommu-
nen im Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung Entscheidungen über die Struktur 
und Organisationsformen treffen. Daher fin-
den sich öffentlich-rechtliche und privat-
rechtliche Unternehmensformen nebenei-
nander. So haben die bayerischen Gemein-
den nach Artikel 57 der bayerischen Gemein-
deordnung die erforderlichen Einrichtungen 
zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen 
und zu unterhalten. 

Im Wirtschaftszweig Wasserversorgung, Ab-
wasser- und Abfallentsorgung sowie Beseiti-
gung von Umweltverschmutzungen waren in 
Bayern im Jahr 2018 rund 2.550 Unterneh-
men tätig, davon 62 % in der Wasser- und Ab-
wasserversorgung. Damit blieb der gesamte 

Unternehmensbestand im Zeitraum 2014 bis 
2018 weitgehend stabil (−1,3 %). Die Umsätze 
wuchsen um 29,8 % und betrugen im Jahr 
2018 rund 7 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 3-5). 

KMU erwirtschaften zwei Drittel des Umsat-
zes. 99,2 % aller Unternehmen dieser Bran-
che waren im Jahr 2018 kleine und mittlere 
Unternehmen, die zusammen 66,9 % des 
Branchenumsatzes erzielten. Hintergrund ist 
die Zuständigkeit der Kommunen bei der 
Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie 
der Abfallentsorgung aus privaten Haushal-
ten als Kernaufgabe der Daseinsvorsorge. Da-
her existieren in Deutschland viele kommu-
nale Unternehmen, deren Umsatz unterhalb 
der Grenze zu den Großunternehmen bleibt. 

Im Zeitraum 2014 bis 2018 wuchs der Umsatz 
der KMU um 22,4 %, die großen Unterneh-
men konnten dagegen ihren Umsatz mehr als 
doppelt so stark (47,8 %) steigern. Mit Aus-
nahme der Wasserversorgung konnten alle 
Teilbranchen ihren Umsatz steigern. Gleich-
wohl gingen 92 % des gesamten Umsatz-
wachstums auf die Unternehmen aus dem 
Bereich Sammlung, Behandlung und Beseiti-
gung von Abfällen zurück. 
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Tabelle 3-5: Unternehmens- und Umsatzentwicklung in der Wasserversorgung; Abwas-
ser-/Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 2018 gegenüber 
2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung Verände-
absolut rung in % 

2018/2014 2018/2014 

WZ E Wasserversorgung; Abwasser-/Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 

Insgesamt 2.588 2.554 -34 -1% 

KMU 2.572 2.533 -39 -2% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 5,4 7,0 2 30% 

KMU 3,8 4,7 1 22% 

Zahl der Unternehmen 

WZ E 36 Wasserversorgung 

Zahl der Unternehmen 

-4% 

KMU 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

1,5 

KMU 

Zahl der Unternehmen 

126 

KMU 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 1.501 1.443 -58 

* * * * 

Insgesamt 1,5 0 0% 

* * * * 

WZ E 37 Abwasserentsorgung 

Insgesamt 143 17 13% 

* * * * 

Insgesamt 0,1 0,2 0 46% 

KMU * * * * 

WZ E 38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung 

 

  

       
     

   

 

  
   

 
 

  
 

   

   

         

         

     

          

          

 

  

         

        

    

          

        

 

  

           

         

    

          

         

 

  

            

         

    

           

         

  

  

          

         

    

           

         

     

   

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 883 883 -

KMU * * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 3,6 5,1 1,5 41% 

KMU * * * * 

WZ E 39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 78 85 7 9% 

KMU * * * * 

0% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 0,1 0,2 0,1 43% 

*KMU * * * 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 
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3.1.5 Baugewerbe 

In Bayern waren im Jahr 2018 rund 64.300 
Unternehmen im Baugewerbe aktiv. Gegen-
über dem Jahr 2014 stieg die Zahl der Unter-
nehmen um 3,8 %. Die Bauunternehmen er-
wirtschafteten einen Umsatz von rund 
66 Mrd. Euro, rund 30 % mehr als noch im 
Jahr 2014 (vgl. Tabelle 3-6). Hierin zeigt sich 
der Aufschwung, den die Bauwirtschaft in 
den vergangenen Jahren erlebte. So lagen die 
durchschnittlich veranschlagten Kosten der 
Bauwerke im Mittel der Jahre 2015 bis 2019 
bei Wohnbauten um 47 % und bei Nicht-
wohnbauten um 22 % über dem mittleren 
Wert des Zeitraums 2010 bis 2014.86 

Hoher KMU Anteil. Mit einem Anteil an allen 
Unternehmen von 99,8 % ist die Baubranche 
stark von kleinen und mittleren Unterneh-
men mit bis zu 50 Mio. Euro Umsatz geprägt. 
Diese KMU erlösten 72,9 % des gesamten 
Branchenumsatzes. Der Trend zur kleinteili-
gen Struktur der Baubranche setzte im Zuge 
der Marktbereinigung seit Mitte der 1990er 
Jahre ein, bei der v. a. große Bauunterneh-
men – auch wegen des Ausbleibens öffentli-
cher Bauaufträge – vom Markt verschwan-
den. Zudem führten die Liberalisierung der 
Handwerksordnung und die EU-Osterweite-
rung im Baugewerbe zu mehr kleinen und 
mittleren Unternehmen.87 

Zum Baugewerbe, insbesondere dem Aus-
baugewerbe, gehört eine Vielzahl von Gewer-
ken des Handwerks, wie Elektro, Maler, Dach-
decker oder Fliesenleger. Entsprechend fiel 
im Jahr 2018 der Umsatzanteil der KMU im 

Ausbaugewerbe (89,2 %) höher aus als im 
Hoch- (55,5 %) oder Tiefbau (44,9 %). 

Das Baugewerbe boomt. Die Baubranche 
wies von 2014 bis 2018 ein Umsatzwachstum 
von 29,7 % auf. Die höchsten Zuwächse ver-
zeichnete durch zahlreiche Infrastrukturmaß-
nahmen der Tiefbau (49 %), gefolgt vom 
Hochbau (37 %) und dem Ausbaugewerbe 
(22 %). Die Zahl der Unternehmen legte nur 
um 3,8 % zu, wobei im Tiefbau mit 9 % ein 
überdurchschnittlicher Zuwachs zu verzeich-
nen war. Von kleinen und mittleren Unter-
nehmen mit bis zu 50 Mio. Euro Umsatz gab 
es im Jahr 2018 lediglich 3,7 % mehr als noch 
2014, ihr Umsatz legte um 20,1 % zu. Die Zahl 
der großen Unternehmen ab 50 Mio. Euro 
Umsatz wuchs um 70 %. 

Die Boomphase hat zu einem Erstarken der 
Unternehmen geführt, wodurch viele Unter-
nehmen den Sprung vom KMU zu den großen 
Unternehmen geschafft haben. Gleichzeitig 
sank bei diesen der Umsatz je Unternehmen 
von 135 auf 131 Mio. Euro Umsatz, während 
bei den KMU der durchschnittliche Umsatz 
von rund 650.000 auf rund 750.000 Euro an-
stieg. 

In der Corona-Krise hat sich das Baugewerbe 
als Konjunkturstütze gezeigt. Anders als in 
der Industrie blieb ein Einbruch der Bauinves-
titionen zunächst aus. Mittelfristig dürfte das 
Zinsumfeld weiterhin günstig für Bauinvestiti-
onen sein. Sollte die Konjunktur schnell wie-
der anziehen, dürfte das Baugewerbe günstig 
aus der Krise kommen.88 

86 Vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik (2020d), Tabelle 1 87 Vgl. BBSR (Hrsg., 2019), S. 95f. 
und 2. 88 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020a), S. 2. 
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Tabelle 3-6: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Baugewerbe 2018 gegenüber 
2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung Verände-
absolut rung in % 

2018/2014 2018/2014 

WZ F Baugewerbe 

 

  

        
   

 

  
   

 
 

  
 

 

   

           

           

     

           

           

 

  

           

           

    

           

           

 

  

           

           

    

       

       

  

  

           

          

    

       

      

  

  

       
  

    
 

    

     

  
     

    

Insgesamt 61.995 64.343 2.348 4% 

KMU 61.915 64.207 2.292 4% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 50,9 66,0 15,1 30% 

KMU 40,1 48,1 8,1 20% 

Zahl der Unternehmen 

WZ F 41 Hochbau 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 5.236 5.344 108 2% 

KMU 5.190 5.272 82 2% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 15,4 21,2 5,7 37% 

KMU 9,8 11,7 1,9 19% 

WZ F 42 Tiefbau 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 1.163 1.264 101 9% 

KMU 1.149 1.236 87 8% 

Insgesamt 5,5 8,2 2,7 49% 

KMU 2,9 3,7 0,7 25% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

WZ F 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 55.596 57.735 2.139 4% 

KMU 55.576 57.699 2.123 4% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 29,9 36,6 6,7 22% 

KMU 27,3 32,7 5 20% 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

3.2 Handel 

Der Einzel- und Großhandel sind in Bayern ein 
großer Wirtschafts- und Beschäftigungsfak-
tor. Der Einzelhandel hängt stark an der Ent-
wicklung des privaten Konsums. Der Groß-
handel kann in Konsumptions- und Produkti-
onsverbindungshandel unterschieden wer-
den. Er zeichnet sich durch eine hohe Konkur-

renzintensität aus. Der Großhandel ist abhän-
gig von der Konjunktur in der Industrie und 
vom privaten Konsum. Zudem steht der Han-

88 
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del vor einer großen Herausforderung: Die Di-
gitalisierung dürfte zu einem strukturellen 
Wandel im Handel führen.89 

Handel einer der umsatzstärksten Wirt-
schaftszweige in Bayern. Im Handel waren 
nach der Umsatzsteuerstatistik im Jahr 2018 
rund 106.100 Unternehmen tätig, rund 17 % 
aller bayerischen Unternehmen. Mit einem 
Umsatz von rund 310 Mrd. Euro entfielen 
27,1 % des Gesamtumsatzes in Bayern auf 
den Handel, der damit einer der umsatz-
stärksten Wirtschaftszweige ist. 

Einzelhandel dominiert bei Unternehmens-
zahl, Großhandel beim Umsatz. Innerhalb 
des Handels dominieren die Einzelhandelsun-
ternehmen, die rund 57 % aller Handelsun-
ternehmen ausmachen. Auf den Großhandel 
entfallen rund 24 % und auf den Bereich Kfz-
Handel/Reparatur 19 %. Beim Umsatz domi-
niert der Großhandel, auf den rund 53 % der 
Handelsumsätze entfallen. Der Einzelhandel 
vereint 32,6 % der Umsätze auf sich, der Be-
reich Kfz-Handel/Reparatur lediglich knapp 
15 %. 

Durch die Corona-Pandemie und der Schlie-
ßung weiter Teile des Einzelhandels und des 
Gastgewerbes kam es zu erheblichen Um-
satzeinbrüchen in einigen Teilen des Kon-
sumptionsverbindungshandels. Andere Teile, 
die den Einzelhandel des täglichen Bedarfs 
oder Apotheken beliefern, sahen sich einer 
steigenden Nachfrage gegenüber. Im Produk-
tionsverbindungshandel kam es ebenfalls zu 
Einbrüchen, sei es aufgrund von Lieferschwie-
rigkeiten auf der Angebotsseite oder durch 
den Ausfall der Nachfrage aus der Industrie.90 

Konzentrationstendenzen setzen sich fort. 
Bereits im Vorgängerbericht wurde festge-
stellt, dass die Zahl der Großunternehmen ge-
stiegen war und der Anteil kleiner und mittle-
rer Unternehmen zurückging.91 Diese Ten-
denz hat sich im Zeitraum 2014 bis 2018 fort-
gesetzt. In Bayern stieg die Zahl der großen 
Handelsunternehmen mit Umsätzen ab 
50 Mio. Euro von 559 auf 662 Unternehmen, 

während fast 4.000 kleine und mittlere Un-
ternehmen verschwanden. Entsprechend 
nahm die Gesamtzahl der Handelsunterneh-
men im Zeitraum 2014 bis 2018 um 3,5 % ab. 
Gleichwohl ist der Handel nach wie vor stark 
mittelständisch geprägt, 99,4 % der bayeri-
schen Handelsunternehmen waren im Jahr 
2018 KMU, die 39,1 % der Handelsumsätze 
auf sich vereinten (vgl. Tabelle 3-7). Eine zu-
nehmende Konzentration findet auch inner-
halb der kleinen und mittleren Unternehmen 
statt: Dort stiegen die Umsätze je Unterneh-
men im Zeitraum 2014 bis 2018 um 11,6 %, 
bei den großen Unternehmen fiel der Anstieg 
mit 5,1 % etwas geringer aus. 

Nur Groß- und Einzelhandel betroffen. Vom 
Rückgang der Unternehmenszahl im Zeit-
raum 2014 bis 2018 waren der Großhandel 
(−5,4 %) und Einzelhandel (−4,5 %) betroffen. 
Dagegen gibt es mehr Unternehmen im Be-
reich Kfz-Handel/Reparatur (2,5 %). In allen 
Teilbranchen gibt es mehr große Unterneh-
men, bei den KMU hat lediglich die Zahl im 
Bereich Kfz-Handel/Reparatur (2,3 %) zuge-
nommen. 

Steigende Umsätze. Der Gesamtumsatz im 
bayerischen Handel stieg im Zeitraum 2014 
bis 2018 um 17,3 %. Somit wuchs der ge-
samte Handel schneller als die Gesamtwirt-
schaft, die um 15,8 % zulegte. Die KMU konn-
ten ihren Umsatz nur um 7,6 % steigern, wo-
bei dies stark durch die abnehmende Unter-
nehmenszahl begründet ist, wie die steigen-
den Umsätze je Unternehmen zeigen. 

Steigende Umsätze aller Handelsunterneh-
men finden sich in allen Teilbranchen, wobei 
das Wachstum im Bereich Kfz-Handel/Repa-
ratur mit 25,7 % stärker ausfiel als im Groß-
handel (18,8 %) und Einzelhandel (11,6 %). 
Damit hat der Verbund aus Kfz-Produktion 
und Kfz-Handel im Freistaat weiter an Bedeu-
tung gewonnen. Bei den kleinen und mittle-
ren Unternehmen fiel das Umsatzwachstum 
im Groß- und Einzelhandel mit rund 7 % zwar 
unterdurchschnittlich aus, dies ist aber der 

89 Vgl. ifo (2020c). 91 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Me-
90 Vgl. ifo (2020d). dien, Energie und Technologie (2015). 
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abnehmenden Unternehmenszahl geschul-
det. Der Umsatz je Unternehmen wuchs in 
diesen Teilbranchen stärker als im gesamten 
Handel. 

Tabelle 3-7: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Handel 2018 gegenüber 2014 in 
Bayern 
Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung Verände-
absolut rung in % 

2018/2014 2018/2014 

WZ G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz 

Insgesamt 109.970 106.141 -3.829 -3% 

KMU 109.411 105.479 -3.932 -4% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 264,3 310,0 45,7 17% 

KMU 112,7 121,3 8,6 8% 

Zahl der Unternehmen 

 

  

 
   

 

 

          
 

 

  
   

 
 

  
 

  

   

          

          

     

           

           

  

  

           

           

    

           

           

   

  

          

          

    

           

           

  

  

          

          

    

           

           

  

  
 

    
 

  
 

   
   

    

WZ G 45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 19.791 20.290 499 3% 

KMU 19.706 20.168 462 2% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 36,2 45,5 9,3 26% 

KMU 21,0 23,3 2,3 11% 

WZ G 46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 27.078 25.609 -1.469 -5% 

KMU 26.710 25.192 -1.518 -6% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 137,5 163,3 25,8 19% 

KMU 46,8 50,0 3,1 7% 

WZ G 47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 63.101 60.242 -2.859 -5% 

KMU 62.995 60.119 -2.876 -5% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 90,7 101,2 10,5 12% 

KMU 44,9 48,1 3,2 7% 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

3.3 Verkehrs- und 
Transportgewerbe 

Die Logistikbranche bildet mit ihren Dienst-
leistungen die Grundvoraussetzungen für das 

erfolgreiche unternehmerische Handeln in ei-
ner Vielzahl anderer Branchen wie Industrie 
und Handel. Die Branche ist durch einen in-
tensiven Wettbewerb und präzise Kundener-
wartungen hinsichtlich Qualität und Kosten 

90 



 

   

 
    

     

  
 

    
   

   
    

 
     

   
  

 

  
 

   
  

     
      

 
   

  
  

    
 

   
 

  
 

     
   

     
 

     
    

    
   

 
   

  
     

    
     

 
 

  
  

   
   

    
     

 
  

    
    

  

  
 

       
  

  
   

   

   
         

 
 

    
  

    
 

    
 

 
   

  
   

   
 

   
 

    
 

  
    

  
   

 

    

  
  

________________________________________________________________ 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

geprägt, was zu geringen Margen und steti-
gem Kostendruck führt. Zugleich hat der 
Trend zum Outsourcing die Nachfrage nach 
eigenständigen Logistikdienstleistungen oft-
mals erhöht. Daher sieht sich die Logistik-
branche Ressourcenengpässen gegenüber, 
besonders hinsichtlich von Lagerflächen und 
geeignetem Personal.92 

Bayern hat eine zentrale Lage in Europa und 
ist in Deutschland eines der Länder mit der 
größten Logistikkompetenz. Es gibt ein her-
vorragendes Straßen- und Schienennetz und 
internationale Flughäfen in München und 
Nürnberg. Zudem gibt es im Freistaat viele lo-
gistikaffine Produktionsunternehmen. Die 
überdurchschnittliche Kaufkraft der Bevölke-
rung stärkt den Handel, was ebenfalls mit Po-
tenzialen für Logistikunternehmen verbun-
den ist. Lange Zeit war die Entwicklung der 
Logistikbranche eng an die Industriekonjunk-
tur gekoppelt. Ging es in der Industrie auf-
wärts, wurden mehr Güter transportiert, ging 
es abwärts, wurden die Dienstleistungen des 
Verkehrs- und Transportgewerbes weniger 
nachgefragt. Im Jahr 2019 war eine Abküh-
lung der Industriekonjunktur erkennbar, 
trotzdem steigerte die Logistikbranche weiter 
ihren Umsatz. Dahinter steht die Bauindust-
rie, die zur gleichen Zeit weiterwuchs, und 
der zunehmende E-Commerce, der zu deut-
lich mehr kleinteiligen Lieferungen geführt 
hat.93 

Innerhalb von Bayern sind 2,9 % aller Unter-
nehmen dem Verkehrs- und Transportge-
werbe zuzuordnen, die 2,6 % des bayerischen 
Gesamtumsatzes erwirtschaften. 

Mittelstand dominiert. Im Jahr 2018 waren 
99,6 % der 17.930 Unternehmen kleine und 
mittlere Unternehmen, die zusammen 57,3 % 
des Branchenumsatzes (29,3 Mrd. Euro) er-
wirtschafteten. Innerhalb der Branche domi-
nieren bei den Unternehmen die Teilbranche 
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitun-
gen (68,4 %), gefolgt von der Lagerei sowie 
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 
für den Verkehr (20,1 %). Beim Umsatz zeigt 

sich ein umgekehrtes Bild: Hier dominiert die 
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen 
Dienstleistungen (57,3 %) vor dem Landver-
kehr (31,5 %). Bei den KMU ähneln sich die 
Unternehmensanteile, während die Unter-
schiede beim Umsatz geringer ausfallen: 
Beide Teilbranchen erlösen rund 46 % des ge-
samten Branchenumsatzes der kleinen und 
mittleren Unternehmen. 

Überdurchschnittliches Umsatzwachstum. 
Der Umsatz der Gesamtbranche wuchs von 
2014 bis 2018 um 22,2 %, der Umsatz aller 
bayerischen Unternehmen dagegen nur um 
15,8 %. Gleichzeitig sank die Zahl der Unter-
nehmen im Verkehrs- und Transportgewerbe 
geringfügig um 1,8 %. Die Zahl der großen Un-
ternehmen ist allerdings gestiegen. Gleichzei-
tig ist deren Umsatz je Unternehmen im Jahr 
2018 um 11,6 % geringer als noch im Jahr 
2014, was darauf hindeutet, dass kleine und 
mittlere Unternehmen gewachsen sind und 
nun als große Unternehmen in der Statistik 
geführt werden. 

Im Verkehrs- und Transportgewerbe ist ange-
sichts der Corona-Pandemie mit einem deut-
lichen Einbruch der Beförderungsmenge zu 
rechnen. Dies gilt gleichermaßen für den Stra-
ßengüterverkehr, den Schiffsverkehr und den 
Luftverkehr, die alle von hohen Nachfrage-
rückgängen gekennzeichnet sind.94 Die Luft-
fahrt ist dabei besonders betroffen, sie er-
wartet erst deutlich später (in 16 Monaten) 
als andere Branchen (beispielsweise Post-, 
Kurier-, Expressdienste: 8 Monate) eine Nor-
malisierung der Geschäftslage.95 

Landverkehr ohne Wachstum. Das auf den 
deutschen Straßen transportierte Güterauf-
kommen wuchs in der Zeit von 2014 bis 2018 
um 4,9 %. Gleichwohl konnte die bayerische 
Branche des Landverkehrs und Transports in 
Rohrfernleitungen in dieser Zeit ihren Umsatz 
und ihre Unternehmenszahl nur stabil halten. 
Unter Druck waren die großen Unternehmen, 
deren Umsatz trotz leicht steigender Unter-
nehmenszahl von 2,6 auf 1,5 Mrd. Euro sank. 

92 Vgl. Brandt et al. (2019), S. 34. 94 Vgl. Bundesamt für Güterverkehr (2020a), S. 3f. 
93 Vgl. Heymann (2019), S. 2. 95 Vgl. ifo (2020b). 
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Gleichzeitig ist der Wandel hin zu immer 
mehr ausländischen Fahrzeugen auf Deutsch-
lands Straßen zum Erliegen gekommen. Der 
Marktanteil deutscher Mautfahrzeuge ge-
messen an gefahrenen Mautkilometern hat 
sich nach der Mautstatistik des Bundesamtes 
für Güterverkehr im Berichtszeitraum bei ca. 
60 % eingependelt.96 

Lagerei sowie Erbringung von sonstigen 
Dienstleistungen mit Umsatzwachstum. Die 
umsatzstärkste Teilbranche des Verkehrs-
und Transportgewerbes konnte von 2014 bis 
2018 ihren Umsatz um 25,5 % steigern. Die 
Zahl der Unternehmen nahm geringfügig um 
1,7 % ab, wobei die Zahl der großen Unter-
nehmen ab 50 Mio. Euro Umsatz von 32 auf 
50 (56 %) stieg. Deshalb sank trotz des hohen 
Umsatzwachstums der großen Unternehmen 
(40,8 %) der Umsatz je Unternehmen. Bei den 
kleinen und mittleren Unternehmen stieg der 
Umsatz je Unternehmen dagegen von 1,9 auf 
2,2 Mio. Euro. 

Binnenschifffahrt behauptet sich. Obwohl 
das Transportaufkommen im Zeitraum 2014 
bis 2018 insgesamt um 13,4 % und im inner-
deutschen Verkehr um 6,3 % zurückgegangen 
ist, konnten die bayerischen Binnenschiffer 
ihren Umsatz halten.97 Dennoch setzen die 
rückläufigen Transportaufkommen die Schiff-
fahrt unter Druck. Die Zahl der bayerischen 
Unternehmen war im Zeitraum 2014 bis 2018 
weiter rückläufig und ging um 23 auf nun-
mehr 140 zurück (−14 %). Im Jahr 2019 stieg 
das Transportaufkommen wieder leicht an. 

Angesichts der Corona-Pandemie ist in der 
Binnenschifffahrt mit einem erheblichen Ein-
bruch des Transportaufkommens zu rechnen. 
So brach das gesamte Transportaufkommen 
nach der weltweiten Wirtschafts- und Finanz-
krise 2008/09 um 17 % ein, das inländische 
Transportaufkommen sank damals um 10 %. 

Luftfahrtbranche konsolidiert sich. Die 101 
Unternehmen der Luftfahrtbranche machen 
in Bayern 0,6 % aller Unternehmen des Trans-
port- und Verkehrsgewerbes aus. Sie erwirt-
schaften 0,9 % des gesamten Branchenum-
satzes. In der Luftfahrtbranche wuchsen im 
Zeitraum 2014 bis 2018 die Umsätze über-
durchschnittlich um 40 %, die Unterneh-
menszahl sank dagegen um 9 %. Der Umsatz 
je Unternehmen stieg von 1,7 auf 2,6 Mio. 
Euro. 

Das Luftfrachtaufkommen am Flughafen 
München stieg im Zeitraum 2014 bis 2018 um 
19 %, das Passagieraufkommen um 17 %. Al-
lerdings war im Jahr 2019 gegenüber dem 
Vorjahr beim Frachtaufkommen ein Rück-
gang um 5 % festzustellen, während die Pas-
sagierzahlen um 4 % gestiegen sind. Aufgrund 
der Corona-Pandemie waren die Flughäfen 
von März bis Juni 2020 nahezu geschlossen. 
Daher ist mit einem erheblichen Rückgang 
des Fracht- und Passagieraufkommens und 
somit der Umsätze zu rechnen.98 Insgesamt 
dürfte die Corona-Krise die Unternehmen 
weiter unter Konsolidierungsdruck setzen. 

96 Vgl. Bundesamt für Güterverkehr (2020b) und Bundesamt für 97 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020d), Tabelle 1.2.1. 
Güterverkehr (2016). 98 Vgl. IW Consult (2020). 
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Tabelle 3-8: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Wirtschaftszweig Verkehr und 
Lagerei 2018 gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung absolut Veränderung in % 
2018/2014 2018/2014 

WZ H Verkehr und Lagerei 

Insgesamt 18.258 17.929 -329 -2% 

KMU 18.214 17.863 -351 -2% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 24,0 29,3 5,3 22% 

KMU 14,5 16,8 2,2 15% 

Zahl der Unternehmen 

 

   

        
      

 

  
  

 
  

 

 

   

       

       

     

     

     

 

  

       

       

    

     

     

 

  

     

     

    

     

     

 

  

     

     

    

     

     

 

  

       

       

    

     

     

  

  

       

        

    

     

     

     

  

WZ H 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 

Insgesamt 12.306 12.262 -44 0% 

KMU 12.297 12.249 -48 0% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 9,2 9,2 0,0 0% 

KMU 6,6 7,7 1,1 16% 

Zahl der Unternehmen 

WZ H 50 Schifffahrt 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 163 140 -23 -14% 

KMU * * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 0,3 0,3 0,0 2% 

KMU * * * * 

WZ H 51 Luftfahrt 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 111 101 -10 -9% 

KMU * * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 0,2 0,3 0,1 40% 

KMU * * * * 

WZ H 52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr 

Insgesamt 3.665 3.602 -63 -2% 

KMU 3.633 3.552 -81 -2% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 13,4 16,8 3,4 26% 

KMU 6,9 7,7 0,8 11% 

Zahl der Unternehmen 

WZ H 53 Post-, Kurier- und Expressdienste 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 2.013 1.824 -189 -9% 

KMU * * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 0,9 2,7 1,8 197% 

KMU * * * * 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 
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3.4 Gastgewerbe und 
Tourismus 

Das Gastgewerbe hat in der Vergangenheit 
einen erheblichen Wandel erlebt. Traditio-
nelle Schankwirtschaften standen unter 
Druck und haben einen langanhaltenden 
Schrumpfungsprozess durchlebt. Selbstbe-
dienungsrestaurants, Imbissstuben und Cate-
ring erlebten erhebliche Zuwächse. System-
gastronomie setzte die klassischen Anbieter 
unter Druck. Urban geprägte Gastronomie-
standorte weisen eine hohe Fluktuation bei 
Konzepten und Betreibern auf. Insgesamt 
herrscht ein hoher Innovationsdruck, der 
zwangsläufig verbunden ist mit einer hohen 
Innovationsbereitschaft sowie einer großen 

Kreativkraft beim Ausprobieren von neuen 
Konzeptideen.99 

Das bayerische Gastgewerbe ist kleinteilig. 
Im Freistaat gab es nach der Umsatzsteuer-
statistik im Jahr 2018 rund 39.840 Unterneh-
men im Gastgewerbe. Nur 17 Unternehmen 
erlösten einen Umsatz von 50 Mio. Euro oder 
mehr. Daher ist dieser Wirtschaftszweig na-
hezu hundertprozentig von KMU (99,96 %) 
geprägt, die über 80 % des Gesamtumsatzes 
erzielen. Das Gastgewerbe setzt sich aus den 
Teilbranchen Beherbergung und Gastrono-
mie zusammen. Auf die Gastronomie entfal-
len 73,6 % der Unternehmen und 59,3 % des 
Umsatzes, auf die Beherbergung 26,4 % der 
Unternehmen und 40,7 % des Umsatzes. 

99 Vgl. Balz (2016) S. 58ff. 
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Tabelle 3-9: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Gastgewerbe 2018 gegenüber 
2014 in Bayern 
Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung 
absolut 

2018/2014 

Verände-
rung in % 

2018/2014 

WZ I Gastgewerbe 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 39.510 39.844 334 1% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 15,8 19,5 3,7 23% 

KMU 

KMU 39.498 39.827 329 1% 

12,8 15,9 3,1 25% 

WZ I 55 Beherbergung 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 10.917 10.507 -410 -4% 

KMU 10.911 10.499 -412 -4% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 6,5 7,9 1,5 23% 

KMU 4,9 6,2 1,2 25% 

WZ I 56 Gastronomie 

Zahl der Unternehmen 

28.593 29.337 744 3% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 9,3 11,6 2,2 24% 

KMU 

Insgesamt 

KMU 28.587 29.328 741 3% 

7,8 9,7 1,9 24% 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

Gastronomie gewachsen. Im Jahr 2018 gab 
es in Bayern 744 Gastronomieunternehmen 
mehr als noch 2014. Damit waren rund 
29.340 Gastronomieunternehmen in Bayern 
tätig. Der Umsatz legte um 2,2 Mrd. Euro zu, 
was im Vergleich zur Gesamtwirtschaft 
(15,8 %) einer überdurchschnittlichen Steige-
rung um 23,8 % entspricht. Fast alle Gastro-
nomieunternehmen sind KMU. Diese hatten 
einen Anteil von 84,3 % am Gesamtumsatz. 

Mit der Corona-Pandemie war die wochen-
lange Schließung der Gastronomieeinrichtun-
gen verbunden. Das Gastgewerbe war derje-
nige Wirtschaftsbereich, in dem nach dem 
Lockdown für die meisten Beschäftigten Kurz-
arbeit angezeigt wurde und wo es schnell ei-
nen erheblichen Zugang zur Arbeitslosigkeit 
gab.100 Nach der Eröffnung konnten die Un-
ternehmen nicht zum ursprünglichen Ge-
schäft zurückkehren, sondern waren weiter-
hin eingeschränkt. Daher war dieser Wirt-
schaftszweig besonders stark durch die 

100 Vgl. IW Consult (2020), S. 15. 
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Corona-Pandemie betroffen, da Nachholef-
fekte kaum möglich sind. Zudem ist das Gast-
gewerbe durch kleine Betriebsgrößen ge-
prägt. Es ist fraglich, ob diese Unternehmen 
genügend Rücklagen hatten, um – in Verbin-
dung mit den gewährten Hilfen – den mona-
telangen Stillstand des Geschäftsbetriebs zu 
überbrücken. Das Gastgewerbe blickt beson-
ders pessimistisch in die Zukunft und erwar-
tet erhebliche Umsatzrückgänge.101 

Beherbergungsgewerbe mit Umsatzwachs-
tum. Das Beherbergungsgewerbe ist vielfältig 
und reicht vom Campingplatz bis hin zum 5-
Sterne-Hotel. Beherbergungsbetriebe gibt es 
an verschiedenen Standorten und in unter-
schiedlichen Segmenten wie Urlaubsreisen 
und Geschäftsreisen. In Bayern gab es im Jahr 
2019 erstmals mehr als 100 Mio. Gästeüber-
nachtungen, im Jahr 2015 wurden erst rund 
88 Mio. verzeichnet. Rund 80 % der Über-
nachtungen machten Gäste aus dem Inland 
aus, wobei die Auslandsgäste eine leicht hö-
here Dynamik aufwiesen (vgl. Tabelle 3-10). 

Im Beherbergungsgewerbe reduzierte sich – 
genauso wie im Berichtszeitraum des Vorgän-
gerberichts102 – die Anzahl der Unternehmen 
(-3,8 %) bei gleichzeitigem Umsatzwachstum 

(22,7 %). Der Umsatz der KMU (24,7 %) 
wuchs dabei stärker als in den acht großen 
Unternehmen (15,8 %). 

In der Corona-Krise zählt das Beherbergungs-
gewerbe zu den an stärksten betroffenen 
Branchen. Nachholeffekte sind kaum mög-
lich, wenngleich durch Beschränkungen bei 
Auslandsreisen die bayerischen Zielregionen 
vorrübergehend an Attraktivität gewinnen 
könnten. Die Geschäftsreisen dürften sich nur 
langsam erholen, da Unternehmen hier in 
den nächsten Jahren sparen dürften und der-
zeit noch nicht absehbar ist, wann der Veran-
staltungstourismus wieder beginnen wird.103 

Tourismus – mehr als Beherbergung und 
Gastronomie. Der Tourismus ist eine Quer-
schnittsbranche. Neben dem Gastgewerbe 
profitieren auch andere Branchen (insbeson-
dere der Einzelhandel, aber auch Dienstleis-
tungen im Bereich Unterhaltung/Frei-
zeit/Sport) von Reisen nach Bayern. Daher 
wird die Bedeutung der Tourismusbranche 
bei einer reinen Betrachtung des Gastgewer-
bes unterschätzt. Während das Gastgewerbe 
laut Umsatzstatistik knapp 20 Mrd. Euro um-
setzt, werden die Ausgaben der Touristen in 
Bayern auf 33,9 Mrd. Euro geschätzt.104 

101 Vgl. Brandt (2020), S. 61f. 103 Vgl. ifo (2020e) 
102 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Me- 104 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landes-

dien, Energie und Technologie (2015), S. 98. entwicklung und Energie (2019). 
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Tabelle 3-10: Gästeankünfte und -übernachtungen 2015 bis 2019 in Bayern 

Gästeankünfte 

insgesamt Veränderung von Gästen aus Veränderung 
Zeitraum 

dem Ausland 

Anzahl in % Anzahl in % 

2015 34.200.101 8.528.789 

2016 35.551.504 4,0 8.630.214 1,2 

2017 37.278.748 4,9 9.379.696 8,7 

2018 39.117.241 4,9 9.933.955 5,9 

2019 40.010.919 2,3 10.070.099 1,4 

2019/2015 17,0 18,1 

Gästeübernachtungen 

insgesamt Veränderung von Gästen aus 

dem Ausland 

Veränderung 

Anzahl in % Anzahl in % 

2015 88.109.857 17.555.910 

2016 91.043.683 3,3 17.653.699 0,6 

2017 94.368.996 3,7 19.126.297 8,3 

2018 98.700.118 4,6 20.490.203 7,1 

2019 100.911.480 2,2 20.899.137 2,0 

2019/2015 14,5 19,0 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020f) 

3.5 Unternehmensnahe 
Dienstleistungen 

Unternehmensnahe Dienstleister haben v. a. 
andere Unternehmen als Kunden. Besonders 
enge Lieferverflechtungen bestehen mit dem 
Verarbeitenden Gewerbe. Damit hängt die 
Entwicklung der unternehmensnahen Dienst-
leister eng mit der Industrie zusammen.105 

Strukturell haben die unternehmensnahen 
Dienstleistungen vom Outsourcing des Verar-
beitenden Gewerbes profitiert, was in den 
Dienstleistungsbranchen zu mehr Wert-
schöpfung und Beschäftigung geführt hat.106 

Der Wirtschaftsbereich umfasst die Wirt-
schaftsabschnitte J bis N: Information und 

Kommunikation (J), Erbringung von Finanz-
und Versicherungsdienstleistungen (K), 
Dienstleistungen im Bereich des Grund-
stücks- und Wohnungswesens (L). Erbringung 
von freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
technischen Dienstleistungen (M) und Sons-
tige wirtschaftliche Dienstleistungen (N). 

KMU erwirtschaften 61 % des Umsatzes. Im 
Jahr 2018 gab es in Bayern laut Umsatzsteu-
erstatistik 210.245 unternehmensnahe 
Dienstleister, das sind 34,1 % aller bayeri-
schen Unternehmen. Die Branche erwirt-
schaftete 14,1 % des gesamten Umsatzes in 
Bayern (vgl. Tabelle 3-11). Im Zeitraum 2014 
bis 2018 sind laut Umsatzsteuerstatistik die 

105 Vgl. Bode et al (2020), S. 75f. 106 Vgl. Grömling/Lichtblau (2006). 
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Umsätze der gesamten unternehmensnahen 
Dienstleistungen um 12 % gewachsen. 

99,9 % der unternehmensnahen Dienstleis-
tungen waren im Jahr 2018 KMU. Sie erwirt-
schafteten 60,6 % des Branchenumsatzes. In-
nerhalb des bayerischen Mittelstands sind 
die Unternehmensnahen Dienstleistungen 
eine wichtige Branche. 34,1 % aller bayeri-
schen KMU und 23,1 % des gesamten KMU-

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Umsatzes entfallen auf diesen Wirtschaftsbe-
reich. 

Unter den Unternehmensnahen Dienstleis-
tungen werden sehr heterogene Dienstleis-
tungsbranchen zusammenfasst, deren Ent-
wicklung im Folgenden detailliert analysiert 
wird. 

Tabelle 3-11: Unternehmens- und Umsatzentwicklung bei den unternehmensnahen 
Dienstleistungen 2018 gegenüber 2014 in Bayern 
Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung 
absolut 

2018/2014 

Verände-
rung in % 

2018/2014 

WZ J – N Unternehmensnahe Dienstleistungen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 203.417 210.245 6.828 3% 

KMU * 209.967 * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 147,1 164,4 17,3 12% 

KMU * 99,6 * * 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

3.5.1 Telekommunikations-
und Informationsdienst-
leistungen 

Die IKT-Dienstleister sind ein zentraler Trei-
ber der Digitalisierung. Allerdings hat die Di-
gitalisierung zu unterschiedlichen Effekten 
geführt: Während im Bereich Softwarepro-
grammierung die Umsätze überdurchschnitt-
lich gewachsen sind, gingen die Verbraucher-
preisindizes für Telekommunikationsdienst-
leistungen entgegen dem allgemeinen Preist-
rend zurück.107 

Der Wirtschaftsabschnitt Telekommunika-
tion und Informationsdienstleistungen um-
fasst sehr unterschiedliche Bereiche: Nach 
der aktuellen Wirtschaftszweigsystematik 
(WZ 2008) gehören das Verlagswesen, Film 

und Fernsehen sowie Rundfunkveranstalter 
ebenso wie die Telekommunikation und die 
Dienstleistungen der Informationstechnolo-
gie und die Informationsdienstleistungen zu 
diesem Wirtschaftsabschnitt. 

30,1 % des Umsatzes der Gesamtbranche. 
Laut Umsatzsteuerstatistik erzielten die rund 
24.000 umsatzsteuerpflichtigen Unterneh-
men (11,4 %) im Jahr 2018 gut 30 % des Um-
satzes aller Unternehmensnahen Dienstleis-
ter. Dies entspricht 11,5 % des bayerischen 
Gesamtumsatzes (vgl. Tabelle 3-12). 

Innerhalb der Telekommunikation und Infor-
mationsdienstleistungen waren 99,6 % der 
Unternehmen KMU, die zusammen 37,2 % 
des Umsatzes erlösten. 

107 Vgl. Margarian (2018), S. 160. 
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Überdurchschnittliches Umsatzwachstum. 
Die Branche konnte im Zeitraum 2014 bis 
2018 ihren Umsatz um 26,5 % auf 49,5 Mrd. 
Euro steigern. Auch die KMU erreichten mit 
einem Umsatzwachstum von 16,6 % auf 
18,4 Mrd. Euro Umsatz einen überdurch-
schnittlichen Wert. Entsprechend wuchsen 
die Durchschnittsumsätze: Bei den KMU stie-
gen sie von rund 666.500 auf 768.300 Euro, 
bei den Unternehmen ab 50 Mio. Euro Jah-
resumsatz von 259 auf 302 Mio. Euro. 

Nicht alle Teilbranchen wachsen. In drei Teil-
branchen hat sich die Zahl der bayerischen 
Unternehmen im Jahr 2014 bis 2018 verrin-
gert: das Verlagswesen, die Herstellung, Ver-
leih und Vertrieb von Filmen und Fernsehpro-
grammen sowie Kinos und die Informations-
dienstleistungen. Allerdings konnten zwei 
Teilbereiche dieser Branchen ihre Umsätze 
deutlich steigern: Bei den Informations-
dienstleistungen wuchsen die Umsätze um 
82 %, bei den audiovisuellen Medien (ohne 
Rundfunk) um 17 %. Dagegen stagnierten die 
Umsätze der Verlagsbranche, wobei insbe-
sondere kleinere Unternehmen unter Druck 
stehen. Trotz geringerer Unternehmenszahl 
sanken die durchschnittlichen Umsätze der 
KMU von 1,65 auf 1,57 Mio. Euro, bei den 
großen Unternehmen ab 50 Mio. Jahresum-
satz stiegen sie von 132 auf 146 Mio. Euro. 

Anders dagegen bei den Informationsdienst-
leistungen: Hier stiegen die Durchschnittsum-
sätze der KMU von 538.200 auf 619.500 Euro. 
Erhebliche Umsatzsteigerungen konnten hier 
großen Unternehmen erzielen, deren Durch-
schnittumsatz von 62 auf 224 Mio. Euro stieg. 

Positiv entwickelten sich die Teilbranchen Te-
lekommunikation, die Rundfunkveranstalter 
und die Erbringung von Dienstleistungen der 
Informationstechnologie. In diesen Teilbran-
chen stieg die Unternehmenszahl deutlich 
und der Umsatz im Vergleich zu Bayern über-
durchschnittlich. 

Die Corona-Pandemie wird in diesem Wirt-
schaftsabschnitt sehr unterschiedlich bewer-
tet. Die Geschäftserwartungen der Medien-
dienstleister erreichen in einer ZEW-Befra-
gung aus dem ersten Quartal 2020 ein Lang-
zeittief. Optimistischer zeigen sich die IT-
Dienstleister. Erstens konnten sie ihren Ge-
schäftsbetrieb durch die stärkere Verbreitung 
von Homeoffice eher durch mobiles Arbeiten 
aufrechterhalten, zweitens wurden ihre An-
gebote in der Corona-Krise stärker nachge-
fragt, weil mehr Unternehmenskunden si-
chere Remote-Zugänge für ihre Beschäftigten 
einrichten.108 

108 Vgl. ZEW (2020b). 

99 



Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Tabelle 3-12: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Wirtschaftszweig Telekommu-
nikation und Informationsdienstleistungen 2018 gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung abso- Veränderung 
lut 2018/2014 in % 2018/2014 

WZ J Telekommunikation und Informationsdienstleistungen 

Zahl der Unternehmen 

 

  

      
        

 

  
  

 
 

   

 

   

           

           

     

     

     

 

  

          

          

    

     

     

    
 

  

      

      

    

     

     

 

  

      

     

    

     

     

 

  

           

         

    

     

         

  

  

           

           

    

     

     

 

Insgesamt 23.779 24.065 286 1% 

KMU 23.689 23.962 273 1% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 39,1 49,5 10,4 26% 

KMU 15,8 18,4 2,6 17% 

WZ J 58 Verlagswesen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 1.763 1.578 -185 -10% 

KMU 1.743 1.557 -186 -11% 

Insgesamt 5,5 5,5 0,0 0% 

KMU 2,9 2,5 -0,4 -15% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

WZ J 59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; 
Tonstudios und Verlegen von Musik 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 1973 1862 -111 -6% 

KMU 1962 1851 -111 -6% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 3,0 3,5 0,5 17% 

KMU 1,5 1,4 0,0 -3% 

WZ J 60 Rundfunkveranstalter 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 78 82 4 5% 

KMU * * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 4,7 5,7 1,0 22% 

KMU * * * * 

WZ J 61 Telekommunikation 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 325 364 39 12% 

KMU * * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 6,8 9,0 2,2 32% 

KMU * * * * 

WZ J 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 16.956 18.094 1.138 7% 

KMU 16.917 18.047 1.130 7% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 17,2 22,4 5,2 30% 

KMU 9,4 12,4 3,0 32% 
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2014 2018 Veränderung abso-
lut 2018/2014 

Veränderung 
in % 2018/2014 

WZ J 63 Informationsdienstleistungen 

Zahl der Unternehmen 

2.684 2.085 -599 -22% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 1,8 3,3 1,5 82% 

KMU 

Insgesamt 

KMU 2.678 2.076 -602 -22% 

1,4 1,3 -0,2 -11% 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

3.5.2 Erbringung von Finanz-
und Versicherungsdienst-
leistungen 

Die Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen sind eine Branche im Wandel. Die langan-
haltende Niedrigzinsphase hat die Profitabili-
tät der Banken und Versicherungen unter 
Druck gesetzt. Die Digitalisierung treibt den 
Strukturwandel voran. Zudem findet im deut-
schen Bankensektor seit Jahren ein Konsoli-
dierungsprozess statt.109 Im Wirtschaftsab-
schnitt Finanz- und Versicherungsdienstleis-
tungen waren im Jahr 2018 insgesamt 4.720 
Unternehmen tätig, 5,1 % weniger als noch 
2014 (vgl. Tabelle 3-13). Auch der Gesamtum-
satz der Branche sank um 8,7 %. 

Konsolidierung der Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen. Sowohl die Zahl der 
Großunternehmen (-18) als auch die Zahl der 
kleinen und mittleren Unternehmen (-226) 

ging zurück. Auch beim Umsatz stand die 
Branche unter Druck. Insgesamt sank dieser 
um 8,7 %, bei den KMU fiel der Umsatzrück-
gang mit -19,3 % deutlich höher aus. Die gro-
ßen Unternehmen konnten ihren Umsatz da-
gegen weitgehend stabil halten. In der Folge 
stieg bei den großen Unternehmen der 
durchschnittliche Umsatz von 197 auf 
383 Mio. Euro, während in kleinen und mitt-
leren Unternehmen der durchschnittliche 
Umsatz von knapp 1,2 auf unter 1 Mio. Euro 
Umsatz zurückging. 

Die Konsolidierung fand insbesondere in der 
Teilbranche Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen statt, die 83,9 % des Umsatzes der Ge-
samtbranche erwirtschaftet. Die dortigen 
KMU haben mit 72,4 % einen hohen Anteil an 
allen KMU der Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen. Der Umsatz 
der kleinen und mittleren Unternehmen in 
dieser Teilbranche sank von 2014 bis 2018 um 
26 %. 

109 Vgl. Sachverständigenrat (2019), S. 200ff. 
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Tabelle 3-13: Unternehmens- und Umsatzentwicklung bei der Erbringung von Finanz-
und Versicherungsdienstleistungen 2018 gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung absolut Veränderung in % 
2018/2014 2018/2014 

WZ K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

Zahl der Unternehmen 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

 

  

         
        

 

  
   

 
   

 

   

   

          

          

     

     

     

  

  

         

         

    

     

     

 

  

        

     

    

     

     

   

  

      

     

    

     

     

     

 

   
 

  
   

    
  

   
 

 
   

 
   

     
   

 

     
   

KMU 

Insgesamt 4.974 

4.937 

Insgesamt 13,0 11,9 -1,1 -9% 

KMU 5,7 4,6 -1,1 -19% 

4.720 -254 -5% 

4.701 -236 -5% 

WZ K 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 1.693 1.623 -70 -4% 

KMU 1.665 1.607 -58 -3% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 10,0 10,0 -0,1 -1% 

KMU 4,5 3,3 -1,2 -26% 

WZ K 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 30 30 - 0% 

KMU * * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 0,9 0,8 -0,1 -6% 

KMU * * * * 

WZ K 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 3251 3067 -184 -6% 

KMU * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 2,1 1,1 -1,0 -48% 

KMU * * 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

3.5.3 Grundstücks- und Woh-
nungswesen 

Im Dienstleistungsbereich Grundstücks- und 
Wohnungswesen waren im Jahr 2018 in Bay-
ern knapp 59.600 Unternehmen tätig, 5,7 % 
mehr als noch im Jahr 2014. Damit waren 
28,3 % aller Unternehmen der unterneh-
mensnahen Dienstleistungen in dieser Teil-

branche tätig. Innerhalb der Branche domi-
nieren die Vermietung und Verpachtung eige-
ner oder geleaster Grundstücke, Gebäude o-
der Wohnungen, die knapp 80 % aller Unter-
nehmen ausmachen. Rund 64 % der Umsätze 
entfallen auf die Vermietung und Verpach-
tung. 

Die Unternehmen des Grundstücks- und 
Wohnungswesens erwirtschafteten im Jahr 
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2018 einen Umsatz von 26,4 Mrd. Euro, rund 
16 % des Umsatzes der unternehmensnahen 
Dienstleister. Die Umsatzdynamik war im 
Zeitraum 2014 bis 2018 mit 3,1 % unter-
durchschnittlich (vgl. Tabelle 3-14). Dies ist 
angesichts der nach wie vor hohen Nachfrage 
nach Wohn- und Gewerbeimmobilien in Bay-
ern110 überraschend. Allerdings ist in der Um-
satzsteuerstatistik nicht die gesamte Branche 
erfasst. Die Vermietung und Verpachtung ist 
nach § 4 Nr. 12 Umsatzsteuergesetz in der 
Regel umsatzsteuerfrei. Jedoch kann bei der 
Vermietung an Unternehmen aus steuerli-
chen Aspekten eine Umsatzsteuerpflicht ver-
traglich vereinbart werden. 

KMU dominieren Grundstücks- und Woh-
nungswesen. Der Anteil der kleinen und 
mittleren Unternehmen betrug 99,94 %. Die 
Zahl der KMU wuchs von 2014 bis 2018 um 
5,7 %. Der Umsatz der kleinen und mittleren 
Unternehmen stieg um 2,8 % auf 22,4 Mrd. 
Euro (vgl. Tabelle 3-14). Damit entfielen 
22,5 % aller Umsätze der kleinen und mittle-
ren unternehmensnahen Dienstleister auf 
das Grundstücks- und Wohnungswesen. Da 
die Unternehmenszahl schneller als der Um-
satz stieg, verringerte sich der durchschnittli-
che Umsatz der KMU im Berichtszeitraum 
von 387.100 auf 376.300 Euro. Im Vergleich 
zu allen unternehmensnahen Dienstleistern 
(474.300 Euro) handelt es sich um eher klei-
nere KMU. 

Tabelle 3-14: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Grundstücks- und Wohnungs-
wesen 2018 gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung 
absolut 

2018/2014 

Verände-
rung in % 

2018/2014 

WZ L Grundstücks- und Wohnungswesen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 56.323 59.555 3.232 6% 

KMU 56.293 59.517 3.224 6% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 25,6 26,4 0,8 3% 

KMU 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

21,8 22,4 0,6 3% 

3.5.4 Erbringung von freiberuf-

lichen, wissenschaftlichen 

und technischen Dienst-

leistungen 

Die Erbringung von freiberuflichen, wissen-
schaftlichen und technischen Dienstleistun-
gen zählt zu den wissensintensiven Bran-
chen.111 Diese sind eng mit den forschungsin-
tensiven Industrien verbunden. So erbringen 

Marktforscher, Designer, Ingenieurdienstleis-
ter oder technische Labore in erheblichen 
Maße Vorleistungen für die Industrie. 

Die knapp 89.000 Unternehmen der Branche 
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft-
lichen und technischen Dienstleistungen 
machten im Jahr 2018 gut 42 % aller unter-
nehmensnahen Dienstleister aus. Die Bran-
che erlöste 29 % der Umsätze aller unterneh-
mensnahen Dienstleister. 

Die Branche besteht aus sieben Teilberei-
chen: Architektur- und Ingenieursbüros; 

110 Vgl. Möbert (2019), S. 22f. 111 Vgl. Gehrke/Legler (2010). 
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technische, physikalische und chemische Un-
tersuchung (11,4 % aller unternehmensnaher 
Dienstleister/8,7 % der Umsätze), Rechts-
und Steuerberatung (9,8 %/6,4 %), Verwal-
tung und Führung von Unternehmen/Unter-
nehmensberatung (9,6 %/7,1 %), sonstige 
freiberufliche, wissenschaftliche und techni-
sche Tätigkeiten (7,4 %/1,9 %), Werbung und 
Marktforschung (2,5 %/3,3 %), Veterinärwe-
sen (1,0 %/0,4 %) sowie Forschung und Ent-
wicklung (0,7 %/1,1 %). 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Hohe KMU-Anteile. Gemäß Umsatzsteuer-
statistik waren 99,92 % aller Unternehmen 
KMU. Diese erwirtschafteten im Jahr 2018 ei-
nen Umsatz von über 35,7 Mrd. Euro, 74,9 % 
des Umsatzes entfielen damit auf KMU. Le-
diglich in den Sparten Werbung und Markt-
forschung (55 %) sowie Forschung und Ent-
wicklung (53,9 %) hielten die KMU geringere 
Umsatzanteile. 

Tabelle 3-15: Unternehmens- und Umsatzentwicklung bei der Erbringung von freiberuf-
lichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 2018 gegenüber 2014 in 
Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung absolut Veränderung in % 
2018/2014 2018/2014 

WZ M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 87.511 88.964 1.453 2% 

KMU * 88.895 * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 46,2 47,7 1,4 3% 

KMU * 35,7 * * 

 

  

 
     

    
     
    

     
  

    
   

     
    

   
   

  
     

  
   
      

    
 

        
        

 

 

  
   

 
   

 

  

   

           

          

     

     

       

   

  

          

          

    

     

     

   

  

           

           

    

     

     

  

  

          

          

    

     

     

 

WZ M 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 20.926 20.650 -276 -1% 

KMU 20.920 20.640 -280 -1% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 8,1 10,5 2,3 29% 

KMU 7,7 8,6 0,9 12% 

WZ M 70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 18.867 20.123 1.256 7% 

KMU 18.823 20.108 1.285 7% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 17,1 11,7 -5,4 -32% 

KMU 8,7 8,7 0,0 0% 

WZ M 71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische u. chemische Untersuchung 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 25.073 23.892 -1.181 -5% 

KMU 25.058 23.872 -1.186 -5% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 11,9 14,3 2,5 21% 

KMU 8,7 10,9 2,2 25% 
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-

Zahl der Unternehmen 

-

Zahl der Unternehmen 

13.417 2.051 15% 
Insgesamt 

- -

-

-

3,0 0,3 

15.468 

KMU * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 2,3 3,2 0,8 36% 

KMU * * 

 

    

  
   

 
   

 

 

  

         

         

    

     

     

  

  

          

          

    

     

     

  

  

 
    

  
   

     

    

     

     

 

  

           

     

    

     

     

     

  

  
  

  
  

      
     
   

  
   

      
 

    
  

    
   

     
   

     
   

  
    

     
   

 
  

 
 

2014 2018 Veränderung absolut Veränderung in % 
2018/2014 2018/2014 

WZ M 72 Forschung und Entwicklung 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 1.575 1.483 92 6% 

KMU 1.545 1.456 89 6% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 1,6 1,9 0,2 14% 

KMU 0,8 1,0 0,2 27% 

WZ M 73 Werbung und Marktforschung 

Insgesamt 5.616 5.281 335 6% 

KMU 5.604 5.261 343 6% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 4,6 5,5 0,9 19% 

KMU 2,8 9% 

WZ M 74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten 

- -

WZ M 75 Veterinärwesen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 2.037 2.067 30 1% 

KMU * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 0,5 0,6 0,1 17% 

KMU * * 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

Eine Teilbranche verzeichnet unterdurch-
schnittliches Wachstum. Die Anzahl der frei-
beruflichen, wissenschaftlichen und techni-
schen Dienstleister stieg im Beobachtungs-
zeitraum 2014 bis 2018 lediglich um 1,7 %, 
der Umsatz wuchs um 3,1 %. Damit blieb v. a. 
das Umsatzwachstum deutlich unter dem 
bayerischen Durchschnitt (15,8 %). Verant-
wortlich dafür war der Umsatzrückgang um 
32 % der Sparte Verwaltung und Führung von 
Unternehmen und Betrieben/Unterneh-
mensberatung (vgl. Tabelle 3-15). Getrieben 
wurde der Rückgang durch die großen Unter-
nehmen. Dies weist darauf hin, dass es orga-
nisatorische Änderungen gegeben haben 

kann. Dies kann zu einer veränderten regio-
nalen Zuordnung der Unternehmen geführt 
haben, ohne dass sich am Betriebsstandort 
etwas geändert haben muss. Da die übrigen 
Teilbranchen eher überdurchschnittlich ge-
wachsen sind und auch deutschlandweit die 
in Bayern geschrumpfte Sparte zugelegt hat, 
kann davon ausgegangen werden, dass die 
freiberuflichen, wissenschaftlichen und tech-
nischen Dienstleister insgesamt auch am 
Standort Bayern durchaus dynamisch ge-
wachsen sind. 
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3.5.5 Erbringung von sonstigen 
wirtschaftlichen Dienst-
leistungen 

Die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistun-
gen bestehen ebenfalls aus unterschiedlichen 
Teilsparten (vgl. Tabelle 3-16). Die rund 
32.900 Unternehmen in Bayern setzten im 
Jahr 2018 rund 29 Mrd. Euro um. Gegenüber 
dem Jahr 2014 war dies eine Steigerung um 
5,8 Mrd. Euro oder 25 %. Die Zahl der Unter-
nehmen stieg im Berichtszeitraum mit 7 % 
ebenfalls überdurchschnittlich. 

Drei Teilbranchen dominieren. Von den Un-
ternehmen der sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen sind 46,1 % Unternehmen 
der Gebäudebetreuung sowie des Garten-
und Landschaftsbaus, zu denen unter ande-
rem die Reinigungsbetriebe gehören. In die-
ser Branche wird die Auftragsvergabe stark 
über einen Preiskampf entschieden, weshalb 
ein hoher Margendruck besteht.112 Weitere 
25,4 % gehören zur Erbringung von anderwei-
tig nicht genannten wirtschaftlichen Dienst-
leistungen für Unternehmen und Privatper-
sonen und weitere 15,4 % der Sparte Vermie-
tung von beweglichen Sachen an, zu denen 
auch die Vermietung von Kraftfahrzeugen so-
wie Maschinen und Geräten gehören.113 

Diese drei Sparten erwirtschafteten zusam-
men 73 % der Umsätze der Branche. Dagegen 
erwirtschaften die Unternehmen der Sparte 
Vermittlung und Überlassung von Arbeits-
kräften 16,7 % des gesamten Branchenum-
satzes, obwohl sie nur 4,4 % der Unterneh-
men der Gesamtbranche ausmachen. 

KMU mit deutlichem Umsatzwachstum. Die 
kleinen und mittleren Unternehmen machten 
im Jahr 2018 in dieser Branche 99,85 % aller 
Unternehmen aus. Sie erzielten 63,7 % der 

Umsätze. Gegenüber dem Jahr 2014 wuchsen 
die Umsätze der kleinen und mittleren Unter-
nehmen um 21,6 % und damit im Vergleich zu 
allen bayerischen KMU überdurchschnittlich. 
Der durchschnittliche Umsatz wuchs bei den 
KMU von 493.500 auf 561.900 Euro. 

Unterschiedliches Umsatzwachstum in den 
Teilbranchen. Von den einzelnen Sparten der 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 
erzielten im Berichtszeitraum 2014 bis 2018 
die Wach- und Sicherheitsdienste sowie De-
tekteien (49 %), die Gebäudebetreuung und 
der Garten- und Landschaftsbau (40 %) sowie 
die Reisebüros, Reiseveranstalter und die Un-
ternehmen zur Erbringung sonstiger Reser-
vierungsdienstleistungen (37 %) die höchsten 
Umsatzzuwächse. Dagegen wuchs die Erbrin-
gung von anderweitig nicht genannten wirt-
schaftlichen Dienstleistungen für Unterneh-
men und Privatpersonen nur um 11 % und 
damit unterdurchschnittlich (vgl. Tabelle 
3-16). 

Durch die Corona-Pandemie und den damit 
verbundenen Reisebeschränkungen sind die 
Reisebüros, Reiseveranstalter und -unterneh-
men zur Erbringung sonstiger Reservierungs-
dienstleistungen stark unter Druck geraten. 
Bei den Reisebüros war nach dem Lockdown 
ein erheblicher Zugang zur Arbeitslosigkeit zu 
beobachten.114 Hier steht zu erwarten, dass 
trotz der Hilfen nicht alle der 1.985 Unterneh-
men fortbestehen werden. Ebenfalls unter 
Druck geraten dürften die 1.456 Unterneh-
men der Vermittlung und Überlassung von 
Arbeitskräften. Ihre Leistungen werden von 
Unternehmen häufig nachgefragt, um Auf-
tragsspitzen bewältigen zu können. Durch 
den Einbruch der wirtschaftlichen Entwick-
lung dürfte hier der Bedarf sinken, solange 
die Stammbelegschaften nicht ausgelastet 
sind. 

112 Vgl. Sparkassen-Finanzgruppe Branchendienst (2019), S. 2. 114 Vgl. IW Consult (2020), S. 15. 
113 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg., 2008), S. 716. 
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Insgesamt 1.293 1.456 163 13% 

KMU 1.285 1.445 160 12% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 3,8 4,8 1,1 29% 

KMU 2,4 3,0 0,7 29% 

WZ N 79 Reisebüros, Reiseveranstalter u. Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen 

Zahl der Unternehmen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 4.934 5.083 149 3% 

KMU 4.919 5.065 146 3% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 8,2 9,9 1,7 21% 

KMU 4,0 4,2 0,2 6% 

WZ N 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 1.983 1.985 2 0% 

KMU * 1.982 * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 1,5 2,1 0,6 37% 

KMU * 1,1 * * 

WZ N 80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 

Zahl der Unternehmen 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Tabelle 3-16: Unternehmens- und Umsatzentwicklung bei der Erbringung von sonstigen 
wirtschaftlichen Dienstleistungen 2018 gegenüber 2014 in Bayern 
Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung Verände-
absolut rung in % 

2018/2014 2018/2014 

WZ N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 

Insgesamt 30.830 32.941 2.111 7% 

KMU 30.792 32.892 2.100 7% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 23,2 29,0 5,8 25% 

KMU 15,2 18,5 3,3 22% 

Zahl der Unternehmen 

 

    

        
       

 

  
   

 
 

  
 

 

   

           

           

     

     

     

   

  

           

           

    

     

     

   

  

           

           

    

     

     

 

  

          

         

    

     

     

  

  

       

     

    

     

     

 

WZ N 77 Vermietung von beweglichen Sachen 

Insgesamt 772 865 93 12% 

KMU * 862 * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 0,6 1,0 0,3 49% 

KMU * 0,8 * * 
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Insgesamt 12.841 15.181 2.340 18% 

KMU * 15.178 * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 4,0 5,6 1,6 40% 

KMU * 5,4 * * 

WZ N 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen u. Privatpersonen a. n. g. 
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2014 2018 Veränderung Verände-
absolut rung in % 

2018/2014 2018/2014 

WZ N 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau 

Zahl der Unternehmen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 9.007 8.371 -636 -7% 

KMU 8.996 8.360 -636 -7% 

Umsatz der Unternehmen 

Insgesamt 5,1 5,6 0,6 11% 

KMU 3,4 4,0 0,6 18% 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

3.6 Personenbezogene 
Dienstleistungen 

Die personenbezogenen Dienstleistungen 
umfassen sehr heterogene Bereiche. Die im 
Jahr 2018 dort tätigen 80.155 Unternehmen 
entfielen auf die Wirtschaftsabschnitte Erzie-
hung und Unterricht (10,4 %), Gesundheits-
und Sozialwesen (12,1 %), Kunst, Unterhal-
tung und Erholung (24,1 %) sowie Erbringung 
von sonstigen, überwiegend persönlichen 
Dienstleistungen (53,4 %). Alle Teilbereiche 
werden im Folgenden näher betrachtet. 

Der Umsatz wuchs im Zeitraum 2014 bis 2018 
von 43,4 auf 45,8 Mrd. Euro. Der Anstieg um 

5,5 % fällt damit – genauso wie der Anstieg 
der Unternehmenszahl um 2 % – im Vergleich 
zur Gesamtheit der bayerischen Unterneh-
men unterdurchschnittlich aus. 

Hoher KMU-Unternehmens-, aber geringer 
Umsatzanteil. Der KMU-Anteil an allen Un-
ternehmen fällt mit 99,89 % sehr hoch aus. 
Allerdings erzielen die kleinen und mittleren 
Unternehmen nur 51,4 % des Branchenum-
satzes, im Dienstleistungsbereich ein eher ge-
ringer Wert. Dazu tragen das Gesundheits-
und Sozialwesen wesentlich bei. Dort erreich-
ten die KMU im Jahr 2018 nur einen Umsatz-
anteil von 29 %. 
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Tabelle 3-17: Unternehmens- und Umsatzentwicklung bei personenbezogenen Dienst-
leistungen 2018 gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung Verände-
absolut rung in % 

2018/2014 2018/2014 

WZ P – S Personenbezogene Dienstleistungen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 78.547 80.155 1.608 2% 

KMU * 80.064 * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 43,4 45,8 2,4 5% 

KMU * 23,5 * * 

 

    

      
      

 

  
   

 
 

  
 

  

   

           

         

     

     

     

     

  

   

  
  

      
  

 
  

     
   

     
      

 
  

   
   

        
  

  
     

    
   

 

 
      
   

   

 
      

 
     

  
  

 

 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

3.6.1 Erziehung und Unterricht 

Der Wirtschaftsabschnitt Erziehung und Un-
terricht zählt, wie alle nachfolgenden Dienst-
leistungsbereiche in Kapitel 3.6 zu den nicht 
marktbestimmten Dienstleistungen. Darun-
ter werden Dienstleistungen der Wirtschafts-
abschnitte O bis S verstanden, bei denen 
Preis und Menge weniger durch den Markt 
geregelt werden. Im Wirtschaftsabschnitt Er-
ziehung und Unterricht waren im Jahr 2018 
rund 8.341 Unternehmen (10,4 % aller perso-
nenbezogener Dienstleister) tätig. Gegen-
über dem Jahr 2014 stieg die Unternehmens-
zahl damit um 10,1 %. Noch stärker fiel mit 
40,4 % das Umsatzwachstum aus. Der Um-
satz stieg 1,7 auf 2,4 Mrd. Euro, was 5,2 % des 
Umsatzes aller personenbezogenen Dienst-

leister entspricht (vgl. Tabelle 3-18). Gleich-
wohl handelt es sich um eher kleinere Unter-
nehmen, die im Jahr 2018 nur einen durch-
schnittlichen Umsatz von 221.400 Euro reali-
sierten. 

Die kleinen und mittleren Unternehmen ma-
chen im Bereich Erziehung und Unterricht 
99,93 % aller Unternehmen aus. Auf sie ent-
fallen 78 % des Spartenumsatzes. 

Die Corona-Krise hat auch vor den Unterneh-
men im Abschnitt Erziehung und Unterricht 
nicht Halt gemacht. Die erzwungenen Schlie-
ßungen haben die Unternehmen vor große 
Herausforderungen gestellt. Solange der Un-
terrichtsbetrieb nicht vollständig aufgenom-
men werden kann, dürften Umsatzeinbußen 
die Folge sein. 
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Tabelle 3-18: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Wirtschaftszweig Erziehung 
und Unterricht 2018 gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung 
absolut 

2018/2014 

Verände-
rung in % 

2018/2014 

WZ P Erziehung und Unterricht 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 7.577 8.341 764 10% 

KMU * 8.335 * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 1,7 2,4 0,7 40% 

KMU * 1,8 * * 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

3.6.2 Gesundheits- und Sozial-
wesen 

Die demografische Entwicklung in Deutsch-
land dürfte in den nächsten Jahren weiterhin 
zu mehr Nachfrage nach Gesundheitsleistun-
gen führen. Gleichzeitig steht der Wirt-
schaftsabschnitt vor Fachkräfteengpässen 
und nicht unbegrenzt steigerungsfähigen Ein-
nahmen aus Krankenkassenbeiträgen.115 

Das Gesundheits- und Sozialwesen umfasste 
im Jahr 2018 in Bayern 9.689116 Unterneh-
men, wovon 90 % auf das Gesundheitswesen 
entfielen. Im Zeitraum 2014 bis 2018 wuchs 
die Zahl der Unternehmen um 10,4 %, der 
Umsatz aber nur um 6,3 % (vgl. Tabelle 3-19). 
Auch in den Sparten Heime und Sozialwesen 
stiegen die Unternehmenszahlen schneller 
als die Umsätze. 

KMU mit geringem Umsatzanteil, aber höhe-
rer Dynamik. Die kleinen und mittleren Un-
ternehmen erzielen nur 29,1 % des Gesam-
tumsatzes. Damit wird diese Sparte stärker 

als viele andere Dienstleistungsbereiche 
durch größere Unternehmen mit Umsätzen 
ab 50 Mio. Euro geprägt. Allerdings haben 
sich die KMU im bayerischen Gesundheits-
und Sozialwesen in Zeitverlauf dynamischer 
entwickelt. Ihr Umsatz stieg um 28,4 %, wäh-
rend die gesamte Branche nur um 6,3 % zu-
legte. Dahinter steht eine Stagnation des Um-
satzes in den großen Unternehmen, der trotz 
einer Zunahme der Unternehmenszahl ge-
ringfügig geschrumpft ist. Die KMU konnten 
damit ihren Umsatzanteil von 24 auf 29 % 
steigern. 

Trotz ihrer hohen Bedeutung bei der Bewälti-
gung der Corona-Pandemie steht das Ge-
sundheits- und Sozialwesen vor Herausforde-
rungen. Krankenhäuser haben alle nicht er-
forderlichen Operationen verschoben, was zu 
erheblichen Einnahmeausfällen geführt hat. 
Deshalb ist schon früh das Krankenhausent-
lastungsgesetz verabschiedet worden, um die 
Liquidität der Kliniken zu sichern. 

115 Vgl. Augurzky/Kolodzie (2018), S. 5. 116 Vgl. Krankenhausentlastungsgesetz (2020). 
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Tabelle 3-19: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Wirtschaftszweig Gesund-
heits- und Sozialwesen 2018 gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung Verände-
absolut rung in % 

2018/2014 2018/2014 

WZ Q Gesundheits- und Sozialwesen 

Insgesamt 8.779 9.689 910 10% 

KMU 8.726 9.627 901 10% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 21,4 22,7 1,4 6% 

KMU 5,1 6,6 1,5 28% 

Zahl der Unternehmen 

 

    

      
     

 

  
   

 
 

  
 

   

   

           

           

     

     

     

 

  

           

           

    

     

     

  

  

       

       

    

     

     

 

  

       

       

    

     

     

  

  
 

  
     

   
  

  
  

    

     
   

     
    

  
  

    
  

 

WZ Q 86 Gesundheitswesen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 7.911 8.722 811 10% 

KMU 7.878 8.681 803 10% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 15,7 16,6 1,0 6% 

KMU 3,8 5,0 1,2 30% 

WZ Q 87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 216 235 19 9% 

KMU 205 223 18 9% 

Insgesamt 4,0 4,2 0,2 5% 

KMU 0,8 1,0 0,2 21% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

WZ Q 88 Sozialwesen (ohne Heime) 

Zahl der Unternehmen 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

Insgesamt 652 732 80 12% 

KMU 643 723 80 12% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 1,7 1,9 0,2 10% 

KMU 0,5 0,7 0,1 24% 

3.6.3 Kunst, Unterhaltung und 
Erholung 

Im Wirtschaftsabschnitt Kunst, Unterhaltung 
und Erholung sind 24,1 % aller personenbezo-
genen Dienstleister tätig, auf die 16,9 % der 
Umsätze entfallen. Der Abschnitt besteht aus 
vier Sparten: Anzahlmäßig dominieren die 
kreativen, künstlerischen und unterhalten-
den Tätigkeiten. Sie machten im Jahr 2018 

rund 55 % aller Unternehmen dieses Wirt-
schaftsabschnitts aus und erwirtschafteten 
20 % des Umsatzes. Gemessen am Umsatz 
war mit 45,2 % die Erbringung von Dienstleis-
tungen des Sports, der Unterhaltung und der 
Erholung die größte Sparte (Unterneh-
mensanteil 37,9 %). Das Spiel-, Wett- und Lot-
teriewesen ist durch größere Unternehmens-
einheiten gekennzeichnet, auch wenn zu den 
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KMU aus Geheimhaltungsgründen keine di-
rekten Angaben in der Umsatzsteuerstatistik 
vorliegen. Diese Unternehmen machen nur 
6,3 % aller Unternehmen im Abschnitt Kunst, 
Unterhaltung und Erholung aus, erzielten 
aber 32,9 % der Umsätze. Während in der Ge-
samtbranche der durchschnittliche Umsatz je 
Unternehmen knapp 400.000 Euro betrug, 
erreichten die Unternehmen des Spiel-, Wett-
und Lotteriewesen knapp 2,1 Mio. Euro je 
Unternehmen. 

Mehr Unternehmen und Umsatz. Der Unter-
nehmensbestand stieg im Zeitraum 2014 bis 
2018 um 6 %. Den über 1.000 zusätzlichen 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Unternehmen steht ein Umsatzwachstum 
von rund 15 % gegenüber. Ein Großteil des 
Zuwachses bei den Unternehmen entfiel auf 
die Sparte Erbringung von Dienstleistungen 
des Sports, der Unterhaltung und der Erho-
lung (+749 Unternehmen), die zugleich auch 
Treiber des Umsatzzuwachses war (+21 %). 

Die Corona-Pandemie hat zu erheblichen Ein-
brüchen beim Umsatz des Wirtschaftsab-
schnitts geführt, da Veranstaltungen vor Pub-
likum nicht mehr möglich sind. Die weiteren 
Aussichten werden dadurch beeinträchtigt, 
dass größere Publikumsveranstaltungen vor-
erst verboten bleiben dürften. 
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Tabelle 3-20: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Wirtschaftszweig Kunst, Un-
terhaltung und Erholung 2018 gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung Verände-
absolut rung in % 

2018/2014 2018/2014 

WZ R Kunst, Unterhaltung und Erholung 

Insgesamt 18.327 19.344 1.017 6% 

KMU 18.314 19.331 1.017 6% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 6,7 7,7 1,0 15% 

KMU 3,9 4,6 0,7 17% 

Zahl der Unternehmen 

 

    

      
       

 

  
   

 
 

  
 

  
 

   

           

           

     

     

     

  

  

           

        

    

     

     

  

  

     

     

    

     

     

   

  

          

        

    

     

     

    

  

           

         

    

     

     

     

  

WZ R 90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten 

Zahl der Unternehmen 

KMU 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

1,3 

KMU 

Zahl der Unternehmen 

113 

KMU 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 10.221 10.685 464 5% 

* * * * 

Insgesamt 1,5 0,2 15% 

* * * * 

WZ R 91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten 

Insgesamt 104 -9 -8% 

* * * * 

Insgesamt 0,1 0,1 0,0 0% 

KMU * * * * 

WZ R 92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 1.415 1.228 -187 -13% 

KMU * * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 2,3 2,5 0,2 9% 

KMU * * * * 

WZ R 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 6.578 7.327 749 11% 

KMU 6.572 * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 2,9 3,5 0,6 21% 

KMU 2,0 * * * 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 
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3.6.4 Erbringung von sonstigen 
Dienstleistungen 

Weniger Unternehmen und rückläufige Um-
sätze. Laut Umsatzsteuerstatistik des Jahres 
2018 erbrachten rund 42.800 Unternehmen 
sonstige Dienstleistungen. Diese Unterneh-
men erlösten einen Umsatz von rund 
1,3 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 3-21). Die sonsti-
gen Dienstleistungen umfassen die Tätigkei-
ten von Interessenvertretungen, die Repara-
tur von Datenverarbeitungsgeräten und Ge-
brauchsgütern und eine Vielzahl von in dieser 
Klassifikation anderweitig nicht erfassten 
sonstigen überwiegend persönlichen Dienst-
leistungen. 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Verglichen mit dem Jahr 2014 ging die Zahl 
der Unternehmen um 2,5 und der Umsatz um 
4,8 % zurück. Der Rückgang der Unterneh-
menszahl erfolgte ausschließlich in der Teil-
branche Erbringung von sonstigen überwie-
gend persönlichen Dienstleistungen. Ihren 
Umsatz steigern konnte im Berichtszeitraum 
2014 bis 2018 lediglich die Teilbranche Inte-
ressenvertretungen sowie kirchliche und 
sonstige religiöse Vereinigungen. 

Hoher KMU-Anteil. Der Anteil der kleinen 
und mittleren Unternehmen betrug im Jahr 
2018 in dieser Branche 99,98 %. Die KMU er-
wirtschafteten rund 1,1 Mrd. Euro Umsatz, 
rund 81 % des Gesamtumsatzes. 
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Tabelle 3-21: Unternehmens- und Umsatzentwicklung im Wirtschaftszweig Erbringung 
von sonstigen Dienstleistungen 2018 gegenüber 2014 in Bayern 

Alle Unternehmen und KMU 

2014 2018 Veränderung Verände-
absolut rung in % 

2018/2014 2018/2014 

WZ S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 

Insgesamt 43.864 42.781 -1.083 -2% 

KMU 43.846 42.771 -1.075 -2% 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 1,4 1,3 -0,1 -5% 

KMU 1,1 1,1 0,0 -5% 

Zahl der Unternehmen 

 

    

       
       

 

  
   

 
 

  
 

  

   

          

          

     

     

     

  
  

  

           

     

    

     

     

  

  

           

     

    

     

     

   

   

          

         

    

     

     

      

  

 

 

  

     
 

   
   

 
  

WZ S 94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen 
(ohne Sozialwesen und Sport) 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 1.570 1.864 294 19% 

KMU * * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 0,3 0,3 0,1 30% 

KMU * * * * 

WZ S 95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern 

Zahl der Unternehmen 

Insgesamt 1.582 1.599 17 1% 

KMU * * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 0,05 0,05 0,0 -6% 

KMU * * * * 

WZ S 96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen 

Insgesamt 40.712 39.318 -1.394 -3% 

KMU 40.701 * * * 

Umsatz der Unternehmen in Mrd. Euro 

Insgesamt 1,1 0,9 -0,1 -13% 

KMU 0,9 * * * 

Zahl der Unternehmen 

* Nachweis nicht möglich, weil Veröffentlichung von Einzelangaben aus Gründen der Geheimhaltung nicht gestattet ist. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016) 

3.7 Entwicklung in ausge-
wählten Querschnitts-
branchen 

Die Wirtschaftszweigklassifikation verdeckt 
bestimmte Querschnittsbranchen, die inhalt-
lich zusammengehören, deren Unternehmen 

aber verschiedenen Wirtschaftszweigen zu-
geordnet und daher in der Umsatzsteuersta-
tistik nicht explizit aufgeführt sind. Solche 
Querschnittsbranchen sind das Handwerk, 
die Freien Berufe sowie die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft. Diese Querschnittsbranchen 
sind wichtig für den Mittelstand. 
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3.7.1 Handwerk 

Das Handwerk hat eine lange Tradition. Die 
Handwerksunternehmen sind in der Regel 
mittelständische Unternehmen. In Bayern 
waren im Jahr 2018 rund 101.000 selbststän-
dige Handwerksunternehmen tätig. In den 
Unternehmen arbeiteten insgesamt 940.800 
Personen (vgl. Tabelle 3-22). Die Handwerks-
unternehmen erwirtschafteten einen Umsatz 
von 119,98 Mrd. Euro, was über 10 % der 
Umsätze aller bayerischen Unternehmen ent-
spricht. 

Trend zu größeren Betrieben. Der von den 
Handwerksunternehmen erwirtschaftete 
Umsatz wuchs im Zeitraum 2014 bis 2018 um 
22,1 %. Die Zahl der tätigen Personen stieg 
um 39.600 (+4,4 %). Im gleichen Zeitraum 
sank die Zahl der Handwerksbetriebe um 
rund 3.000. (-2,9 %). Der Umsatz je Betrieb 
stieg damit von 945.000 Euro auf knapp 
1,2 Mio. Euro. 

Im Vergleich zu Deutschland wuchsen im Be-
richtszeitraum Umsatz und Beschäftigtenzahl 
im bayerischen Handwerk schneller, gleich-
zeitig sank die Zahl der Handwerksbetriebe 
langsamer (vgl. Tabelle 3-22). 

Weniger Auszubildende. Die Zahl der Auszu-
bildenden im Handwerk lag zum Ende des 
Jahres 2018 bei knapp 71.000. Das waren 
1,3 % weniger als im Jahr 2014. Der Rückgang 
entsprach in etwa dem Rückgang in Deutsch-
land, wo 0,8 % weniger Auszubildende ge-
zählt wurden Eine Ursache kann in der be-
grenzten Nachfrage nach einer Ausbildung im 
Handwerk liegen. 

Unterschiedliche Entwicklungen in den Ge-
werken. Die einzelnen Gewerke entwickelten 
sich bezogen auf Umsätze, tätige Personen 
und Auszubildende im Zeitraum 2014 bis 
2018 unterschiedlich (vgl. Tabelle 3-23). Die 
Zahl der tätigen Personen stieg in allen Ge-
werken, außer im Lebensmittel- und Kraft-
fahrzeuggewerbe. Besonders stark war die 
Beschäftigtenzunahme im Gesundheits-
(19,3 %) und im Bauhauptgewerbe (10,6 %). 
Die Umsätze nahmen in allen Gewerken zu, 
wobei auch hier das Gesundheits- (31,9 %) 
und das Bauhauptgewerbe (30,2 %) die 
höchsten Zuwächse verzeichneten. 

Anders als noch im Vorgängerbericht haben 
einzelne Gewerke ihre Auszubildendenzahl 
steigern können. Dies war insbesondere in 
denjenigen Handwerksbereichen der Fall, in 
denen Beschäftigung und Umsatz stark ge-
wachsen sind. So stieg die Zahl der Ausbilden-
den im Gesundheitsgewerbe um 11,2 %. Al-
lerdings haben andere Gewerke, wie das per-
sonenbezogene Handwerk (-10,3 %) und das 
Handwerk für den gewerblichen Bedarf 
(- 9,4 %), ihre Auszubildendenzahl stärker re-
duziert, so dass die Gesamtzahl der Auszubil-
denden gesunken ist (vgl. Tabelle 3-23). 

Das Handwerk war im Frühjahr 2020 in unter-
schiedlichem Maße von der Corona-Pande-
mie betroffen. Am geringsten betroffen wa-
ren die Bauhauptgewerke. Dagegen haben 
die Lebensmittelgewerke, persönliche 
Dienstleister oder das Kfz-Gewerbe erhebli-
che Umsatzeinbrüche zu verzeichnen. Inzwi-
schen konnten Friseursalons wieder öffnen, 
während beispielsweise Cateringbetriebe 
vom weiteren Ausfall größerer Veranstaltun-
gen längerfristig besonders betroffen sind.117 

117 Handwerksblatt (2020). 
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Tabelle 3-22: Entwicklung des Handwerks 2018 gegenüber 2014 in Bayern und Deutsch-
land 

Veränderung in 
Veränderung abso-

2014 2018 Prozent 
lut 2018/2014 

2018/2014 

Bayern 

Handwerkswirtschafta 

Unternehmen 104.000 101.000 -3.000 -2,9% 

901.200 940.800 39.600 4,4% 

98,27 119,98 21,71 22,1% 

Handwerks- und Lehrlingsrollec 

Handwerksbetriebe (31.12.)d 202.662 203.519 857 0,4% 

Tätige Personenb 

Umsätze (in Mrd. Euro) 

Auszubildende (31.12.)e 
71.877 70.968 -909 -1,3% 

Deutschland 

Handwerkswirtschafta 

Unternehmen 583.000 554.000 -29.000 -5,0% 

92,2 18,2% 

Handwerks- und Lehrlingsrollec 

Handwerksbetriebe (31.12.)d 1.007.016 1.001.748 -5.268 -0,5% 

Tätige Personenb 5.022.000 5.202.500 180.500 3,6% 

Umsätze (in Mrd. Euro) 507,5 599,7 

Auszubildende (31.12.)e 370.995 368.033 -2.962 -0,8% 

a Selbstständige Handwerksunternehmen (Anlage A+B1) mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und/oder steuer-

pflichtigem Umsatz. 
b Tätige Personen umfassen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die geringfügig Beschäftigten und die tätigen 

Inhaber. 
c Amtliche Handwerksberichterstattung. 
d Alle Anlagen A, B1, B2 und AeT. 
e Alle Anlagen A+B1 

Quelle: Bayerischer Handwerkstag e.V. (2015, 2019) 
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Tabelle 3-23: Entwicklung im bayerischen Handwerk 2018 gegenüber 2014 
Änderung in Prozent 

Gewerbe-/Ausbildungsgruppen Tätige Personenb Umsatz (nom.) Auszubildende 

Bauhauptgewerbe 10,6 30,2 2,6 

Ausbaugewerbe 5,9 20,6 4,7 

Gewerblicher Bedarf 3,8 19,8 -9,4 

Kraftfahrzeuggewerbe -0,3 26,5 4,9 

Nahrungsmittelgewerbe -1,5 9,4 -7,6 

Gesundheitsgewerbe 19,3 31,9 11,2 

Personenbezogene Dienstleistungen 1,2 6,6 -10,3 

Handwerka insgesamt 4,4 22,1 -1,3 

a Selbstständige Handwerksunternehmen (Anlage A+B1) mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und/oder steuer-

pflichtigem Umsatz. 
b Tätige Personen umfassen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die geringfügig Beschäftigten und die tätig-

ten Inhaber. 

Quelle: Bayerischer Handwerkstag e.V. (2015, 2019) 

3.7.2 Freie Berufe 

Die Freien Berufe können auch als Vertrau-
ensberufe bezeichnet werden. Die Angehöri-
gen der Freien Berufe gelten als besonders 
qualifizierte Dienstleister. Rechtsanwälte, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Ingeni-
eure, Ärzte usw. erbringen Dienstleistungen 
wie die Sicherstellung des Rechtschutzes für 
die Bürger, ein rechtsstaatliches Steuer- und 
Abgabenwesen und eine funktionierende 
Marktwirtschaft oder die gesundheitliche 
Versorgung der Bevölkerung. Die Bevölke-
rung setzt in ihre Tätigkeit ein hohes Maß an 
Vertrauen. Zudem stellen die Freien Berufe 
Arbeitsplätze bereit und tragen zum Wirt-
schaftswachstum bei.118 

Positive Entwicklung des Querschnittsbe-
reichs. Die Freien Berufe haben in Bayern 
zum Beschäftigungswachstum beigetragen. 
Die Zahl der Erwerbstätigen in Freien Berufen 
lag im Durchschnitt der Jahre 2016/17 bei 
826.810 und stieg bis zum Jahr 2019 auf 

872.390. Dahinter stehen unterschiedliche 
Entwicklungen bei den Freiberuflern, sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigen und Aus-
zubildenden (vgl. Abbildung 3-1). 

Weniger Freiberufler, mehr abhängig Be-
schäftigte. Die Freien Berufe machen einen 
großen Anteil aller Selbstständigen in Bayern 
aus. Im Jahr 2019 waren im Freistaat 242.510 
Freiberufler tätig. Im Vergleich zu 2016/17 
sank die Zahl der Freiberufler um 4,3 %. Hin-
ter dem zu beobachtenden Rückgang der 
Selbstständigenzahl können verschiedene Ur-
teile des Bundessozialgerichts119 stehen: So 
sind Unternehmensjuristen und Honorar-
ärzte in Krankenhäusern als sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte anzusehen. 

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten (ohne Auszubildende) bei Freibe-
ruflern stieg im gleichen Zeitraum um 10,2 % 
auf 598.810 Beschäftigte. Die Auszubilden-
denzahl wuchs um 4,3 % auf 31.070 (vgl. Ab-
bildung 3-1). Damit waren in Bayern in der 

118 Vgl. Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (2014), 119 Vgl. Bundessozialgericht (2014) und Bundesozialgericht 
S. 7. (2019). 
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Privatwirtschaft 13,2 % aller Auszubildenden 
bei den Freien Berufen tätig, während der An-
teil an allen sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten 11,6 % betrug. Damit tragen die 

Freien Berufe wesentlich zur Ausbildungsleis-
tung der bayerischen Wirtschaft bei. 

Abbildung 3-1: Erwerbstätige in Freien Berufen in Bayern 

2016//2017 und 2019 

1.000.000 

900.000 31.070 

800.000 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

0 

29.800 

543.600 598.810 

253.410 242.510 

2016 /2017 2019 

Auszubildende Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Freiberufler 

Quelle: Institut für Freie Berufe Nürnberg (2020) 

Vielfalt bei Freien Berufen. Von den 242.510 
Freiberuflern im Freistaat gehörten 35,3 % 
den Freien Heilberufen an. Zu den freien 
rechts-, wirtschafts- und steuerberatenden 
Berufen zählten 25,1 % der Freiberufler, je-
weils rund ein Fünftel waren in technisch-na-
turwissenschaften Berufen oder in freien Kul-
turberufen tätig (vgl. Abbildung 3-2). 

Hard- und Softwareberatung mit starkem 
Beschäftigtenzuwachs. Im Gesundheitswe-
sen und den Apotheken sind knapp drei von 
zehn sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten tätig (180.800). Die Hardware- und Soft-
wareberatung (97.000) sowie Architektur-
und Ingenieurbüros (90.800) sind ebenfalls 
größere Arbeitgeber bei den Freien Berufen 
(vgl. Tabelle 3-24). Im Zeitraum 2014 bis 2019 
wuchs die Beschäftigung im Bereich der 
künstlerischen und kulturellen Tätigkeiten 
mit 34,7 % relativ am stärksten. Allerdings 
machte der Zuwachs nur 2,3 % des gesamten 

absoluten Beschäftigungszuwachses der 
Freien Berufe aus. Den absolut größten Zu-
wachs konnte mit über 23.500 neuen Be-
schäftigungsverhältnissen die Hard- und Soft-
wareberatung verzeichnen, die auch relativ 
mit 32 % sehr stark gewachsen ist (vgl. Ta-
belle 3-24). Hier zeigt sich der Trend zur Digi-
talisierung, der ein starkes Wachstum in die-
ser Sparte fördert. 

Die Freien Berufe sind in unterschiedlichem 
Maße von der Corona-Pandemie betroffen. 
Die Heilberufe haben zum einen beigetragen, 
die gesundheitlichen Herausforderungen der 
Corona-Pandemie zu bewältigen. Die bera-
tenden und technischen Freien Berufe sowie 
die Kulturberufe waren stark von Stornierun-
gen und Absagen betroffen. Aufgrund der 
kleinen Betriebsgrößen und den geringeren 
Rücklagen sind die Freien Berufe dadurch 
schnell in ihrer Existenz bedroht worden. 

119 
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Abbildung 3-2: Struktur der Selbstständigen in Freien Berufen in Bayern 

Stand zum 01.01.2019 

Freie Heilberufe  85.540 

Freie rechts-, wirtschafts- und 
steuerberatende Berufe 60.830 

Freie technisch-
naturwissenschaftliche Berufe 
46.330 

Freie Kulturberufe 49.810 

25,1% 

Quelle: Institut für Freie Berufe Nürnberg (2020) 
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Tabelle 3-24: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (inkl. Auszubildende) nach Wirt-
schaftsklassen in Freien Berufen 2014 und 2019 in Bayern 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

Wirtschaftszweig Anzahl 2014 Anzahl 2019 Veränderung 

in % 2019/2014 

Freiberufliches Gesundheitswesen; Apothe-

ken 
159.500 180.807 13,4 

Freiberufliche Tätigkeiten im Veterinär- und 

Sozialwesen 
35.200 47.131 33,9 

Rechtsberatung 27.435 29.703 8,3 

Wirtschaftsprüfung u. Steuerberatung 46.874 53.710 14,6 

Markt- und Meinungsforschunga 4.544 4.447 -2,1 

Unternehmens- und Public Relationsbera-

tunga 
29.585 36.945 24,9 

Forschung und Entwicklung 26.805 32.793 22,3 

Techn., phys. u. chem. Untersuchung 11.300 13.816 22,3 

Hardware- und Softwareberatunga 73.490 97.029 32,0 

Architektur- und Ingenieurbüros 73.529 90.757 23,4 

Erwachsenenbildung u. Unterricht, Schulen 21.011 23.556 12,1 

Künstlerische, schriftstellerische, unterhal-

tende, kulturelle u. ä. freiberufliche Tätigkei- 6.807 9.167 34,7 

tenb 

Sonstige freiberufliche Dienstleistungenc 9.089 10.019 10,2 

Insgesamt (gerundet) 525.169 629.880 19,9 

a Eine Differenzierung nach Freiberuflern und gewerblich Tätigen ist hier leider nicht möglich. 
b In dieser Kategorie enthalten sind u. a. die Wirtschaftsklassen Darstellende Kunst, künstlerisches und schriftstelleri-

sches Schaffen, Design-Ateliers. 
c In dieser Kategorie enthalten sind die Wirtschaftsklassen Übersetzen und Dolmetschen, sonstige freiberufliche, wis-

senschaftliche und technische Tätigkeiten, Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen. 

Quelle: Institut für Freie Berufe Nürnberg (2020) 

3.7.3 Kultur und Kreativwirt- Bedeutung im Rahmen von gesonderten Stu-
dien ermittelt wird.120 „Unter Kultur- und Kre-schaft 
ativwirtschaft werden diejenigen Kultur- und 
Kreativunternehmen erfasst, welche über-Die Kultur- und Kreativwirtschaft steht zu-
wiegend erwerbswirtschaftlich orientiert gleich für künstlerische Qualität, kulturelle 
sind und sich mit der Schaffung, Produktion, Vielfalt, kreative Erneuerung und für die wirt-
Verteilung und/oder medialen Verbreitung schaftliche Dynamik einer auf Wissen und In-

novation basierenden Ökonomie. Sie ist eine 
Querschnittsbranche, deren ökonomische 

120 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie (2020c); vgl. BMWi (2019). 
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von kulturellen/kreativen Gütern und Dienst-
leistungen befassen.“121 

Zur Kultur- und Kreativwirtschaft werden elf 
Teilmärkte bzw. -branchen gezählt (vgl. Abbil-
dung 3-3): Musikwirtschaft, Buchmarkt, 
Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirt-
schaft, Darstellende Kunst, Architekturmarkt, 
Designwirtschaft, Pressemarkt, Werbemarkt 
sowie Software/Games-Industrie. Allen Fel-
dern ist gemeinsam, dass ihrer Dienstleistung 

ein so genannter „schöpferischer Akt“ zu-
grunde liegt.122 

Deutschlandweit erreichte die Kultur- und 
Kreativwirtschaft eine Bruttowertschöpfung 
von 100,5 Mrd. Euro, fast so viel wie bei-
spielsweise im Maschinenbau. Ein Unter-
schied besteht allerdings bei der Wertschöp-
fungsintensität: Während in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft die Wertschöpfung je Er-
werbstätigen 59.261 Euro123 betrug, erreichte 
sie im Maschinenbau rund 89.400 Euro124. 

Abbildung 3-3: Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft 

Quelle: Prognos AG (2020) 

5,5 % aller bayerischen Erwerbstätigen. In rund 226.300 zum sogenannten Kernbereich, 
Bayern waren im Jahr 2018 insgesamt rund 161.400 waren Miniselbstständige oder 
387.749 Erwerbstätige in der Kultur- und Kre- Minijobber (vgl. Tabelle 3-25). 
ativwirtschaft tätig. Die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft wird insbesondere von Freiberuf- Zunahme der Selbstständigenzahl. Die 
lern sowie von Klein- und Kleinstbetrieben Selbstständigen des Kernbereichs der Kultur-
geprägt. Von den Erwerbstätigen zählten 

121 Wirtschaftsministerkonferenz (2009), 2. Leitfaden zur Er- 122 StMWi (2012), Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht Bay-
stellung einer statistischen Datengrundlage für die Kultur- ern: Empirische Untersuchung zur Lage der Kultur- und Kre-
wirtschaft und eine länderübergreifende Auswertung kul- ativwirtschaft im Freistaat Bayern, Studie des Büros für Kul-
turwirtschaftlicher Daten (2009): Auftraggeber: Ad-hoc-Ar- turwirtschaftsforschung Köln im Auftrag des Staatsministe-
beitsgruppe Kulturwirtschaft der Wirtschaftsministerkonfe- riums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technolo-
renz vertreten durch die Länder: Baden-Württemberg, Ber- gie 
lin, Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern, Niedersach- 123 Vgl. BMWi (2019); eigene Berechnung. 
sen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, S. 5. 124 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019b); eigene Berechnung. 
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und Kreativwirtschaft hatten an allen bayeri-
schen Selbstständigen einen Anteil von 6,8 %. 
Die Zahl dieser Selbstständigen legte im Zeit-
raum 2014 bis 2018 um knapp 1.200 oder 
2,5 % zu (vgl. Tabelle 3-25). Damit nahm die 
Selbstständigkeit in der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft einen anderen Verlauf als in der 
Gesamtwirtschaft, was aber auch mit der po-
sitiven wirtschaftlichen Entwicklung zusam-
menhängen könnte. Die Miniselbstständigen 
spielen in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
eine herausragende Rolle, ihre Zahl übertraf 
im Jahr 2018 mit knapp 104.300 deutlich die 
Zahl der Selbstständigen und Unternehmen 
im Kernbereich (47.900). Zudem entwickelte 
sich die Zahl der Miniselbstständigen mit ei-
nem Zuwachs von 5,3 % im Zeitraum 2014 bis 
2018 deutlich dynamischer. 

Umsatzsteigerung um 18,7 %. Der absolute 
Umsatz der bayerischen Kultur- und Kreativ-
wirtschaft wuchs im Zeitraum 2014 bis 2018 
um 18,7 % auf 37,5 Mrd. Euro. Damit war die 

Wachstumsdynamik höher als in der Gesamt-
wirtschaft. Der durchschnittliche Umsatz je 
Unternehmen stieg von 675.700 Euro im Jahr 
2014 auf 781.300 Euro im Jahr 2018. 

Zunahme der Beschäftigten um 19,9 %. 
Deutlich stärker als die Selbstständigenzahl 
wuchs die Zahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten. Im Berichtszeitraum 2014 
bis 2018 stieg deren Zahl um 19,9 % oder 
rund 29.600 Beschäftigte auf insgesamt rund 
178.400 (vgl. Abbildung 3-4). 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist durch 
das Verbot öffentlicher Veranstaltungen ab 
dem Frühjahr 2020 stark durch die Corona-
Pandemie betroffen. Dies hat viele kleine Kul-
tureinrichtungen in ihrer Existenz bedroht. 
Die Bundesregierung hat im Sommer 2020 im 
Programm NEUSTART KULTUR eine Milliarde 
Euro bereitgestellt, um das lahmgelegte kul-
turelle Leben wieder anzukurbeln. 

Tabelle 3-25: Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft 

Erwerbstätige 353.361 387.749 34.388 9,7 

Kernbereich 195.502 226.322 30.820 15,8 

Selbstständige & Un-

ternehmen 46.747 47.939 1.192 2,5 

SV-Beschäftigte 148.755 178.383 29.628 19,9 

Minibereich 157.859 161.427 3.568 2,3 

Miniselbstständige 99.034 104.252 5.218 5,3 

Minijobber 58.825 57.175 -1.650 -2,8 

Umsatz (Mrd. Euro) 31,6 37,5 5,9 18,7 

Umsatz je Unterneh-

men 675,7 781,3 106 15,6 

Bruttowertschöp-

fung (in Mrd. Euro) 16,9 20,3 3,4 20,1 

2014 2018 Entwicklung 2014 – Entwicklung 2014 – 

2018 absolut 2018 in % 

Quelle: Prognos AG (2020) 

Unterschiedliche Bedeutung der Teilmärkte. Kultur- und Kreativwirtschaft. Sie erwirt-
Die Software- und Games-Industrie ist der schaftet 26 % des Gesamtumsatzes. Die 
umsatzstärkste Teilmarkt der bayerischen Rundfunkwirtschaft hat in Bayern mit 14,8 % 
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einen deutlich höheren Umsatzanteil an der 
Kreativ- und Kulturwirtschaft als in Deutsch-
land (5,7 %). Dies kann an der Standortwahl 
verschiedener privater Fernsehsender liegen. 
Zudem fallen im Freistaat die Umsatzanteile 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

der Musikwirtschaft (6,9 %) und der Filmwirt-
schaft (6,7 %) höher aus als in Deutschland. 
Der Presse- und Werbemarkt hat dagegen in 
Bayern mit 11,3 beziehungsweise 11,2 % ei-
nen geringeren Anteil als in Deutschland, wo 
deren Anteile bei rund 16 % liegen.125 

Abbildung 3-4: Anzahl der Selbstständigen sowie der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in der Kultur und Kreativwirtschaft in den Jahren 2013 bis 2018 
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Quelle: Prognos AG (2020) 

3.8 Entwicklung der 
Wirtschaftszweige im 
Überblick 

KMU-Umsatzanteil innerhalb der Branchen 
zwischen 0,4 und 95,9 %. Die Bedeutung der 
KMU innerhalb einzelner Branchen ist sehr 
unterschiedlich. Sie reicht von einem Umsatz-
anteil 0,4 % im Wirtschaftszweig Koke-
reien/Mineralölverarbeitung bis zu 95,9 % 
bei der Gebäudebetreuung/Garten- und 

Landschaftsbau. Im Durchschnitt liegt der 
Umsatzanteil bei 37,7 % (vgl. Abbildung 3-5). 

Große KMU-Branchen quer durch alle Wirt-
schaftszweige. Der Umsatz der KMU verteilt 
sich auf alle Branchen, wobei der Großhan-
del, der Einzelhandel, das Ausbaugewerbe, 
der Kfz-Handel/Reparatur, das Grundstücks-
und Wohnungswesen, die Herstellung von 
Metallerzeugnissen, die Erbringung von 
Dienstleistungen der Informationstechnolo-
gie, der Maschinenbau und der Hochbau her-
ausragen (vgl. Abbildung 3-5). 

125 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie (2020c), S. 28. 
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Abbildung 3-5: KMU-Bedeutung innerhalb und zwischen den Branchen 
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c, 2016), eigene Darstellung 
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Unterschiede beim Wachstum. Die KMU in 
den zehn größten Branchen sind unterschied-
lich gewachsen, wobei mit dem Hochbau und 
dem Ausbaugewerbe zwei Branchen der Bau-
wirtschaft überdurchschnittlich beim Umsatz 

zulegen konnten. Besonders hoch war das 
Umsatzwachstum bei der Erbringung von 
Dienstleistungen der Informationstechnolo-
gien (vgl. Abbildung 3-6). 
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Abbildung 3-6: Die zehn größten Branchen des bayerischen Mittelstandes 
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4 Mittelstand im Überblick 
Der Mittelstand im Freistaat hat sich im Be-
richtszeitraum 2014 bis 2018 bzw. 2019 sehr 
positiv entwickelt. Die positive gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung ist auch das Ergeb-
nis der erbrachten Leistung im Mittelstand, 
wo es in fast allen Bereichen nur eine Rich-
tung gab: aufwärts. Die Corona-Pandemie 
mit der erzwungenen Einstellung der wirt-
schaftlichen Betätigung stellt im Jahr 2020 
einen sehr gravierenden Einschnitt für den 
bayerischen Mittelstand dar. Nicht alle 
Branchen sind gleichermaßen betroffen, 
auch wird die Erholung der Einzelbranchen 
unterschiedlich schnell erfolgen. Nach den 
ersten Lockerungen der Beschränkungen 
gibt es erste Anzeichen für eine Erholung, 
die hoffen lassen, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung des bayerischen Mittelstands 
wieder auf die Erfolgsspur einschwenkt. 

99,6 % aller Unternehmen gehören zum 
Mittelstand. In diesem Bericht wird der Mit-
telstand definiert als Unternehmen unter 
500 Beschäftigten bzw. Unternehmen unter 
50 Mio. Euro Jahresumsatz. Nach dieser De-
finition sind in Bayern im Jahr 2018 rund 
614.000 mittelständische Unternehmen tä-
tig. Der Mittelstandsanteil beträgt 99,6 % 
und entspricht dem Bundesdurchschnitt. 
Bei der Unternehmensanzahl sind alle Bran-
chen mittelständisch geprägt. 

Mittelstand setzt 431,6 Mrd. Euro um. Die 
kleinen und mittleren Unternehmen erziel-
ten im Jahr 2018 in Bayern ein Umsatzvolu-
men von rund 431,6 Mrd. Euro. Dies ent-
spricht 37,7 % des Gesamtumsatzes aller 
bayerischen Unternehmen. In Deutschland 
betrug der KMU-Umsatzanteil 36 %, in Bay-
ern hat der Mittelstand also eine etwas hö-
here Bedeutung als in Deutschland. 

Erhebliche Branchenunterschiede beim 
Umsatzanteil. Zwar sind alle Branchen bei 
der Unternehmenszahl durch den Mittel-

stand geprägt, beim Umsatz gibt es aber er-
hebliche Unterschiede. Im Agrarsektor 
(87,6 %), der Bauwirtschaft (72,9 %) und im 
Dienstleistungssektor (48,7 %) weisen die 
bayerischen KMU im Jahr 2018 höhere Um-
satzanteile auf als im Produzierende Ge-
werbe (20 %). Auch innerhalb der Sektoren 
gibt es erhebliche Unterschiede. So weisen 
im Dienstleistungssektor das Grundstücks-
und Wohnungswesen (84,9 %), das Gastge-
werbe (81,6 %) sowie die Erbringung von 
sonstigen Dienstleistungen (81 %) deutlich 
überdurchschnittliche KMU-Anteile auf. Im 
Wirtschaftszweig Handel; Instandhaltung 
und Reparatur von Kfz beträgt der KMU-An-
teil nur 39,1 %, gesamtwirtschaftlich hat 
diese Branche aber eine erhebliche Bedeu-
tung. Allein der Handel erzielt 28,1 % aller 
KMU-Umsätze im Freistaat. Ebenfalls hohe 
Anteile am gesamten KMU-Umsatz haben 
das Verarbeitende Gewerbe (20 %), das 
Baugewerbe (11,1 %) und die freiberufli-
chen, wissenschaftlichen und technischen 
Dienstleistungen (8,3 %). 

Mittelstand der Treiber des Arbeitsplatz-
aufbaus. Die kleinen und mittleren Unter-
nehmen haben im Zeitraum 2015 bis 2019 
rund 357.000 (72 %) der rechnerisch 
496.000 zusätzlichen Beschäftigungsver-
hältnisse aufgebaut. Mitte des Jahres 2019 
waren 75,6 % aller sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in bayerischen Be-
trieben der Privatwirtschaft in mittelständi-
schen Betrieben mit weniger als 500 Be-
schäftigten tätig. Die durchschnittliche Be-
triebsgröße lag im Jahr 2019 bei rund 15 so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten. Da-
mit hat sich der Trend zu größeren Betrie-
ben fortgesetzt, was Ausdruck der positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung ist. 

79,6 % der Auszubildenden. Die kleinen und 
mittleren Unternehmen haben eine große 
Bedeutung für die Ausbildung in Bayern. Im 
Jahr 2018 waren rund 187.000 der 235.000 
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Auszubildenden der Privatwirtschaft in KMU 
tätig, ein Anteil von 79,6 %. Zu den wichti-
gen Ausbildern zählt das Handwerk, wo ein-
zelne Gewerke wie das Gesundheitsge-
werbe ihre Auszubildendenzahl gesteigert 
haben. 

Freie Berufe, Handwerk, Kultur- und Krea-
tivwirtschaft. Die Querschnittsbranche 
Freie Berufe hat sich im Berichtszeitraum 
positiv entwickelt, v. a. bei den sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigten. Zwar hat 
die Zahl der Freiberufler abgenommen, den-
noch machen sie weiterhin einen Großteil 
aller Selbstständigen im Freistaat aus. Sie 
bilden zudem überdurchschnittlich aus. Im 
Handwerk, das im Jahr 2018 rund 10 % aller 
Umsätze in Bayern erwirtschaftet, gibt es ei-
nen Trend zu größeren Betrieben. In der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft hat – anders als in 
der bayerischen Gesamtwirtschaft – die Zahl 
der Selbstständigen zugenommen. Dabei 
spielen Miniselbstständige eine herausra-
gende Rolle. Insgesamt haben sich alle 
Querschnittsbereiche positiv entwickelt. 

Über 67.000 exportierende KMU, 
34,6 Mrd. Euro Auslandsumsatz. Im Jahr 
2018 waren 97,3 % der insgesamt 68.900 
Exportunternehmen im Freistaat KMU. Sie 
erwirtschafteten Exportumsätze in Höhe 
von 34,6 Mrd. Euro. Das Verarbeitende Ge-
werbe ist der Treiber des Exports, über die 
Hälfte der KMU-Exporte entfallen auf diese 
Branche. 

Gründungsgeschehen uneinheitlich. Unter-
nehmensgründungen sind ein wichtiger 
Baustein einer dynamischen Volkswirt-
schaft, aber auch die Schließung nicht mehr 
rentabler Unternehmen gehört zum markt-
wirtschaftlichen Ausleseprozess. Während 
die wirtschaftlich bedeutenden gewerbli-
chen Gründungen im Berichtszeitraum wei-
terhin einen positiven Saldo aufwiesen und 
die Gründungen in den Freien Berufen mit 
Ausnahme von 2018 stets zunahmen, waren 
Gründungen von Kleingewerben rückläufig. 
Diese Entwicklung führte maßgeblich dazu, 
dass die Gesamtzahl der gewerblichen 
Gründungen in Bayern abnahm und zwi-
schen 2015 und 2019 im Jahresdurchschnitt 
etwa 41.000 betrug. 

Hohe Nachfolgenotwendigkeit. In Bayern 
sind fast 580.000 Unternehmen eigentü-
mer- oder familiengeführt. 11 % der bayeri-
schen Selbstständigen sind bereits 65 Jahre 
alt oder älter. Der gelingenden Unterneh-
mensnachfolge kommt aufgrund der altern-
den Unternehmerschaft eine hohe Bedeu-
tung zu. Für die Periode von 2017 bis 2021 
wird für rund 29.400 wirtschaftlich attrakti-
ven Familienunternehmen eine Nachfolge-
notwendigkeit aus Altersgründen erwartet; 
betroffen sind circa 505.000 Arbeitsplätze, 
die im Falle eines Scheiterns bedroht sein 
könnten. Abbildung 4-1 gibt einen zusam-
menfassenden Überblick über die Bedeu-
tung des Mittelstands in Bayern. 
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Abbildung 4-1: Schlüsselzahlen des bayerischen Mittelstandes 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2020c), Bundesagentur für Arbeit (2020e), eigene Darstellung 
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5 Entwicklung der 
Rahmenbedingungen für 
den Mittelstand 

Günstige wirtschaftspolitische Rahmenbedin-
gungen sind die Voraussetzung, dass mittel-
ständische Unternehmen entstehen und wach-
sen können. Die Rahmenbedingungen für den 
bayerischen Mittelstand werden auf verschie-
denen Ebenen bestimmt bzw. beeinflusst: 
weltweit wirkende Rahmenbedingungen, in 
Europa festgelegte Rahmenbedingungen, vom 
Bund vorgegebene Rahmenbedingungen und 
durch das Land bestimmte Rahmenbedingun-
gen. Dabei können fünf Themenbereiche iden-
tifiziert werden, die für den bayerischen Mittel-
stand von entscheidender Bedeutung sind: 
Globalisierung, Digitalisierung und Technolo-
gie, Energie und Klima, Government sowie Inf-
rastruktur. So wirkt die Globalisierung welt-
weit, Handelskonflikte oder die Herausbildung 
neuer wirtschaftlicher Kraftzentren sind für die 
exportorientierte bayerische Wirtschaft von 
Bedeutung. Freihandelsabkommen werden 
nicht von der bayerischen Staatsregierung oder 

der Bundesregierung ausgehandelt, sondern 
von der Europäischen Union. Die Bundespolitik 
hat erheblichen Einfluss auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der bayerischen Wirtschaft, da sie die 
Rahmenbedingungen wie die Steuerpolitik 
oder das Fachkräftezuwanderungsrecht be-
stimmt. Und nicht zuletzt kann die Bayerische 
Staatsregierung selbst wesentliche Rahmenbe-
dingungen beeinflussen, beispielsweise bei der 
Sicherung der Fachkräfteversorgung. Diese 
Maßnahmen haben erheblichen Einfluss auf 
die Wettbewerbsfähigkeit des bayerischen 
Mittelstands im globalen Wettbewerb (vgl. Ab-
bildung 5-1). 

In Kapitel 5 werden die fünf Themen für die 
einzelnen Ebenen behandelt Dabei weist jede 
Ebene mittelstandsrelevante Einflussfaktoren 
auf. Kapitel 5.5 gibt einen kurzen Überblick 
über die Rahmenbedingungen. 

130 



  

 

 

 

  

 

 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Abbildung 5-1: Rahmenbedingungen für den Mittelstand auf verschiedenen Ebenen 

Quelle: IW Consult 

5.1 Entwicklungen der 
Rahmenbedingungen im 
Weltmaßstab 

Im Weltmaßstab wurde die Entwicklung der 
Rahmenbedingungen in den letzten Jahren 
v. a. durch Globalisierung, Digitalisierung sowie 
die Anpassung an Klimaveränderungen ge-
prägt. Neben diesen drei Megatrends hat die 
Corona-Pandemie seit Anfang 2020 neue Maß-
stäbe gesetzt. 

5.1.1 Globalisierung und Wett-
bewerb 

Entwicklung des Welthandels. Die internatio-
nale wirtschaftliche Verflechtung hat über 
Jahrzehnte stetig zugenommen. Mittlerweile 
aber wächst der Welthandel nicht mehr schnel-
ler als die Weltwirtschaftsleistung. Auch für 
Bayern weisen die Daten zuletzt auf eine Ver-
langsamung der Globalisierung hin. So sanken 
beispielsweise – vor der Corona-Pandemie – 
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die Exporte Bayerns in 2018 um 0,1 %, in 2019 
um 0,3 %. 

Volatile weltwirtschaftliche Lage. Ein wesent-
licher Grund für diese Entwicklung ist in tief-
greifenden politischen Veränderungen und ei-
ner wachsenden Anzahl von protektionisti-
schen Maßnahmen weltweit zu sehen. Mit 
dem Vereinigten Königreich hat erstmals ein 
Land seinen Austritt aus der Europäischen 
Union beschlossen (Brexit). US-Präsident Do-
nald Trump hat mit seiner „America First“-Poli-
tik die Grundlagen für den Globalisierungspro-
zess fundamental erschüttert. Die von staatli-
chen Masterplänen getriebene Wirtschaftspo-
litik Chinas (Strategie „Made in China 2025“, 
Belt-and-Road-Initiative) hat zu einer massiven 
Herausforderung bayerischer Unternehmen 
und des westlichen Wirtschaftssystems durch 
einen neuen, nicht durchgängig marktwirt-
schaftlich agierenden Wettbewerber geführt. 
Die Herausforderungen für die stark internati-
onal ausgerichtete bayerische Wirtschaft wer-
den sich durch die Corona-Pandemie noch zu-
sätzlich verschärfen. 

Globale Trends. Digitalisierung, das Internet 
der Dinge (IoT), der 3D-Druck, aber auch die 
Anforderungen und Folgen der Urbanisierung 
und des Klimawandels verlangen nach neuen 
Lösungen. Erhöhte Umweltstandards, Ressour-
cenknappheit und ein in den westlichen Demo-
kratien einsetzender gesellschaftlicher Werte-
wandel in Richtung Nachhaltigkeit, der sich auf 
ökologischer wie auch sozialer Ebene vollzieht, 
verbindet sich mit Stichworten wie greening, 
sozialverträgliche Produktion und fairer Han-
del. 

Neue wirtschaftliche Kraftzentren und Zu-
kunftsmärkte. Insgesamt verschiebt sich der 
Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aktivität glo-
bal immer stärker von den klassischen 
Industrie- zu den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Der Trend wurde im Berichtszeitraum 
noch sehr stark von einzelnen Schwellenlän-
dern wie China, Indien, Brasilien, Mexiko, Tür-

kei, Südafrika bestimmt. Angesichts der regio-
nalen Verteilung von immer knapper werden-
den Rohstoffen und Arbeitskräften werden 
aber zunehmend auch ärmere Entwicklungs-
länder stärker einbezogen. Dies gilt insbeson-
dere für Afrika als dem Kontinent der Zukunft 
und der Chancen, v. a. durch wachsenden Mit-
telstand, zunehmende politische Stabilität und 
dem Wunsch, stärker mit Europa und Deutsch-
land zusammenzuarbeiten. 

Corona-Pandemie. Die Globalisierung hat 
durch den Anstieg von Handels-, Finanz- und 
Investitionsströmen zu einer engen Vernet-
zung der Weltwirtschaft und zu wachsendem 
Wohlstand geführt. Auf der anderen Seite ist 
das globale Wirtschaftssystem dadurch auch 
anfälliger für systemische Risiken wie die aktu-
elle Corona-Pandemie geworden. Ihre volks-
wirtschaftlichen Folgen sind in den weltweit 
vernetzten Lieferketten von Unternehmen ge-
nauso zu spüren, wie bei Rohstoffhändlern und 
Reiseanbietern. Die Kombination aus Ange-
bots- und Nachfrageschock hat Auswirkungen, 
deren Ausmaß sich heute nur abschätzen las-
sen. Der Internationale Währungsfonds und 
die OECD rechnen mit der schwersten globalen 
Rezession seit fast hundert Jahren. Zugleich 
gibt es Optimismus, dass schon ab dem Jahr 
2022 das Vorkrisenniveau wieder erreicht wird. 

5.1.2 Digitalisierung 

Neue Formen des Wirtschaftens und Zusam-
menlebens. Der Digitale Wandel ist allgegen-
wärtig und verändert die globale Wirtschaft 
und Gesellschaft. Vernetzte und autonome 
Mobilität, Cloud Computing, das Internet der 
Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (KI) zäh-
len dabei zu seinen wichtigsten Treibern und 
revolutionieren bestehende Strukturen:126 

 Flexible hochdynamische und weltweit 
vernetzte Wertschöpfungsketten. Sie lö-
sen starre und fest definierte Wertschöp-
fungsketten ab und ermöglichen neue Ar-
ten der Kooperation. 

126 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2019). 
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 Datengetriebene Geschäftsmodelle. Kun-
dennutzen und Lösungsorientierungen 
werden in den Vordergrund gestellt und 
ersetzen die Produktzentrierung als vor-
herrschendes Paradigma industrieller 
Wertschöpfung. 

 Online-Plattformen. Suchmaschinen, sozi-
ale Netzwerke und digitale Marktplätze 
bzw. Handelsplattformen, Vergleichs- und 
Bewertungsportale nehmen in dem digita-
len Ökosystem in Wirtschaft und Alltag 
eine Schlüsselrolle ein: Mit ihren internet-
basierten Foren für digitale Interaktion 
und Transaktion sind sie Vermittelnde zwi-
schen Unternehmen und Kundschaft. Dies 
spiegelt sich auch in der stark ansteigen-
den gesamtwirtschaftlichen Bedeutung di-
gitaler Plattformen wider: Die fünf welt-
weit größten Plattformunternehmen 
(Google, Apple, Facebook, Amazon und 
Microsoft) haben eine Marktkapitalisie-
rung von mehr als 4,5 Bio. Euro. Zum Ver-
gleich: Im Jahr 2019 betrug das deutsche 
Bruttoinlandsprodukt rund 3,44 Bio. 
Euro127. 

Internationale Zusammenarbeit. Um den digi-
talen Wandel global zu meistern und eine ver-
netzte Welt zu gestalten, haben die G20 anläss-
lich ihres Gipfels 2017 unter deutscher Präsi-
dentschaft erstmals ein internationales Ar-
beitsprogramm zum Thema Digitalisierung ver-
einbart. Schwerpunkthemen waren u. a. der 
Zugang zum Internet, der Ausbau der Infra-
struktur, die Unterstützung neuer Geschäfts-
modelle, die Unterstützung von kleinen und 
mittleren Unternehmen, die Weiterentwick-
lung von Industrie 4.0, sowie der Online-Ver-
braucherschutz. 

Künstliche Intelligenz im Datenmanagement. 
Während KI als eine der strategisch bedeu-
tendsten Technologien des 21. Jahrhunderts 
gilt, werden Daten als die neue Währung des 
21. Jahrhunderts gehandelt. Erstmals werden 

Daten nicht nur maschinenlesbar gespeichert, 
übertragen und verarbeitet, sondern die digita-
len Inhalte werden durch KI auch inhaltlich ver-
standen, so dass Entscheidungen wissensba-
siert unterstützt werden können128. KI-Systeme 
agieren in Bezug auf ein komplexes Ziel auf 
physischer und digitaler Ebene, indem sie ihre 
Umgebung durch Datenerfassung wahrneh-
men, die gesammelten Daten interpretieren, 
Schlussfolgerungen daraus ziehen oder die aus 
diesen Daten abgeleiteten Informationen ver-
arbeiten und über die geeignete(n) Maß-
nahme(n) zur Erreichung des vorgegebenen 
Ziels entscheiden oder Empfehlungen für Ent-
scheidungen aussprechen129. Durch kosten-
günstigere und präzisere Prognosen, Empfeh-
lungen und Entscheidungen verspricht KI die 
Produktivität zu steigern, die Lebensqualität zu 
erhöhen und zur Bewältigung komplexer Her-
ausforderungen beizutragen. So werden auto-
nomes Fahren oder Bildanalysen durch KI erst 
möglich. 

Internationale KI-Standards und Datenschutz. 
Es gibt kaum ein internationales Gremium, das 
sich nicht mit KI beschäftigt. Im Mai 2019 ha-
ben die OECD-Mitglieder und sechs Partnerlän-
der die ersten auf Regierungsebene vereinbar-
ten, internationalen Standards zum Umgang 
mit KI beschlossen. Sie sollen sicherstellen, 
dass KI-Systeme stabil, sicher, fair und vertrau-
enswürdig arbeiten130. Die OECD-Leitsätze zum 
Schutz der Privatsphäre bilden die Grundlage 
für viele US-amerikanische, europäische und 
asiatische Datenschutzgesetze und Regelun-
gen, die der Erhebung und Verwendung perso-
nenbezogener Daten Grenzen setzen. 

Digitalisierung und Corona-Pandemie – Para-
digmenwechsel in Rekordzeit. Die Corona-
Pandemie zwingt viele Unternehmen und Insti-
tutionen dazu, Innovation voranzutreiben. Ar-
beiten im Homeoffice wird selbst dort zur 
Pflicht, wo es noch zuvor verboten war. Global 

127 Vgl. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-
Welt/digitale-plattformen.html. 

128 Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Wahlster, CEO, Deutsches 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH in „Ent-
scheidungsunterstützung mit Künstlicher Intelligenz“ der bit-
kom 2017. 

129 Vgl. Europäische Kommission (2020). 
130 Vgl. OECD (2019). 
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werden noch bestehende Defizite in vielen Di-
gitaldisziplinen offenkundig, z. B. in den Berei-
chen E-Government, E-Health, E-Learning, digi-
tale Infrastruktur, Remote Work und digitale 
Geschäftsmodelle. Wer als Lieferant bisher 
nicht digital war, verliert Kunden. Wer bisher 
kein digitales Geschäftsmodell hatte, wird von 
der Corona-Pandemie härter getroffen als Digi-
talunternehmen, die – das ist jetzt schon ab-
sehbar – als Gewinner aus dieser Krise hervor-
gehen. 

5.1.3 Klima 

Klimawandel und Klimaschutz. Die Bekämp-
fung des Klimawandels und der Schutz des Kli-
mas ist eine Jahrhundertaufgabe, die nur gelin-
gen kann, wenn alle Staaten ihren Beitrag leis-
ten. Auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris 
haben sich 197 Staaten dazu verpflichtet, die 
Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C und 
möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen sowie spä-
testens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
weltweit Treibhausgasneutralität zu erreichen. 

Chancen und Herausforderungen. Bei allen Ri-
siken, die der Klimawandel für die Wirtschaft 
mit sich bringt, bietet er auch Chancen: So kön-
nen sich große Märkte für Unternehmen eröff-
nen, die frühzeitig in neue Technologien zum 
Klimaschutz investieren. Der Fokus der bayeri-
schen Politik liegt daher insbesondere auch auf 
der Förderung von Forschung und Entwicklung 
innovativer Technologien. Klar ist jedoch auch: 
Eine globale Herausforderung wie der Klima-
wandel bedarf möglichst globaler Lösungen. 
Ansonsten drohen Wettbewerbsnachteile ge-
genüber Ländern ohne vergleichbare Klimapo-
litik. 

Corona-Pandemie und Klimawandel. Zwar 
geht der weltweite Kohlendioxidausstoß auf-
grund des wirtschaftlicher Schocks und des na-
hezu globalen Lockdowns kurzfristig zurück. 
Die Emissionen werden aber wieder steigen, 
sobald sich die Wirtschaft erholt. Hinzu kom-
men Befürchtungen, dass die Finanzierung der 
Bekämpfung des Virus weltweit notwendige In-
vestitionen in den Klimaschutz abziehen und 
der politische Willen um Klimabemühungen 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

abklingt. Die notwendigen Konjunkturpro-
gramme können aber so ausgelegt werden, 
dass sie den Klima- und Umweltschutz voran-
bringen, was Chancen für diejenigen Unterneh-
men birgt, die entsprechende Lösungen anbie-
ten können. 

5.2 Entwicklung der Rahmen-
bedingungen in Europa 

Auch die Europapolitik reagiert auf die oben 
skizzierten Megatrends. Hinzu kommen The-
men aus den Bereichen Government und Infra-
struktur, bei denen die Rahmensetzung auf eu-
ropäischer Ebene Wirkungen auf deutscher 
und bayerischer Ebene hat. 

5.2.1 Globalisierung und Wett-
bewerb, Finanzierung 

Die wirtschaftliche Verflechtung der EU mit 
dem Rest der Welt war im Berichtszeitraum ne-
ben Protektionismus durch Freihandelsabkom-
men geprägt. Die innere Verflechtung wurde 
durch die Weiterentwicklung des Binnenmark-
tes, Reformen der Finanzmarktregulierung und 
die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie ge-
stärkt. 

5.2.1.1 Freihandelsabkommen 

Notwendige Ergänzung des WTO-Rahmens. 
Die regel- und wertebasierten, möglichst breit 
und umfassend angelegten „Freihandelsab-
kommen einer neuen Generation“ behandeln 
nicht nur Zollthemen, sondern enthalten u. a. 
auch Regelungen zum Abbau nicht-tarifärer 
Handelsbarrieren. Diese Abkommen bieten für 
ein so international ausgerichtetes, rohstoffar-
mes Industrieland wie Bayern gerade auch in 
Zeiten eines verstärkt volatilen weltwirtschaft-
lichen Umfelds erhebliche Chancen. Sie setzen 
gleichzeitig ein starkes politisches Zeichen ge-
gen den zunehmenden Protektionismus in der 
Welt. 
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Neue Abkommen in Kraft und Verhandlung. 
Im Zeitraum 2015 bis 2019 traten einige Frei-
handelsabkommen der EU mit wichtigen Han-
delspartnern Bayerns – zumindest vorläufig – 
in Kraft. Hierzu gehörten beispielsweise die Ab-
kommen mit Kanada, Japan, Singapur und Viet-
nam. Mit einigen Handelspartnern wurde neue 
Verhandlungen aufgenommen, beispielsweise 
mit Australien und Neuseeland. 

5.2.1.2 Weiterentwicklung des Binnen-
marktes 

Zentrales KMU-Programm „COSME“. Die För-
derung des Mittelstands bildet einen Schwer-
punkt der EU-Wirtschaftspolitik. Wichtigstes 
Umsetzungsinstrument des richtungsweisen-
den Small Business Acts (2008) war in den zu-
rückliegenden Jahren das Programm für die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
für KMU „COSME“. Mit einem Finanzvolumen 
von 2,3 Mrd. Euro (2014-2020) zielt es darauf 
ab, KMU den Zugang zu Finanzmitteln und zu 
internationalen Märkten zu erleichtern, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands etwa 
durch Entbürokratisierung oder Clusterförde-
rung zu stärken sowie unternehmerische Initi-
ative durch Maßnahmen wie das grenzüber-
schreitende Austauschprogramm „Erasmus für 
junge Unternehmer“ zu fördern. COSME wird 
durch eine Reihe weiterer mittelstandsorien-
tierter Maßnahmen flankiert: 

 Start-up- und Scale-up-Initiative. Sie 
wurde 2016 eingeführt und bündelt alle 
Möglichkeiten, die die EU innovativen Un-
ternehmen bietet. Zusätzlich setzt sie 
neue Schwerpunkte in den Bereichen Risi-
kokapitalinvestitionen, Insolvenzrecht und 
Besteuerung. 

 Horizont 2020. Das EU-Rahmenprogramm 
für Forschung und Innovation deckt die 
ganze Innovationskette ab. So werden ge-
zielt auch mittelständische Unternehmen 
unterstützt und vernetzt. Sie können als 
Einzelantragsteller oder als Kooperations-
partner in einem Verbundprojekt mit an-
deren Unternehmen oder Forschungsein-
richtungen an dem Programm teilnehmen. 

 Europäischer Struktur- und Investitions-
fonds. Schließlich wurden mit dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds 
seit 2014 mehr als 900.000 bzw. 500.000 
KMU unterstützt. 

Neue KMU-Strategie. Auch die neue EU-Kom-
mission schreibt sich mit ihrer „KMU-Strategie 
für ein nachhaltiges und digitales Europa“ ei-
nen mittelständischen Fokus auf ihre wirt-
schaftspolitischen Fahnen. Mit dem Abbau re-
gulatorischer Hürden sowie der Verbesserung 
des Zugangs zu Märkten und Finanzierungs-
möglichkeiten greift der Ansatz wichtige 
Schwerpunkte des Small Business Acts auf. Sie 
werden erweitert um Maßnahmen, die den 
Mittelstand in puncto Nachhaltigkeit und Digi-
talisierung unterstützen sollen. Darüber hinaus 
spricht sich die KMU-Strategie für eine enge 
mittelstandspolitische Partnerschaft zwischen 
EU-Kommission und den Mitgliedstaaten aus. 
Hierzu sollen etwa die Ernennung eines hoch-
rangigen KMU-Beauftragten, die Stärkung des 
europaweiten Netzwerks der nationalen KMU-
Beauftragten und die regelmäßige Überprü-
fung der KMU-Definition beitragen. 

5.2.1.3 Finanzmarktregulierung 

Europäisches Bankenpaket. Im Hinblick auf die 
Mittelstandsfinanzierung stellt das sog. euro-
päische Bankenpaket eine wichtige Weichen-
stellung im Berichtszeitraum dar. In dessen 
Rahmen wurden die zentralen bankenauf-
sichtsrechtlichen Regelungen auf europäischer 
Ebene, die Capital Requirements Regulation 
(CRR) und Capital Requirements Directive 
(CRD), überarbeitet und ein erster Teil der Ba-
sel-III-Standards in europäisches Recht umge-
setzt. 

Die Bayerische Staatsregierung hat sich in die-
sem Zusammenhang mit Nachdruck und letzt-
lich erfolgreich dafür eingesetzt, dass sich das 
empirisch belegte niedrigere Risiko von Kredi-
ten an mittelständische Unternehmen auch in 
einer entsprechenden aufsichtsrechtlichen Pri-
vilegierung bei der Eigenkapitalunterlegung 
niederschlägt. Im Ergebnis ist der maßgebliche 
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KMU-Korrekturfaktor nicht nur erhalten ge-
blieben, sondern wurde über den bisherigen 
Schwellenwert von 1,5 Mio. Euro hinaus sogar 
ausgeweitet. Durch die hierdurch bewirkte Ei-
genkapitalentlastung werden die Rahmenbe-
dingungen für die Mittelstandsfinanzierung 
verbessert. 

Um die Kreditvergabekapazitäten gerade für 
kleine und mittelständische Sparkassen, Ge-
nossenschaftsbanken und private Banken als 
Hauptfinanciers für den Mittelstand zusätzlich 
zu verbessern, hat die Bayerische Staatsregie-
rung im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 
auf eine stärkere Berücksichtigung des Propor-
tionalitätsprinzips in der Bankenregulierung 
gedrungen. Die schließlich auf europäischer 
Ebene getroffenen Beschlüsse sehen nunmehr 
Erleichterungen bei Offenlegungs- und Melde-
pflichten sowie Vergütungsregelungen für Kre-
ditinstitute bis zu einer Bilanzsumme von 
5 Mrd. Euro vor. Auch im Hinblick auf die struk-
turelle Liquiditätsquote (sog. Net Stable Fun-
ding Ratio, NSFR) werden kleine und nicht-
komplexe Kreditinstitute von einer vereinfach-
ten Berechnungsmethode profitieren können. 
Insgesamt wurden somit nunmehr auch auf eu-
ropäischer Ebene erste Schritte hin zu einer 
stärkeren Beachtung des Proportionalitätsprin-
zips in der Bankenregulierung verzeichnet. 

Mit dem europäischen Bankenpaket wurden 
zudem auch Ergänzungen des Anfang 2015 neu 
eingeführten Abwicklungsregimes für Banken 
umgesetzt. 

Europäische Einlagensicherung. Zu der neben 
dem gemeinsamen Aufsichtsmechanismus und 
Abwicklungsmechanismus dritten Säule der 
Bankenunion, der gemeinsamen europäischen 
Einlagensicherung (EDIS), wurde im Berichts-
zeitraum nach wie vor keine Einigung auf euro-
päischer Ebene erreicht. 

Die Bayerische Staatsregierung steht einer Ein-
führung unter den derzeitigen Rahmenbedin-
gungen ablehnend gegenüber. 

Gerade angesichts des Kernproblems eines in-
nerhalb des europäischen Bankensystems sehr 
ungleich verteilten Bestands an notleidenden 

Krediten wäre eine gemeinsame Einlagensiche-
rung mit einem hohen Vergemeinschaftungsri-
siko verbunden und könnte so zu einem Ein-
stieg in eine Transferunion werden. Ein Mehr-
wert für die Stabilität des deutschen Banken-
sektors ist derzeit nicht ersichtlich. Auch das 
Problem des starken Staaten-Banken-Nexus ist 
durch die fehlende risikoadäquate Eigenmittel-
unterlegung von Staatsanleihen nach wie vor 
völlig ungelöst. Dieses Problem hat sich durch 
die wachsende Staatsverschuldung infolge der 
Corona-Pandemie weiter verschärft. 

Aus Sicht der Mittelstandsfinanzierung würde 
eine unterschiedslose Einbeziehung von Spar-
kassen und Genossenschaftsbanken diese In-
stitutsgruppen in besonderem Maße belasten, 
obwohl diese über bewährte Systeme der Insti-
tutssicherung verfügen. Dies könnte die zent-
rale Rolle, die diese regional agierenden Kredit-
institute in der Mittelstandsfinanzierung spie-
len, gefährden. 

5.2.1.4 Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie 

Grenzüberschreitender Dienstleistungsver-
kehr. Ziel der Europäischen Dienstleistungs-
richtlinie ist es, den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehr zu stärken und zur Voll-
endung des gemeinsamen europäischen Bin-
nenmarktes beizutragen. Bayern hat die Vorga-
ben der Richtlinie umgesetzt. Dazu wurden ins-
besondere rechtliche Beschränkungen abge-
baut sowie Verfahren und Formalitäten verein-
facht, um die Aufnahme und Ausübung von 
Dienstleistungen zu erleichtern. 

Einheitliche Ansprechpartner und Dienstleis-
tungsportal Bayern. Vor allem Existenzgründer 
profitieren durch zahlreiche Maßnahmen, u. a. 
durch ein gut etabliertes Netz von Beratungs-
stellen, den sog. Einheitlichen Ansprechpart-
nern. Sie informieren und beraten die Unter-
nehmen zu allen Formalitäten für die Auf-
nahme und Ausübung einer Dienstleistung. Er-
forderliche Verwaltungsverfahren können 
ebenfalls über sie abgewickelt werden. In Bay-
ern sind aktuell 32 dieser Anlaufstellen bei 
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Kammern und einigen Kommunen eingerich-  Verordnung gegen ungerechtfertigtes 
tet. Zudem wurde das Internetangebot Geoblocking. Sie stellt sicher, dass Kunden 
„Dienstleistungsportal Bayern“ geschaffen, das beim Online-Kauf nicht mehr aufgrund ih-
Dienstleister über Formalitäten informiert und rer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohn-
eine sichere elektronische Kommunikation mit sitzes unterschiedlich behandelt werden. 
Kammern und Behörden ermöglicht. Um die Onlinehändler dürfen u. a. Verbrauchern 
Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes und der aus anderen EU-Staaten nicht den Zugang 
europäischen „Single Digital Gateway“-Verord- zu ihren Webseiten sperren; sie müssen 
nung umzusetzen, plant Bayern derzeit mit den ihre Waren oder Dienstleistungen zu den 
anderen Ländern und dem Bund die jeweiligen gleichen Bedingungen oder Preisen ver-
Dienstleistungsportale über einen bundeswei- kaufen, wie sie auch ihren nationalen Kun-
ten Portalverbund zu vernetzen und somit die den angeboten werden. Die betroffenen 
Nutzerfreundlichkeit und das Beratungsange- Dienstleistungen reichen vom Verkauf von 
bot des Einheitlichen Ansprechpartners weiter Waren ohne Lieferung durch den Händler, 
zu steigern. über Hosting-Services für Internetseiten 

bis hin zu Hotelübernachtungs- und Veran-
staltungsangeboten. 

5.2.2 Digitalisierung  KI-Förderung. Im Rahmen ihrer Strategie 
für künstliche Intelligenz (KI) hat die EU-
Kommission 2018 einen Plan vorgelegt, 

5.2.2.1 Digitaler Binnenmarkt mit dem die Entwicklung und Nutzung von 
KI in Europa gefördert werden soll. Gerade 

Strategie für einen digitalen europäischen KMUs scheuen vor dem Einsatz KI-gestütz-
Binnenmarkt. Die Wettbewerbsfähigkeit Euro- ter Instrumente und Anwendungen zu-
pas hängt entscheidend von der Verwirkli- rück. Daher sieht der Plan gemeinsame 
chung des einheitlichen digitalen Binnen- Maßnahmen für eine engere und effizien-
markts ab. Die 2015 von der EU-Kommission tere Zusammenarbeit zwischen den Mit-
vorgestellte fünfjährige Strategie für einen „Di- gliedstaaten, Norwegen, der Schweiz und 
gital Single Market“ (DSM) zielt darauf ab, der EU-Kommission mit dem Ziel vor, KI-In-

vestitionen zu steigern, mehr Daten ver-
 den Zugang für Verbraucher und insbeson- fügbar zu machen sowie Talente und ge-

dere mittelständischen Unternehmen zu genseitige Vertrauensbildung zu för-
digitalen Waren und Dienstleistungen zu dern131 . Bis Ende 2020 sollen mindestens 
verbessern, 20 Mrd. Euro sowie in den darauffolgen-

 optimale Rahmenbedingungen und ein- den zehn Jahren über 20 Mrd. Euro jähr-
heitliche, faire Wettbewerbsvorausset- lich an öffentlichen und privaten Investiti-
zungen für florierende digitale Netzwerke onen in Forschung und Innovation im Be-
und innovative Dienstleistungen von reich der KI fließen. Ergänzend zu nationa-
KMUs zu schaffen sowie len Investitionen wird die EU-Kommission 

 das Wachstumspotenzial der Digitalwirt- im Zeitraum von 2018–2020 1,5 Mrd. Euro 

schaft bestmöglich auszuschöpfen. investieren. Diese Investitionsziele werden 
mit unterschiedlichsten gemeinsamen 

Um diese Ziele zu erreichen, hat die Juncker- Maßnahmen der Mitgliedstaaten verwirk-

Kommission eine Reihe von Maßnahmen in licht. Hierzu gehören eigene nationale KI-

wichtigen für den Mittelstand relevanten The- Strategien, die Entwicklung und Vernet-

menfeldern auf den Weg gebracht: zung von weltweit führenden digitalen In-
novationszentren, die Einrichtung welt-
weit anerkannter Testeinrichtungen etwa 

131 Europäische Kommission (2018). 
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für vernetze Mobilität oder der Aufbau ei- Die Bayerische Staatsregierung hat sich mit ih-
ner zentralen europäischen KI-Plattform rem „Bayerischen Weg“ um eine bürgernähere 
durch die Initiative "Artificial Intelligence und mittelstandsfreundlichere Anwendung der 
for the European Union" (AI4EU), von de-
nen der Mittelstand profitieren soll. 

Datenschutz-Grundverordnung bemüht und im 
Rahmen der Überprüfung der DSGVO eine pra-

 Angepasstes Urheberrecht. Für den Mit- xis- und mittelstandsgerechtere Ausgestaltung 

telstand ist der Schutz des geistigen Eigen- angemahnt. 

tums auch in Anbetracht der Macht globa-
ler Internetkonzerne von zentraler Bedeu-  Plattform-to-Business-Verordnung. Die 
tung. Die an das digitale Umfeld ange- seit Juli 2020 geltende Verordnung zur För-
passte Urheberrechtsrichtlinie soll für ei- derung von Fairness und Transparenz für 
nen angemessenen Schutz von Urhebern gewerbliche Nutzer von Online-Vermitt-
und Künstlern sorgen. Gleichzeitig soll es lungsdiensten soll die Rechte von Unter-
neue Möglichkeiten bieten, im Internet nehmern gegenüber Plattformen und 
EU-weit auf urheberrechtlich geschützte Suchmaschinen stärken. Zudem soll sie für 
Inhalte zuzugreifen und diese weiterzuge- mehr Transparenz sorgen, z. B. bei der Ge-
ben, etwa durch eine Verbesserung der Li- staltung von Allgemeinen Geschäftsbedin-
zensierungsverfahren. Im Vorfeld der Ent- gungen und Informationspflichten, der Of-
scheidung wurde eine intensive öffentli- fenlegung von Ranking-Parametern oder 
che Diskussion zu den Regelungen von Up- bei Beschwerdemechanismen. Neben den 
load-Filtern und dem Leistungsschutzrecht klassischen Marktplätzen wie eBay und 
für Presseverleger geführt. Bayern wird Amazon erfasst die Verordnung auch Reis-
sich im Rahmen der Umsetzung der EU- eportale, App Stores oder soziale Netz-
Richtlinie in nationales Recht dafür einset-
zen, dass eine Umsetzung mit Augenmaß 

werke, in denen Waren präsentiert wer-
den.132 Die Verordnung schafft so mehr 

dem Ziel erfolgt, Meinungsvielfalt, Urhe- Fairness für KMU auf digitalen Märkten. 
berschutz und Rechtssicherheit zusam-  Re-Use of Public Sector Information (PSI)-
menzubringen und dabei auf einen Up- Richtlinie. Offene Daten sind der Treib-
load-Filter zu verzichten. stoff für eine innovative Wirtschaft und 

 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). eine partizipative Gesellschaft. Der öffent-
Die seit Mai 2019 in allen EU-Mitglieds- liche Sektor erzeugt große Datenmengen, 
staaten unmittelbar geltende Verordnung z. B. meteorologische Daten, digitale Kar-
soll Einzelpersonen bei der Verarbeitung ten, Statistiken, Umweltinformationen, 
personenbezogener Daten schützen. Mobilitätsdaten und rechtliche Informati-
Durch das neu geschaffene Marktortprin-
zip entfaltet sie dabei grundsätzlich auch 

onen. Diese Informationen sind eine wert-
volle Ressource in einem Daten-Ökosys-

gegenüber außereuropäischen Anbietern tem, um neue Geschäftsmodelle der digi-
wie Google, Facebook oder Amazon Gel- talen Wirtschaft zu entwickeln. Sie sind da-
tung. Sie hat das Ziel, faire Wettbewerbs- her für den Mittelstand von großer Bedeu-
bedingungen für den Umgang mit perso- tung. Die am 16. Juli 2019 in Kraft getre-
nenbezogenen Daten zu schaffen. Die in tene Neufassung der PSI Richtlinie hat zum 
der DGSVO festgelegten allgemeinen Vor- Ziel die Verfügbarkeit von Daten des öf-
schriften sollen durch eine Verordnung fentlichen Sektors zu verbessern und die 
über Privatsphäre und elektronische Kom- europaweiten Vorschriften für die Weiter-
munikation (E-Privacy-Verordnung) er- verwendung der Daten einzuführen. 
gänzt und präzisiert werden. Dadurch sollen insbesondere europäische 

Unternehmen unterstützt werden, die sich 

132 Nicht betroffen von der P2B-Verordnung sind dagegen ledig- Peer Vermittlungen, an denen keine gewerblichen Anbieter 
lich reine Business-to-Business Plattformen sowie Peer-to- beteiligt sind. 
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bislang im Konkurrenzkampf etwa mit 
amerikanischen Unternehmen, die auf ei-
nen großen Bestand an Daten aus dem öf-
fentlichen Sektor zugreifen können, einem 
Wettbewerbsnachteil ausgesetzt sahen. 

 Cybersecurity Act. Die im Juni 2019 in 
Kraft getretene Verordnung bildet einen 
EU-weit geltenden Zertifizierungsrahmen 
für Cybersicherheit von IKT-Produkten, -
Dienstleistungen und -Prozessen. Der 
Rechtsakt ist Teil eines Maßnahmenpa-
kets, das wichtige Grundlagen zur Be-
kämpfung von Cyberangriffen in der Wirt-
schaft schafft. Unternehmen sollen ihre 
IKT-Produkte, -Dienstleistungen und -Pro-
zesse freiwillig zertifizieren lassen können, 
um deren IT-Sicherheit transparent zu ma-
chen. Diese Zertifizierungen können Wett-
bewerbsvorteile bieten. Die Umsetzung 
soll in Deutschland mit dem IT-Sicherheits-
gesetz erfolgen. 

Neue Digitalstrategie. Die neue EU-Kommis-
sion will mit ihrer Strategie für die Gestaltung 
eines digitalen Europas den digitalen Wandel 
unter Beachtung europäischer Grundwerte un-
terstützen. Ein Weißbuch zur künstlichen Intel-
ligenz und die europäische Datenstrategie sind 
2020 die ersten Säulen der neuen Digitalstrate-
gie. Die vorgesehenen Projekte reichen von der 
Einrichtung eines Clusters „Digitalisierung, In-
dustrie und Weltraum“ über den Aufbau von 
Datenplattformen und KI-Anwendungen bis 
zur Einrichtung europäischer Datenräume, die 
eine vertrauenswürdige und energieeffiziente 
Infrastruktur für Cloud-Dienste und weitere 
Datennutzungen umfasst. Hiervon soll insbe-
sondere auch der Mittelstand profitieren. 

5.2.2.2 Industrie 4.0 

Neue Industriestrategie für Europa. Bayern, 
Deutschland und Europa brauchen auch in Zu-
kunft eine starke, wettbewerbsfähige und digi-
tale Industrie – vom multinationalen Konzern 
über das Start-up bis hin zum kleinen und mitt-
leren Unternehmen. Vor dem Hintergrund der 
gegenwärtigen Herausforderungen bietet die 
im März 2020 vorgestellte „Neue Industriestra-
tegie für Europa“ der EU-Kommission richtige 

Ansatzpunkte zur Bewältigung der gegenwärti-
gen Herausforderungen des ökologischen und 
des digitalen Wandels. 

In gleicher Weise nimmt die Digitalisierung 
auch in den von der Bayerischen Staatsregie-
rung veröffentlichten „Leitlinien der Bayeri-
schen Industriestrategie“ eine Schlüsselrolle 
ein: Über die Schaffung innovationsfreundli-
cher Rahmenbedingungen werden die digita-
len Transformationsprozesse gestärkt und die 
damit verbundenen Zukunftschancen noch 
stärker nutzbar gemacht. So wird der bayeri-
sche industrielle Mittelstand auch in Zukunft 
seine überragende wirtschaftspolitische Be-
deutung für Bayern sicherstellen können. 

Der Industrie kommt eine entscheidende Rolle 
beim Wiederaufbau nach der Corona-Pande-
mie zu. Dabei besitzen die Wettbewerbsfähig-
keit der Industrie sowie die Sicherung und der 
Ausbau von europäischen Wertschöpfungsket-
ten eine Schlüsselrolle. Einseitige Belastungen 
der Industrie gegenüber außereuropäischen 
Wettbewerbern, wie z.B. durch gewisse Rege-
lungen im Rahmen der europäischen Chemika-
liengesetzgebung REACH, sind aus Sicht der 
Bayerischen Staatsregierung abzulehnen. 

5.2.3 Energie und Klima 

Winterpaket. Die EU-Kommission hat Ende 
2016 Leitlinien und Grundausrichtung der 
künftigen europäischen Energiepolitik vorge-
stellt. Das Paket „Saubere Energie für alle Euro-
päer“, auch Winterpaket genannt, umfasste 
Maßnahmen zur Förderung von Energieeffizi-
enz und erneuerbaren Energien sowie zur Um-
strukturierung des Strommarktes und zur Be-
kämpfung der Energiearmut. Die Gesetzge-
bungsverfahren zur Umsetzung des Pakets sind 
mittlerweile abgeschlossen. 

Europäischer Green Deal. Im Dezember 2019 
hat die EU-Kommission einen Fahrplan vorge-
stellt, mit dem bis 2050 ein klimaneutrales Eu-
ropa geschaffen werden soll. Im März 2020 
folgte ihr Vorschlag für ein Europäisches Klima-
gesetz. Wesentlicher Punkt ist, dass eine Erhö-
hung des europäischen Klimaschutzziels für 
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2030 geprüft werden soll (Minderung der 
Treibhausgas-Emissionen um 50 bis 55 %). Die 
Bayerische Staatsregierung setzt sich dafür ein, 
dass das europäische Klimaschutzziel für 2030 
realistisch und erreichbar bleibt. Der Europäi-
sche Green Deal ist als Wachstumsstrategie zu 
verstehen, mit der gezielt Investitionen in neue 
Technologien angereizt und vorangebracht 
werden können, damit die Wirtschaft wettbe-
werbsfähiger wird. Mit der EU-Kommission 
und der Bundesregierung hält die Bayerische 
Staatsregierung ein geeignetes Maßnahmen-
paket für grundlegend, um nach der Corona-
Pandemie die Erholung der Wirtschaft anzu-
kurbeln. Potenziale bieten zum Beispiel das 
Thema Wasserstoff sowie Investitionen in 
Energieeffizienz. Damit würden Investitionen 
und Wirtschaftswachstum gefördert und 
gleichzeitig der Energiewende weiterer Schub 
verliehen. In diesem Zusammenhang prüft die 
EU- Kommission derzeit das europäische Kli-
maschutzziel. Da nur realistische und erreich-
bare Ziele festgelegt werden sollten, sollte die 
EU-Kommission vor einer Erhöhung des Klima-
schutzziels aufzuzeigen, wie dieses Ziel erreicht 
werden kann und welche Belastungen damit 
für Bürger und Wirtschaft verbunden wären. 

Emissionsregulierung. Mit der Regulierung von 
Schadstoff- und CO2-Emissionen wird seitens 
der EU der rechtliche Rahmen für zukünftige 
Antriebsformen vorgegeben. Die Fahrzeugin-
dustrie steht daher vor einem großen Um-
bruch. Die Mobilität von morgen wird multimo-
dal, umwelt- und klimaverträglicher sowie 
hochdigitalisiert sein. Wichtig ist ein technolo-
gieoffener Ansatz, der neben alternativen An-
triebstechnologien auch eine weitere Optimie-
rung des Verbrennungsmotors einschließlich 
des Einsatzes synthetischer Kraftstoffe zur CO2-
Reduzierung umfasst. Die Bayerische Staatsre-
gierung setzt sich dafür ein und hat ein eigenes 
Programm aufgesetzt (vgl. Kap. 6.3.2.4 Alter-
native Antriebstechnologien). 

5.2.4 Government 

5.2.4.1 Beihilferecht 

Rahmen für Wirtschaftsförderung. Die Förde-
rung des Mittelstands ist wie jede Unterneh-
mensförderung den beihilferechtlichen Rege-
lungen unterworfen, die in den Art. 107–109 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV) angelegt sind. In diesem 
Rahmen macht der Freistaat Bayern von den 
Möglichkeiten zur Wirtschaftsförderung in ei-
ner Vielzahl von Bereichen Gebrauch133. 

Vergangene und etwaige künftige Anpassun-
gen. Dabei hat im Berichtszeitraum keine 
grundlegende Veränderung des Rechtsrah-
mens stattgefunden. Dieser ist nach der sog. 
Beihilferechtsmodernisierung der Jahre 2012– 
2014 derzeit in der Regel bis 31. Dezember 
2022 befristet; es müssen deutlich weniger 
Förderungen notifiziert werden. Im Gegenzug 
müssen seit dem 1. Juli 2016 Beihilfen an ein 
einzelnes Unternehmen von mehr als 500 Tsd. 
Euro pro Projekt auf einer Transparenz-Web-
seite veröffentlicht werden. Soweit Förderun-
gen allerdings auf Basis der sog. De-minimis-
Verordnung für Bagatellbeihilfen beruhen, 
wird im Mittelstand nach wie vor eine gewisse 
Bürokratielastigkeit beklagt. Die EU-Kommis-
sion hat 2019 mit einer erneuten umfassenden 
Evaluierung der Rechtsgrundlagen begonnen, 
um das Regelwerk gegebenenfalls im Rahmen 
der geplanten Verlängerungen ab 2023 (oder 
früher) anzupassen. 

Corona-Pandemie und Beihilferecht: Aufgrund 
der Corona-Pandemie sind umfassende Hilfs-
programme mit Beihilferelevanz in allen Mit-
gliedstaaten notwendig geworden. Die EU-
Kommission hat durch den „Befristeten Rah-
men für staatliche Beihilfen zur Stützung der 
Wirtschaft angesichts des derzeitigen Aus-
bruchs von COVID-19“ bereits am 19. März 
2020 den Mitgliedstaaten erweiterte Förder-

133 Vgl. https://www.Bayerischen Wirtschaftsministe-
rium.bayern.de/service/foerderprogramme/. 
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spielräume eingeräumt und inzwischen mehr-
fach erweitert. In rascher Folge wurden auch 
für Deutschland verschiedene Bundesrahmen-
regelungen notifiziert genehmigt, die auch für 
Förderungen in Bayern herangezogen werden. 
Beispielhaft für den Mittelstand können hier 
z. B. die „Soforthilfe Corona“ auf Grundlage der 
„Geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 
2020“ oder der LfA-Schnellkredit hervorgeho-
ben werden. Die zuvor beschriebenen Anpas-
sungen im allgemeinen Beihilferecht sind mit 
teilweise verändertem Zeitplan weiter in der 
Diskussion. 

5.2.4.2 Regional- und Strukturpolitik 

EFRE-Förderung. Der Europäische Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) ist ein wichtiges 
strukturpolitisches Instrument zur Förderung 
von Wachstum und Beschäftigung insbeson-
dere in strukturschwächeren Regionen. Er ist 
Teil der EU-Kohäsionspolitik. Die Bayerische 
Staatsregierung verstärkt mit Hilfe des EFRE 
Landesförderprogramme auch für den Mittel-
stand und unterstützt damit Investitionen in 
zentrale Zukunftsfelder wie Innovation, Wett-
bewerbsfähigkeit und Klimaschutz. Dabei flie-
ßen 60 % der EFRE-Mittel in das strukturschwä-
chere EFRE-Schwerpunktgebiet134. 

Regionalfördergebiete. In den sog. C-Förder-
gebieten der Bund-Länder-Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GRW) gelten für die Regional-
förderung verbesserte beihilferechtliche Best-
immungen, z. B. erhöhte Förderhöchstsätze. 
Inzwischen wurde die ursprünglich bis Ende 
2020 vorgesehene Geltungsdauer der Förder-
gebietskulisse bis Ende 2021 verlängert. Bei der 
Neuabgrenzung wird sich der Freistaat dafür 
einsetzen, auch weiterhin über die Förderung 
einzelbetrieblicher Investitionen eine aktive 
Regionalpolitik für den Mittelstand gestalten 
zu können, gerade in den strukturschwächeren 

Regionen, und einem Fördergefälle zu Nach-
barstaaten entgegenzuwirken135. 

5.2.4.3 Deregulierung 

Nationale Bedeutung. Einschätzungen zufolge 
sind über die Hälfte der neuen Gesetze und 
Verordnungen auf Bundesebene durch EU-
Recht veranlasst. Erfolge der EU beim Bürokra-
tieabbau und bei der Verbesserung des euro-
päischen Rechts sind daher auch von großer 
Bedeutung für die Qualität von Recht und Ver-
waltung in Deutschland. 

Agenda für bessere Rechtsetzung. Unter der 
Juncker-Kommission 2015–2019 gehörten die 
Verbesserung der Rechtsetzung und der Büro-
kratieabbau mit zu den Hauptprioritäten. Erst-
mals in der Geschichte der EU war hierfür mit 
Frans Timmermanns ein erster Vizepräsident 
zuständig. Im Mai 2015 hat die EU-Kommission 
die Agenda für bessere Rechtsetzung verab-
schiedet. Im Rahmen dieser Agenda wird bei 
der Bearbeitung und Bewertung von Rechts-
vorschriften und Strategien der EU Wert auf 
Transparenz, solide Fakten und die Meinung 
von Öffentlichkeit und Interessenträgern ge-
legt. Die Agenda erstreckt sich auf alle Rechts-
bereiche und soll für eine gezielte Regulierung 
sorgen, die nicht weitergeht als erforderlich 
und bei möglichst geringem Kostenaufwand 
die gewünschten Ziele erreicht. Sie umfasst fol-
gende Maßnahmen: 

 Bessere Vorbereitung. Während des ge-
samten Entscheidungsprozesses werden 
die erwarteten und tatsächlichen Auswir-
kungen der Maßnahmen bewertet, z. B. 
durch Folgenabschätzungen in der An-
fangsphase. 

 Bessere Konsultationen. Die Möglichkei-
ten für Öffentlichkeit und Interessenträ-
ger, sich in den gesamten Prozess der Poli-
tikgestaltung und Rechtsetzung einzubrin-
gen, werden verbessert. 

134 Weiterführende Informationen zu den EFRE-Förderperioden 135 Informationen zur Regionalförderung sowie die aktuelle För-
2014–2020 sowie 2021–2027 sind unter www.efre-bayern.de dergebietskarte der GRW finden sich unter https://www.Bay-
verfügbar. erischen Wirtschaftsministerium.bayern.de/service/foerder-

programme/regionalfoerderung/. 
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 Ausbau des REFIT-Programms. Mit die-
sem Programm werden EU-Rechtsvor-
schriften seit 2012 kontinuierlich und sys-
tematisch auf Verwaltungslasten, Unstim-
migkeiten, Lücken oder wirkungslose 
Maßnahmen hin untersucht. Im Rahmen 
des REFIT-Programms hat die EU-Kommis-
sion im Mai 2015 die neue REFIT-Plattform 
ins Leben gerufen. Sie dient dazu, den Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch zwischen 
der EU-Kommission und den Mitgliedstaa-
ten bzw. anderen Akteuren zu ermögli-
chen und Empfehlungen zur Vereinfa-
chung von Rechtsvorschriften vorzulegen. 

 Einrichtung des Ausschusses für Regulie-
rungskontrolle., Der Ausschuss kontrol-
liert die Qualität aller Folgenabschätzun-
gen und ersetzt den Ausschuss für Folgen-
abschätzung. Durch eine neue Zusammen-
setzung soll die Unabhängigkeit des neuen 
Ausschusses besser gewährleistet sein. 

 Interinstitutionelle Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung. Der politische Wille 
zur Verbesserung der Qualität der Recht-
setzung sowie zur Überprüfung bestehen-
der Rechtsvorschriften wird von den wich-
tigsten EU-Organen geteilt (Parlament, 
Rat, EU-Kommission) und wurde in der im 
April 2016 in Kraft getretenen neuen ge-
meinsamen Vereinbarung festgehalten. 

 Taskforce für Subsidiarität, Proportionali-
tät und weniger, aber effizienteres Han-
deln. Die im November 2017 eingesetzte 
Taskforce soll sicherstellen, dass die EU 
nur tätig wird, wenn das Handeln auf EU-
Ebene einen Mehrwert bringt. 

Ausblick zur von der Leyen-Kommission. Die 
neue EU-Kommission will die Agenda für bes-
sere Rechtsetzung fortsetzen. Als weiterfüh-
rende Maßnahme ist die Einführung des „one 
in, one out“-Prinzips geplant: Alle Kommissi-
onsdienste sind verpflichtet, neue Belastungen 
aus EU-Rechtsvorhaben zu kompensieren, in-
dem sie existierende Belastungen im selben 
Bereich abbauen. Es bleibt abzuwarten, wie die 
EU-Kommission das Prinzip konkret ausgestal-
tet. 

5.2.5 Infrastruktur 

5.2.5.1 Verkehrsinfrastruktur 

Der Bereich Verkehr hat maßgebliche Bedeu-
tung für die Verwirklichung von drei Grundfrei-
heiten der EU: Freier Warenverkehr, Dienstleis-
tungsfreiheit und Personenfreizügigkeit. Die 
EU nimmt sich daher dem Thema Verkehr in 
seinen unterschiedlichsten Facetten an und 
setzt für alle Verkehrsträger den Rahmen durch 
Rechtsakte, aber auch in Form von Stellung-
nahmen und Empfehlungen wie z. B. Weißbü-
chern. 

Grenzüberschreitendes Verkehrsnetz. Mit der 
„Verordnung über Leitlinien für die Transeuro-
päischen Verkehrsnetze – TEN-V“ (Verordnung 
(EU) Nr. 1315/2013) wurden Ziele und techni-
sche Anforderungen zur Schaffung eines grenz-
überschreitenden Verkehrsnetzes definiert. 
Wesentlicher Inhalt ist die Gliederung des Net-
zes in ein Kernnetz und ein Gesamtnetz, das je-
weils alle Verkehrsträger umfasst: Straßen-, 
Schienen-, Luft-, Binnenschiffs- und Seever-
kehr. Das Kernnetz verknüpft die wichtigsten 
Hauptverkehrsknoten – große Städte, Häfen, 
Flughäfen – durch bestehende und geplante 
Verkehrsachsen mit besonderer strategischer 
Bedeutung. Im Kernnetz werden insgesamt 
neun multimodale Korridore definiert, die be-
sonders gefördert werden. Von den 9 Korrido-
ren verlaufen 6 Korridore durch Deutschland 
(Korridore Nord-Ostsee, Skandinavien-Mittel-
meer, Atlantik, Rhein-Donau, Rhein-Alpen und 
Orient-östliches Mittelmeer). Bayern wird von 
den beiden Korridoren Rhein-Donau sowie 
Skandinavien-Mittelmeer durchquert. 

Bayerische Staatsregierung unterstützt euro-
päisches Verkehrssystem. Die Bundesregie-
rung und die Bayerische Staatsregierung unter-
stützen die lntermodalität des geplanten euro-
päischen Verkehrssystems. Das vorhergesagte 
Verkehrswachstum kann ein Verkehrsträger al-
lein nicht bewältigen. Ziel muss sein, die Leis-
tungsfähigkeit und Effizienz aller Verkehrsträ-
ger zu sichern und durch eine optimale Vernet-
zung dafür zu sorgen, dass sie im Gesamtsys-
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tem ihre jeweiligen Stärken zum Einsatz brin-
gen können. Denn eine vernachlässigte Infra-
struktur wird zum Risiko und zur Belastung für 
Wachstum und Beschäftigung. 

5.2.5.2 Digitale Infrastruktur 

Breitbandförderung. Für die Versorgung mit 
breitbandigen Internetverbindungen formu-
lierte die EU-Kommission das Ziel, dass bis 
2025 sozioökonomische Schwerpunkte wie 
z. B. Schulen, stark digitalisierte Unternehmen 
und Hauptanbieter öffentlicher Dienste, Zu-
gang zu Gigabitanbindungen haben sollten. 
Darüber hinaus sollten alle europäischen Pri-
vathaushalte Zugang zu einer Internetanbin-
dung mit mindestens 100 Mbit/s erhalten, die 
auf Gigabit-Geschwindigkeiten aufgerüstet 
werden kann. Die EU fördert zudem den Aus-
bau von WLAN an öffentlichen Einrichtungen. 

5G-Aufbau. Der Europäische Kodex für elektro-
nische Kommunikation modernisiert die Rah-
menbedingungen für Telekommunikations-
dienste in der EU. Mit dem 5G Aktionsplan för-
dert die EU einen koordinierten 5G-Aufbau in 
den Mitgliedstaaten, um Europa eine Füh-
rungsposition bei der Einführung von 5G zu si-
chern. Bayern baut ergänzend zu den Aktivitä-
ten der EU im Rahmen der 5G-Initiative Bayern 
5G-Testumgebungen für FuE-Kooperationspro-
jekte von Wirtschaft und Forschung auf. 

5.2.5.3 Energieinfrastruktur 

Orientierung an Versorgungssicherheit, Wirt-
schaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Die 
Energiepolitik der EU verfolgt das Ziel, die 
Funktionsfähigkeit des Energiebinnenmarkts 
sicherzustellen, die Versorgungssicherheit in 
der Union zu gewährleisten und die Energieef-
fizienz sowie die Entwicklung erneuerbarer 
Energiequellen zu fördern. Durch den interna-
tionalen Verbund erhöht sich der Wettbewerb 
und es können benötigte Kapazitäten für Re-
serven und Regelenergie kleiner und damit 
kostengünstiger dimensioniert werden als es 
der Fall wäre, wenn jedes Land für sich zu je-
dem Zeitpunkt eine ausgeglichene Bilanz von 

Erzeugung und Verbrauch gewährleisten 
müsste. Von diesen wettbewerblichen Ausge-
staltungen und hoher Versorgungssicherheit 
profitiert grundsätzlich auch der bayerische 
Mittelstand. 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse. Uner-
lässlich zur Erreichung dieser Ziele ist eine aus-
reichend dimensionierte, grenzüberschrei-
tende physische Energieinfrastruktur. Gemäß 
europäischen Leitlinien werden zumeist natio-
nal bereits als notwendig identifizierte Netz-
ausbauprojekte als „Vorhaben von gemeinsa-
mem Interesse“ (engl. Projects of Common In-
terest/PCI) gekennzeichnet. Sie sollen beste-
hende Lücken in der europäischen Energienet-
zinfrastruktur schließen, die optimale Nutzung 
bereits bestehender Infrastruktur sicherstellen 
und die Integration dezentraler erneuerbarer 
Energieträger auch in Bayern unterstützen. 

Bayerische Ausbauvorhaben. In Bayern sind 
aktuell drei Stromnetzausbauvorhaben aus 
dem Bundesbedarfsplangesetz als PCI klassifi-
ziert: Die Wechselstromleitung von Altheim 
bzw. Pleinting nach St. Peter in Österreich so-
wie die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertra-
gungsleitungen SuedLink und SuedOstLink. Zu-
dem ist das geplante Pumpspeicherkraftwerk 
Riedl bei Passau in der Liste der PCI-Vorhaben 
enthalten. 

5.3 Entwicklungen der 
Rahmenbedingungen in 
Deutschland 

Der bayerische Mittelstand steht im globalen 
Wettbewerb. Seine Wettbewerbsfähigkeit 
wird in hohem Maße durch Rahmenbedingun-
gen bestimmt, die auf der Bundesebene festge-
legt werden. Dies gilt insbesondere für die 
Steuer- und Finanzpolitik, die Arbeits- und So-
zialpolitik, die Finanzierungsbedingungen für 
Unternehmen sowie die Fachkräfteversorgung. 
Zudem werden bei der Digitalisierung und 
Technologie, Energie und Klima, beim Govern-
ment sowie der Infrastruktur wesentliche Rah-
menbedingungen auf Bundesebene festgelegt. 
Die Bayerische Staatsregierung setzt sich daher 
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auf dieser Ebene massiv ein, um für den baye-
rischen Mittestand günstige Rahmenbedingun-
gen zu sichern. 

5.3.1 Wettbewerb und 
Finanzierung 

5.3.1.1 Steuer- und Finanzpolitik 

Finanzen. Die Lage vor der Corona-Pandemie 
war geprägt von einer zehnjährigen fortwäh-
renden wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung, 
die zu Rekordüberschüssen der öffentlichen 
Haushalte geführt hat. Aufgrund der Ausbrei-
tung des Coronavirus im März 2020 wurden 
Milliardenhilfspakete für Wirtschaft und Ar-
beitsplätze geschnürt. Neben zusätzlichen Aus-
gaben ergeben sich für die öffentlichen Haus-
halte Steuermindereinnahmen in zweistelliger 
Milliardenhöhe. 

Steuerpolitische Akzente und Handlungsbe-
darf. 

 Stabilisierung der Konjunktur. Die 
Corona-Pandemie und deren Folgen stel-
len Deutschland vor erhebliche Herausfor-
derungen. Wichtig ist es daher, Impulse für 
eine rasche wirtschaftliche Erholung zu 
setzen. Mit dem Zweiten Corona-Steuer-
hilfegesetz vom 29. Juni 2020 wurde u.a. 
der maximale steuerliche Verlustrücktrag 
für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. 
Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammen-
veranlagung) erweitert. Daneben wurde 
für Investitionen in bewegliches, abnutz-
bares Sachanlagevermögen, die in den 
Jahren 2020 und 2021 getätigt werden, 
eine degressive Abschreibung eingeführt. 
Der zulässige AfA-Satz ist auf das 2,5-fache 
der linearen Abschreibung bzw. maximal 
25 % begrenzt. Um die deutsche Wirt-
schaft zurück auf einen nachhaltigen 
Wachstumspfad zu führen, sollte nicht zu-
letzt die seit langem überfällige Unterneh-
mensteuerreform angegangen werden, 
die im Kern auf eine Absenkung der Unter-
nehmensteuerbelastung von derzeit über 

30 % auf ein international wettbewerbsfä-
higes Niveau von 25 % abzielt. Dazu gehö-
ren auch die vollständige Abschaffung des 
Solidaritätszuschlags sowie Verbesserun-
gen bei der Besteuerung einbehaltener 
Gewinne von Personenunternehmen. Be-
reits vor der Krise hatte sich Bayern wie-
derholt im Bundesrat für eine steuerliche 
Entlastung der Unternehmen zur Stärkung 
der Standortattraktivität Deutschlands 
und zur Sicherung von Wohlstand und Ar-
beitsplätzen eingesetzt. 

 Forschung und Entwicklung. Positiv her-
vorzuheben ist die mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2020 erfolgte Einführung einer steu-
erlichen Förderung von Forschung und 
Entwicklung, mit der einer langjährigen 
Forderung Bayerns entsprochen wurde. 
Die neue Forschungszulage ist ein wichti-
ger Schritt, um Investitionen und Innovati-
onen zu stärken und dem Forschungsdefi-
zit gerade bei KMU entgegenzuwirken. Die 
Forschungszulage beträgt 25 % der Brut-
toarbeitslöhne von Mitarbeitern inkl. der 
Arbeitgeberbeiträge, soweit diese wissen-
schaftlich in Forschungsvorhaben des Un-
ternehmens tätig sind, bzw. der Eigenleis-
tungen eines Einzelunternehmers. Bei der 
Auftragsforschung werden 60 % des Auf-
tragswerts als förderfähiger Aufwand an-
gesehen, die zu 25 % gefördert werden. 
Mit der Förderung der Auftragsforschung 
beim Auftraggeber kommt das Instrument 
gerade auch den kleinen und mittleren Un-
ternehmen entgegen und verbessert de-
ren Wettbewerbschancen durch innova-
tive Produkte. Durch das Zweite Corona-
Steuerhilfegesetz wurde die maximale Be-
messungsgrundlage der steuerlichen For-
schungszulage auf 4 Mio. Euro im Zeit-
raum von 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2026 ver-
doppelt. Die höchstmögliche Forschungs-
zulage im genannten Zeitraum beträgt da-
mit 1 Mio. Euro pro Wirtschaftsjahr. 

5.3.1.2 Arbeits- und Sozialpolitik 

Arbeits- und sozialpolitische Entwicklungen. 
Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Rahmen 
ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für 
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die mittelständischen Unternehmen in Bayern, 
der v. a. auf der Bundesebene gesetzt wird. Für 
den Mittelstand zentrale Entwicklungen der 
letzten Jahre vor der Corona-Pandemie umfas-
sen: 

 Mindestlohn. Im Jahr 2015 wurde in 
Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn 
von 8,50 Euro eingeführt, der inzwischen 
auf 9,35 Euro erhöht wurde. Eine unab-
hängige Mindestlohnkommission aus Ver-
tretern von Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berseite sowie der Wissenschaft nimmt 
eine turnusgemäße Anpassung vor. Für 
viele mittelständische Arbeitgeber bedeu-
tete der gesetzliche Mindestlohn eine Er-
höhung der Lohnkosten. 

 Bürokratie und Flexibilitätsverluste. Die 
Bürokratiebelastung ist in den vergange-
nen Jahren deutlich gestiegen. Mit dem 
Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungspo-
sitionen, dem Entgelttransparenzgesetz 
und der Einführung eines Rückkehrrechts 
von Teilzeit in Vollzeit wurden Berichts-
pflichten geschaffen bzw. die unterneh-
merischen Spielräume eingeschränkt. 
Schärfere Regeln für den Einsatz von 
Werkverträgen und Leiharbeit beschränk-
ten zudem wichtige Flexibilisierungsinstru-
mente. 

 Gesetzliche Rentenversicherung. Ende 
2018 wurde in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung eine sog. doppelte Haltelinie 
eingezogen. Dadurch soll das Rentenni-
veau bis 2025 bei 48 % stabilisiert werden 
und der Beitragssatz 20 % nicht überstei-
gen. Dies soll auch die mittelständischen 
Betriebe zunächst vor weiter wachsenden 
Belastungen durch hohe Lohnzusatzkos-
ten schützen. Zur Zukunftssicherung der 
gesetzlichen Rentenversicherung hat die 
2018 eingesetzte Rentenkommission im 
März 2020 ihren Bericht vorgelegt. Sie 
empfiehlt darin gesetzlich verbindliche 
Haltelinien über 2025 hinaus mit einem 
Korridor für das Rentenniveau zwischen 
44 % und 49 % und für den Beitragssatz 
zwischen 20 % und 24 %. Zudem soll er-

gänzend zur Entwicklung des Beitragssat-
zes auch die Entwicklung des Gesamtsozi-
alversicherungsbeitrages beachtet wer-
den. 

 Beitragsparität. In der gesetzlichen Kran-
kenversicherung wurde 2019 wieder die 
Beitragsparität eingeführt. Auch für Mit-
telständler sind dadurch die Lohnzusatz-
kosten weiter angestiegen. 

 Sozialer Arbeitsmarkt. Mit Lohnkostenzu-
schüssen bis 100 % sollen im Rahmen des 
seit 2019 geltenden Teilhabechancenge-
setzes Unternehmen dazu bewegt wer-
den, verstärkt Langzeitarbeitslose einzu-
stellen. Mittelständischen Betrieben eröff-
net das die Möglichkeit, durch eine Redu-
zierung des Einstellungsrisikos Langzeitar-
beitslose als Beschäftigte für das Unter-
nehmen zu gewinnen. Verdrängungsef-
fekte lassen sich aber nicht ausschließen. 

 Midi-Jobs. Geringverdiener sind ein nicht 
zu unterschätzendes Fachkräftepotenzial. 
Zu dessen Nutzung kann beitragen, dass 
der sog. Übergangsbereich für Arbeitsein-
kommen zwischen 450 Euro und 850 Euro, 
innerhalb dessen nur reduzierte Arbeit-
nehmerbeiträge zur Sozialversicherung 
fällig werden, zum 1. Juli 2019 auf eine 
Obergrenze von 1.300 Euro angehoben 
wurde. Damit steigen die Anreize für Ge-
ringverdiener, eine Beschäftigung aufzu-
nehmen oder auszuweiten, auch da die ge-
ringere Beitragsleistung nicht mehr zu ge-
ringeren Rentenleistungen führt. 

Lag der Fokus der vergangenen Jahre vor allem 
auf einer Ausweitung von Sozialleistungen, so 
muss angesichts der aktuellen Krise wieder ver-
stärkt das Erwirtschaften unseres Wohlstandes 
und das Schaffen zukunftsfähiger Arbeitsplätze 
in den Unternehmen in den Vordergrund rü-
cken. Durchgreifende Entlastungen für den 
Mittelstand können dabei eine entscheidende 
Rolle spielen. 

5.3.1.3 Finanzierungsbedingungen 

Wagniskapitalmarkt. In den letzten Jahren ist 
ein klarer Aufwärtstrend bei den Investitionen 
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von Venture Capital-Gesellschaften zu erken-
nen. Nach Zahlen des Bundesverbands Deut-
scher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.V. 
(BVK) stiegen die Venture Capital-Investitionen 
im Jahr 2019 auf 1,7 Mrd. Euro. Rund 570 Start-
ups und junge Unternehmen wurden finan-
ziert. Allerdings ist der Abstand zu den USA o-
der Asien weiterhin immens. Zudem sind es 
nach wie vor ausländische Venture Capital-Ge-
sellschaften, die das Gros der Mittel in 
Deutschland bereitstellen. 

KfW Capital. Vor diesem Hintergrund wurde im 
Oktober 2018 die neue Beteiligungstochter der 
KfW Bankengruppe, die KfW Capital, gegrün-
det. Dabei ist die Beteiligungsfinanzierung der 
KfW auf KfW Capital übergegangen. Dazu ge-
hören die Beteiligungen an coparion136 und an 
den drei Generationen des High-Tech Gründer-
fonds (HTGF) sowie das Produkt ERP-VC-Fonds-
investments. Auf diese Weise werden Exper-
tise und finanzielle Ressourcen in einer Institu-
tion gebündelt. Ziel ist es, die Venture Capital-
und Venture Debt-Fondslandschaft in Deutsch-
land und Europa zu stärken, um den Zugang zu 
Kapital für junge, innovative und schnell wach-
sende Technologieunternehmen in Deutsch-
land in der Start-up- und Wachstumsphase zu 
verbessern. In den nächsten zehn Jahren will 
KfW Capital rund zwei Mrd. Euro in deutsche 
und europäische VC-Fonds investieren. Für das 
Jahr 2020 ist eine Steigerung des Volumens im 
Programm ERP-VC-Fondsinvestments auf 
180 Mio. Euro geplant. 

KfW für etablierte Unternehmen. Darüber hin-
aus hat die KfW auch für etablierte Unterneh-
men, Freiberufler und Gründer zahlreiche 
Fremdkapitalprogramme in ihrem Angebot-
sportfolio. Dieses wurde im Rahmen der 
Corona-Pandemie angepasst und erweitert. 

Steuerpolitischer Handlungsbedarf. Um 
Deutschland als Standort für Venture Capital-
Geber attraktiver zu machen, setzt sich Bayern 
insbesondere auch für eine Verbesserung der 

steuerlichen Rahmenbedingungen ein. Hierzu 
gehören im Speziellen eine steuerwirksame So-
fortabschreibungsmöglichkeit beim Erwerb 
von Anteilen an begünstigten Start-ups sowie 
eine Umsatzsteuerbefreiung der Verwaltung 
von Venture Capital-Fonds. 

Corona-Pandemie. Zur Begrenzung der wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 
kommt der Aufrechterhaltung der Kreditver-
sorgung des Mittelstands hohe Bedeutung zu. 
Die Bayerische Staatsregierung hat sich dabei 
sowohl gegenüber der Bankenaufsicht in 
Deutschland als auch gegenüber politischen 
Entscheidungsträgern auf Bundes- und europä-
ischer Ebene für krisenadäquate aufsichts-
rechtliche Rahmenbedingungen eingesetzt. Im 
Zentrum dieser Bemühungen standen insbe-
sondere die aufsichtsrechtlichen Regelungen 
für die Behandlung von Sanierungsengage-
ments und Stundungsmöglichkeiten sowie die 
bürokratische Entlastung der Kreditinstitute, 
damit diese ihre Ressourcen noch stärker auf 
die Krisenbewältigung fokussieren können. Da-
neben zielten die Bemühungen auf eine Opti-
mierung der aufsichtsrechtlichen Behandlung 
von Förderkrediten der staatlichen Förderban-
ken wie der LfA Förderbank Bayern ab. 

5.3.1.4 Fachkräfte und Demografie 

Fachkräftezuwanderung137. Vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels und des 
daraus hervorgehenden langfristigen Fachkräf-
tebedarfs der Wirtschaft ist eine qualifizierte 
Zuwanderung, insbesondere aus dem europäi-
schen Ausland, ein möglicher Baustein zur 
langfristigen Sicherung wirtschaftlichen 
Wachstums (vgl. Kap. 6.5). Deutschland hat 
nicht nur einen großen Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften, sondern gehört auch zu den Län-
dern mit den geringsten Beschränkungen für 
die Zuwanderung von Fachkräften und Hoch-
qualifizierten. 

136 Bei coparion handelt es sich um einen Ko-Investmentfonds, 137 In Anlehnung an: Bundesministerium des Innern, für Bau und 
der zusammen mit privaten Investoren Beteiligungen an jun- Heimat (2020). 
gen innovativen Unternehmen eingeht. Die Mittel stammen 
von der KfW und aus dem ERP-Sondervermögen. 
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Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Vor dem 
Hintergrund des wachsenden Bedarfs an quali-
fizierten Fachkräften wurde die Rechtslage zur 
Arbeitsmigration in den letzten Jahren laufend 
weiterentwickelt. Das am 1. März 2020 in Kraft 
getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz er-
leichtert insbesondere den Zugang für Fach-
kräfte in Ausbildungsberufen und verbessert 
die Perspektiven für ausländische Fachkräfte. 
Das Gesetz soll helfen, dem wachsenden Nach-
frage nach qualifizierten Fachkräften zu begeg-
nen, die nicht allein durch inländische und eu-
ropäische Kräfte gedeckt werden kann. Die Re-
gelungen im Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
setzen ein klares Signal, dass ausländische 
Fachkräfte in Deutschland willkommen sind 
und gebraucht werden. 

Aufenthaltstitel138. Wer nicht Staatsangehöri-
ger eines Mitgliedstaates der EU, des europäi-
schen Wirtschaftsraums oder der Schweiz ist 
und dauerhaft in Deutschland bleiben möchte, 
benötigt dazu eine Erlaubnis, den sog. Aufent-
haltstitel. Es gibt – neben dem Visum für die 
Einreise und dem anschließenden Aufenthalt – 
für den längerfristigen Aufenthalt im Bundes-
gebiet vier Aufenthaltstitel: Die Aufenthaltser-
laubnis, die Erlaubnis zum Daueraufenthalt -
EU, die Niederlassungserlaubnis und die Blaue 
Karte EU. Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt -
EU und die Niederlassungserlaubnis bieten 
eine weitgehende Gleichstellung von Dritt-
staatsangehörigen mit eigenen Staatsangehö-
rigen beispielsweise beim Arbeitsmarktzugang 
und bei sozialen Leistungen. Die Blaue Karte EU 
ist der zentrale Aufenthaltstitel für akademi-
sche Fachkräfte. Interessenten müssen kein 
kompliziertes und aufwändiges Punkteverfah-
ren oder eine Vorrangprüfung durchlaufen. 
Eine Blaue Karte EU kann erhalten, wer 

 ein Hochschulstudium abgeschlossen hat, 
das mit einem deutschen Hochschulstu-
dium vergleichbar ist, und 

 einen Arbeitsvertrag oder ein verbindli-
ches Arbeitsplatzangebot mit einem be-
stimmten jährlichen Mindestbruttogehalt 

hat. Das Mindestbruttogehalt ändert sich 
jährlich und liegt 2020 bei 55.200 Euro. 

In sog. Mangelberufen ist die geforderte Ge-
haltsgrenze niedriger. Sie liegt im Jahr 2020 bei 
43.056 Euro. Dies gilt beispielsweise für Ärztin-
nen und Ärzte und den Ingenieursberuf. 
Grundsätzlich muss in diesem Fall jedoch die 
Bundesagentur für Arbeit prüfen, ob die Ar-
beitsbedingungen mit denen von inländischen 
Arbeitnehmern vergleichbar sind. Der Zustim-
mung der Bundesagentur bedarf es unter an-
derem nicht, wenn der Hochschulabschluss in 
Deutschland erworben wurde. 

Meisterpflicht. Die Erhaltung und Stärkung der 
Meisterpflicht im Handwerk sowie die Steige-
rung der Attraktivität der beruflichen Bildung 
sind wichtige Ziele bayerischer Handwerks-
und Wirtschaftspolitik. Dafür setzen sich die 
Bayerische Staatsregierung und das Bayerische 
Wirtschaftsministerium auch auf Bundesebene 
ein. 

Anpassungen im Handwerksrecht. Mit dem 
am 14. Februar 2020 in Kraft getretenen Vier-
ten Gesetz zur Änderung der Handwerksord-
nung und anderer handwerksrechtlicher Vor-
schriften wurden 12 Handwerke wieder in die 
Zulassungspflicht überführt. Dem vorausge-
gangen war ein auf bayerischer Initiative beru-
hender Bundesratsbeschluss zur Wiederein-
führung der Meisterpflicht. Die Zulassungsfrei-
heit und damit auch die Abschaffung der Meis-
terpflicht für eine Reihe von Handwerken 
wurde ursprünglich mit der Handwerksrechts-
novelle im Jahr 2004 eingeführt. Bei betroffe-
nen Gewerken war allerdings in der Folgezeit 
vielfach eine geringere Ausbildungsleistung 
und kürzere Verweildauer von Betrieben am 
Markt zu beobachten. Begründet wurde die 
Wiedereinführung der Zulassungspflicht insbe-
sondere damit, dass sich bei den 12 Gewerken 
das Berufsbild und der Schwerpunkt der prak-
tischen Berufsausübung so wesentlich weiter-
entwickelt und verändert haben, dass eine 
Reglementierung der Ausübung betroffener 

138 In Anlehnung an: Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat (2020). 
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Handwerke zum Schutz von Leben und Ge-
sundheit sowie der Wahrung von Kulturgütern 
und immateriellem Kulturerbe im Sinne eines 
Wissenstransfers erforderlich ist. Daneben ent-
hält das Gesetz unter anderem Regelungen 
zum Bestandsschutz für bestehende Betriebe – 
und nach fünf Jahren ist eine Evaluierung ge-
plant. 

Anerkennung ausländischer Berufsqualifikati-
onen. Die gleichwertige Beschäftigung von Zu-
wanderern entsprechend ihrer Qualifikation ist 
ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität der 
Bundesrepublik als Zuwanderungsland. Mög-
lich wird diese u. a. durch die Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen, abhängig 
von Branche, Qualifizierungsstufe und Her-
kunftsland. 

Anerkennungsgesetz des Bundes. Mit dem am 
1. April 2012 in Kraft getretenen Gesetz zur 
Verbesserung der Feststellung und Anerken-
nung im Ausland erworbener Berufsqualifikati-
onen des Bundes, dem sog. Anerkennungsge-
setz, wurde erstmalig ein allgemeiner und um-
fassender Rechtsanspruch auf Überprüfung 
der Gleichwertigkeit eines ausländischen 
Berufsabschlusses mit einem deutschen Refe-
renzberuf geschaffen. Eine ganz wesentliche 
Neuerung ist die Erweiterung der Verfahren 
auf Qualifikationen bzw. Staatsangehörige aus 
Ländern außerhalb der EU, den sog. Drittstaa-
ten. Außerdem sind hier auch beruflich qualifi-
zierte Fachkräfte in nicht reglementierten Aus-
bildungsberufen einbezogen. Die Anerkennung 
ist bei den nicht reglementierten Berufen zwar 
nicht Bedingung für die Berufsausübung, sie 
kann jedoch die Chancen auf eine adäquate Be-
schäftigung und den beruflichen Aufstieg erhö-
hen. Zudem ermöglicht sie z. B. den Zugang zu 
Meisterfortbildungen. Das Anerkennungsge-
setz enthält mit dem Berufsqualifikationsge-
setz ein neues Bundesgesetz. Es regelt die Ver-
fahren und Kriterien für die Prüfung der Gleich-
wertigkeit von ausländischen Berufsqualifikati-
onen mit dem jeweiligen deutschen Referenz-
beruf. Das Berufsqualifikationsgesetz ist insbe-
sondere für alle rund 330 Ausbildungsberufe 
im dualen System anwendbar. Ansonsten ist es 
nur dann von Belang, wenn die beruflichen 
Fachgesetze keine Anerkennungsregelungen 

enthalten. Das Anerkennungsgesetz enthält 
darüber hinaus Anpassungen und Änderungen 
in den berufsrechtlichen Fachgesetzen, z. B. 
der Handwerksordnung, der Bundesärzteord-
nung und dem Krankenpflegegesetz. 

Anerkennungsgesetze der Länder. Parallel 
dazu haben die Länder in enger Abstimmung 
durch eigene Anerkennungsgesetze ebenfalls 
entsprechende umfassende Rechtsansprüche 
für die durch Landesrecht geregelten Berufe, 
wie z. B. Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, In-
genieure und Architekten, geschaffen. 

Deutsche Qualifikationsrahmen. Ein weiteres 
Handlungsfeld in diesem Zusammenhang ist 
der Deutsche Qualifikationsrahmen, der basie-
rend auf dem Europäischen Qualifikationsrah-
men weiter umgesetzt werden soll. Berufliche 
sowie (Hoch-)Schulabschlüsse sollen entspre-
chend ihrer jeweiligen Kompetenzniveaus den 
acht Stufen des Deutschen Qualifikationsrah-
mens zugeordnet werden. Ziel ist, Qualifikatio-
nen auf europäischer und nationaler Ebene 
leichter vergleichen zu können. 

Beratungsstelle für Anerkennungssuchende. 
Zum 1. Februar 2020 ist bei der Zentralen Aus-
lands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bunde-
sagentur für Arbeit in Bonn die Zentrale Ser-
vicestelle Berufsanerkennung (ZSBA) geschaf-
fen worden. Die bundesweit zentrale Bera-
tungsstelle für Anerkennungssuchende, die 
sich im europäischen oder außereuropäischen 
Ausland befinden, soll die für die Gleichwertig-
keitsfeststellung und berufliche Anerkennung 
zuständigen Stellen entlasten und die Anerken-
nungssuchenden im Ausland durch Beratung 
so vorbereiten, dass die Anerkennungsverfah-
ren effizient, zügig und qualitätsgesichert ab-
laufen. 
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5.3.2 Digitalisierung und 
Technologie 

5.3.2.1 Digitale Wirtschaft 

Strategie „Digitalisierung gestalten“. Mit der 
Digitalen Agenda 2014–2017 hat die Bundesre-
gierung erste Konzepte zur Gestaltung des digi-
talen Wandels erarbeitet. In der laufenden Le-
gislaturperiode bis 2021 steht die strategische 
Umsetzung im Vordergrund. Dazu hat die Bun-
desregierung im November 2019 die Strategie 
„Digitalisierung gestalten“ verabschiedet. Ziel 
ist es, die Lebensqualität für alle Menschen in 
Deutschland weiter zu steigern, die wirtschaft-
lichen und ökologischen Potenziale zu entfal-
ten und den sozialen Zusammenhalt zu sichern. 
Die Strategie besteht aus fünf Handlungsfel-
dern: digitale Kompetenz, Infrastruktur und 
Ausstattung, Innovation und digitale Transfor-
mation, Gesellschaft im digitalen Wandel und 
moderner Staat. Das Thema Sicherheit ist als 
Querschnittsthema berücksichtigt. Mit Blick 
auf den modernen Staat sind überdies weitere 
Rahmenbedingungen und Initiativen von Rele-
vanz. Dazu zählen exemplarisch das Gesetz zur 
Förderung der elektronischen Verwaltung so-
wie zur Änderung weiterer Vorschriften (E-
Government-Gesetz) und das Onlinezugangs-
gesetz (OZG), mit dem Bund, Länder und Kom-
munen verpflichtet werden, bis Ende 2022 ihre 
Verwaltungsleistungen auch elektronisch über 
Verwaltungsportale anzubieten. Die Strategie 
legt ihren Schwerpunkt auf Maßnahmen, die 
die Digitalisierung in KMUs voranbringen. Die 
vom Bundeswirtschaftsministerium geförder-
ten Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren und 
das bundesweite Netzwerk „Mittelstand-Digi-
tal“ unterstützen den Mittelstand mit praxisna-
hen Sensibilisierungs-, Informations- und Qua-
lifikationsmaßnahmen bei der Digitalisierung. 
Mit dem bundesweiten Förderprogramm „go-
digital“ wird die IT-Beratung in KMUs geför-
dert. 

KI-Strategie. Ein weiterer wichtiger Meilen-
stein ist die von der Bundesregierung im No-
vember 2018 verabschiedete KI-Strategie. Sie 

soll den Forschungsstandort Deutschland si-
chern, die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft ausbauen und die vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten von KI in allen Be-
reichen der Gesellschaft fördern. 

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten. In einem 
weiteren Schritt will der Bund einen Beitrag 
dazu leisten, die Digitalökonomie aktiv zu ge-
stalten und zukunftsfähige Regeln für die digi-
tale Wirtschaft, Sharing Economy und digitale 
Plattformen aufzustellen. Mit der anstehenden 
10. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB-Digitalisierungsgesetz) 
soll der Ordnungsrahmen für eine digitalisierte 
Wirtschaft weiter verbessert werden. Der Digi-
tal-Gipfel (vormals Nationaler IT-Gipfel) und 
sein unterjähriger Prozess sind die zentrale 
Plattform für die Zusammenarbeit von Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bei 
der Gestaltung des digitalen Wandels in 
Deutschland. 

5.3.2.2 Technologiepolitik 

Deutschland ist ein Land mit geringen Rohstoff-
vorkommen und einem hohen Lohnniveau. Ein 
dauernder Zuwachs an technischem Know-
how und Wissen ist essentiell, um im internati-
onalen Wettbewerb bestehen zu können. Die 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Univer-
sitäten, Forschungseinrichtungen und gewerb-
lichen Unternehmen hat daher eine große Be-
deutung für den Standort Deutschland. 

Im Rahmen der Technologiepolitik des Bundes 
wird daher die Forschung und Entwicklung so-
wie die Umsetzung und der Einsatz neuer Tech-
nologien auf vielfältige Weise gefördert. 

Maßnahmen der Technologiepolitik betreffen 
unter anderem die Schaffung günstiger, inno-
vationsfördernder Rahmenbedingungen durch 
eine Verbesserung der wirtschaftlichen und 
technischen Infrastruktur wie etwa Technolo-
giezentren oder Technologieparks oder durch 
Bereitstellung von Beteiligungskapital für 
junge, innovative Unternehmen. Weitere Maß-
nahmen sind die Gewährung von Subventio-
nen, Steuervergünstigungen und zinsgünstigen 
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Krediten, z. B. dem ERP-Innovationsprogramm, 
an Unternehmen, die sich mit Forschung und 
Entwicklung in zentralen Technologieberei-
chen wie Kommunikations-, Gen-, Laser- oder 
Biotechnologie befassen. 

5.3.3 Energie und Klima 

Umbau der Energieversorgung. Eine umwelt-
verträgliche, sichere und bezahlbare Energie-
versorgung zu schaffen, die gleichzeitig auf Ak-
zeptanz stößt, ist eine enorme Herausforde-
rung. Deutschlands Energieversorgung wird 
seit 2011 grundlegend umgestellt: weg von 
nuklearen und fossilen Brennstoffen hin zu er-
neuerbaren Energien und mehr Energieeffizi-
enz. Deutschland wird bis Ende 2022 aus der 
Nutzung der Kernenergie aussteigen, der Aus-
stieg aus der Kohleverstromung bis 2038 
wurde beschlossen. Im Gegenzug soll bis 2030 
der Anteil der erneuerbaren Energien auf 65 % 
des Bruttostromverbrauchs steigen und der 
Primärenergieverbrauch gegenüber 2008 um 
30 % sinken. Eine nationale CO2-Bepreisung für 
die Sektoren „Wärme“ und „Verkehr“ wird ab 
2021 eingeführt. Bis 2050 soll „weitgehende“ 
Treibhausgasneutralität erreicht werden. Zum 
1. Januar 2020 trat erstmals ein Bundesklima-
schutzgesetz in Kraft. 

Bezahlbarkeit. Die hohen Strompreise entwi-
ckeln sich mehr und mehr zu einem Problem 
für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirt-
schaftsstandorts. Ein erster richtiger Schritt ist 
daher die Senkung der EEG-Umlage. Erforder-
lich sind allerdings weitergehende Maßnah-
men wie die Senkung der Stromsteuer auf das 
europarechtliche Mindestmaß und die Sen-
kung der Übertragungsnetzentgelte durch jähr-
lichen Bundeszuschuss. 

Versorgungssicherheit. Die Sicherheit der 
Energieversorgung hat höchste Priorität. Be-
sonders Strom muss überall und jederzeit ver-
fügbar sein. Voraussetzung dafür ist, dass der 
Bedarf zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden 
kann und ein ausreichend dimensioniertes 
Stromnetz zur Verteilung existiert. Bayern setzt 
sich daher beim Bund für die Schaffung eines 

systematischen Investitionsrahmens, der be-
reits die Vorhaltung gesicherter Leistung ver-
gütet, und für die vollständige Realisierung der 
besonderen netztechnischen Betriebsmittel in 
Höhe von 1,2 Gigawatt ein. 

Energieeffizienz. Die Bundesregierung hat im 
Dezember 2019 die Energieeffizienzstrategie 
2050 verabschiedet: Sie bündelt eine Vielzahl 
wirksamer Effizienzmaßnahmen für die Dekade 
2021–2030 im neuen Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz (NAPE 2.0). Mit der Strategie 
initiiert das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie außerdem einen breit angelegten 
Stakeholderprozess „Roadmap Energieeffizi-
enz 2050“. Ein Gebäudeenergiegesetz wurde 
verabschiedet und enthält weitgehend die bay-
erischen Positionen: Wirtschaftlichkeit, Bür-
gerfreundlichkeit, Technologieoffenheit, Be-
zahlbarkeit. Die steuerliche Förderung der 
energetischen Gebäudemodernisierung wurde 
im Dezember 2019 beschlossen und griff damit 
eine langjährige Forderung Bayerns auf. 

5.3.4 Government 

Während die Politik die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen gestaltet, gehört sie selbst 
bzw. die Governance dahinter – das politische 
System – selbst zum Rahmen, in dem sich Un-
ternehmen bewegen. Tatsächlich stellen 
schlanke und effiziente Strukturen und klare 
und faire Verhältnisse in Staat, Verwaltung und 
Gemeinde einen weiteren wichtigen Standort-
faktor dar und werden u. a. mit Entlastungen 
durch Deregulierung sowie transparentem und 
fairem Wettbewerb im öffentlichen Auftrags-
wesen und durch Wettbewerbsschutzrecht an-
gestrebt. 

5.3.4.1 Deregulierung 

Arbeitsprogramme Bürokratieabbau und bes-
sere Rechtsetzung. Die Bundesregierung be-
trachtet das Thema „Bürokratie“ als eine Dau-
eraufgabe. Seit 2006 wurden mehrere Arbeits-
programme mit dem Inhalt „Bürokratieabbau 
und bessere Rechtsetzung“ beschlossen. Durch 
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konkrete Vereinfachungsprojekte soll der be-
stehende bürokratische Aufwand für Bürger, 
Unternehmen und Verwaltung weiter verrin-
gert werden. Das aktuelle Arbeitsprogramm 
2018 umfasst über 50 konkrete Maßnahmen. 

One in, one out (OIOO)-Regel. Seit Anfang 
2015 gibt es eine Bürokratiebremse. Nach dem 
Prinzip „One in, one out“ werden Belastungen 
für die Wirtschaft dauerhaft begrenzt, indem 
jedes Bundesministerium in gleichem Maße 
Belastungen abbaut, wie durch neue Regelun-
gen zusätzliche Belastungen entstehen. Seit ih-
rer Einführung Anfang 2015 konnte die Wirt-
schaft beim laufenden Erfüllungsaufwand in 
Höhe von rund 1,9 Mrd. Euro139 entlastet wer-
den (Stand 30. Juni 2019). 

Berücksichtigung von KMU. Um die Belange 
kleiner und mittelständischer Unternehmen 
verstärkt berücksichtigen zu können, hat die 
Bundesregierung auf der Grundlage des euro-
päischen Small Business Acts einen KMU-Test-
leitfaden erstellt, in dem die Auswirkungen von 
Rechtsvorschriften auf KMU systematisch be-
wertet werden. So sollen Belastungen im Vor-
feld identifiziert und verhindert werden. Dieser 
Leitfaden ist seit Januar 2016 verpflichtend an-
zuwenden. 

EU-ex-ante-Verfahren. Über die Hälfte der ge-
setzlichen Folgekosten in Deutschland werden 
durch die Gesetzgebung der EU verursacht. Da-
mit von neuen EU-Gesetzen von vornherein 
möglichst keine unnötigen Belastungen für 
Bürger und Wirtschaft ausgehen, wird seit Ja-
nuar 2016 das EU-ex-ante-Verfahren angewen-
det. Bei signifikanten Wirkungen sind die Res-
sorts aufgefordert, eigene, für Deutschland 
geltende Folgenabschätzungen vorzunehmen. 
Die Bundesregierung bringt dann die gewonne-
nen Erkenntnisse in Brüssel ein, wenn über das 
jeweilige Gesetz beraten und verhandelt wird. 

Lebenslagenbefragungen. Trotz nachweisba-
rer Erfolge beim Bürokratieabbau merken viele 
Unternehmen im Alltag keine Entlastung. Um 
die subjektive Spürbarkeit stärker in den Fokus 

zu rücken, führt das Statistische Bundesamt im 
Auftrag der Bundesregierung ergänzend zur 
Bürokratiekostenmessung regelmäßig Lebens-
lagenbefragungen zur Zufriedenheit der Unter-
nehmen mit Behörden und deren Dienstleis-
tungen durch. Während für die Ämter v. a. die 
jeweiligen Rechtsgrundlagen im Fokus stehen, 
liegt das Augenmerk der betroffenen Unter-
nehmen auf ihrer speziellen Lebenslage. Die 
befragten Firmen bewerten, wie zufrieden o-
der unzufrieden sie mit der Zusammenarbeit 
mit den von ihnen kontaktierten Behörden wa-
ren. Dieser Ansatz ergänzt die objektive Ermitt-
lung der Bürokratiekosten und des Erfüllungs-
aufwands um eine subjektive Komponente. 
Bislang wurden drei Lebenslagenbefragungen 
durchgeführt (2015, 2017 und 2019). Aus den 
Erkenntnissen der Befragungen wurden Maß-
nahmen abgeleitet, die sich in den Arbeitspro-
grammen „Bessere Rechtsetzung“ 2016 und 
2018 finden. 

Bürokratieentlastungsgesetze (BEG). Um das 
Ausmaß der bürokratischen Anforderungen 
abzubauen, hat die Bundesregierung in den 
letzten Jahren drei Bürokratieentlastungsge-
setze auf den Weg gebracht. 

 Erstes Bürokratieentlastungsgesetz. Der 
Fokus des BEG I, das vollumfänglich zum 1. 
Januar 2016 in Kraft trat, liegt auf der Ent-
lastung von Gründungen und jungen Un-
ternehmen. Das Entlastungsvolumen be-
trug rund 700 Mio. Euro. 

 Zweites Bürokratieentlastungsgesetz. Der 
Fokus des BEG II, das im Juli 2017 in Kraft 
trat, liegt auf der Entlastung von mittel-
ständischen kleinen Unternehmen. Das 
Entlastungsvolumen wird auf ca. 360 Mio. 
Euro geschätzt. 

 Drittes Bürokratieentlastungsgesetz. Der 
Fokus des BEG III, das zu großen Teilen im 
Januar 2020 in Kraft trat, liegt auf der Ver-
einfachung von Verfahren und der Entlas-
tung v. a. mittelständischer Unternehmen. 

139 Jahresbericht 2019 des Nationalen Normenkontrollrats „We-
niger Bürokratie, bessere Gesetze“ 
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Das BEG III hat das bislang größte Entlas-
tungsvolumen für die Wirtschaft (1,1 Mrd. 
Euro pro Jahr). 

E-Government – Onlinezugangsgesetz (OZG). 
Ein zentrales Instrument der Entbürokratisie-
rung ist die Digitalisierung der Verwaltung. Das 
OZG fordert, alle Verwaltungsleistungen auch 
digital bis Ende 2022 anzubieten. 

5.3.4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Realistische Chance für KMU. Die Grundsätze 
des fairen Wettbewerbs, der Transparenz und 
Gleichbehandlung liegen im besonderen Inte-
resse mittelständischer Bieterunternehmen. 
Auch kleine und mittlere Unternehmen müs-
sen eine realistische Chance beim Wettbewerb 
um einen öffentlichen Auftrag erhalten. Von 
entscheidender Bedeutung sind der Zugang 
zum Wettbewerb und eine echte Zuschlags-
chance durch die geeigneten Rahmenbedin-
gungen. Gerade hohe Auftragsvolumina oder 
hohe Anforderungen an die Eignung (z. B. Min-
destumsätze) können kleine und mittelständi-
sche Unternehmen schnell überfordern und 
von der Abgabe eines Angebots abschrecken. 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB). Das GWB enthält die zentralen Vor-
schriften für großvolumige Auftragsvergaben, 
die bestimmte von der EU festgelegte Schwel-
lenwerte überschreiten. Danach ist der öffent-
liche Auftraggeber verpflichtet, Aufträge in 
Fach- und Teillose aufzuteilen. Darüber hinaus 
können kleinere und mittlere Unternehmen 
Bietergemeinschaften bilden und Subunter-
nehmer einbeziehen, um sich um größere Auf-
träge zu bewerben, die sie ansonsten nicht al-
leine bewältigen könnten. 

Vergaberechtsreform. Zudem wurde im Rah-
men der Vergaberechtsreform im Jahr 2016 
kleinen und mittleren Unternehmen der Nach-
weis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit er-
leichtert. Soweit öffentliche Auftraggeber ei-
nen Mindestumsatz zum Nachweis der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit verlangen, gilt 
hierfür eine Höchstgrenze des Zweifachen des 
geschätzten Auftragswerts. 

5.3.4.3 Wettbewerbsschutz 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB). Die bayerische Mittelstandspolitik 
trägt der zentralen Bedeutung eines funktions-
fähigen Wettbewerbs als Eckpfeiler der Sozia-
len Marktwirtschaft aktiv Rechnung. Sie unter-
stützt aktuell die Bemühungen des Gesetzge-
bers, mit einer 10. Novellierung das bewährte 
GWB für die Herausforderungen der Digi-
talökonomie zu wappnen und die Missbrauchs-
aufsicht maßvoll zu modernisieren. 

Konzept der Intermediationsmacht. So ist be-
absichtigt, bei der Bewertung der Marktstel-
lung von Unternehmen künftig auch auf den 
Zugang zu Daten in allen Wirtschaftsbereichen 
abzustellen. Über das Konzept der sog. Inter-
mediationsmacht soll künftig der Vermittler-
und Steuerungsfunktion von Plattformen beim 
Zugang zu Beschaffungs- und Absatzmärkten 
besser Rechnung getragen werden. 

Vertikal integrierten Unternehmen mit überra-
gender marktübergreifender Bedeutung kann 
künftig eine Selbstbevorzugung im Vergleich zu 
Wettbewerbern als diskriminierendes Verhal-
ten verboten werden. 

Fairer und starker Wettbewerb. Weiterge-
hend kann auch ein Aufrollen („Hebeln“) von 
Märkten mit nicht-leistungswettbewerblichen 
Mitteln untersagt werden. Das GWB zielt nicht 
darauf ab, die Durchsetzung besonders starker 
Marktteilnehmer zu verhindern; vielmehr sol-
len nur unfaire Methoden gegen den Leistungs-
wettbewerb bekämpft werden. Durch bessere 
Sicherstellung der Interoperabilität von Pro-
dukten und Leistungen und der Portabilität von 
Daten sollen die Verbraucher leichter den An-
bieter wechseln können und der Wettbewerb 
gestärkt werden. 

Datenzugangsanspruch. Aufgrund der strate-
gischen Bedeutung von Daten für die Digi-
talökonomie will die 10. GWB-Novelle unter 
bestimmten Voraussetzungen einen kartell-
rechtlichen Datenzugangsanspruch schaffen. 
Die Weigerung eines Unternehmens, einem 
anderen Unternehmen Zugang zu seinen Daten 
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zu gewähren, soll unter Umständen als miss-
bräuchliches Verhalten eingestuft werden kön-
nen. 

Schutz von Daten und Geschäftsgeheimnis-
sen. Bayern hat sich demgegenüber stets dafür 
ausgesprochen, Kartellrecht und Datenschutz-
recht parallel weiter zu entwickeln. Die wich-
tigste Währung bleibt auch in der Digitalökono-
mie das Vertrauen von Bürgern und Unterneh-
men, dass sie Herr ihrer Daten und Geschäfts-
geheimnisse bleiben. Garantenpflichten dür-
fen nicht relativiert werden, Investitionen müs-
sen Vertrauensschutz genießen und mittelbare 
Innovationsförderungspflichten lehnt die baye-
rische Wirtschaft zu Recht ab. 

Schon im Rahmen der Länderanhörung zur 10. 
GWB-Novelle machte Bayern gegenüber dem 
Bund deutlich, dass bei der Frage des Datenzu-
gangs nicht nur das Rechtsverhältnis zwischen 
dateninnehabendem Unternehmen und da-
tenbegehrendem Unternehmen betrachtet 
werden darf. Das dateninnehabende Unter-
nehmen generiert diese Ressource in den sel-
tensten Fällen alleine, sondern in der Regel 
sind auch Dritte betroffen – weil personenbe-
zogene Daten erhoben werden oder weil Daten 
von Maschinen ausgelesen werden, die bei ei-
nem dritten Unternehmen im Einsatz sind. 
Selbst rein technische Daten, etwa über Ma-
schinenlaufzeiten, bergen mitunter Geschäfts-
geheimnisse, die es zu schützen gilt. Bayern hat 
daher gefordert, den kartellrechtlichen Daten-
zugangsanspruch in einen sachgerechten Aus-
gleich mit der Datenschutz-Grundverordnung 
und dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsge-
heimnissen zu bringen. Der Vorstellung des 
Bundes, sämtliche Details des Datenzugangs 
der Rechtsprechung und Rechtsanwendung zu 
überlassen, widersprach Bayern und vertrat 
den Standpunkt, dass der Gesetzgeber selbst 
die wesentlichen Wertentscheidungen treffen 
müsse. 

Faire Lösung für dateninnehabende Unter-
nehmen. Bayern mahnte an, dass die materiel-
len oder immateriellen Investitionen der da-
teninnehabenden Unternehmen in den Aufbau 
ihrer Datenpools bei der Entscheidung, ob Da-

tenzugang gewährt werden muss, Berücksich-
tigung finden müssen. Auch darf der Anspruch 
auf Datenzugang nicht zu einem Abwälzen des 
Prognoserisikos für späteren Markterfolg auf 
die dateninnehabenden Unternehmen führen. 

5.3.5 Infrastruktur 

5.3.5.1 Verkehrsinfrastruktur 

Eine leistungsfähige und gut ausgebaute Infra-
struktur aller Verkehrsträger ist Grundlage für 
eine mobile und weitgehend arbeitsteilig orga-
nisierte Gesellschaft. Sie ist Lebensader eines 
starken und dynamischen Wirtschaftsstandor-
tes Deutschland. Sie ist zudem zentrale Voraus-
setzung für Wachstum und Beschäftigung, ge-
rade auch im Mittelstand. 

Der Bund hat seine Verkehrsinvestitionen für 
Straße, Schiene, Wasserstraße und Kombinier-
ten Verkehr in den letzten Jahren deutlich von 
rund 10,1 Mrd. Euro im Jahr 2012 auf rund 
15 Mrd. Euro im Jahr 2019 gesteigert. Diese 
Mittel werden schwerpunktmäßig zum Erhalt 
und Ausbau der Infrastruktur eingesetzt. 

Bundesverkehrswegeplan. Wichtigste Grund-
lage für die Weiterentwicklung der Bundesver-
kehrswege ist der Bundesverkehrswegeplan 
2030 (BVWP 2030). Er erfasst die Verkehrsträ-
ger Straße, Schiene und Wasser, sofern sie in 
Bundeszuständigkeit fallen. Der BVWP 2030 
gilt für den Zeitraum bis 2030 und umfasst Aus-
und Neubauprojekte inklusive Erhaltungsmaß-
nahmen. Ein Schwerpunkt ist die Beseitigung 
von Engpässen auf Hauptachsen und in wichti-
gen Verkehrsknoten. Erstmals hat der Bund im 
BVWP 2030 die Devise „Erhalt vor Neubau“ 
ausgegeben. 

Der aktuelle BVWP 2030 beinhaltet beim Ver-
kehrsträger Straße ein Gesamtprojektvolumen 
für Bayern in Höhe von rund 18,5 Mrd. Euro. 
Der Anteil Bayerns an den bundesweit bis 2030 
geplanten Investitionen in die Bundesfernstra-
ßen liegt bei 17,4 %, so hoch wie nie zuvor. Ne-
ben vielen wichtigen Neu- und Ausbauprojek-
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ten, mit denen insbesondere vorhandene Lü-
cken geschlossen und Engpässe beseitigt wer-
den, enthält der BVWP aber auch zahlreiche 
Ortsumgehungen, mit denen die Lebensquali-
tät und die Verkehrssicherheit erhöht werden 
kann. Auch im Bereich Schiene entfallen rund 
ein Drittel der geplanten Projekte auf Bayern o-
der haben einen engen Bayern-Bezug. im Be-
reich der Bundeswasserstraßen werden bun-
desweit Projekte mit Gesamtkosten von fast 
8 Mrd. Euro dargestellt. Zwei Vorhaben des 
Vordringlichen Bedarfs liegen in Bayern: eine 
Fahrrinnenvertiefung des Untermains von der 
Rheinmündung bis Aschaffenburg und der Aus-
bau der Donau im Abschnitt Straubing-Vilsh-
ofen. 

Luftverkehrskonzept 2017. Mit dem vom Bun-
desverkehrsministerium erstellen Luftver-
kehrskonzept strebt die Bundesregierung an, 
für die Luftverkehrswirtschaft faire Rahmenbe-
dingungen im Einklang mit europäischen und 
internationalen Regelungen zu schaffen. Zwölf 
Flughäfen im besonderen Bundesinteresse (da-
runter München, Nürnberg und Oberpfaffenh-
ofen) wurden identifiziert. Dabei wurden Teile 
der deutschen Luftverkehrswirtschaft wie bei-
spielsweise die Geschäftsluftfahrt und klei-
nere, regionale Flughäfen, die durchaus von 
luft-verkehrlicher Bedeutung sein können, 
nicht vertieft betrachtet. 

Nach dem Luftverkehrskonzept sind eine Reihe 
von Maßnahmen zur Stärkung und Sicherung 
des Luftverkehrsstandorts Deutschland gebo-
ten, u. a. im Bereich der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen. Eine bedarfsgerechte Kapa-
zitätserweiterung der Flughäfen soll auch in Zu-
kunft möglich sein. Der Verbesserung der Inter-
modalität an den Flughafenstandorten ist be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. Mit einer 
zielgerichteten Förderung von industrieller 
Forschung soll die Verbesserung der Treibstoff-
Effizienz, die Emissionsminderung, die Lärmre-
duzierung, die Entwicklung ökoeffizienter Flug-
verfahren und die Herstellung alternativer 
Kraftstoffe und Antriebsarten unterstützt wer-
den. 

5.3.5.2 Digitale Infrastruktur 

Breitbandförderung. Im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung von 2018 wurde das vorran-
gige Ziel einer flächendeckenden Erweiterung 
der Gigabit-Netze bis 2025 gesetzt, welches 
durch ein Maßnahmenpaket für den Ausbau di-
gitaler Infrastruktur erreicht werden soll. Ein 
Breitbandförderprogramm des Bundes stößt 
den Ausbau von Glasfasernetzen in unversorg-
ten Gebieten an. Zudem soll künftig eine Gi-
gabitversorgung in den Regionen gefördert 
werden, die mit schnellem Internet versorgt, 
aber noch nicht gigabitfähig erschlossen sind. 
Prioritär werden u. a. Gewerbegebiete ans 
Glasfasernetz angeschlossen. 

Mobilfunkstrategie. Im November 2019 hat 
die Bundesregierung eine Mobilfunkstrategie 
verabschiedet, die auch ein Förderprogramm 
umfasst. Ziel ist es, eine flächendeckende Ver-
sorgung mit mobilen Sprach- und Datendiens-
ten (LTE/4G) sicherzustellen. Zur Umsetzung 
soll eine Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft 
gegründet werden. Eine Kommunikationsiniti-
ative zu Gesundheitsfragen soll den Ausbau be-
gleiten. 

5.3.5.3 Energieinfrastruktur 

Herausforderungen und Lösungsansätze. Das 
Ziel der Bundesregierung, die Energieversor-
gung grundlegend umzustellen, hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur. 
Dies betrifft Erzeugungsanlagen, Netze, Spei-
cher und Verbrauchseinheiten gleichermaßen. 
Die Erzeugungsstruktur ist in Deutschland von 
einem schrittweisen Umstieg von wenigen 
zentralen Kraftwerken auf Basis nuklearer und 
fossiler Brennstoffe hin zu einer Vielzahl von 
dezentralen Erzeugungseinheiten auf Basis er-
neuerbarer Energien geprägt. Dies erfordert ei-
nen Um- und Ausbau der Netzinfrastruktur. 

Bayerische Forderungen. Die Bayerische 
Staatsregierung setzt sich im Rahmen ihrer 
Mitwirkungsmöglichkeiten auf Bundesebene 
für eine sicherere, bezahlbare und nachhaltige 
Energieversorgung auch des bayerischen Mit-
telstands ein. U. a. macht sich der Freistaat 
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stark für eine umfassende und vorausschau-
ende Versorgungssicherheitsanalyse des Bun-
des, welche einen möglichen Bedarf an zusätz-
licher gesicherter Leistung in Süddeutschland 
quantifizieren soll. Falls notwendig, ist auf Ba-
sis dieser Ergebnisse ein effizienter Anreizme-
chanismus für Investitionen in gesicherte Leis-
tung zu entwickeln (vormals auch als Kapazi-
tätsmechanismus diskutiert). Für extreme Not-
fallsituationen im Stromnetz will die Bayeri-
sche Staatsregierung weiterhin erreichen, dass 
die vom Bund ausgeschriebenen und der Netz-
stabilisierung dienenden sog. „besonderen 
netztechnischen Betriebsmittel“ zeitnah reali-
siert werden. 

5.4 Entwicklung der Rahmen-
bedingungen in Bayern 

Der Bayerischen Staatsregierung sind die Rah-
menbedingungen für mittelständische Unter-
nehmen im Freistaat ein vordringliches Anlie-
gen. Dafür bringt sie sich nicht nur in EU- und 
Bundesgesetzvorhaben ein, sondern schafft 
auch mit landesweiten Initiativen zusätzliche 
Spielräume. 

Nicht nur zur Sicherung der globalen Wettbe-
werbsfähigkeit stellen die Themen Fachkräfte-
sicherung und Demografie eine wesentliche 
Herausforderung für den bayerischen Mittel-
stand dar. Auch bei den Themen Digitalisierung 
und Technologie, Energie und Klima Govern-
ment sowie Infrastruktur und Landesentwick-
lung arbeitet die Bayerische Staatsregierung an 
der kontinuierlichen Verbesserung der Rah-
menbedingungen für den bayerischen Mittel-
stand. Die Corona-Pandemie stellt dabei eine 
neue Herausforderung dar, deren Bewältigung 
nur mit massiver Unterstützung des Mittel-
stands gelingen kann. 

5.4.1 Fachkräfte und Demografie 

Zukunftsherausforderung Fachkräfte und De-
mografie. Fachkräftegewinnung bleibt eine der 
größten Zukunftsherausforderungen für die 
bayerische Wirtschaft. Hintergrund dafür sind 
das stetige Wirtschaftswachstum und die da-
mit einhergehende wachsende Nachfrage nach 
Fachkräften in Verbindung mit dem demografi-
schen Wandel, was in vielen Teilen Bayerns zur 
Vollbeschäftigung geführt hat (vgl. Kap. 2.5). 
Dank einer gestiegenen Erwerbsbeteiligung – 
die durchschnittliche Erwerbstätigenquote lag 
in Deutschland im Jahr 2015 bei 73,8 % und im 
Jahr 2018 bei 75,9 %140 – sowie der hohen (Bin-
nen-)Zuwanderung der letzten Jahre141 konnte 
der demografische Rückgang der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter bislang ausgeglichen 
werden. Dies zeigen auch die Arbeitsmarktbe-
rechnungen, die zu deutlich positiveren Prog-
nosen kommen als noch vor einigen Jahren142. 
Diese Prognosen setzten allerdings voraus, 
dass die Erwerbsquote weiter steigt und die Zu-
wanderung auf einem hohen Niveau anhält. 

Qualifikationen, Regionen, Branchen. Trotz-
dem wird die Suche nach qualifizierten Arbeits-
kräften für die bayerische Wirtschaft in Zukunft 
noch größere Bedeutung haben. Bereits heute 
treten bei bestimmten Qualifikationen und in 
einigen Regionen und Branchen Arbeitskräf-
teengpässe auf. Auch hinsichtlich der Qualifika-
tion der benötigten Arbeitskräfte bestehen 
deutliche Unterschiede. So wird für Bayern im 
Jahr 2030 der überwiegende Teil der benötig-
ten Fachkräfte aus dem Bereich der beruflich 
Qualifizierten kommen143. Im Bereich der Be-
rufsausbildung machen sich dabei die ersten 
geburtenschwachen Jahrgänge bemerkbar. Es 
gibt seit einigen Jahren mehr Lehrstellen als 
Bewerber. Ausbildungsplätze bleiben daher 
teilweise unbesetzt (vgl. Kap. 2.6). Ein geän-
dertes Bildungsverhalten mit einem deutlichen 
Trend zur Akademisierung verstärkt dies. Um 
die berufliche Bildung als gleichwertige Alter-
native zu stärken, hat die Bayerische Staatsre-
gierung die „Allianz für starke Berufsbildung in 

140 Vgl. DESTATIS – Statistisches Bundesamt (2020). 143 Vgl. IHK-Fachkräftemonitor Bayern: Online-Tool des Bayeri-
141 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2019). schen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) e.V., abruf-
142 Vgl. Prognos AG (2014). bar unter http://www.ihk-fachkraeftemonitor-bayern.de/. 
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Bayern“ (vgl. Kap. 6.5.2) initiiert und am 16. 
Oktober 2019 neu unterzeichnet. 

Anerkennung ausländischer Berufsqualifikati-
onen. Auch die Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen leistet einen Beitrag zur 
Fachkräftesicherung. Das bayerische Anerken-
nungsgesetz ist am 1. August 2013 in Kraft ge-
treten. Es ergänzt das Anerkennungsgesetz des 
Bundes (vgl. Kap. 5.3.1.4) und den darin gere-
gelten allgemeinen und umfassenden Rechts-
anspruch auf Überprüfung der Gleichwertig-
keit eines ausländischen Berufsabschlusses mit 
einem deutschen Referenzberuf für die im Frei-
staat Bayern landesrechtlich geregelten Be-
rufe. Nach den Erhebungen des Bayerischen 
Landesamtes für Statistik und des Statistischen 
Bundesamtes wurden im Jahr 2018 bayernweit 
7.468 Neuanträge auf Anerkennung der Gleich-
wertigkeit mit bundesrechtlich und landes-
rechtlich geregelten Berufen gestellt. Mehr als 
drei Viertel aller Anträge entfallen auf Aner-
kennung eines reglementierten Referenzberu-
fes. Dies dürfte v. a. darin begründet sein, dass 
bei reglementierten Berufen eine erfolgreiche 
Anerkennung der Berufsqualifikation die Vo-
raussetzung zur Ausübung des Berufes in 
Deutschland ist. Bei den nicht reglementierten 
Berufen geht es am häufigsten um die Aner-
kennung von Berufsabschlüssen im Bereich der 
Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe. 

Erweiterung des Hochschulzugangs. Darüber 
hinaus spielt die Durchlässigkeit zwischen be-
ruflicher und akademischer Ausbildung eine 
wichtige Rolle für die Deckung zukünftiger Be-
darfe. In Bayern können auch qualifizierte Be-
rufstätige studieren. Zum Wintersemester 
2009/2010 wurden die Zugangsmöglichkeiten 
erheblich erweitert. So wird nunmehr folgen-
den Personen der allgemeine Hochschulzugang 
eröffnet, sofern ein Beratungsgespräch an der 
Hochschule absolviert wurde: 

 Meistern, 

 Absolventen einer gleichgestellten berufli-
chen Fortbildungsprüfung und 

 Absolventen einer Fachschule oder Fach-
akademie. 

Darüber hinaus wird beruflich Qualifizierten 
der fachgebundene Hochschulzugang eröffnet, 
wenn nach erfolgreichem Abschluss einer min-
destens zweijährigen Berufsausbildung und an-
schließender in der Regel mindestens dreijähri-
ger hauptberuflicher Berufspraxis – jeweils in 
einem dem angestrebten Studiengang fachlich 
verwandten Bereich – die Hochschule die Stu-
dienneigung festgestellt hat. Dies kann nach 
Wahl der Hochschule entweder in einem be-
sonderen Prüfungsverfahren oder durch ein 
nachweislich erfolgreich absolviertes Probe-
studium von mindestens einem Jahr erfolgen. 
Vor Durchführung des Prüfungsverfahrens o-
der vor Aufnahme des Probestudiums findet 
ein Beratungsgespräch an der Hochschule 
statt. Die Zahl der Studienanfänger entwickelte 
sich im Berichtszeitraum sehr positiv: Im Jahr 
2009 begannen knapp 520 Personen ein Stu-
dium, 2010 waren es schon 850 und im Jahr 
2019 knapp 1.770. Ein Hindernis bei der Durch-
lässigkeit liegt noch darin, dass das akademi-
sche bzw. das berufliche Bildungssystem kein 
einheitliches Nachweisverfahren für erbrachte 
Leistungen verwenden. Es wird daher eine Ver-
gleichbarkeit und Anerkennung zwischen be-
ruflichen und hochschulischen Bildungsleistun-
gen angestrebt. 

Fachkräftesicherung. Die Zukunft steht und 
fällt mit einer ausreichenden Zahl an gut quali-
fizierten Fachkräften, zumal eine erhöhte Ar-
beitsproduktivität des zur Verfügung stehen-
den Fachkräftepotenzials dem Fachkräfteman-
gel gesamtwirtschaftlich entgegengewirkt. Um 
diese Zukunftsaufgabe bewältigen zu können, 
benötigt der Mittelstand die Unterstützung 
durch Wirtschaftsverbände und Kammern so-
wie der Wirtschaftspolitik. Es bestehen ver-
schiedene Möglichkeiten, einem Fachkräfte-
mangel entgegenzusteuern. Hierzu gehören 
die Erhöhung der Erwerbstätigkeit bestimmter 
Personengruppen ebenso wie die Vermeidung 
von Abwanderung und die Förderung unter-
nehmerischer Initiative. Besonders wichtig bei 
der langfristigen Mobilisierung des inländi-
schen Arbeitskräftepotenzials ist, alle Bevölke-
rungsgruppen für die Bedeutung lebenslangen 
Lernens und für mehr Beteiligung an Weiterbil-
dungen zu sensibilisieren. 
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5.4.2 Digitalisierung und 
Technologie 

5.4.2.1 Digitale Zukunftsagenda 

Strategie „Bayern Digital.“ Wie kaum ein ande-
res Bundesland hat Bayern schon frühzeitig die 
Chancen der Digitalisierung erkannt und die 
politischen Weichen mit nationaler Strahlkraft 
gestellt. Mit der Strategie „Bayern Digital“ hat 
die Bayerische Staatsregierung ein Investitions-
programm aufgelegt, das mit rund 6 Mrd. Euro 
bis 2022 für Forschung und Vernetzung, Mittel-
stand, Gründer und Infrastruktur die Grund-
lage für mehr Wachstum und Investition 
schafft. Bayern gestaltet damit den digitalen 
Wandel und sichert die digitalen Chancen für 
die Menschen im Freistaat. Ziel ist es, Arbeits-
plätze und nachhaltigen Wohlstand für den 
Freistaat Bayern zu sichern und Bayern zur Leit-
region des digitalen Aufbruchs zu machen. Die 
wirtschaftspolitischen Projekte sollen 

 die Anwendung digitaler Technologien in 
konkreten Einsatzfeldern der Wirtschaft 
unterstützen, 

 die digitale Infrastruktur und Standortqua-
lität in ganz Bayern verbessern, um wirt-
schaftliche Entwicklung überall im Land zu 
ermöglichen, 

 digitale Zukunftstechnologien in allen Tei-
len der Wirtschaft fördern – vom Hand-
werk über den kleinen Mittelstand bis hin 
zum industriellen Mittelstand – und 

 insbesondere auch dem Mittelstand und 
Gründern zugutekommen. 

Ergänzt werden die Maßnahmen durch Aktivi-
täten in Zukunftsfeldern wie künstliche Intelli-
genz, 3D-Druck, 5G-Mobilfunk, autonomes 
Fahren, Cyber-Security, Mikrosystemtechnik, 
E-Health und Assistenzrobotik. Die Ziele wer-
den zudem durch bewährte Aktivitäten unter-
stützt, wie die Technologieförderprogramme, 
etwa dem das Bayerischen Verbundfor-
schungsprogramm – Förderlinie Digitalisie-
rung, die Vernetzung über verstärkte Cluster-
aktivitäten im Bereich Industrie 4.0 und die 

Stärkung der Internationalisierung bayerischer 
Unternehmen. 

Bayerisches Digitalministerium. Mit der Grün-
dung eines Bayerischen Staatsministerium für 
Digitales im Zuge der Regierungsbildung am 12. 
November 2018 unterstreicht Bayern die fun-
damentale Bedeutung des digitalen Wandels. 
Das Digitalministerium ist das erste dieser Art 
in Deutschland. Es ist Denkfabrik der Digitali-
sierung in Bayern und kümmert sich um Grund-
satzangelegenheiten, Strategie und Koordinie-
rung. 

Hightech Agenda Bayern. Bayerns Strategie 
wird kontinuierlich konkretisiert und weiter-
entwickelt. Um die Digitalisierung und Spitzen-
technologien in Bayern weiter voranzutreiben, 
hat der Freistaat 2019 daher die Modernisie-
rungsoffensive „Hightech Agenda Bayern“ ge-
startet. Sie setzt kraftvoll auf der erfolgreichen 
Strategie „Bayern Digital“ auf. Als Meilenstein 
für die technologisch-wissenschaftliche Ent-
wicklung Bayerns gibt die Hightech Agenda 
Bayern die Marschrichtung für die kommenden 
Jahre vor. Sie stellt insgesamt 2 Mrd. Euro be-
reit zur Förderung von Spitzentechnologien, für 
Investitionen in Hochschulen und Forschung 
sowie zur Stärkung des Mittelstands. Beson-
ders hervorzuheben ist dabei die Planung eines 
Kompetenznetzwerkes zum Thema „künstliche 
Intelligenz“ für ganz Bayern, u. a. mit 100 
neuen KI-Lehrstühlen. Dabei soll sich München 
zu einem KI-Zentrum von Weltrang entwickeln. 
Gleichzeitig sollen thematische KI-Knoten-
punkte in den Regionen entstehen. Auch die 
Unterstützung von Quantentechnologien, die 
Schaffung eines Start-up-Fonds sowie Maßnah-
men zur Digitalisierung von Verwaltungsleis-
tungen sind Teil der Hightech Agenda Bayern. 

Digitale Verwaltung. Sie ist ein weiterer essen-
tieller Baustein für den Hightech-Standort Bay-
ern. Um den Zugang zu Verwaltungsleistungen 
insgesamt zu erleichtern und die digitale Ver-
waltung in Bayern völlig neu auszurichten, hat 
das Digitalkabinett am 11. Februar 2020 mit ei-
nem 12-Punkte-Plan ein umfassendes Maß-
nahmenpaket verabschiedet. Ferner wurde be-
schlossen, die Voraussetzungen für die Umset-
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zung eines einheitlichen, digitalen Unterneh-
menskontos auf Basis der ELSTER-Technologie 
zu schaffen. Das Unternehmenskonto wird die 
Kommunikation zwischen Unternehmen und 
Behörden in beide Richtungen ermöglichen, 
also sowohl in Form von Bescheiden als auch 
Anträgen, und bis zu 200 Konten für Firmen-
mitarbeiter ermöglichen. Bund, Länder und 
Kommunen sind bis Ende 2022 verpflichtet, 
Verwaltungsleistungen auch digital anzubie-
ten. Die rund 55 wichtigsten Verwaltungsleis-
tungen wird Bayern bereits bis Ende 2020 digi-
tal bereitstellen. Dazu gehören Leistungen aus 
dem Bereich „Steuern, Familie oder Unterneh-
men“ wie Unternehmensanmeldung und Ge-
werberegisterauszug. 

5.4.2.2 Technologiepolitik 

Innovationsforschung. Bayern zählt zu den 
EU144Top-Innovationsstandorten in der . 

Schlüssel zur Sicherung von Wettbewerbsfä-
higkeit und Wohlstand sind Investitionen in 
Forschung und Innovation: Die forschenden 
KMU sind mit großem Abstand die erfolgreichs-
ten, da sie sich durch eine bessere Differenzie-
rung ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen, 
starke, internationale Netzwerke und eine 
breite technologische Basis auszeichnen. For-
schende Unternehmen wachsen schneller und 
sind in Krisenzeiten stabiler. 

Innovationsstrategie und -politik. Eine exzel-
lente Forschungslandschaft, innovative Unter-
nehmen, hervorragend qualifizierte Mitarbei-
ter und eine aktive Technologie-Gründerszene 
machen Bayern für die besten Köpfe attraktiv 
und schaffen ein kreatives Umfeld, soziale Si-
cherheit, Wohlstand und zukunftssichere, 
hochwertige Arbeitsplätze. Die Bayerische 
Staatsregierung verfolgt daher eine klare for-
schungs- und technologiepolitische Ge-
samtstrategie mit dem Ziel, das umfangreiche 
Wissen der Hochschulen durch geeignete Maß-
nahmen des Wissens- und Technologietrans-
fers für Unternehmen und Gesellschaft nutzbar 
zu machen. Die Anwendung des Wissens in den 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

bayerischen Unternehmen trägt wesentlich 
dazu bei, die Innovationsführerschaft in 
Deutschland und Europa dauerhaft zu sichern. 
Exemplarische Bausteine dieser bayerischen 
Innovationspolitik sind: 

 Optimierung der politischen Rahmenbe-
dingungen und der Infrastruktur, 

 Gewinnung der besten Köpfe, 

 Ausbau von Forschungseinrichtungen, 

 Förderung des Technologie- und Wissens-
transfers sowie der Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft durch 
Verbundförderprogramme, 

 Stärkung der Cluster als Instrument zur of-
fenen Innovationsförderung und Stärkung 
von Cross-Cluster-Aktivitäten, 

 Unterstützung von Unternehmensgrün-
dungen und Förderung einer Gründerkul-
tur, 

 Stärkung der Rahmenbedingungen für For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten der 
Unternehmen, 

 Verbesserung der Chancen um Fördermit-
tel von Bund und EU und 

 Förderung der internationalen Zusam-
menarbeit in Wissenschaft und Wirtschaft. 

Weiterentwicklung der Innovations- und 
Technologiepolitik. Eine erste übergreifende 
Gesamtstrategie für die Innovations- und Tech-
nologiepolitik im Freistaat wurde 2011 formu-
liert. Es wurden fünf Anwendungs- bzw. Zu-
kunftsthemen mit hohem Potenzial für zukünf-
tige Wertschöpfung identifiziert, die als Spezia-
lisierungsfelder fokussiert vorangetrieben wer-
den: Mobilität, Life Sciences, Energie, Materia-
lien & Werkstoffe und Digitalisierung. Auf-
grund seiner wirtschaftlichen und wissen-
schaftlichen Kompetenzen sowie funktionie-
renden Netzwerk- und Kooperationsstrukturen 
weist Bayern bei diesen fünf Themen eine gute 
Positionierung und hohe Entwicklungschancen 
auf. Unterstützt wurde die Entwicklung der 
fünf Felder durch die Förderung von Infrastruk-
turmaßnahmen und Kompetenznetzwerken, 
den Ausbau von Forschungseinrichtungen, die 

144 Gemessen an den Anforderungen des Regional Innovation 
Scoreboards 2019 der EU-Kommission. 
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Bereitstellung von Fördermitteln für FuE-Ver-
bundprojekte sowie eine aktive Gründerkultur. 
Um auch künftig die Spitzenposition Bayerns 
bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
seiner Wirtschaft zu stärken, Wachstumspo-
tenziale zu nutzen und qualifizierte Arbeits-
plätze zu schaffen bzw. zu sichern, wird die Ge-
samtstrategie kontinuierlich weiterentwickelt. 
Dazu wurde 2019 ein Überarbeitungsprozess 
mit den relevanten Stakeholdern angestoßen. 

Technologische und geoökonomische As-
pekte. Die Gesamtstrategie bietet mit den fünf 
Spezialisierungsfeldern ein offenes Rahmen-
werk für die bayerische Innovationspolitik. Da-
bei sind aktuelle technologische Megatrends 
wie die Digitalisierung mit ihren jeweiligen Ein-
zelaspekten wie. Blockchain, Quantencompu-
ting oder KI berücksichtigt. Allerdings geht die 
Innovationsstrategie darüber hinaus und 
adressiert auch aktuelle geoökonomischen 
Rahmenbedingungen. Sie skizziert Anwen-
dungs- bzw. Zukunftsthemen der Wirtschaft, 
mit der sich eröffnende Absatzmärkte z. B. in 
Indien, China und vermehrt Indonesien oder 
afrikanischen Ländern erschlossen werden 
können. Sie berücksichtigt dabei aber auch Ri-
siken, die z. B. durch Handelskonflikte oder den 
demografischen Wandel entstehen könnten. 

5.4.3 Energie und Klima 

5.4.3.1 Klimaschutzoffensive 

Im Dreiklang für den Klimaschutz. Der Schutz 
des Klimas ist eine der größten globalen Her-
ausforderungen. Mit dem Dreiklang aus einem 
eigenen Bayerischen Klimaschutzgesetz, einem 
bayerischen Maßnahmenpaket zum Klima-
schutz und erheblichen Investitionen hat der 
Ministerrat im November 2019 eine kraftvolle 
Klimaschutzoffensive auf den Weg gebracht: 

 Klimaschutzgesetz. Die Bayerische Staats-
regierung setzt sich mit dem ersten Baye-
rischen Klimaschutzgesetz klare Klima-
ziele: Bis spätestens 2050 soll Bayern kli-
maneutral sein, angestrebt wird aber Kli-
maneutralität bereits in den Jahren ab 

2040. Die bayerische Staatsverwaltung soll 
bereits 2030 Klimaneutralität erreichen. 
Zudem soll der CO2-Ausstoß pro Kopf in 
Bayern bis 2030 auf möglichst unter 5 Ton-
nen pro Jahr gesenkt werden. 

 Maßnahmenpaket. Der Zehn-Punkte-Plan 
mit 96 konkreten Maßnahmen zum Klima-
schutz basiert auf den drei Säulen der bay-
erischen Klimapolitik: Minderung des 
Treibhausgas-Ausstoßes in Bayern, Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels und 
verstärkte Forschung zu Umwelt- und Kli-
maschutz. 

 Investitionen. Bayern steigert zudem die 
Investitionen in den Klimaschutz um mehr 
als 50 %. Für die Klimaschutzoffensive ste-
hen damit zusätzlich 60 Mio. Euro im 
Nachtragshaushalt 2019/2020 zur Verfü-
gung. 

Landesagentur für Energie und Klimaschutz. 
Die neue Landesagentur für Energie und Klima-
schutz am Standort Regensburg mit rund 20 
Stellen soll die Umsetzung der Energiewende 
und Klimaschutzmaßnahmen in Bayern eng be-
gleiten. Sie wurde Ende 2019 auf den Weg ge-
bracht. 

5.4.3.2 Energiepolitik 

Umbau der Energieversorgung. Das von der 
Bayerischen Staatsregierung im Zuge des Kern-
kraftausstiegs im Jahr 2011 beschlossene Kon-
zept „Energie Innovativ“ erwies sich auch im 
Hinblick auf die inzwischen stärker in den Vor-
dergrund drängende Klimadebatte als zu-
kunftsweisend. Die Ersetzung der ursprünglich 
über 50 % betragenden Stromerzeugungsleis-
tung aus Kernenergie durch möglichst erneuer-
bare Energien und klimafreundliche Kapazitä-
ten ist in vollem Gang. 

Erneuerbare Energien. Die Aktivitäten der ver-
gangenen Jahre zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien zeigen immer deutlicher Wirkung. 
2018 lag der Anteil der erneuerbaren Energien 
an der Bruttostromerzeugung in Bayern bei 
49,5 %. Die energiebedingten CO2-Emissionen 
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je Einwohner und Jahr lagen 2018 bei 5,8145 

Tonnen. Derzeit liegen die energiebedingten 
CO2-Emissionen damit deutlich unter dem Bun-
desdurchschnitt. Dieser Vorsprung wird sich 
durch den Kohleausstieg, der sich fast nur in 
anderen Bundesländern auswirkt, sowie durch 
weitere bayerische Gaskraftwerke zur Kom-
pensation des Kernkraftausstiegs in Bayern vo-
raussichtlich verringern. Im Bayerischen Akti-
onsprogramm Energie, das im November 2019 
vorgestellt wurde, sind die Strom- und Wärme-
Ziele zu den erneuerbaren Energien für die Zeit 
bis 2022 konkret definiert. Unter anderem sol-
len 300 zusätzliche Windenergieanlagen ange-
stoßen werden und die Stromerzeugung aus Bi-
oenergie auf 10 TWh pro Jahr ansteigen. 

Begehrte Lösungen. Die Energiewende ist ein 
großer gesamtwirtschaftlicher Strukturwandel. 
Sie bietet dadurch gute Möglichkeiten zur Ent-
wicklung von bestehenden Geschäftsfeldern 
und Erschließung neuer Chancen gerade für 
den bayerischen Mittelstand. Lösungen für 
energieeffiziente Produkte, die Entwicklung 
neuer Technologien und smarte Dienstleistun-
gen sind begehrt. Die dezentrale Energiewende 
bietet für den bayerischen Mittelstand beson-
dere Chancen, da hierdurch regionale Wert-
schöpfungsketten etwa in den Bereichen Bio-
masse, Photovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung 
oder Wind angestoßen werden. 

Flexibilisierung. Für eine weiterhin sichere 
Stromversorgung werden alle Anstrengungen 
unternommen. Der Wegfall sehr großer Teile 
gesicherter Kraftwerksleistung soll durch fle-
xible Gaskraftwerke und eine Vielzahl kleiner 
bis mittelgroßer Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen kompensiert werden. Um mit dem 
schwankenden Stromangebot aus erneuerba-
ren Energien umgehen zu können, werden 
zahlreiche Flexibilisierungsoptionen einge-
führt, die neben Verschiebungen im Strombe-
zug für zeitunkritische Produktionsprozesse 
auch die Energiespeicherung aus Zeiten von 
Überschussangebot umfassen. Durch die stär-

kere Sektorenkopplung zwischen Wärme, Mo-
bilität und sonstiger Energieversorgung steigt 
ebenfalls die Flexibilität. 

Energiegipfel und Aktionsprogramm. Die bay-
erische Positionierung für den Energiemarkt 
der Zukunft erfolgte nach Durchführung des 
alle Interessengruppen einbeziehenden Ener-
giegipfels im Jahr 2019. Die darin erarbeiteten 
Lösungsansätze und Aufgabenstellungen flos-
sen in das Bayerische Aktionsprogramm Ener-
gie ein. 

5.4.3.3 Mobilitätswandel 

Herausforderungen. Die Fahrzeug- und Zulie-
fererindustrie ist der wichtigste Industriesektor 
Bayerns mit Auswirkungen über das Verarbei-
tende Gewerbe hinaus. Dabei geht es nicht nur 
um die Hersteller, sondern auch um die oftmals 
mittelständischen Zulieferer. Den durch die Co-
vid-19-Pandemie entstandenen Produktions-
und Nachfrageeinbruch gilt es schnellstmöglich 
zu überwinden, um die wichtigen Themen 
„umweltfreundliche Antriebe“ und „Digitalisie-
rung“ mit Hochdruck voranbringen zu können. 
Die Bayerische Staatsregierung unterstützt die-
sen Anpassungsprozess, aber alle Unterneh-
men sind aufgefordert, sich auf diese Verände-
rungen einzustellen und ihre Produkte und Ge-
schäftsmodelle zu überprüfen. 

Zukunftsforum Automobil. Mit dem „Zu-
kunftsforum Automobil“ wurde ein Schulter-
schluss aller wichtigen Partner erreicht. In den 
vier Handlungsfeldern 

 Finanzierungshilfen für die Transforma-
tion, 

 Förderinitiative für die „Fahrzeugtechno-
logie von morgen“, 

 Qualifizierungsoffensive für die Beschäf-
tigten und 

 Mobilitätslösungen von morgen schon 
heute ermöglichen 

145 Vorläufiger Wert. 
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sollen Unternehmen unterstützt werden, um 
auch in Zukunft die automobile Wertschöp-
fungskette in Bayern zu halten. 

5.4.4 Government 

5.4.4.1 Deregulierung 

Fortschritt des Bürokratieabbaus. Seit dem 
Jahr 2003 wurden fast 50 % aller bayerischen 
Gesetze und Verordnungen gestrichen146. Bay-
ern ist heute eines der Länder mit den wenigs-
ten Gesetzen. 

Paragrafenbremse. Seit Dezember 2013 gilt in 
Bayern eine Paragrafenbremse für Gesetze und 
Rechtsvorschriften nach dem „One in, one 
out“-Prinzip. Das heißt: Keine neue Vorschrift 
wird eingeführt, ohne eine bestehende dafür 
zu streichen. Seit Februar 2015 gilt auch eine 
Paragrafenbremse für Verwaltungsvorschrif-
ten. 

Beauftragter für Bürokratieabbau. Seit Feb-
ruar 2017 gibt es einen Beauftragten für Büro-
kratieabbau der Bayerischen Staatsregierung. 
Der Beauftragte entwickelt als unabhängiger 
Berater im Austausch mit den Staatsministe-
rien Vorschläge zum Abbau von Bürokratie und 
steht Bürgern, Unternehmen und Verbänden 
bei unnötiger Bürokratiebelastung vergleich-
bar einem Ombudsmann zur Verfügung. 

Praxis-Check. Die Bayerische Staatsregierung 
hat im September 2018 einen Praxis-Check für 
Vorschriften und Vollzugshilfen eingeführt, mit 
dem sichergestellt werden soll, dass landes-
rechtliche Normen verständlich und gut an-
wendbar sind. Neue Vorschriften werden in ge-
eigneten Fällen im Rahmen eines Planspiels mit 
Anwendern und Betroffenen auf Praktikabilität 
getestet. 

9-Punkte-Agenda zum Bürokratieabbau im 
Handwerk. Im September 2017 hat die Bayeri-
sche Staatsregierung als Ergebnis eines Runden 

Tisches mit den bayerischen Handwerkskam-
mern eine 9-Punkte-Agenda zum Bürokratieab-
bau im Handwerk beschlossen. Inhaltliche 
Schwerpunkte liegen bei Regelungen des Ar-
beits- und Sozialrechts, des Verbraucherschut-
zes, steuerrechtlichen Aufbewahrungspflich-
ten und Fördermöglichkeiten. 

Pflege der bayerischen Wirtshauskultur. Im 
Rahmen des Gesamtkonzepts zur Pflege der 
bayerischen Wirtshauskultur hat die Bayeri-
sche Staatsregierung im April 2018 ein Paket 
für Bürokratieabbau auf den Weg gebracht. 
Ziel ist insbesondere eine praxisnahe Beratung 
der Betriebe zu Fragen des Steuer- und Sozial-
versicherungsrechts. 

Bürokratieabbau bei Gründungen. Im Septem-
ber 2018 tagte erstmals der Runde Tisch „Bü-
rokratieabbau bei Gründungen“, der Umset-
zungsvorschläge für einen beschleunigten und 
schlankeren Gründungsprozess erarbeiten 
wird. Die Arbeiten dazu sind noch nicht abge-
schlossen. 

Bayerischer Weg bei der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). Im Juni 2018 hat die 
Bayerische Staatsregierung den „Bayerischen 
Weg“ zu einer bürgernahen und mittelstands-
freundlichen Anwendung der DSGVO beschlos-
sen und setzt dabei in erster Linie auf Hinweise 
und Beratung statt auf Sanktionen und sorgt 
dafür, dass die neuen Bestimmungen mit Au-
genmaß angewendet werden. 

5.4.4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Wirtschaftlichstes Angebot. Das wirtschaft-
lichste Angebot erhält den Zuschlag und damit 
nicht notwendigerweise das billigste. Im Inte-
resse einer mittelstandsfreundlichen Ausge-
staltung der Vergabeverfahren prüfen die öf-
fentlichen Auftraggeber im Einzelfall, ob neben 
dem Preis auch weitere Zuschlagkriterien wie 
Qualität, Wartung etc. herangezogen werden 
können. Dies ist gerade für die bayerischen Un-

146 Vgl. Bayerische Staatsregierung (2020). 
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ternehmen wichtig, die sich durch hohe Quali-
tät ihrer Produkte und Leistungen auszeichnen. 
Zur Unterstützung der öffentlichen Auftragge-
ber hat das Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
eine im Jahre 2019 aktualisierte Neufassung 
des Leitfadens „Das wirtschaftlichste Angebot“ 
erstellt. 

Begrenzte Anforderungen. Die Bayerische 
Staatsregierung ist bestrebt, die vergaberecht-
lichen Anforderungen an die Bieter auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Tariftreue- und 
Vergabegesetze anderer Länder haben zu einer 
erheblichen Verkomplizierung der Vergabever-
fahren geführt. Die Leidtragenden dieser Ent-
wicklung sind auf Bieterseite v. a. die kleinen 
und mittelständischen Unternehmen. Die Bay-
erische Staatsregierung plant daher weiterhin 
kein bayerisches Vergabe- und Tariftreuege-
setz, das den Mittelstand belastet. Ein Mehr an 
Vorschriften und damit an Bürokratie lehnt sie 
ab. 

Erleichterungen in der Corona-Pandemie. Als 
Reaktion auf die massiven Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die bayerische Wirt-
schaft hat die Bayerische Staatsregierung sehr 
schnell reagiert und die Wertgrenzen im Unter-
schwellenbereich für vereinfachte für staatli-
che und kommunale Auftraggeber in Bayern 
deutlich erhöht. Zudem wurden die Möglich-
keit der einfachen Angebotsabgabe per E-Mail 
ausgeweitet. Die Bayerische Staatsregierung 
erhofft sich durch diese Erleichterungen einen 
Impuls für die Nachfragekraft der öffentlichen 
Hand und damit eine Stärkung der Konjunktur 
– gerade im Hinblick auf den bayerischen Mit-
telstand. 

5.4.5 Infrastruktur und Landesent-
wicklung 

5.4.5.1 Verkehrsinfrastruktur 

Ein gut ausgebautes, funktionstüchtiges Ver-
kehrsnetz ist für Bayern als modernen Wirt-
schaftsstandort im Herzen Europas elementar. 

Dies gilt insbesondere auch für den bayeri-
schen Mittelstand. Bei der Planung der Ver-
kehrsinfrastruktur orientiert sich die bayeri-
sche Verkehrspolitik an einer prognostizierten 
deutlichen Zunahme der Verkehrsleistung: Die 
Verkehrsleistung des Personenverkehrs wächst 
bis 2030 um 26,3 % (Basisjahr 2010). Bei der 
Güterverkehrsleistung in Bayern wird mit einer 
Steigerung der Transportleistung von über 
53 % gerechnet. 

Vernetzte Mobilität. Die für Bayern prognosti-
zierten Verkehrszuwächse erfordern neben ei-
nem weiteren bedarfsgerechten Ausbau auch 
eine bessere Ausnutzung der Verkehrsinfra-
struktur. Der Großteil der Zuwächse erfolgt 
weiterhin auf der Straße, die allerdings kaum 
noch in der Lage sein wird, diese Zuwächse auf-
zunehmen. Ein wichtiges Anliegen bayerischer 
Verkehrspolitik ist es deshalb, alle Verkehrsträ-
ger entsprechend ihrer jeweiligen Stärken 
bestmöglich zu nutzen und zu vernetzen. Damit 
dies gelingt, müssen intermodale Mobilitäts-
ketten auf- und ausgebaut werden. So können 
alle Verkehrsträger optimal genutzt werden 
und ein leichter Wechsel der Verkehrsmittel ist 
möglich. 

Um den Übergang zwischen den Verkehrsmit-
teln so einfach wie möglich zu gestalten, setzt 
die bayerische Verkehrspolitik sowohl auf inf-
rastrukturelle als auch auf digitale und organi-
satorische Vernetzung der Verkehrsträger und 
Verkehrsmittel. 

Erhaltung und Weiterentwicklung des Stra-
ßennetzes. Die Straße wird ihre Bedeutung als 
Rückgrat unserer Mobilität – insbesondere im 
ländlichen Raum – auch in Zukunft behalten. 
Das bayerische Netz der Bundesfern- und 
Staatsstraßen ist rund 23.000 Kilometer lang. 
Neben der bedarfsgerechten Weiterentwick-
lung hat in den vergangenen Jahren die Erhal-
tung des vorhandenen Straßennetzes deutlich 
an Bedeutung zugenommen. Die Haushaltsmit-
tel für die Bestandserhaltung wurden deutlich 
erhöht. Die Erhaltung hat mittlerweile Vorrang 
vor Neu- und Ausbaumaßnahmen. Eine Schlüs-
selrolle im Bereich der Erhaltung kommt hier 
den Brückenbauwerken zu. Unabhängig von 
notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen 
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wird die Tragfähigkeit vieler dieser Bauwerke 
künftig nicht mehr den steigenden Anforderun-
gen infolge der Zunahme des Schwerverkehrs 
und der damit einhergehenden stärkeren Be-
lastung genügen. Die Bayerische Straßenbau-
verwaltung hat deshalb für die Bundes- und 
Staatsstraßen ein Konzept für die des Bauwerk-
bestandes entwickelt, um so eine leistungsfä-
hige Verkehrsinfrastruktur sicherzustellen. 

Angesichts der prognostizierten Zuwächse im 
Individual- und Güterverkehr auf der Straße 
sind Investitionen in den Erhalt und den Aus-
bau einer leistungsfähigen Straßeninfrastruk-
tur für die weitere Entwicklung Bayerns außer-
ordentlich wichtig. 

Seit 2015 sind die Investitionen in die Bundes-
fernstraßen in Bayern von einer Milliarde Euro 
auf annähernd 1,7 Mrd. Euro im Jahr 2019 ge-
stiegen, wovon 55 % für Bestandserhaltung 
und 45 % für Bedarfsplanmaßnahmen und 
sonstige Um- und Ausbaumaßnahmen aufge-
wendet wurden. Auch die Investitionen in die 
Staatsstraßen sind in den vergangenen Jahren 
deutlich gestiegen. Im Nachtragshaushalt 2020 
sind 350 Mio. Euro vorgesehen. Der Schwer-
punkt liegt mit 190 Mio. Euro auf der Erhaltung 
des Bestands. Die Investitionen für den Um-
und Ausbau fließen in die Umsetzung des Aus-
bauplans sowie punktuelle Verbesserungen 
der Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit, 
wie den Umbau von Knotenpunkten, Radwege-
bau und Lärmschutzmaßnahmen. 

Intelligenter Straßenverkehr. Fester Bestand-
teil der Straßeninfrastruktur sind heute ein in-
telligentes Verkehrsmanagement sowie intelli-
gente Verkehrssysteme. Mit ihrem Einsatz las-
sen sich auftretende Verkehrsüberlastungen 
spürbar reduzieren und die Effizienz der Ver-
kehrsabläufe optimieren. Die Straße wird auch 
in Zukunft die Hauptlast in unserem Verkehrs-
system tragen müssen. Sie wird das steigende 
Verkehrsaufkommen jedoch nicht alleine be-
wältigen können. Ein Ausbau und die bestmög-
liche Vernetzung aller Verkehrsträger sind un-
erlässlich, um die notwendige Mobilität für 
Menschen und Wirtschaft dauerhaft zu si-
chern. Damit die erforderlichen verkehrsträ-
gerübergreifenden Transport- und Reiseketten 

funktionieren und genutzt werden, ist ein um-
fassender und verlässlicher digitaler Informati-
onsaustausch über das Verkehrsangebot un-
verzichtbar. 

Bahnland Bayern. Die Schieneninfrastruktur ist 
ein wesentlicher Standortfaktor für die bayeri-
sche Wirtschaft und sowohl im Nah- als auch 
im Fernverkehr von maßgeblicher Bedeutung 
für die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse und das Wohlstandsniveau in ganz 
Bayern. Bayerns Schienennetz ist mit über 
6.000 Kilometern Länge und über 1.060 Bahn-
höfen und Haltepunkten das größte in 
Deutschland. 

Seit dem 1. Januar 1996 sind die Länder für die 
Bestellung ihres Schienenpersonennahver-
kehrs zuständig. Inzwischen werden dessen 
Leistungen regelmäßig durch förmliche Aus-
schreibungen neu vergeben. Seit der Über-
nahme der Aufgabenträgerschaft für den 
Schienenpersonennahverkehr konnte in Bay-
ern das Nahverkehrsangebot um rund 50 % auf 
derzeit 125 Mio. Zug-Kilometern jährlich aus-
geweitet werden. Im Bayern-Takt verkehren 
die Züge heute angebotsorientiert, d.h. grund-
sätzlich unabhängig von der Nachfrage, über-
wiegend im täglichen Stundentakt. Nur auf we-
nigen Strecken in Bayern ist der Stundentakt 
bisher noch nicht realisiert. In Verdichtungs-
räumen dagegen wird schon heute ein dichte-
rer Takt angeboten. Darüber hinaus sind zur 
weiteren Verdichtung des Stationsnetzes für 
die nächsten Jahre 20 bis 30 neue Halte in Bay-
ern geplant. 

Im Rahmen der Verkehrsprojekte Deutsche 
Einheit wurde Ende 2018 die Neubaustrecke 
zwischen Erfurt und Ebensfeld in Betrieb ge-
nommen. Damit hat sich die Fahrdauer zwi-
schen München und Berlin auf unter 4 Stunden 
reduziert. Diese attraktive Streckenverbindung 
wird insbesondere auch von Geschäftsreisen-
den sehr gut angenommen, das Angebot ist 
laufend verbessert worden. Ab Ende 2020 wird 
Strecke München – Lindau durchgehend 
elektrifiziert sein, mit dann deutlich kürzeren 
Fahrzeiten zwischen München und Zürich. 
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Bedarfsgerechter öffentlicher Personennah-
verkehr in Stadt und Land. Ein attraktiver, leis-
tungsfähiger und emissionsarmer öffentlicher 
Personennahverkehr ist ein wesentlicher Bau-
stein auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität. 
Gute Verkehrserschließung und der Ausbau 
des ÖPNV sind wichtige Eckpfeiler für die Siche-
rung gleichwertiger Lebensverhältnisse im ge-
samten Freistaat. Das Angebot im ÖPNV muss 
mit den konkreten Anforderungen vor Ort im 
Einklang stehen. 

Die Europäische Metropolregion München 
zählt zu den Wachstumsregionen in Deutsch-
land. Um das Mobilitätswachstum im Perso-
nenverkehr sinnvoll und umweltverträglich be-
wältigen zu können, steht der weitere Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs verstärkt im Fokus. 
Dabei kommt der S-Bahn München als Rück-
grat des öffentlichen Verkehrs zwischen der 
Landeshauptstadt und dem Umland eine her-
ausragende Rolle zu. Das Münchner S-Bahn-
Netz ist aktuell 434 km lang. Den täglich rund 
800.000 Fahrgästen (2018) stehen insgesamt 
150 S-Bahnstationen zur Verfügung. Die Eck-
punkte für die zukünftige Gestaltung des Schie-
nenpersonennahverkehrs in München sind im 
„Programm Bahnausbau Region München“ be-
schrieben. Dieses umfasst derzeit 28 Maßnah-
men in konkreter Planung bzw. Realisierung, 
darunter die 2. Stammstrecke als Kernstück des 
Programms, die Schienenanbindung des Flug-
hafens München sowie der Aus- und Neubau 
von Schienenstrecken und Bahnhalten. Dar-
über hinaus werden in diesem Programm der-
zeit 41 weitere Maßnahmen auf ihre Machbar-
keit hin untersucht, um sie ggf. in das Pro-
gramm aufnehmen zu können. 

Die Länge des Nürnberger S-Bahn-Netzes hat 
sich seit 2010 von 67 km auf inzwischen fast 
250 km vergrößert. Zu den vier Nürnberger S-
Bahn-Linien kommen in den nächsten beiden 
Jahren zwei weitere Linien hinzu (S5 nach Al-
lersberg, S6 nach Neustadt a.d. Aisch). Derzeit 
nutzen täglich bis zu 100.000 Menschen das 
Angebot der Nürnberger S-Bahn. Der weitere 
bedarfsgerechte weitere Ausbau des Nürnber-
ger S-Bahn-Netzes wird vom Freistaat Bayern 
konsequent vorangetrieben. Das „Ausbaupro-
gramm S-Bahn Nürnberg (AuSbauNü)“ bildet 

dabei die strategische Grundlage für den mit-
tel- bis langfristen Ausbau des Schienenperso-
nennahverkehrs im Großraum Nürnberg. Mit 
dem AuSbauNü werden insbesondere gesetzte 
Maßnahmen mit Nachdruck vorangetrieben 
und neue Maßnahmen auf deren verkehrliche 
Wirksamkeit, bautechnische Machbarkeit und 
wirtschaftliche Darstellbarkeit untersucht. 

Die bayerische Verkehrspolitik setzt auf eine 
ÖPNV-Politik, die zielgerichtet und ausgewo-
gen die Ballungsräume und die ländlichen 
Räume unterstützt. Durch ein attraktives Mo-
bilitätsangebot wird der ÖPNV zu einer be-
darfsgerechten Alternative zur Nutzung des ei-
genen PKWs auch in der Fläche entwickelt, um 
gleichwertige Lebensverhältnisse im gesamten 
Freistaat dauerhaft zu sichern und den ländli-
chen Raum als Wirtschaftsstandort zu stärken. 

Die Bayerische Staatsregierung setzt hier auch 
auf bedarfsorientierte Bedienformen. Im Um-
fang der zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel werden Bedienformen wie Anrufsam-
meltaxis, Bürgerbusse u. a., die durch ihren fle-
xiblen Einsatz eine wirtschaftliche, bedarfsge-
rechte und umweltfreundliche Verdichtung 
des linienbezogenen ÖPNV darstellen, geför-
dert. Im gesamten Freistaat wird zudem der 
Umweltverbund (ÖPNV, Fuß- und Radverkehr) 
gestärkt. Ziel ist es, den Menschen durchgän-
gige Mobilitäts- und Reiseketten mit verschie-
denen Verkehrsträgern anzubieten. Die bayeri-
sche Verkehrspolitik legt daher ein besonderes 
Augenmerk auf die Vernetzung zwischen Indi-
vidualverkehr und öffentlichem Verkehr sowie 
die Optimierung der Angebote innerhalb des 
öffentlichen Verkehrs. 

Kombinierter Verkehr. Insgesamt wird für Bay-
ern ein stärkeres Wachstum des Güterverkehrs 
prognostiziert als deutschlandweit. Der Anstieg 
des Transportaufkommens ist mit 27 % etwa 
eineinhalbmal so hoch wie im Bundesgebiet 
mit 18 %. Was die Zunahme der Transportleis-
tung von 2010 bis 2030 betrifft, ist der Unter-
schied zwischen Bayern (41 %) und Deutsch-
land (38 %) geringer. Auch hier entfällt die 
größte absolute Zunahme auf die Straße. Des-
halb ist die Verlagerung auf die Verkehrsträger 

164 



 

    

    
 

   
 

 
  

   
  

   
  

    
    

  
 

  
  

    
  

  
 

   
    

 
 

 
   

    

      
   

     
    

 
     

 
      

   
  

   
    

     
 

   
   

   
 

    
  

  
    

 

  
   

 

  
   

   
   

 
   

   
   

  
       

 
     

  
   

  
   

     
    

 

    

   

   

    
   

  
  

    
  

  
  

  
  

 

 
 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Schiene und Wasserstraße ein zentrales Anlie-
gen bayerischer Verkehrspolitik. 

Besonders wichtig zur Verlagerung von Güter-
verkehr auf umweltfreundlichere Verkehrsträ-
ger ist ein bedarfsgerecht ausgebautes landes-
weites Netz an Umschlaganlagen und Güter-
verkehrszentren, um Bündelungseffekte in al-
len Bereichen des Güterverkehrs zu erreichen. 
Nur mit einem möglichst reibungslosen Über-
gang zwischen Straße, Schiene und Wasser-
straße können Bahn und Binnenschifffahrt 
noch stärker in die Transportkette einbezogen 
werden. Bayern verfügt derzeit im deutsch-
landweiten Vergleich mit 24 Binnenhäfen ent-
lang der Rhein-Main-Donau-Wasserstraße und 
rund 20 Umschlaganlagen für den Kombinier-
ten Verkehr – verteilt über den ganzen Frei-
staat – über eines der leistungsfähigsten Netze 
von Umschlagbahnhöfen und Güterverkehrs-
zentren. 

Zudem unterstützt die Bayerische Verkehrspo-
litik die Verlagerung von Verkehren auf um-
weltfreundliche Verkehrsträger durch die För-
derung zahlreicher Einzelprojekte. 

Binnenwasserstraße. Die Infrastruktur für die 
Binnenschifffahrt in Bayern besteht im We-
sentlichen aus der Rhein-Main-Donau-Wasser-
straße, die Bayern sowohl mit der Nordsee als 
auch mit dem Schwarzen Meer verbindet. Zwi-
schen Straubing und Vilshofen steht noch ein 
letzter 69 km langer Flussabschnitt der Donau 
zum Ausbau an. Der Bund und Bayern haben 
sich ausdrücklich für einen ökologisch verträg-
lichen, sanften Ausbau ohne Staustufen ent-
schieden, der 20 cm mehr Abladetiefe auf dem 
Flussabschnitt ermöglichen wird. Dies ent-
spricht bis zu 200 Tonnen mehr Ladung pro 
Schiff. Das Gesamtvorhaben, in dem sich Was-
serstraßenausbau und Maßnahmen des Hoch-
wasserschutzes verbinden, befindet sich aktu-
ell in der Phase der Planfeststellung und soll 
eine Gesamtlaufzeit bis ca. 2030 haben. Auch 
die Fahrrinne des bayerischen Mains zwischen 
Aschaffenburg und Bamberg werden sukzes-
sive vertieft und verbreitert. Ausbauziel ist eine 
durchgängige Fahrrinnentiefe von 2,90 m. Für 
Binnenschiffe werden damit 40 cm mehr Abla-

detiefe und bis zu 400 Tonnen mehr Ladung er-
möglicht. Aktuell laufen zwischen Würzburg 
und Bamberg die letzten Ausbaumaßnahmen 
des Vorhabens, das 2025 zum Abschluss kom-
men soll. 

Der Ausbau der bestehenden Wasserstraßen in 
Bayern soll die Wettbewerbsfähigkeit des Bin-
nenschiffs als sicheren, günstigen und umwelt-
verträglichen Verkehrsträger steigern. 

Luftverkehr. Rückgrat des Luftverkehrs in Bay-
ern sind die drei bayerischen Verkehrsflughä-
fen München, Nürnberg und Memmingen. 
Während die Verkehrsflughäfen München und 
Nürnberg die Anbindung Bayerns an den euro-
päischen und interkontinentalen Luftverkehr 
sicherstellen, hat der Flughafen Memmingen 
v. a. regionale und touristische Bedeutung. 

Der Flughafen München verzeichnete im Jahr 
2019 knapp 48 Mio. Passagiere bei über 
415.000 Flugbewegungen, bevor die Verkehrs-
zahlen im Zuge der Corona-Pandemie drama-
tisch eingebrochen sind. Vor der Corona-Pan-
demie bot der Flughafen München direkte Ver-
bindungen zu über 260 Zielen weltweit. Mit 
dem 2018 eröffneten Satellitengebäude 
konnte allein die Kapazität des Terminal 2 auf 
bis zu 36 Mio. Passagiere pro Jahr gesteigert 
werden. 

Mit ca. 4,1 Mio. Passagieren im Jahr 2019 
zählte auch der Flughafen Nürnberg vor Aus-
bruch der Corona-Pandemie zu den zehn auf-
kommensstärksten deutschen Verkehrsflughä-
fen. Er bot mit zuletzt rund 60 weltweiten Non-
stop-Verbindungen den global agierenden Un-
ternehmen in der Region gute Verbindungen 
ins In- und Ausland. Die bayerischen Verkehrs-
flughäfen sind bestmöglich darauf vorbereitet, 
nach erfolgreicher Bewältigung der Corona-
Pandemie wieder schrittweise an die vormalige 
Verkehrsentwicklung anzuknüpfen. 

Für die sogenannte Allgemeine Luftfahrt ste-
hen bayernweit 23 Verkehrslandeplätze für 
den individuellen Geschäftsreise-, Werkluft-
und Privatluftverkehr zur Verfügung. Ihr Ziel ist 
es insbesondere, außerhalb der Metropolregi-
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onen München und Nürnberg eine luftverkehr-
liche Anbindung von regionalen Wirtschafts-
und Bevölkerungsschwerpunkten sicherzustel-
len. 

5.4.5.2 Digitale Infrastruktur 

Infrastruktur für die Gigabit-Gesellschaft. Eine 
leistungsfähige Internetanbindung ist in Zeiten 
der Digitalisierung von zentraler Bedeutung. 
Um die digitale Infrastruktur weiter zu verbes-
sern, treibt die Bayerische Staatsregierung seit 
2014 den geförderten Breitbandausbau aktiv 
voran. Davon profitieren aktuell schon weit 
über 775 Tsd. Haushalte – Gewerbetreibende 
wie Private. Mehr als 136 Tsd. Haushalte – oft-
mals gewerbliche Anschlüsse – erhalten bereits 
jetzt einen direkten Glasfaseranschluss bis in 
das Gebäude (FTTB). Inzwischen sind rund 95 % 
der bayerischen Haushalte mit mind. 30 Mbit/s 
versorgt, Ende 2013 waren es lediglich 61,0 %. 
Vor allem im ländlichen Raum wurde die Ver-
sorgung durch die Förderung im Freistaat spür-
bar gesteigert: Hatten hier Ende 2013 lediglich 
27,1 % der Haushalte Zugang zu schnellem In-
ternet, hat das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur in seiner Erhebung 
Mitte 2019 bereits eine Versorgung von 88,7 % 
der Haushalte festgestellt – eine Verbesserung 
um über 61 Prozentpunkte – weit über dem 
Bundesdurchschnitt von 75,1 %. Nach Ab-
schluss der laufenden Projekte werden über 
99 % der bayerischen Haushalte mit dieser 
Bandbreite erschlossen sein. Mit der neuen 
bayerischen Gigabitrichtlinie startet der Aus-
bau in die nächste Stufe. Seit 2. März 2020 kön-
nen die bayerischen Gemeinden als erste in Eu-
ropa den Glasfaserausbau auch in Gebieten vo-
rantreiben, die zwar bereits mit mind. 30 
Mbit/s versorgt sind, aber noch nicht über eine 
gigabitfähige Infrastruktur verfügen (graue 
NGA Flecken). Nur durch eine gemeinsame An-
strengung von Netzbetreibern, Bund, Ländern 
und Kommunen können die ambitionierten Gi-
gabitziele erreicht werden. 

Mobilfunkförderprogramm. Mit dem Mobil-
funk-Förderprogramm unterstützt die Bayeri-
sche Staatsregierung Kommunen mit Defiziten 

in der Mobilfunkversorgung. Sind auf dem Ge-
meindegebiet Flächen ohne Sprachmobilfunk-
versorgung vorhanden und planen die Mobil-
funkbetreiber in den nächsten drei Jahren kei-
nen Ausbau, wird der Bau eines Masts geför-
dert. Unterstützt wird auch eine Ertüchtigung 
von Masten des BOS-Polizeifunks für Mobil-
funk. Der Bayerische Mobilfunkpakt sorgt für 
eine große Ausbaudynamik. Bis Ende 2019 ha-
ben die Betreiber mehr als 1.000 zusätzliche 
Mobilfunkmasten eigenwirtschaftlich errichtet 
und aufgerüstet. Das Interesse an der Förde-
rung ist groß. Über 530 Gemeinden haben sich 
angemeldet, 60 von ihnen haben bereits einen 
Förderbescheid erhalten und können nun Mas-
ten errichten. Das Mobilfunkzentrum fragt 
auch für Gemeinden, die mangels „weißen Fle-
cken“ keinen Antrag stellen können, bei den 
Betreibern an. 80 bayerische Gemeinden ha-
ben auf diese Weise eine eigenwirtschaftliche 
Ausbauzusage eines oder mehrerer Betreiber 
erhalten. Hier zeigt sich die marktstimulie-
rende Wirkung der bayerischen Initiative. Das 
erste Mobilfunkprogramm in Deutschland 
setzt Maßstäbe. Der Bund folgt mit seiner Mo-
bilfunkstrategie dem Bayerischen Weg. Die 
Fördermittel für das bayerische Programm 
werden um 50 Mio. Euro aufgestockt. Da die 
geförderte Infrastruktur auch mit 5G-Techno-
logie nachgerüstet werden kann, schafft Bay-
ern auch für diese Zukunftstechnik gute Vo-
raussetzungen. 

5.4.5.3 Energieinfrastruktur 

Standortvorteil. Eine sichere, bezahlbare und 
nachhaltige Energieversorgung ist für den bay-
erischen Mittelstand Grundvoraussetzung für 
nahezu alle unternehmerischen Aktivitäten. 
Bayern erreicht bei der Sicherheit der Strom-
versorgung einen weltweiten Spitzenwert: 
Endverbraucher und Unternehmen müssen im 
Freistaat lediglich mit einer durchschnittlichen 
Stromunterbrechungsdauer von rund 15 Minu-
ten pro Jahr rechnen. Das ist ein großer Stand-
ortvorteil. 

Herausforderungen. In der Vergangenheit war 
die Energieinfrastruktur v. a. in Süddeutsch-
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land von nuklearen Großkraftwerken gekenn-
zeichnet. Heute und noch mehr in der Zukunft 
wird Strom vermehrt in vielen, dezentralen Er-
zeugungsanlagen auf Basis volatiler erneuerba-
rer Energien erzeugt und an sehr vielen Punk-
ten ins Netz eingespeist. Dies setzt v. a. leis-
tungsfähige, intelligente Netze voraus, welche 
Erzeugung, Speicherung und Verbrauch über-
regional optimal miteinander verknüpfen. Den 
erforderlichen Um- und Ausbau des Stromnet-
zes sowohl auf der Übertragungs- als auch auf 
der Verteilnetzebene will die Bayerische 
Staatsregierung durch intelligente und innova-
tive Maßnahmen soweit wie möglich minimie-
ren, um Akzeptanz bei der Bevölkerung zu er-
halten. Sie setzt sich dafür ein, dass bei allen 
Maßnahmen im Landesgebiet die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger sowie der bayeri-
schen Wirtschaft Berücksichtigung finden. 

Maßnahmen. Weiter hat die Bayerische 
Staatsregierung im Bayerischen Aktionspro-
gramm Energie zusätzlich zu den Forderungen 
an den Bund (vgl. Kap. 5.3.5) zahlreiche Maß-
nahmen zur Optimierung der Infrastruktur auf 
Landesebene definiert. Sie unterstützt die Ent-
wicklung und Realisierung von Speichertechno-
logien, u. a. den Bau des geplanten Pumpspei-
cherkraftwerks Riedl bei Passau sowie den Aus-
bau von dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung-
Anlagen, die auch zur jederzeit verfügbaren ge-
sicherten Leistung beitragen können. Bei Be-
darf setzt der Freistaat zudem auf hocheffizi-
ente und emissionsarme Gaskraftwerke, da sie 
flexibel und schnell auf Einspeiseschwankun-
gen der erneuerbaren Energien reagieren kön-
nen. 

5.4.5.4 Landesentwicklung 

Gute Standortbedingungen. Dem Landesent-
wicklungsprogramm Bayern zufolge sollen die 
Standortvoraussetzungen für die bayerische 
Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähi-
gen kleinen und mittelständischen Unterneh-
men sowie für die Handwerks-und Dienstleis-
tungsbetriebe, erhalten und verbessert wer-
den. Dies gilt es bei allen räumlichen Planungen 
und Flächennutzungen zu berücksichtigen. 

Kompakte Siedlungsstrukturen. Kompakte, 
flächenschonende Siedlungsstrukturen sind für 
Bürger, Kommunen, Natur und Wirtschaft 
gleichermaßen von Vorteil. Gerade bei zuneh-
mend angespannten öffentlichen Haushalten 
können so Erschließungs- und Unterhaltskos-
ten für Infrastrukturen wie z. B. ÖPNV, Breit-
band, Wasserversorgung, Müllentsorgung usw. 
gering gehalten werden. Lebendige, Ortskerne, 
ausreichende Frei- und Erholungsflächen und 
attraktive Landschaften sind nicht zu unter-
schätzende Standortvorteile für die mittelstän-
dische Wirtschaft. 

Flächensparoffensive. Im Zuge der Flächen-
sparoffensive hat sich die Bayerische Staatsre-
gierung das Ziel gesetzt, die Neuinanspruch-
nahme bislang unbebauter Fläche zu reduzie-
ren sowie die Nutzung bestehender Siedlungs-
und Verkehrsflächen zu optimieren. Dies stellt 
keinen Widerspruch, sondern vielmehr einen 
weiteren Beitrag zur Sicherung des Wohlstan-
des, der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen in allen Landesteilen dar. 

5.5 Zwischenfazit 
Rahmenbedingungen 

Stockende Globalisierung. Die Globalisierung 
ist ins Stocken geraten. Protektionistische 
Maßnahmen der USA und Chinas stellen baye-
rische Unternehmen vor massive Herausforde-
rungen. Die Corona-Pandemie hat den Druck 
auf die Exportmärkte zusätzlich verschärft. 

Globalisierung weiter voranbringen. Da die 
Globalisierung eine Erfolgsgeschichte für die 
bayerische Wirtschaft darstellt, sind gute Rah-
menbedingungen für die Globalisierung wich-
tig. Die EU-Ebene setzt sich für offene Märkte 
ein und hat mit Freihandelsabkommen mit Ka-
nada, Japan, Singapur und Vietnam wichtige 
Impulse gesetzt. Auch der Europäische Binnen-
markt wurde weiterentwickelt, wobei Bayern 
wie bei der Finanzmarktregulierung auf mittel-
standsfreundliche Regelungen achtet. 
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Wettbewerbsfähigkeit erhalten und stärken. 
Der bayerische Mittelstand benötigt zuhause 
gute Rahmenbedingungen, um im globalen 
Wettbewerb zu bestehen. Bayern hat sich auf 
Bundesebene für eine steuerliche Entlastung 
der Unternehmen zur Stärkung der Standortat-
traktivität Deutschlands und zur Sicherung von 
Wohlstand und Arbeitsplätzen eingesetzt. Zu-
dem wurde auf Bundesebene im Jahr 2020 eine 
steuerliche Förderung von Forschung und Ent-
wicklung eingeführt, eine langjährige Forde-
rung Bayerns. Bei der Arbeits- und Sozialpolitik 
setzt sich Bayern auf Bundesebene u. a. für 
Entlastungen des Mittelstands ein. 

Fachkräfteversorgung sichern. Vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wandels und des 
daraus hervorgehenden langfristigen Fachkräf-
tebedarfs ist die Fachkräfteversorgung ein 
wichtiger Baustein zur Sicherung der Wettbe-
werbs- und Zukunftsfähigkeit des bayerischen 
Mittelstands. Innerhalb Bayerns ist eine Viel-
zahl von Maßnahmen zur Sicherung der Fach-
kräfteversorgung auf den Weg gebracht wor-
den. Für die Wirtschaft ist eine qualifizierte Zu-
wanderung ein möglicher Baustein zur langfris-
tigen Sicherung wirtschaftlichen Wachstums. 
Meilensteine waren hier das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz und die Anerkennungsge-
setze auf Bundes- und Landesebene, die z. B. 
die Gleichwertigkeit eines ausländischen 
Berufsabschlusses mit einem deutschen Refe-
renzberuf überprüfen. 

Digitaler Wandel verändert die globale Wirt-
schaft und Gesellschaft. Vernetzte und auto-
nome Mobilität, Cloud Computing, das Internet 
der Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (KI) 
sind die wichtigsten Treiber der Digitalisierung 
und revolutionieren bestehende Strukturen. 

Auf allen Ebenen wird an den Rahmenbedin-
gungen der Digitalisierung gearbeitet. Die 
OECD-Mitglieder und sechs Partnerländer ha-
ben internationale Standards zum Umgang mit 
KI beschlossen. Die EU-Kommission hat die 
fünfjährige Strategie für einen „Digital Single 
Market“ vorgelegt und mit mehreren Verord-
nungen wie die Plattform-to-Business-Verord-
nung oder die Datenschutz-Grundverordnung 
den Rahmen für die Digitalisierung abgesteckt. 

Der Bund hat die Strategie „Digitalisierung ge-
stalten“ aufgesetzt, u. a. um die wirtschaftli-
chen und ökologischen Potenziale zu entfalten. 
Mit dem GWB-Digitalisierungsgesetz soll der 
Ordnungsrahmen für eine digitalisierte Wirt-
schaft weiter verbessert werden. Bayern unter-
stützt dabei eine mittelstandsfreundliche Ge-
staltung der Rahmenbedingungen, etwa im Zu-
sammenhang mit der Datenschutzgrundver-
ordnung. 

Bayern zur Leitregion des digitalen Aufbruchs 
machen. Wie kaum ein anderes Bundesland 
hat Bayern die Chancen der Digitalisierung er-
kannt und investiert erheblich, um die digitalen 
Chancen für die Menschen im Freistaat zu si-
chern. Die Strategie „Bayern Digital“, die Grün-
dung des Bayerischen Digitalministeriums, die 
Hightech Agenda Bayern oder die Digitale Ver-
waltung setzen den Rahmen, um die Digitalisie-
rung in Bayern erfolgreich zu gestalten. 

Klimaschutz: Chancen und Herausforderun-
gen. Die Bekämpfung des Klimawandels und 
der Schutz des Klimas ist eine Jahrhundertauf-
gabe, die nur gelingen kann, wenn sie global 
angegangen wird. Die Chancen liegen in inno-
vativen Technologien, in die Bayern investiert. 
Nötig sind aber auch globale Lösungen, um 
Wettbewerbsnachteile gegenüber Ländern 
ohne vergleichbare Klimapolitik zu vermeiden. 
Die EU und der Bund setzen große Teile des 
Rahmens bei Energie- und Klimafragen, wie die 
Vorgaben zur Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen. Bayern setzt sich dafür ein, 
dass realistische und erreichbare Ziele festge-
legt und damit verbundene Belastungen für 
Bürger und Wirtschaft berücksichtigt werden. 
Mit der steuerlichen Förderung der energeti-
schen Gebäudemodernisierung wurde z. B. 
eine langjährige Forderung Bayerns im Bund 
aufgegriffen. 

Klimaschutzoffensive in Bayern. Mit einem ei-
genen Bayerischen Klimaschutzgesetz, einem 
bayerischen Maßnahmenpaket zum Klima-
schutz und erheblichen Investitionen hat der 
Bayerische Ministerrat im November 2019 eine 
kraftvolle Klimaschutzoffensive auf den Weg 
gebracht. Die Energiewende bietet so dem bay-
erischen Mittelstand gute Möglichkeiten zur 
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Entwicklung von bestehenden Geschäftsfel-
dern und zur Erschließung neuer Chancen. 

Europäisches Beihilferecht ist Rahmen für 
Wirtschaftsförderung. Die Förderung des bay-
erischen Mittelstands ist nur im Rahmen der 
beihilferechtlichen Regelungen der Europäi-
schen Union möglich. Der Freistaat Bayern 
macht von den Möglichkeiten zur Wirtschafts-
förderung in einer Vielzahl von Bereichen Ge-
brauch. In der Corona-Pandemie hat die EU-
Kommission den Mitgliedstaaten erweiterte 
Förderspielräume eingeräumt. Bayern nutzt 
dies für den Mittelstand z. B. bei der „Sofort-
hilfe Corona“ oder dem LfA-Schnellkredit. 

EFRE-Förderung stärkt Mittelstand in struk-
turschwachen Regionen. Der Europäische 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) fördert 
Wachstum und Beschäftigung insbesondere in 
strukturschwächeren Regionen. Die Bayerische 
Staatsregierung verstärkt mit Hilfe des EFRE 
Landesförderprogramme für den Mittelstand, 
um in zentrale Zukunftsfelder wie Innovation, 
Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz zu in-
vestieren. 

Bessere Berücksichtigung von KMU bei Büro-
kratieentlastung. Das politische System und 
seine Regelungen gehören selbst zum Rahmen, 
in dem sich Unternehmen bewegen. Die Bun-
desregierung hat auf der Grundlage des euro-
päischen Small Business Acts einen KMU-Test-
leitfaden erstellt, in dem die Auswirkungen von 
Rechtsvorschriften auf KMU systematisch be-
wertet werden. So sollen Belastungen im Vor-
feld identifiziert und verhindert werden. Der 
Bund hat den Bürokratieabbau durch 3 Büro-
kratieentlastungsgesetze vorangetrieben und 
die Bedingungen für den Mittelstand bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe verbessert. So 
können nach dem Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) großvolumige Auf-
tragsvergaben in Fach- und Teillose aufgeteilt 
werden. Kleinere und mittlere Unternehmen 
können Bietergemeinschaften bilden und der 
Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit wurde für KMU erleichtert. 

Bürokratieabbau in Bayern schreitet voran. 
Seit dem Jahr 2003 wurden fast 50 % aller bay-
erischen Gesetze und Verordnungen gestri-
chen. Bayern ist heute eines der Länder mit 
den wenigsten Gesetzen. Seit Dezember 2013 
gilt in Bayern eine Paragrafenbremse. Keine 
neue Vorschrift wird eingeführt, ohne eine be-
stehende dafür zu streichen. Seit Februar 2015 
gilt dies auch für Verwaltungsvorschriften. Zu-
dem gibt es seit Februar 2017 einen Beauftrag-
ten der Bayerischen Staatsregierung für Büro-
kratieabbau sowie seit September 2018 einen 
Praxis-Check für Vorschriften und Vollzugshil-
fen. Auch für einzelne Wirtschaftsbereiche gibt 
es einen gezielten Bürokratieabbau, wie durch 
die 9-Punkte-Agenda zum Bürokratieabbau im 
Handwerk, im Konzept zur Pflege der bayeri-
schen Wirtshauskultur oder der Runde Tisch 
„Bürokratieabbau bei Gründungen“. 

Infrastrukturausbau voranbringen. Die Infra-
struktur wird wesentlich durch den Bund und 
das Land bestimmt. Eine gut ausgebaute Infra-
struktur ist zentrale Voraussetzung für Wachs-
tum und Beschäftigung, gerade auch im Mittel-
stand. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
(Bundesverkehrswegeplan, Luftverkehrskon-
zept), der digitalen Infrastruktur (Breibandför-
derung, Mobilfunkstrategie) und der Energiein-
frastruktur sind stark durch den Bund geprägt. 
Die Bayerische Staatsregierung weiß um die 
Bedeutung einer gut ausgebauten, funktions-
tüchtigen Infrastruktur für einen modernen 
Wirtschaftsstandort im Herzen Europas. Daher 
unternimmt die Staatsregierung über die Maß-
nahmen des Bundes hinaus zahlreiche Anstren-
gungen, um die Infrastruktur noch weiter zu 
verbessern. 

In Bayern handeln, in den übergeordneten 
Ebenen konsequent einsetzen. Die Bayerische 
Staatsregierung verbessert in Bayern konse-
quent die Rahmenbedingungen für die Wirt-
schaft. Es wird in neue Technologien und Infra-
struktur investiert. Hemmnisse wie Bürokratie 
werden umfassend abgebaut. Da viele Rah-
menbedingungen aber nicht in Bayern, son-
dern auf den übergeordneten Ebenen gestaltet 
werden, setzt sich die Bayerische Staatsregie-
rung dort intensiv für Verbesserungen ein. 
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6 Unterstützung des 
Mittelstands auf 
Landesebene 

Neben der Schaffung günstiger Rahmenbedin-
gungen für maximale unternehmerische Ent-
faltungsmöglichkeiten stehen breit gefächerte 
Unterstützungsmaßnahmen im Fokus der bay-
erischen Mittelstandspolitik. Sie zielen darauf 
ab, die größenbedingten Nachteile kleiner und 
mittlerer Unternehmen zu minimieren, sei es 
im Bereich der Digitalisierung, der Fachkräfte-
versorgung oder der Finanzierung, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen. 

6.1 Unterstützung der digitalen 
Transformation des 
Mittelstands 

Die Digitalisierung des Mittelstands entschei-
det maßgeblich über die Zukunftsfähigkeit der 
bayerischen Wirtschaft. Die digitale Transfor-
mation muss daher im Mittelstand ankommen: 
technisch, strategisch und in der Firmenkultur. 
Im Vergleich zu Großunternehmen hat der Mit-
telstand weniger eigene Ressourcen und Zu-
gangsmöglichkeiten, um die digitale Transfor-
mation im Unternehmen zu gestalten. Er profi-
tiert aber von flexiblen Strukturen und schnel-
len Entscheidungswegen, die eine Neuorientie-
rung erleichtern. 

6.1.1 Umsetzungsmaßnahmen 

Um die größenbedingten Nachteile des Mittel-
stands auszugleichen, hat die Bayerische 
Staatsregierung mit der Strategie Bayern DIGI-
TAL und der Hightech Agenda Bayern eine 

Reihe von Maßnahmen aufgelegt, die den Mit-
telstand auf seinem Weg zur Digitalisierung un-
terstützen: 

6.1.1.1 Digitale Transformations-
offensive 

Sensibilisieren, informieren, qualifizieren. Der 
Handlungsbedarf für digitale Transformation 
ist von Unternehmen zwar erkannt, der Trans-
fer ins Unternehmen gestaltet sich jedoch 
schwierig. Hier unterstützt das Bayerische 
Wirtschaftsministerium den Mittelstand mit ei-
ner „Digitalen Transformationsoffensive“. Ziel 
der Offensive ist, den Mittelstand auf dem Weg 
zur digitalen Wertschöpfung zu sensibilisieren, 
informieren und zu qualifizieren. Dazu gehören 
beispielhaft folgende Maßnahmen: 

 Ein “Digital Business Lab“ der Unterneh-
merTUM, das Mitarbeiter von Mittel-
ständlern und Uni-Absolventen befähigen 
soll, innovative, nutzerorientierte digitale 
Produkte und Dienstleistungen in der La-
borumgebung eines Digitalunternehmens 
zu entwickeln. 

 eine Fabrication Laboratory des Bildungs-
werks der Bayerischen Wirtschaft zum 
Aufbau von Digitalkompetenz bei Beschäf-
tigten in einer Laborumgebung, 

 das Programm „Multiplikatoren des digita-
len Wandels" der IHK Akademie München 
und Oberbayern zur Qualifizierung künfti-
ger Chief Digital Officers 
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Industrie 4.0. Gerade kleine und mittlere Un-
ternehmen der Investitionsgüterindustrie ste-
hen vor der großen Herausforderung, mit 
Mehrwerten aus Daten v. a. durch KI neue und 
innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
Durch das vom Bayerischen Wirtschaftsminis-
terium geförderte Projekt des VDMA Bayern 
„Industrie 4.0 in Bayern: Daten basierter Wan-
del im Mittelstand“ sollen lokale Ökosysteme 
aus Unternehmen, Dienstleistern und Hoch-
schule geschaffen werden, um im Zusammen-
schluss Synergien zu nutzen. Das Projekt kon-
zentriert sich auf die Schwerpunktthemen 
„Künstliche Intelligenz und Machine Learning 
in der Industrie“ sowie „Arbeitswelt 4.0“ und 
wird regional durch weitere Themen ergänzt. 
Die Ergebnisse und Maßnahmen werden auch 
in Form von Leitfäden öffentlich zugänglich ge-
macht. 

Regionale digitale Champions. In branchenof-
fenen intensiven Gesprächsrunden stellen sie 
Unternehmern aus der Region ihre Erfahrun-
gen zur Verfügung. 

6.1.1.2 Digitalbonus 

Zentrales Förderprogramm. Der Digitalbonus 
unterstützt kleine und mittlere Unternehmen, 
ihre Geschäftsmodelle und Prozesse zu digitali-
sieren und ihre IT-Sicherheit zu verbessern. 

Das Förderprogramm hat sich zu einem wichti-
gen wirtschaftspolitischen Instrument entwi-
ckelt. Seit dem Start im Oktober 2016 bis Ende 

Juni 2020 sind über 16.800 Anträge eingegan-
gen. Beantragt wurden bisher Zuschüsse in 
Höhe von mehr als 180 Mio. Euro für Vorhaben 
mit Investitionskosten von über 563 Mio. Euro 
(Hebel 1:3). Monatlich können bis zu 500 An-
träge gestellt werden. Aufgrund der großen 
Nachfrage ist eine Kontingentierung notwen-
dig. 

Thematisch sind die Anträge breit gefächert. 
Ihr überwiegender Teil umfasst nicht nur Hard-
wareanschaffungen, sondern zusätzlich Pro-
zessdigitalisierung mit Vernetzung von Unter-
nehmensbereichen (ERP, DMS, CRM, WWS 
etc.), Internetportale mit mobilen Anwendun-
gen, CAD-Anwendungen für das Handwerk o-
der Industrie 4.0-Projekte. 

Der Digitalbonus wird branchenübergreifend 
von der Industrie über Handwerk, Bauwirt-
schaft und Handel bis hin zum Tourismus ge-
nutzt. 86 % der Anträge stammen von kleinen, 
14 % von mittleren Unternehmen und 40 % aus 
dem Handwerk. Mit 64 % wurde der überwie-
gende Teil der Fördergelder von Unternehmen 
aus dem ländlichen Raum beantragt. Profitiert 
haben v. a. Betriebe aus Regionen mit beson-
derem Handlungsbedarf, die mehr als ein Drit-
tel der Fördermittel erhielten. Der Digitalbonus 
hat damit die Digitalisierung genau dorthin ge-
tragen, wo Defizite erkannt worden sind. 

Das aktuelle Förderprogramm läuft Ende 2020 
aus. In der Hightech Agenda hat die Bayerische 
Staatsregierung eine Fortsetzung des Digital-
bonus mit 60 Mio. Euro pro Jahr beschlossen. 
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Abbildung 6-1: Verteilung der Anträge und Schwerpunkte des Digitalbonus 

Quelle: Regierung der Oberpfalz (2020) 

6.1.1.3 Digitale Einkaufsstadt und In-
novationswettbewerb Handel 
im Wandel 

Digitale Standortgemeinschaft. Der zuneh-
mende Marktanteil des E-Commerce stellte 

den stationären, mittelständischen Einzelhan-
del insbesondere außerhalb des Lebensmittel-
sektors im Berichtszeitraum zunehmend unter 
Wettbewerbsdruck. Gleichzeitig verändert der 
E-Commerce und die zunehmende Digitalisie-
rung auch das Anspruchsverhalten der Kunden. 
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Um zu erproben, wie hierauf seitens des mit-
telstädtischen Einzelhandels reagiert werden 
kann, startete das Bayerische Wirtschaftsmi-
nisterium 2015 das Modellprojekt „Digitale 
Einkaufsstadt Bayern“ mit den drei bayeri-
schen Mittelstädten Coburg, Pfaffenhofen an 
der Ilm und Günzburg. Begleitet von einem 
Konsortium aus drei Unternehmensberatun-
gen erprobten diese drei Städte und ihre Händ-
lerschaft innerhalb von zwei Jahren neue, digi-
tale Instrumente der örtlichen Kundenbindung. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Herstellung der 
digitalen Sichtbarkeit der Händler als Standort-
gemeinschaft auf gemeinsamen regionalen 
Plattformen, die Schulung der Händler, die 
Stärkung ihrer Zusammenarbeit und die Ver-
knüpfung von stationärem Geschäft mit On-
line-tools. Darauf aufbauend wurde das Projekt 
2018 mit acht weiteren bayerischen Mittel-
städten fortgesetzt, die ebenfalls in einer zwei-
jährigen Phase jeweils eigenen, innovativen Lö-
sungen umsetzen. Eine weitere Fortführung ist 
geplant. 

Innovationswettbewerb. Während die Idee 
von „Digitale Einkaufsstadt Bayern“ insbeson-
dere auf Händlergemeinschaften setzte, kon-
zentrierte sich der 2016 gestartete Innovati-
onswettbewerb „Handel im Wandel“ auf die 
Innovationbereitschaft einzelner mittelständi-
scher Händler und Gründer. Der Innovations-
wettbewerb wurde gemeinsam getragen vom 
Bayerischen Wirtschaftsministerium, der 
Rid Stiftung für den mittelständischen Einzel-
handel, dem Bayerischen Industrie- und Han-
delskammertag und dem Handelsverband Bay-
ern HBE. Durchführungspartner war das Zent-
rum für Gründung und Innovation an der TU 
München UnternehmerTUM. Im Austausch 
miteinander arbeiteten die Wettbewerbsteil-
nehmer an der Umsetzung eigener Ideen, die 
vom Einsatz von KI im mittelständischen Han-
del bis hin zu neuen Bezahlformen im stationä-
ren Handel reichten. Einzigartig am Wettbe-
werb war dabei der befruchtende Wettbewerb 
von Mittelständlern und Gründerteams, der 
beiden Seiten neue Perspektiven eröffnete und 
Impulse setzte. 

6.1.1.4 „Handwerk Innovativ“: Neue 
Produkte, neue Produktions-
formen, neue Märkte für das 
Handwerk 

Der beschleunigte technologische Wandel 
stellt wachsende Anforderungen an die Hand-
werksbetriebe. Gleichzeitig ergeben sich neue 
Chancen für das Handwerk, wenn es gelingt, 
Anschluss an die technologische Entwicklung 
zu gewinnen und diese seitens des Handwerks 
mitzugestalten. An dieser Stelle sind Betriebe, 
Handwerksorganisationen und Wirtschaftspo-
litik gleichermaßen gefordert. 

Verbund Handwerksorganisationen mit For-
schungseinrichtungen. Das Bayerische Wirt-
schaftsministerium hat daher die Initiative er-
griffen und zum 1. Januar 2020 ihre Förder-
maßnahme „Handwerk Innovativ“ in Kraft ge-
setzt. Handwerksorganisationen haben damit 
die Möglichkeit, im Verbund mit Forschungs-
einrichtungen in die Erforschung und Entwick-
lung neuer Produkte sowie neuer Produktions-
und Kooperationsverfahren für die verschiede-
nen Bereiche der Handwerkswirtschaft einzu-
steigen und diese zur Marktreife zu bringen: 

 Die Fördermaßnahme unterstützt gezielt 
die Entstehung innovativer Milieus, indem 
die „Handwerkskompetenz“ der Hand-
werksorganisationen mit modernster 
Technologiekompetenz von Forschungs-
einrichtungen verbunden wird. 

 Weiterhin sind verbesserte Möglichkeiten 
für die Netzwerkarbeit der Handwerksor-
ganisationen geschaffen worden, um 
Handwerksbetriebe an externe „Technolo-
gietreiber“ heranzuführen und um die Ent-
stehung neuer Kooperationen zu unter-
stützen. 

 Darüber hinaus werden „Demonstrations-
zentren“ geschaffen und gefördert, in de-
nen die Anwendung modernster Techno-
logien anschaulich vermittelt und im Rah-
men von Weiterbildungsmaßnahmen ver-
tieft werden kann. 

Hierfür sind Fördermittel in Höhe von 3 Mio. 
Euro pro Jahr zusätzlich bereitgestellt worden. 
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Flankierend hierzu wird der fortlaufende Mo-
dernisierungsprozess im Bereich der berufli-
chen Bildungsstätten verstärkt vorangetrieben, 
um den Technologietransfer im Wege der Aus-
und Fortbildung sicherzustellen. 

6.1.1.5 Digitale Gründerzentren 

Fokus regionaler Ökosysteme. Digitale Grün-
derzentren (DGZ) fördern Start-ups mit innova-
tiven, digitalbasierten Geschäftsmodellen und 
sind zentrale Anlaufpunkte für Existenzgründer 
in allen Regionen Bayerns. Mit insgesamt 19 
DGZ an 27 Standorten, mindestens zwei je Re-
gierungsbezirk, entsteht im Rahmen der Initia-
tive Gründerland Bayern ein einzigartiges 
Gründer-Ökosystem. 2016 wurden über ein 
Wettbewerbsverfahren in der ersten Runde elf 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

und 2019 in der zweiten Runde sieben weitere 
Gründerzentren von einer externen Experten-
jury mit Vertretern aus Wissenschaft und For-
schung, Wirtschaft sowie den kommunalen 
Spitzenverbänden ausgewählt. Das WERK1 in 
München galt dabei als Blaupause. 

Alle Aktivitäten der Gründerzentren fokussie-
ren sich darauf, innovativen Start-ups ein idea-
les Umfeld zu bieten, um die Möglichkeiten der 
digitalen Technik für neue Produkte, Dienstleis-
tungen und Geschäftsideen auszuloten. Der 
Austausch zwischen etablierten Unternehmen 
und Existenzgründern steht im Vordergrund. 
Die Unternehmen erhalten so Zugang zu neuen 
Ideen und die Start-ups ihre ersten Kunden o-
der sogar Kapitalgeber. Zudem bieten die DGZ 
Coachings an, die von BayStartUP durchgeführt 
werden. 

Abbildung 6-2: Regionale Standorte der Digitalen Gründerzentren in Bayern 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2020) 
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Die jeweiligen Netzwerke umfassen großteils 
den gesamten Regierungsbezirk. Damit profi-
tieren nicht nur Start-ups in den Gründerzen-
tren selbst, sondern alle Branchen – von Pro-
duktion bis Handwerk. Darüber hinaus arbei-
ten diese regionalen Netzwerke bayernweit zu-
sammen und vernetzen sich mit den bestehen-
den Einrichtungen, um das Gründer-Ökosys-
tem in ganz Bayern weiter zu verbessern. Da-
mit geht von den DGZ ein enormer Schub für 
die Digitalisierung aus. Vierteljährliche vom 
Bayerischen Wirtschaftsministerium veranstal-
tete Workshops stellen die Verknüpfung zwi-
schen den regionalen Netzwerken sicher. 

Die Gesamtförderung der DGZ durch den Frei-
staat beträgt 120 Mio. Euro. Alle DGZ der 
1. Wettbewerbsrunde haben den Betrieb auf-
genommen. Auch das Coaching von 
BayStartUP ist an allen Standorten angelaufen. 
Positiv hervorzuheben ist, dass es überall ge-
lungen ist, eine gute Zusammenarbeit mit den 
lokalen Universitäten bzw. Hochschulen zu 
etablieren. Die geplante Verknüpfung der 23 
bayerischen EXIST-Potentiale-Sieger mit den 
DGZ soll die bestehenden Kontakte weiter in-
tensivieren. 

6.1.1.6 Zukunftsinitiative Digitale 
Bildung 

Die digitale Transformation kann nur gelingen, 
wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern ermög-
lichen, neue Fähigkeiten und entsprechendes 
Know-how über das lebenslange Lernen zu er-
werben. Vor diesem Hintergrund ist die „Wei-
terentwicklung der beruflichen Bildung“ erfor-
derlich. Mit gezielten Maßnahmen investiert 
der Freistaat Bayern nachhaltig in die berufli-
che Bildung und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zur Versorgung der bayerischen Wirt-
schaft mit qualifizierten Fachkräften. 

#lernen.digital. Das Bayerische Wirtschaftsmi-
nisterium fördert entsprechende Projekte, wie 
z. B. das Projekt „#lernen.digital“ mit der IHK 
München. Mit Blick auf die Digitalisierung ste-
hen hier neue Fortbildungsprofile für unter-
schiedliche Zielgruppen sowie neue didakti-
sche und methodische Vorgehensweisen in der 

beruflichen Weiterbildung im Vordergrund. Die 
neuen Produkte und Methoden sollen je nach 
beruflichen Anforderungen und Lebensum-
ständen und unabhängig von festen Lernzeiten 
und -orten nutzbar sein. 

„Industrie 4.0“ und „Exzellenzzentren an Be-
rufsschulen“. Mit diesen Förderprogrammen 
unterstützt der Freistaat die Sachaufwandsträ-
ger von Berufsschulen bei der Angleichung der 
technischen Ausstattung an reale Industrie-
standards. Bei einer Förderung von 50 % der 
förderfähigen Gesamtkosten konnten mit bei-
den Programmen bayernweit rd. 14 Mio. Euro 
für die technische Ausstattung an 60 Berufs-
schulen zur Verfügung gestellt werden. Fach-
und Nachwuchskräfte werden damit auf die 
Anforderungen einer vernetzten „Wirtschaft 
4.0“ vorbereitet. 

Integrierte Fachunterrichtsräume an berufs-
qualifizierenden Schulen. Mit dem Förderpro-
gramm „Budget für integrierte Fachunter-
richtsräume an berufsqualifizierenden Schu-
len“ im Rahmen der Strategie BAYERN DIGITAL 
und dem Bundesförderprogramm „DigitalPakt 
Schule 2019 bis 2024“ werden rd. 95 Mio. Euro 
für die Etablierung integrierter Fachunter-
richtsräume an berufsqualifizierenden Schulen 
zur Verfügung gestellt. 

Ergänzende Unterstützungsmaßnahmen für 
Berufsschulen. Neben der finanziellen Unter-
stützung der Sachaufwandsträger werden vor 
dem Hintergrund der digitalen Transformation 
Lehrplaninhalte kontinuierlich aktualisiert, be-
gleitend Unterrichtsmaterialien und Handrei-
chungen für Lehrkräfte erstellt sowie Medien-
konzepte an beruflichen Schulen entwickelt 
und fortgeschrieben. Weitere Maßnahmen 
umfassen die gezielte Fortbildung der Lehr-
kräfte an beruflichen Schulen, die Einrichtung 
neuer Ausbildungsangebote und die Eröffnung 
neuer beruflicher Schulstandorte. 
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6.1.2 Digitale Forschungs- und 
Entwicklungsinitiativen 

Bayern zählt zu den wirtschaftlich stärksten Re-
gionen Europas und ist als Hochtechnologie-
standort weltweit führend. Der Freistaat hat 
die Potenziale der Schlüsseltechnologien 
Künstliche Intelligenz, Robotik, 3D-Druck, Mik-
roelektronik, digitale Medizin und 5G frühzeitig 
erkannt. Daher werden die Anwendungen die-
ser Technologien sowie die hierfür notwendige 
angewandte Forschung, insbesondere im Be-
reich der außeruniversitären Forschung, um-
fangreich durch das Bayerische Wirtschaftsmi-
nisterium unterstützt. 

Für die Zielgruppe des industriellen Mittel-
stands stellt die Umsetzung des digitalen Wan-
dels in ihren Wertschöpfungsprozessen eine 
Kernherausforderung dar und führt zu tiefgrei-
fenden Veränderungen. Die künstliche Intelli-
genz wird der zentrale Baustein der Digitalisie-
rung in den 2020er-Jahren. Die Nutzung der 
künstlichen Intelligenz kann eine derartige Pro-
duktivitätserhöhung bewirken, dass ihre Be-
herrschung über den Markterfolg entscheiden 
kann. Auch die bayerische Industrie ist durch 
diese Entwicklungen betroffen, da sowohl 
OEM, Industrieautomatisierer wie auch Zulie-
ferer im Bereich eingebetter Systeme hier stark 
vertreten sind. Fördermöglichkeiten bestehen 
zukünftig etwa bei Forschungsprojekten, wenn 
Ableitungen aus den entstehenden Prozessor-
plattformen in konkrete Anwendungsszena-
rien überführt werden sollen. Zusätzlich ent-
stehen derzeit auch v. a. in Start-ups vielfältige, 
hochinnovative und zum Teil problemspezifi-
sche KI-Architekturen, die mit entsprechender 
Förderung eine große Hebelwirkung entfalten 
können. 

6.1.2.1 FuE-Kooperationsprojekte 

Bayerisches Verbundforschungsprogramm. 
Das Bayerische Wirtschaftsministerium fördert 
die Entwicklung technologisch neuer Produkte 
und Verfahren sowie die Anwendung neuer 
Technologien. Unterstützt werden Kooperatio-
nen, in denen sich mehrere Unternehmen oder 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Unternehmen mit Forschungseinrichtungen 
gemeinsam der anwendungsorientierten For-
schung und Entwicklung widmen. Die beiden 
größten Forschungsförderprogramme im Be-
reich Digitalisierung waren bis Mitte 2019 die 
FuE-Förderprogramme „Informations- und 
Kommunikationstechnologie“ und „Elektroni-
sche Systeme“. Seit Mitte 2019 sind diese Teil 
des Bayerischen Verbundforschungsprogram-
mes „BayVFP – Förderlinie Digitalisierung mit 
den Förderschwerpunkten Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie Elektronische 
Systeme“. 

Die Förderung soll Unternehmen Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten ermöglichen und 
deren Umsetzung in Produkte, Dienstleistun-
gen und Geschäftsabläufe verbessern und be-
schleunigen. Dabei wird eine konkrete Verwer-
tungsperspektive durch die Unternehmens-
partner erwartet. 

6.1.2.2 Forschungslandschaft 

Hochschulen. Im Themenfeld Digitalisierung 
haben die Hochschulen in Bayern in den ver-
gangenen Jahren in vielen Bereichen For-
schungs- und Lehrkompetenz aufgebaut. Hier-
bei wird der gesamte Innovationsprozess von 
der Grundlagen- über die Anwendungsfor-
schung bis zum Transfer in etablierte Unter-
nehmen sowie die Gründung von Start-ups ab-
gedeckt. Die Hochschulen arbeiten engagiert 
daran, diese Forschungs- und Lehrkompetenz 
weiter auszubauen und so auch dem für die di-
gitale Transformation benötigten Bedarf an 
hochqualifizierten Absolventinnen und Absol-
venten in allen maßgeblichen Fachrichtungen 
gerecht zu werden. 

Um ideale Rahmenbedingungen für die For-
schung zur Digitalisierung zu schaffen, ist an 
den staatlichen Hochschulen eine leistungsfä-
hige informationstechnische Infrastruktur si-
chergestellt. Ein Spitzenplatz in Forschung und 
Entwicklung auf Gebieten wie maschinellem 
Lernen, autonomem Fahren oder personali-
sierter Medizin erfordert auch in Zukunft neu-
este Rechnertechnologien und die Möglichkeit 
der Auswertung großer Datenmengen. 
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Fraunhofer-Gesellschaft. Die Präsenz der 
Fraunhofer-Gesellschaft in Bayern wurde in 
den letzten Jahren, insbesondere im Bereich di-
gitaler Technologien, konsequent ausgebaut. 
Zahlreiche Einrichtungen forschen landesweit 
an verschiedenen Digitalisierungstechnologien 
und deren Anwendungen, darunter das Fraun-
hofer IIS, Fraunhofer AISEC, Fraunhofer IKS, 
Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des 
Fraunhofer FIT. Dabei decken diese die volle 
Breite des in der bayerischen Wirtschaft benö-
tigten Know-hows von Industrie 4.0, Vernet-
zung über IT-Sicherheit bis hin zur Entwicklung 
von Geschäftsmodellen ab. 

Aktuell wird das Bayerische KI-Netzwerk aufge-
baut. Hierzu gehört u. a. die Einrichtung des 
Fraunhofer IKS als neuem Forschungsleucht-
turm und die Erweiterung der vorhandenen 
Kompetenzen an zahleichen bayerischen 
Fraunhofer Einrichtungen um das Thema KI. Als 
Teil des Netzwerkes wird eine am Leibniz-Re-
chenzentrum angesiedelte Bayerische KI-Agen-
tur entstehen, die u. a. für die Wirtschaft als 
zentraler Ansprechpartner dienen wird. 

Fortiss. Im Rahmen der Strategie Bayern Digital 
hat Bayern bereits das KI-Know-how des Lan-
desforschungsinstituts fortiss deutlich ge-
stärkt. Inhaltich bewegt sich fortiss dabei an 
der Schnittstelle zwischen Software-, Systems-
und Service-Engineering, der Kernkompetenz 
von fortiss, und Methoden der KI (Maschinelle 
Induktion und Deduktion). 

Max-Planck-Gesellschaft. Die Max-Planck-Ge-
sellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. 
V. (MPG) mit Sitz der Generalverwaltung in 
München ist Europas führende, weltweit aner-
kannte außeruniversitäre Forschungseinrich-
tung für Grundlagenforschung. Sie wird über-
wiegend mit öffentlichen Mitteln von Bund und 
Ländern finanziert. Die Max-Planck-Institute 
(MPI) forschen – oft interdisziplinär – in den 
Bereichen Natur-, Lebens- und Geisteswissen-
schaften. In Bayern sind in 13 MPI und drei Ser-
viceeinrichtungen über 5.100 Beschäftigte ak-
tiv: 

 Im Bereich Naturwissenschaften sind fünf 
Institute in Garching und München aus 

dem international renommierten Werner-
Heisenberg-Institut hervorgegangen (MPI 
für Physik, Astrophysik, extraterrestrische 
Physik, Quantenoptik, Plasmaphysik). Die 
Max-Planck-Gesellschaft ist mit dem Max-
Planck-Institut für Quantenoptik in Gar-
ching bei München und dem Max-Planck-
Institut für die Physik des Lichts (MPL) in 
Erlangen mit Forschungsthemen zur Quan-
tentechnologie und insbesondre zur Quan-
tenkommunikation (MPL) befasst. 

 Auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften 
arbeiten in München drei Institute (MPI 
für Biochemie, Neurobiologie, Psychiat-
rie). In Seewiesen, der Wirkungsstätte des 
Nobelpreisträgers Konrad Lorenz, befindet 
sich das MPI für Ornithologie. 

 In den Geisteswissenschaften bearbeiten 
drei weitere Institute in München rechts-
wissenschaftliche Fragestellungen mit in-
ternationaler Ausrichtung und wirtschaft-
licher Relevanz (MPI für Sozialrecht und 
Sozialpolitik, Innovation und Wettbewerb, 
Steuerrecht und Öffentliche Finanzen). 

Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale 
Transformation (bidt). Als ein Leuchtturmpro-
jekt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie 
Bayerns wurde 2018 das Bayerische For-
schungsinstitut für Digitale Transformation 
(bidt) an der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften errichtet. Das bidt trägt dazu bei, 
die Entwicklungen und Herausforderungen der 
digitalen Transformation besser zu verstehen. 
Damit liefert es die Grundlagen, um die digitale 
Zukunft der Gesellschaft verantwortungsvoll 
und gemeinwohlorientiert zu gestalten. Es um-
fasst drei Säulen: interdisziplinäre Forschung 
zu den Auswirkungen des digitalen Wandels, 
Think Tank (Verdichtung der Ergebnisse auch 
zur Politikberatung) und Dialog (öffentlicher 
Austausch als Beitrag zu gesellschaftlicher Par-
tizipation und Akzeptanz). 

6.1.2.3 German Digital Hub Mobility 

Der deutsche Digitalverband Bitkom e.V. trieb 
in 2016 gemeinsam mit dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie den Aufbau 
von Digital Hubs mit verschiedenen nationalen 
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und internationalen Akteuren unter dem Dach 
der Digital Hubs Germany Initiative voran. So 
sollten Zentren der digitalen Transformation 
mit nationaler und internationaler Strahlkraft 
rund um die deutschen Leitindustrien entste-
hen. 

Pilotvorhaben der UnternehmerTUM. Hierfür 
entwickelte das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie eine nationale Dachmarke 
sowie eine internationale Standort-Marketing-
kampagne (Digital Hubs Germany). Für das 
Thema Mobility fiel die Wahl der Bundesregie-
rung und des Bitkom e.V. auf den Standort 
München. Die UnternehmerTUM GmbH wurde 
in 2017 damit beauftragt, hier einen der bun-
desweit ersten lokalen Hubs zu errichten, den 
German Digital Hub Mobility. 

Im Hub-Ökosystem sollen Start-ups, etablierte 
KMUs und Großkonzerne gemeinsam mit Kapi-
talgebern und wissenschaftlichen Einrichtun-
gen die digitale Transformation der Leitindust-
rien vorantreiben und dabei insbesondere den 
Mittelstand in Deutschland fördern. 

Weiterförderung. Da sich das Pilotvorhaben 
„German Digital Hub Mobility“ bewährte, wird 
es im Zeitraum 2018 bis 2021 im Rahmen der 
Strategie Bayern Digital weiter gefördert. Da-
bei werden vier Themenschwerpunkte gesetzt, 
mit denen ein aktiver Beitrag zur Digitalisie-
rung der Leitindustrie Mobilität geleistet wer-
den soll: 

 Digital Hub Mobility Basisaktivitäten 

 Trainingsprogramme für Innovatoren zur 
Digitalen Transformation in der Mobilitäts-
industrie 

 appliedAI Initiative zum Aufbau theoreti-
schen Wissens und praktischer Anwen-
dungs-Erfahrung im Bereich der Künstli-
chen Intelligenz (KI) 

 Sensibilisierung des Mobilitätssektors für 
das Thema “Cybersecurity“ 

6.2 Gute Finanzierungs-
bedingungen 

Maßgebliche Voraussetzung für eine dynami-
sche Wirtschaftsentwicklung im Freistaat sind 
gute Finanzierungsbedingungen für den baye-
rischen Mittelstand. Hierzu trägt auch die Un-
terstützung der Bayerischen Staatsregierung 
bei. Um den unterschiedlichen Finanzierungs-
bedarfen der Unternehmen Rechnung zu tra-
gen, deckt das Förderinstrumentarium die ge-
samte Bandbreite von zinsgünstigem Fremdka-
pital, Risikoentlastungsinstrumenten bis hin zu 
Eigenkapitalprogrammen ab. Abgerundet wird 
das Angebot durch die bewährte Regionalför-
derung. 

6.2.1 Darlehen, Bürgschaften, 
Haftungsfreistellung 

Bayerisches Mittelstandskreditprogramm. Be-
reits seit Jahrzehnten bildet das Bayerische 
Mittelstandskreditprogramm (MKP) eine we-
sentliche Säule der bayerischen Mittelstands-
und Existenzgründungsförderung. Im Rahmen 
des MKP gewährt der Freistaat Bayern über die 
LfA Förderbank Bayern zinsgünstige Darlehen – 
Start- und Investivkredit – an Existenzgründer, 
mittelständische Unternehmen und Angehö-
rige Freier Berufe. 

Startkredit. Gründungsvorhaben werden über 
den mit Haushaltsmitteln zinsverbilligten Start-
kredit gefördert. Existenzgründer können da-
mit bis zu 5 Jahre nach Aufnahme der Ge-
schäftstätigkeit maximal 100 % des förderfähi-
gen Vorhabens finanzieren. Der Darlehens-
höchstbetrag beträgt 10 Mio. Euro. 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. Euro bankmäßig 
nicht ausreichend abgesichert werden kann, ist 
eine 70-prozentige Haftungsfreistellung mög-
lich. Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. 
Euro kann bei nicht ausreichender Absicherung 
eine Bürgschaft der LfA Förderbank Bayern 
bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bean-
tragt werden. 
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In den Jahren 2015 bis 2019 begleitete die LfA 
Förderbank Bayern rund 7.900 Existenzgrün-
dungen. Für sie wurden Darlehen in Höhe von 
insgesamt rund 1.978,6 Mio. Euro zugesagt. 
Damit hat das Programm Investitionen in Höhe 
von rund 2.694,8 Mio. Euro ermöglicht und zur 
Schaffung von über 7.800 neuen Arbeitsplät-
zen beigetragen. 

Investivkredit. Wachstumsvorhaben werden 
über den zinsgünstigen Investivkredit geför-
dert. Bestehende Unternehmen können damit 
bis zu 100 % des förderfähigen Vorhabens fi-
nanzieren. Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 
10 Mio. Euro. 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. Euro bankmäßig 
nicht ausreichend abgesichert werden kann, ist 
eine 60-prozentige Haftungsfreistellung mög-
lich. Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. 
Euro kann bei nicht ausreichender Absicherung 
eine Bürgschaft der LfA Förderbank Bayern 
bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bean-
tragt werden. 

Im Berichtszeitraum wurden Darlehen in Höhe 
von insgesamt rund 1.973,5 Mio. Euro zuge-
sagt. Damit wurden Investitionen in Höhe von 
rund 3.047,8 Mio. Euro zur Schaffung und Fes-
tigung von über 135.000 Arbeitsplätzen unter-
stützt. 

Ökokredit und Energiekredit. In den letzten 
Jahren hat das Thema Klimaschutz und Energie 
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die LfA 
Förderbank Bayern unterstützt entsprechende 
Vorhaben daher mit dem Ökokredit, mit dem 
Energiekredit und dem Energiekredit Plus. Im 
Sommer 2017 wurde darüber hinaus der Ener-
giekredit Gebäude eingeführt. Hier werden 
kleine und mittlere Unternehmen sowie Frei-
berufler gefördert, die in die Energieeffizienz 
ihrer Firmengebäude investieren. 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. Euro bankmäßig 
nicht ausreichend abgesichert werden kann, ist 
eine 50-prozentige Haftungsfreistellung mög-
lich. Alternativ kann bei nicht ausreichender 
Absicherung eine LfA-/Staatsbürgschaft bzw. 
eine Bürgschaft der Bürgschaftsbank Bayern 
GmbH beantragt werden. 

Über alle vier Produkte im Geschäftsfeld Ener-
gie & Umwelt sind im Berichtszeitraum Darle-
henszusagen in Höhe von rund 871,2 Mio. Euro 
erteilt worden. Die Investitionen belaufen sich 
auf insgesamt rund 1.545,4 Mio. Euro. 

Innovationskredit 4.0. Im August 2019 hat die 
LfA Förderbank Bayern ihre Innovations- und 
Digitalisierungsförderung neu aufgestellt. Seit-
dem unterstützt die Förderbank Start-ups, 
kleine und mittlere Unternehmen sowie Frei-
berufler mit dem Innovationskredit 4.0 bei In-
novations- und Digitalisierungsvorhaben. Bei 
innovativen Unternehmen wird darüber hinaus 
deren gesamter Finanzierungsbedarf geför-
dert. Neben attraktiven Zinssätzen bietet die 
LfA Förderbank Bayern ebenso wie bei den 
Energiekrediten einen Tilgungszuschuss. 

Soweit ein Darlehen bis 5 Mio. Euro bankmäßig 
nicht ausreichend abgesichert werden kann, ist 
eine 70-prozentige Haftungsfreistellung mög-
lich. Alternativ und bei Darlehen über 5 Mio. 
Euro kann bei nicht ausreichender Absicherung 
eine Bürgschaft der LfA Förderbank Bayern 
bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bean-
tragt werden. 

Seit Einführung des Innovationskredits 4.0 wur-
den im Berichtszeitraum 2015 bis 2019 Darle-
hen in Höhe von rund 15,1 Mio. Euro ausge-
reicht, mit denen Investitionen in Höhe von 
rund 17,2 Mio. Euro finanziert wurden. 

Akutkredit. Mittelständische Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft, die in vorüberge-
hende Liquiditäts- und Rentabilitätsschwierig-
keiten geraten sind, können von der LfA För-
derbank Bayern mit dem Akutkredit unter-
stützt werden. Förderfähig sind Umschuldun-
gen kurzfristiger Verbindlichkeiten, Betriebs-
mittel zur Aufrechterhalten der Zahlungsfähig-
keit sowie Investitionen zur Anpassung an ge-
änderte Bedingungen. 

Globaldarlehen. Die Globaldarlehen der LfA 
Förderbank Bayern verbreitern die Finanzie-
rungsbasis des bayerischen Mittelstands. Sie 
werden den Geschäftsbanken als spezielle Kon-
tingente für den Mittelstand zur Verfügung ge-
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stellt. Über diese Kontingente können sie zins-
günstige Darlehen an kleine und mittlere Un-
ternehmen ausreichen. Gewährleistet wird 
dies, indem die Geschäftsbanken den Refinan-
zierungsvorteil, den sie durch die zinsgünstigen 
Globaldarlehen der LfA Förderbank Bayern er-
halten, bei ihren Darlehen an die Unternehmen 
weitergeben müssen. Im Ergebnis können die 
Hausbanken dadurch an die jeweilige Bonität 
und Besicherung angepasste Einzeldarlehen an 
kleine und mittlere Unternehmen zu günstige-
ren Konditionen vergeben als dies bei eigener 
Refinanzierung der Fall wäre. 

Die Nachfrage der Geschäftsbanken nach Glo-
baldarlehen der LfA Förderbank Bayern unter-
liegt starken Schwankungen. Im Berichtszeit-
raum 2015 bis 2019 wurden Globaldarlehen in 
Höhe von durchschnittlich rund 80 Mio. Euro 
pro Jahr und damit insgesamt rund 400 Mio. 
Euro zugesagt. 

Bürgschaften. Kreditnehmer müssen für Bank-
kredite in aller Regel über ausreichende Sicher-
heiten verfügen. Um den Finanzierungsspiel-
raum auch derjenigen Unternehmen zu erwei-
tern, die selbst nicht genügend Sicherheiten 
aufbringen können, besteht die Möglichkeit, 
Bürgschaften der Bürgschaftsbank Bayern 
GmbH oder der LfA Förderbank Bayern zu be-
antragen. 

 Bürgschaftsbank Bayern: 
Die Bürgschaftsbank Bayern GmbH ist eine 
Selbsthilfeeinrichtung der gewerblichen 
Wirtschaft. Gesellschafter sind die Kredit-
garantiegemeinschaften des Handels, 
Handwerks, Hotel- und Gaststättengewer-
bes und des Gartenbaus. Verbürgt werden 
Investitions- und Betriebsmittelfinanzie-
rungen für die vorgenannten Branchen mit 
einer Risikoübernahme gegenüber Haus-
banken oder auch Leasinggesellschaften. 
Der Bürgschaftsbetrag war auf 1,25 Mio. 
Euro begrenzt, wurde im Zuge der Corona-
Pandemie im März 2020 jedoch (vorerst 
befristet bis zum 31.12.2020) auf 2,5 Mio. 
Euro angehoben. Einen Großteil des Risi-
kos tragen dabei der Bund und der Frei-
staat Bayern in Form von Rückbürgschaf-
ten. Die Bürgschaftsbank Bayern GmbH 

hat im Zeitraum 2015 bis 2019 über 920 
Bürgschaften mit einem Bürgschaftsvolu-
men von 284,2 Mio. Euro übernommen. 

 LfA Förderbank Bayern: 
Mittelständischen Unternehmen, deren 
Branche nicht von der Bürgschaftsbank 
Bayern GmbH abgedeckt wird oder deren 
Bürgschaftsbedarf den Betrag von 
1,25 Mio. Euro bzw. während der Corona-
Pandemie 2,5 Mio. Euro übersteigt, kann 
durch Bürgschaften der LfA Förderbank 
Bayern geholfen werden. Die Bürgschaft 
darf den Betrag von 5 Mio. Euro und die 
Haftung des Bürgen von 80 % des Kredit-
betrags nicht überschreiten. Während der 
Corona-Pandemie wurde der maximale 
Bürgschaftsbetrag auf 30 Mio. Euro ange-
hoben und die Bürgschaftsquote erhöht. 
Im Zeitraum 2015 bis 2019 übernahm die 
LfA Förderbank Bayern 327 Bürgschaften 
mit einem Bürgschaftsbetrag von über 
132,6 Mio. Euro. 

Programmverbesserungen. Die Produkte der 
LfA Förderbank Bayern werden kontinuierlich 
überprüft und bedarfsgerecht optimiert. Insbe-
sondere wurden die Start- und Investivkredite 
Anfang 2017 einer wesentlichen Verbesserung 
unterzogen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten 
nur 40 % der förderfähigen Aufwendungen 
über den Startkredit finanziert werden. Erst in 
Kombination mit dem „Startkredit 100“ waren 
bis zu 100 % der förderfähigen Aufwendungen 
darstellbar. Seit 2017 ist nur noch ein Antrag 
pro Vorhaben nötig, um eine Finanzierung bis 
zu 100 % zu erhalten. 

Auch die Energieeffizienzförderung wurde im 
Berichtszeitraum verbessert. So bietet die LfA 
Förderbank Bayern seit Frühjahr 2018 in den 
Energiekrediten neben attraktiven Zinssätzen 
zusätzlich Tilgungszuschüsse an. 

6.2.2 Regionalförderung 

Gleichwertige Lebensverhältnisse. Die Regio-
nalpolitik hat die Aufgabe, strukturschwache 
und strukturschwächere Regionen nachhaltig 
zu unterstützen. In Bayern sind diese durch den 
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Raum mit besonderem Handlungsbedarf 
(RmbH) zusammengefasst. Durch den Aus-
gleich ihrer Standortnachteile soll diesen Ge-
bieten der Anschluss an die allgemeine Wirt-
schaftsentwicklung ermöglicht werden. Gleich-
zeitig stärkt eine gezielte Regionalförderung 
das gesamtwirtschaftliche Wachstum und er-
leichtert den zukunftssichernden Strukturwan-
del. Schließlich verfolgt die Regionalförderpoli-
tik das grundgesetzlich verankerte Ziel, gleich-
wertige Lebensverhältnisse in Deutschland 
auch im Freistaat Bayern herzustellen. 

Die Bayerische Regionalförderung umfasst Zu-
wendungen für Investitionen gewerblicher Un-
ternehmen in Handwerk, gewerblichem Touris-
mus, Industrie und Dienstleistung. 

Über 820 Mio. Euro Zuschüsse für die gewerb-
liche Wirtschaft. Im Zeitraum 2015 bis 2019 
wurden rund 3.100 Investitionsvorhaben der 
gewerblichen Wirtschaft einschließlich des ge-
werblichen Tourismus mit Zuschüssen von 
mehr als 820 Mio. Euro gefördert. Durch das 
Investitionsvolumen von rd. 6,5 Mrd. Euro 
konnten 12.500 neue Arbeitsplätze geschaffen 
und rund 83.500 bestehende Arbeitsplätze ge-
sichert werden. Die folgende Tabelle zeigt, dass 
99,5 % der Förderfälle auf kleine und mittlere 
Unternehmen entfielen, insgesamt erhielten 
sie rund 98 % der Investitionszuschüsse. 

Tabelle 6-1: Regionale Wirtschaftsförderungsprogramme – gewerbliche Wirtschaft 2015– 
2019 

(einschließlich Fremdenverkehr) 

Investitionsvolumen Investitionszuschüsse Zahl der Fälle 

Mio. Euro in % Mio. Euro in % absolut in % 

Betriebe mit Be-

schäftigten 
Förderung nach Betriebsgrößenklassen 

bis 49 3.823,0 59,1 580,0 70,4 2.583 83,6 

50 bis 249 2.418,6 37,4 225,6 27,4 494 15,9 

250 bis 499 182,5 2,8 15,4 1,9 13 0,4 

500 und mehr 43,0 0,7 2,7 0,3 2 0,1 

Summe 6.467,1 100 823,7 100 3.092 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2020d) 

6.2.3 Wagnis- und Beteiligungs-
kapital, Wachstumsfonds 

LfA/EIF-Venture Capital Fazilität. Vor dem Hin-
tergrund eines deutlich zurückgehenden Wag-
niskapitalangebots in Deutschland hat die LfA 

Förderbank Bayern gemeinsam mit dem Euro-
päischen Investitionsfonds (EIF) im Jahr 2009 
auf Initiative des Bayerischen Wirtschaftsmi-
nisteriums die sog. LfA/EIF-VC Fazilität aufge-
legt. Dabei handelt es sich um einen Dachfonds 
für Investitionen in private Wagniskapital-
fonds, die ihren Sitz oder eine Niederlassung in 
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Bayern haben und u. a. in junge bayerische 
Technologieunternehmen investieren. 

Ziel ist es, das Wagniskapitalangebot zuguns-
ten junger bayerischer Start-ups zu stärken und 
damit deren Finanzierungsbedingungen zu ver-
bessern. Damit können innovative und zu-
kunftsfähige Technologien finanziert, Arbeits-
plätze geschaffen und zusätzliche europäische 
Mittel nach Bayern gelenkt werden. 

Die LfA/EIF-VC Fazilität wird zu je 50 % aus Mit-
teln der LfA Förderbank Bayern und des EIF fi-
nanziert. Sie hatte ein Start-Volumen von 
50 Mio. Euro und wurde inzwischen mehrfach 
auf insgesamt 200 Mio. Euro aufgestockt. Eine 
weitere Aufstockung auf 250 Mio. Euro ist im 
Juni 2020 erfolgt. Zum 31. Dezember 2019 ha-
ben 31 Wagniskapitalfonds insgesamt rund 
113,0 Mio. Euro aus der Fazilität erhalten. Die 
finanzierten Fonds haben ihrerseits rund 
750 Mio. Euro in rund 90 bayerische Unterneh-
men investiert. 

Staatliche Rückgarantien und Mittelständi-
sche Beteiligungsgesellschaften. Zur Förde-
rung von Beteiligungskapitalinvestitionen in 
kleine und mittlere Unternehmen in Bayern 
bieten der Bund und der Freistaat für be-
stimmte Beteiligungen Teilrisikoentlastungen 
in Form staatlicher Rückgarantien an. Diese 
werden v. a. von den sog. Mittelständischen 
Beteiligungsgesellschaften (MBGen), in Bayern 
von der BayBG Bayerische Beteiligungsgesell-
schaft mbH, genutzt. In Bayern müssen An-
träge bei der Bayerischen Garantiegesellschaft 
(BGG) gestellt werden, die ihrerseits einen Teil 
des Risikos trägt. 

Wachstumsfonds Bayern. Um Engpässe auf 
dem Venture-Kapitalmarkt für Start-ups in der 
Wachstumsphase entgegenzuwirken, wurde 
2015 zusätzlich zu den bestehenden Angebo-
ten bei Bayern Kapital der Wachstumsfonds 
Bayern im Umfang von 100 Mio. Euro aufge-
legt. Der Wachstumsfonds Bayern stellt in Ko-
operation mit einem oder mehreren unabhän-
gigen privaten Investoren technologieorien-
tierten jungen, kleinen und mittleren Unter-
nehmen in Bayern als Co-Investmentpartner 

Beteiligungskapital für Wachstumsfinanzierun-
gen zur Verfügung (Later Stage Venture Capi-
tal). Innovative bayerische Start-ups können 
hierdurch mehr und größere Finanzierungen 
erhalten. Dabei steht der Wachstumsfonds 
Bayern grundsätzlich innovativen, technologie-
und wachstumsorientierten Unternehmen al-
ler Branchen offen. 

Da die erste Generation des Wachstumsfonds 
Bayern bereits 23 Start-ups in der Wachstums-
phase eine Finanzierung ermöglichen konnte, 
wird die Erfolgsgeschichte in 2020 mit der 
Gründung des Wachstumsfonds Bayern 2 wei-
tergeschrieben. Mit einem Volumen in Höhe 
von 115 Mio. Euro steht in den kommenden 
Jahren somit zusätzliches Venture Capital für 
junge bayerische Start-ups in der Wachstums-
phase zur Verfügung. 

6.2.4 BayBG, Bayern Kapital 

BayBG. Sie ist einer der größten Beteiligungs-
kapitalgeber, v. a. für den bayerischen Mittel-
stand. Mit ihren Engagements in Form von Ei-
genkapital und Mezzanine ermöglicht sie jun-
gen und mittelständischen Unternehmen z. B. 
die Umsetzung von Innovations- und Wachs-
tumsvorhaben, die Regelung der Unterneh-
mensnachfolge oder die Optimierung der Kapi-
talstruktur. Aktuell ist die BayBG bei rund 500 
bayerischen Unternehmen engagiert. Neben 
dem Bereich Wachstum, der den Großteil der 
Engagements ausmacht, sind folgende Ge-
schäftsfelder bzw. Programme hervorzuheben: 

Existenzgründung. Für Existenzgründer, junge 
Unternehmen bis zu 5 Jahren nach Aufnahme 
der Geschäftstätigkeit und Erwerber von beste-
henden Unternehmen bietet die BayBG seit 
1997 stille Beteiligungen zwischen 20.000 und 
250.000 Euro an. Die Beteiligungen dienen der 
Mitfinanzierung des Betriebsmittel- und Inves-
titionsbedarfs der Zielunternehmen. Seit Pro-
grammbeginn wurden über 430 Unternehmen 
mit insgesamt rund 45 Mio. Euro finanziert. In 
den Jahren 2015 bis 2019 haben 85 Unterneh-
men insgesamt knapp 13,0 Mio. Euro Beteili-
gungskapital erhalten. 
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Kapital für Handwerk, Handel und Gewerbe 
(KHHG). Seit 2012 bietet die BayBG mit dem 
„Kapital für Handwerk, Handel und Gewerbe" 
etablierten Handwerks-, Handels- und Gewer-
bebetriebe, die seit mindestens 5 Jahren auf 
dem Markt sind, stille Beteiligungen von 
10.000 Euro bis 100.000 Euro an. Im Berichts-
zeitraum hat die BayBG rund 8,0 Mio. Euro Be-
teiligungskapital in über 80 Unternehmen in-
vestiert. 

EFRE-Risikokapitalfonds. Das Bayerische Wirt-
schaftsministerium hat in der EFRE-Förderperi-
ode 2014 – 2020 in Kooperation mit der BayBG 
und der VR Equitypartner GmbH drei sog. EFRE-
Risikokapitalfonds im Umfang von zusammen 
50 Mio. Euro initiiert. Die Fonds speisen sich je 
zur Hälfte aus dem Europäischen Fonds für Re-
gionale Entwicklung (EFRE) und aus Mitteln der 
jeweiligen Beteiligungsgesellschaft. Im Investi-
tionsfokus stehen innovative kleine und mitt-
lere Unternehmen, v. a. in den strukturschwä-
cheren Regionen Bayerns. Bis Ende 2019 haben 
knapp 20 bayerische KMU insgesamt rund 
13,5 Mio. Euro Beteiligungskapital erhalten. 

Bayern Kapital. Bayern Kapital wurde 1995 als 
Venture Capital-Gesellschaft des Freistaats 
Bayern gegründet. Der Fokus der 100-prozenti-
gen Tochter der LfA Förderbank liegt auf der Fi-
nanzierung von Gründern bayerischer High-
tech-Unternehmen und von jungen, innovati-
ven Technologieunternehmen, um diesen den 
Zugang zu Venture Capital für die Entwicklung 
und Markteinführung neuer Produkte zu er-
leichtern (www.bayernkapital.de). 

Aus jeweils speziell strukturierten Beteiligungs-
fonds wird mithilfe von maßgeschneiderten Fi-
nanzierungskonzepten in junge Unternehmen 
investiert. Zudem verschafft die Bayern Kapital, 
in einer engen Zusammenarbeit mit anderen 
Venture Capital-Gesellschaften (inkl. den Bun-
desinitiativen coparion der KfW und Hightech 
Gründerfonds), Business Angels, Family Offices 
sowie unternehmerisch erfahrenen Experten, 
den Beteiligungsnehmern neben frischem Ka-
pital zusätzliches unternehmerisches Know-
how und gezielte Marktkontakte. 

Bislang hat Bayern Kapital rund 310 Mio. Euro 
Beteiligungskapital in 275 innovative technolo-
gieorientierte Unternehmen aus verschiedens-
ten Branchen investiert, darunter Life Sciences, 
Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, 
Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. 

6.2.5 Bayerische Börse 

Die Börse München ist als öffentlich-rechtliche 
Wertpapierbörse ein wesentlicher Bestandteil 
des Finanzplatzes München, die sich mit ihrem 
Fokus auf Privatanleger und den Mittelstand 
als wichtiger deutscher Börsenplatz etabliert 
hat. 

m:access. Die Börse München bietet mit m:ac-
cess eine bundesweit einzigartige Plattform an 
und ist „Die Börse für den Mittelstand“. Das 
Börsensegment ist speziell für mittelständische 
Unternehmen konzipiert. Aktuell sind 65 Un-
ternehmen unterschiedlichster Branchen aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und den 
Niederlanden in m:access notiert. Zusammen 
beschäftigen sie über 30.000 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und weisen eine Marktkapi-
talisierung von insgesamt 14 Mrd. Euro auf. 

Im Jahr 2019 kamen neun Unternehmen in 
m:access dazu. Darunter befindet sich die 
SpVgg Unterhaching GmbH & Co. KGaA. Dieser 
Börsengang hat – weil Unterhaching erst das 
zweite deutsche Fußball-Unternehmen an der 
Börse ist – bundesweite Anerkennung erfah-
ren. Die Börse München hat diesen Börsengang 
ermöglicht und bewiesen, dass sich auch mit-
telständische Unternehmen erfolgreich über 
den Kapitalmarkt finanzieren können. Und dies 
ist kein einmaliger Vorgang. Denn nach ihrem 
Gang an die Börse haben m:access-Unterneh-
men deutlich mehr als 100 Kapitalerhöhungen 
erfolgreich durchgeführt. Sie sind damit der Be-
leg dafür, dass die Börsennotiz eine dauerhafte 
Unternehmensfinanzierung sicherstellt. Der 
passende Finanzierungsmix der mittelständi-
schen Wirtschaft wird dank m:access erreicht. 
Eigenkapital und Fremdkapital lassen sich be-
schaffen, eine einseitige Ausrichtung auf den 
Bankkredit wird vermieden. Die Börse Mün-
chen unterstützt den Mittelstand seit über 15 
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Jahren im Kapitalmarkt. Sie veranstaltet für die 
in m:access notierten Unternehmen kosten-
freie Analystenkonferenzen. So kommen kapi-
talsuchende und kapitalgebende Akteure zu-
sammen. 90 Konferenzen wurden bereits 
durchgeführt – mit jeweils bis zu acht Unter-
nehmen sowie 100 Investoren und Analysten. 
Der neue, im Jahr 2019 gestartete m:access All-
Share Index zeigt, dass der Mittelstand auch an 
der Börse grundsolide ist – dank geringer Vola-
tilität und einer jährlichen Rendite von knapp 
10 %. Neue Unternehmen kündigen sich für 
das laufende Jahr an. 

6.2.6 Weitere Maßnahmen zur 
Sicherung der Mittelstands-
finanzierung 

Zur Sicherung der Mittelstandsfinanzierung ist 
eine strategische, faire und verlässliche Zusam-
menarbeit zwischen Unternehmen und Haus-
banken unerlässlich. Die öffentliche Unterstüt-
zung wirkt hierbei flankierend und trägt so zu 
einer stabilen Mittelstandsfinanzierung bei. 

Informationsveranstaltungen. In diesem Sinne 
bietet u. a. die LfA Förderbank Bayern flächen-
deckend, regelmäßig und kostenlos Berater-
sprechtage in Zusammenarbeit mit regionalen 
Partnern (Regierungen und Kammern der ge-
werblichen Wirtschaft) an. 

Task Force. Seit 1996 unterstützt die LfA För-
derbank Bayern mit einem Team von Fachleu-
ten Rat suchende mittelständische Betriebe in 
Bayern. Die Task-Force-Mitarbeiter erstellen 
Situationsanalysen, erarbeiten mit den Unter-
nehmen die Schwachstellen und zeigen mögli-
che Auswege auf. Je nach Lage des Einzelfalles 
begleitet die Task Force auch Unternehmen bei 
Bankgesprächen oder hilft dabei, geeignete 
Förderprodukte zu beantragen. 

Neutrale Vermittlung. Das Bayerische Wirt-
schaftsministerium wird bei schwierigen Kre-
ditfällen als neutraler Vermittler zu Rate gezo-
gen, etwa dann, wenn es darum geht, gegen-

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

seitiges Vertrauen wiederherzustellen oder zu-
kunftsweisende Fortführungsstrategien zu ent-
wickeln. 

6.3 Stärkung der Innovations-
kraft des Mittelstands 

Gezielte Maßnahmen der bayerischen For-
schungs- und Technologiepolitik stärken die In-
novationskraft der mittelständischen Unter-
nehmen. 

6.3.1 Allgemeine Technologie-
förderung 

Das Bayerische Wirtschaftsministerium stärkt 
in vielen Bereichen den Mittelstand und des-
sen Aktivitäten im Bereich Forschung und Ent-
wicklung (FuE). Dabei wird das gesamte zur 
Verfügung stehende innovations-, forschungs-
und technologiepolitisches Instrumentarium 
eingesetzt – vom Ausbau der außeruniversitä-
ren Forschungsinfrastruktur über die Förde-
rung von Netzwerken und Clustern, die Förde-
rung von betrieblichen FuE-Vorhaben sowie 
von Gründern und Start-ups. 

6.3.1.1 Wissens- und Technologie-
transfer, Netzwerke, Cluster 

Bayern Innovativ. Die vom Bayerischen Wirt-
schaftsministerium geförderte Bayern Innova-
tiv GmbH ist v. a. für KMU ein wichtiger Partner 
im Bereich „Wissens- und Technologietrans-
fer“. 

Die Gesellschaft initiiert und unterstützt Inno-
vationsprozesse in der mittelständischen Wirt-
schaft und im Handwerk Bayerns. Zu ihren 
Hauptaufgaben gehören die Verbreitung von 
neuem innovationsrelevanten Wissen, ferner 
die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft sowie innerhalb 
der Wirtschaft. 

Typische Aktivitäten sind die Durchführung von 
Veranstaltungen und die Bereitstellung von 
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Plattformen zu bestimmten innovations- und 
technologiebezogenen Themen sowie die Or-
ganisation von Messegemeinschaftsständen. 
Zudem betreibt die Bayern Innovativ GmbH 
verschiedene fachliche Netzwerke zu den The-
men „Elektromobilität“, „Massivbau“, „Textile 
Innovation“, „Additive Fertigung“, „Frugale In-
novation“ sowie „Kultur- und Kreativwirt-
schaft“. 

Zentrum Digitalisierung.Bayern (ZD.B). Das 
ZD.B ist eine deutschlandweite einzigartige 
Forschungs- und Kooperationsplattform mit 
konsequenter Ausrichtung auf den Bereich Di-
gitalisierung. Aufgabe des ZD.B ist es, die Digi-
talisierungs-Kompetenzen in Wirtschaft und 
Wissenschaft zu stärken und die enormen Po-
tenziale digitaler Technologien für Bayern zu 
erschließen. Das ZD.B beschleunigt den Wis-
senstransfer, indem es bayernweit Unterneh-
men, Start-ups, Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen vernetzt. Am 1. April 2020 wur-
den die wirtschaftsorientierten Themenplatt-
formen des ZD.B Teil der Bayern Innovativ 
GmbH. Auf diese Weise erweitert das ZD.B sei-
nen Wirkungsbereich durch das Zusammen-
führen der bestehenden Netzwerke von Know-
how-Trägern und Anwendern sowie durch die 
Bündelung von Expertise vielfältiger Initiativen. 

Projektträger Bayern. Als Projektträger Bayern 
agiert die Bayern Innovativ GmbH darüber hin-
aus als zentraler Ansprechpartner für zahlrei-
che Förderprogramme des Freistaats Bayern. 
Zudem ist hier auch der Förderlotse angesie-
delt, der Förderinteressierte auf telefonischem 
Wege berät und ggf. auf andere Projektträger 
verweist. 

Cluster-Offensive Bayern. Wichtige Unterstüt-
zung erhält die bayerische Wirtschaft durch die 
Cluster-Offensive Bayern, mit der die Bayeri-
sche Staatsregierung seit 2006 in zentralen 
Schlüsselbranchen die Netzwerkbildung zwi-
schen Unternehmen sowie zwischen Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen fördert. 
Die Cluster-Offensive ist mit aktuell 17 Clustern 
breit aufgestellt. Sie umfasst Zukunftstechno-
logien und Hightech-Industrien ebenso wie tra-
ditionelle Branchen der bayerischen Wirtschaft 
(www.cluster-bayern.de). 

Die bayerischen Cluster haben große Breiten-
wirkung: Rund 8.500 Clusterakteure – davon 
5.500 aus zumeist mittelständischen Unter-
nehmen – sind dort aktiv. Auf bislang über 
12.900 Veranstaltungen trafen und vernetzten 
sich rund 690.000 Teilnehmer. Außerdem ha-
ben die Cluster bisher Projekte mit einem Vo-
lumen von 840 Mio. Euro angestoßen. 

Wettbewerbsfähigkeit im internationalen 
Standortwettbewerb. Die Clusterpolitik soll 
die Dynamik, Innovationskraft und letztlich die 
Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirt-
schaft im internationalen Standortwettbewerb 
erhöhen. Gerade kleine und mittlere Unter-
nehmen profitieren von den Clusteraktivitäten, 
in deren Rahmen Innovationsimpulse, Kon-
takte und Know-how vermittelt werden. Die 
Cluster 

 vernetzen Hersteller, Zulieferer, Universi-
täten, Hochschulen und Forschungsein-
richtungen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette der jeweiligen Branche, 

 stoßen Leitprojekte zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft an und akquirieren Pro-
jektfördermittel, 

 führen Fachveranstaltungen und Koopera-
tionsforen durch, 

 unterstützen den Mittelstand in Zusam-
menarbeit mit der bayerischen Außenwirt-
schaftsförderung bei der Erschließung 
neuer Märkte, 

 identifizieren neue Trends und erschließen 
Innovationen an den Schnittstellen ver-
schiedener Cluster mit „Cross-Cluster-Pro-
jekten“, 

 verstärken die Zusammenarbeit zwischen 
Clustern und Gründerförderungsstruktu-
ren und 

 intensiveren die Vernetzung mit europäi-
schen und internationalen Forschungs-
netzwerken. 

6.3.1.2 Außeruniversitäre Forschungs-
infrastruktur 

Mittelständische Unternehmen profitieren in 
ihren Entwicklungs- und Geschäftsaktivitäten 

185 

www.cluster-bayern.de


 

 

     
   

   
   

    

  

   
  

      
  

   
    

  
  

 

 
     

  
 

   
     
     

  

 
   

     
  

  
   

 
 

 
     

 

  
   

    
  

   
    

  
  

  
   

     
  

   
  

   
  

   
 

     
    

  
  

   
  

  
  

   
 

   
  

  
     

    
 

  
   

 

    
  

 
    

  
  

   
  
    

 
   

 
  
   

   
   

   
  

    
  

 

 

 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

in besonderem Maße vom Austausch und der 
Zusammenarbeit mit der außeruniversitären 
Forschung. Der Mittelstand kann in Bayern lan-
desweit mit einer Vielzahl von Instituten in ge-
eigneter Weise kooperieren, die sowohl wis-
senschaftlich, grundlagenorientiert als auch 
anwendungsbezogen tätig sind. 

Dazu gehören insbesondere die Einrichtungen, 
die auf der Grundlage von Art. 91b Grundge-
setz von Bund und Ländern gemeinsam geför-
dert werden: 

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaften e. V. (MPG). Die Max-Planck-
Gesellschaft hat ihren Schwerpunkt in der 
grundlagenorienteierten Spitzenforschung 
(vgl. Kap. 6.1.2.2). 

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungszentren e. V. (HGF). Als größte Wissen-
schaftsorganisation Deutschlands sind bundes-
weit 18 unabhängige naturwissenschaftlich-
technisch und biologisch-medizinisch ausge-
richtete Forschungszentren tätig. In Bayern ist 
die HGF mit dem Helmholtz Zentrum München 
für Gesundheit und Umwelt (HMGU), dem 
Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Er-
neuerbare Energien, sowie Helmholtz-Institut 
für RNA-basierte Infektionsforschung in Würz-
burg und dem Institut für Meteorologie und Kli-
maforschung in Garmisch-Partenkirchen ver-
treten. Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) ist ebenfalls Mitglied der 
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungszentren (vgl. Kap. 6.3.2.4). Durch zahl-
reiche Ausgründungen des Helmholtz Zent-
rums München sind in den vergangenen Jahren 
mehr als 350 Arbeitsplätze neu entstanden. 

Leibniz-Gemeinschaft. e.V. Die Gemeinschaft 
ist ein Zusammenschluss von 91 außeruniversi-
tären Institutionen. Ihre Ausrichtung reicht von 
den Natur-, Ingenieur- und Umweltwissen-
schaften über die Wirtschafts-, Sozial- und 
Raumwissenschaften bis hin zu den Geisteswis-
senschaften. Für die bayerische Wirtschaft ist 
neben dem Leibniz-Institut für Lebensmittel-
systembiologie an der Technischen Universität 
München (Leibniz-LSB@TUM) insbesondere 

das ifo Institut von Bedeutung. Tätig in der an-
gewandten politikorientierten Wirtschaftsfor-
schung ist es eines der führenden und in den 
Medien am häufigsten zitierten Wirtschaftsfor-
schungsinstitute in Europa. Es liefert For-
schungsergebnisse, Daten und Informationen 
zur Beratung von politischen Entscheidungsträ-
gern. 

Fraunhofer Gesellschaft: Zentrale Rolle der 
angewandten Forschung. Eine zentrale Rolle in 
der Zusammenarbeit mit mittelständischen 
Unternehmen nimmt – aufgrund des Praxisbe-
zugs und der konsequent betriebenen anwen-
dungsorientierten Forschung – die Arbeit der 
Fraunhofer Gesellschaft (FhG) ein. Sie ist die 
größte Organisation für anwendungsorien-
tierte Forschung in Europa. Die von der FhG be-
arbeiteten Forschungsfelder sind breit aufge-
stellt und orientieren sich an den Kernberei-
chen Gesundheit, Sicherheit, Kommunikation, 
Mobilität, Energie und Umwelt. Unter ihrem 
Dach arbeiten 72 Institute und Forschungsein-
richtungen an Standorten in ganz Deutschland. 
Die jeweiligen Einrichtungen orientieren sich 
auch an den lokalen Wirtschaftsstrukturen und 
ergänzen diese strategisch durch ihre For-
schungsaktivitäten. 

In Bayern ist die FhG neben der Münchner 
Zentrale in allen Regierungsbezirken mit 10 ei-
genständigen Instituten und Institutsteilen so-
wie 20 weiteren Einrichtungen präsent, z. B. 
mit dem weiteren Ausbau des Instituts für In-
tegrierte Schaltungen IIS in Erlangen, dem bun-
desweit größten Fraunhofer-Institut, oder dem 
Aufbau des Fraunhofer-Instituts für Ange-
wandte und Integrierte Sicherheit AISEC in Gar-
ching. Auch Oberfranken mit Bayreuth und 
Schwaben mit Augsburg konnten in den letzten 
Jahren als starke Fraunhofer-Standorte erwei-
tert werden. Das Zentrum für Hochtempera-
tur-Leichtbau (HTL) wurde weiter aufgebaut 
und die beiden Fraunhofer-Projektgruppen in 
Augsburg wurden zu einer Fraunhofer-Einrich-
tung für Gießerei-, Composite- und Verarbei-
tungstechnik IGCV fusioniert. Fest etabliert hat 
sich die Fraunhofer Gesellschaft u. a. in Al-
zenau (Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoff-
kreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS), 

186 



 

    

   
   

  

  
     
  

   
  

  
  

   

  
 

 

  
  

 
     

  
 

  
    

 
    

  
      

 
  

   
    

  
    

  
 

  
  

  

    
    

  

   

   
   

   

 

     
   

     
     

 

  
    

  
 

   
   

  
    

 
 

 
 

  
   

  
   

   
      

 
   

  

     
    
   

    
   

   

 
    

   
 

      
  

  
 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Straubing (Institutsteil Bio-, Elektro- und Che-
mokatalyse BioCat) und Regensburg (Projekt-
gruppe Personalisierte Tumortherapie ITEM). 

Fraunhofer-Anwendungszentren. Sie verstär-
ken die Präsenz außerhalb der Ballungszentren 
und fördern die Innovationskraft der Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften. Die 
Hochschulen können damit ihrer Rolle als FuE-
Partner für v. a. mittelständische Unterneh-
men vor Ort noch besser gerecht werden. An-
wendungszentren wurden bisher in Coburg 
(drahtlose Sensorik), Deggendorf (Computer-
tomographie in der Messtechnik), Hof (textile 
Faserkeramiken) und Ingolstadt (vernetzte Mo-
bilität) gegründet. 

Digitalisierung. Zu den in diesem Bereich täti-
gen außeruniversitären Institutionen gehören 
die fortiss GmbH, ein An-Institut der TU Mün-
chen, und das Zentrum für Telematik ZfT im 
Umfeld der Universität Würzburg (weitere De-
tails vgl. Kap. 6.1.2). 

6.3.1.3 Patente, Qualitätsmanage-
ment und Normung 

Eine erfolgreiche Unternehmensführung 
schließt auch im Mittelstand die Sicherung des 
geistigen Eigentums durch gewerbliche Schutz-
rechte und den Rückgriff auf Normung und 
Qualitätsmanagement als markstrategische In-
strumente ein. 

Patentwesen. Angesichts der Digitalisierung 
und Internationalisierung der Märkte werden 
wirtschaftlich erfolgversprechende Ideen im-
mer häufiger kopiert. Die Sicherung von ge-
werblichen Schutzrechten wie Patenten ge-
winnt daher auch für KMUs vermehrt an Be-
deutung. Knapp ein Drittel aller deutschen Pa-
tentanmeldungen stammt aus Bayern - mehr 
als aus jedem anderen Bundesland. 

Das seit 2020 bei Bayern Innovativ angesie-
delte und vom Bayerischen Wirtschaftsminis-
terium geförderte Patentzentrum Bayern bie-
tet insbesondere für den bayerischen Mittel-
stand fachkundige Unterstützung bei Fragen zu 
gewerblichen Schutzrechten aller Art. Sie 

reicht von der Recherche im Vorfeld einer Pa-
tentanmeldung über Auskünfte zu Anmelde-
verfahren bis zur kostenfreien Beratung durch 
einen Patentanwalt. Darüber hinaus vermittelt 
das Patentzentrum passgenaue Industriekon-
takte bei der Vermarktung. Ziel der Patentbe-
ratung ist es, kleine und mittlere Unterneh-
men, Handwerk und Gründer in Bayern noch 
mehr für Themen rund um das Patent zu sensi-
bilisieren und so den Mittelstand im Umgang 
mit seinen Ideen zu stärken. 

Qualitätsmanagement. Produkt- und Dienst-
leistungsqualität sind die wichtigsten unter-
nehmerischen Differenzierungsmerkmale im 
internationalen Wettbewerb. Die zunehmende 
Globalisierung und Dynamisierung der Märkte, 
steigende Anforderungen an die Flexibilität der 
Wirtschaftsteilnehmer und ein hoher Kosten-
druck fordern einen immer dynamischeren 
Wandel der Betriebsstrukturen und -organisa-
tionen. 

Hierfür benötigen die Unternehmen einen Ord-
nungsrahmen, der die im Wettbewerb zwin-
gend erforderliche Flexibilität nicht ein-
schränkt. Dies ist die Aufgabe von Qualitätsma-
nagementsystemen. Sie tragen wesentlich 
dazu bei, unternehmerische Strukturen und 
Prozesse nach den Anforderungen von Kun-
den, Kapitalgebern, Staaten und anderen Sta-
keholdern zu entwickeln und zu verbessern. 
Am bekanntesten sind Qualitätsmanagement-
systeme nach der Normenreihe DIN EN ISO 
9000 ff. 

Normung. Normen werden in Eigeninitiative 
von Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt und 
sind ein strategisches Instrument im Wettbe-
werb. Unternehmen, die sich an der Nor-
mungsarbeit beteiligen, können durch ihren 
Wissens- und Zeitvorsprung Vorteile erzielen. 

Das Bayerische Wirtschaftsministerium betei-
ligt sich am Arbeitskreis Europäische Normung 
und Qualitätssicherung. Zur Unterstützung 
kleiner und mittlerer Unternehmen gibt der Ar-
beitskreis eine Reihe von Merkblättern und 
Broschüren zu den Themenkreisen Normung, 
Qualitätssicherung und Konformitätsbewer-
tung heraus. 
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Die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) so-
wie die Kammern leisten insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen hierbei eine 
wichtige Unterstützungshilfe. 

6.3.1.4 Forschungs- und Innovations-
agentur 

Die Bayerische Forschungs- und Innovations-
agentur, das ehemalige „Haus der Forschung“, 
ist seit ihrer Gründung im Jahr 2010 die zent-
rale Anlaufstelle für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen sowie Hochschulen, die ihr 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt oder ihre 
innovative Produktidee erfolgreich verwirkli-
chen wollen. Dies gilt für die erste Idee über die 
patentrechtliche Absicherung bis zur industri-
ellen Umsetzung. Das Gemeinschaftsprojekt 
der Bayerischen Staatsministerien für Wirt-
schaft, Landesentwicklung und Energie sowie 
für Wissenschaft und Kunst verbindet an sei-
nen beiden Standorten München und Nürn-
berg jeweils vier starke Partner unter einem 
Dach: 

Bayern Innovativ. Die Bayern Innovativ GmbH 
(vgl. Kap. 6.3.1.1) organisiert den Wissens- und 
Technologietransfer in Bayern und hat damit 
über die seit Jahren etablierten Kooperations-
plattformen und Netzwerke den Zugang zu 
technologieorientierten KMU. Zudem ist Bay-
ern Innovativ als „Förderlotse“ erster An-
sprechpartner bei Fragen zu Technologieför-
derprogrammen des Freistaates Bayern, des 
Bundes und der EU und ist auch selbst Träger 
mehrerer bayerischer Förderprogramme (Pro-
jektträger Bayern). 

Bayerische Forschungsallianz. Die BayFOR be-
rät und unterstützt Hochschulen und Wirt-
schaft bei der Antragstellung und Projekt-
durchführung für regionale, nationale und eu-
ropäische Förderprogramme. Träger der 
BayFOR sind die bayerischen Hochschulen. 

Bayerische Forschungsstiftung. Sie fördert aus 
ihren Stiftungsmitteln Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte in zukunftsträchtigen 
Schlüsseltechnologien, die in Kooperation von 
Wissenschaft und Wirtschaft durchgeführt 

werden. Die Stiftung soll die Umsetzung von 
Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in 
neue Produkte, neue Verfahren und neue 
Technologien ermöglichen oder beschleuni-
gen. Im Fokus stehen dabei Vorhaben, die nur 
in enger Zusammenarbeit von Wirtschaft mit 
Wissenschaft erfolgreich zu bewältigen sind. 

Kleine und mittlere Unternehmen können in 
Einzelprojekten, aber auch über Forschungs-
verbünde gefördert werden. Die Forschungs-
stiftung hat seit ihrer Gründung im Jahr 1990 
bis Ende 2019 ca. 584 Mio. Euro für insgesamt 
914 Projekte bewilligt. Rund 20 % der ausge-
reichten Mittel kommen direkt kleinen und 
mittleren Unternehmen zu Gute. 

Bayerische Patentallianz. Die BayPAT betreut 
Erfindungen bei der Begutachtung auf Patent-, 
Markt- und Vermarktungsfähigkeit, bei der 
schutzrechtlichen Sicherung sowie bei der Ver-
marktung und Verwertung. 

Mit dem Zusammenwirken der Partner verfolgt 
die Bayerische Staatsregierung das Ziel, 

 das Gesamtsystem des Technologietrans-
fers in Bayern effizienter und transparen-
ter zu gestalten, 

 mehr EU-Fördermittel einzuwerben, v. a. 
durch die Bildung von Konsortien aus Wis-
senschaft und (mittelständischer) Wirt-
schaft sowie 

 die qualifizierte Beratung in der Technolo-
gieförderung auszubauen, um ein höheres 
Umsetzungspotenzial an Innovationen in 
bayerischen Unternehmen, insbesondere 
KMU, zu aktivieren. 

6.3.1.5 Innovationsgutschein 

Das Programm „Innovationsgutschein für 
kleine Unternehmen/Handwerksbetriebe“ 
startete im Jahr 2009. Es erleichtert kleinen Un-
ternehmen und Handwerksbetrieben innova-
tive, technische Produkt- und Prozessentwick-
lung, indem es die Kosten für externe For-
schungs- und Entwicklungsleistungen fördert. 
Hierzu gehören beispielsweise Konstruktions-
leistungen, Prototypenbau und Produkttests 
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zur Qualitätssicherung. Insbesondere soll dabei 
die Zusammenarbeit mit anerkannten For-
schungseinrichtungen wie z. B. Hochschulen 
und Fraunhofer-Instituten gestärkt werden. 
Die Abwicklung erfolgt schnell und unkompli-
ziert. Unternehmen können je nach konkretem 
Fall mit bis zu 18.000 Euro beim Standardgut-
schein und bis zu 40.000 Euro beim Innovati-
onsgutschein spezial gefördert werden. Im Be-
richtszeitraum 2015 bis 2019 wurden 1.118 An-
träge mit einer Summe von insgesamt 10 Mio. 
Euro bewilligt. 

6.3.2 Fachliche Schwerpunkte der 
Technologieförderung 

Das Bayerische Wirtschaftsministerium setzt 
im Rahmen seiner Forschungs- und Technolo-
giepolitik zielgerichtete Impulse in zentralen 
Zukunftsfeldern. 

6.3.2.1 Life Sciences: Biotechnologie, 
Medizin, Gesundheitswirt-
schaft 

Life Sciences befassen sich auf der einen Seite 
mit gesundheitlich, medizinisch fokussierten 
Bereichen wie der Pharmazie, der roten Bio-
technologie, der Telemedizin oder der Medi-
zintechnik. Auf der anderen Seite gehören zu 
ihnen wichtige Innovationsfelder wie die weiße 
(industrielle) Biotechnologie bzw. die Bioöko-
nomie, Lebensmitteltechnologien und der Be-
reich der Ernährungswissenschaften. Die ein-
zelnen Felder der Life Sciences sind auch für 
den bayerischen Mittelstand von großer Be-
deutung. 

Biotechnologie. Sie ist eine der Schlüsseltech-
nologien des 21. Jahrhunderts. Biotechnologi-
sche Verfahren werden eingesetzt zur Herstel-
lung wirksamer und nebenwirkungsarmer Arz-
neimittel, innovativer und sicherer Diagnostika 
(rote Biotechnologie), qualitativ verbesserter 
und ertragreicherer Pflanzensorten (grüne Bio-
technologie) sowie neuer und umweltverträgli-
cherer Produkte und Produktionsverfahren 

(weiße Biotechnologie). Daher verfolgt die Bay-
erische Staatsregierung das Ziel, den Biotech-
nologie-Standort Bayern europaweit an die 
Spitze zu führen. Bayern ist mit rund 25 % der 
Unternehmen, rund 30 % der Beschäftigten 
und rund 25 % des Umsatzes der führende Bio-
technologie-Standort in Deutschland. Mün-
chen ist einer der drei TopStandorte der Bio-
technologie in Europa. 

Das Bekenntnis der Bayerischen Staatsregie-
rung zur Biotechnologie hat entscheidend zu 
diesem Erfolg beigetragen. In den letzten 
10 Jahren hat der Freistaat Bayern über 
700 Mio. Euro in die Biotechnologie investiert. 
Diese Förderung fließt über den Ausbau der 
Forschung an den Universitäten und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen hinaus 
v. a. auch in die Unterstützung von Branchen-
netzwerken sowie in den Auf- und Ausbau von 
technologieorientierten Gründerzentren und 
in Transferprojekte in die Wirtschaft. 

Innerhalb Bayerns lassen sich drei sehr erfolg-
reiche Biotech-Regionen identifizieren: Der 
Großraum München, die BioRegio Regensburg 
in Ostbayern sowie Franken mit Würzburg, Er-
langen und Bayreuth. Hinzu kommt der Stand-
ort Straubing mit der ausgeprägten Spezialisie-
rung als "Region der nachwachsenden Roh-
stoffe". An diesen Standorten finden sich auch 
fünf technologieorientierte Gründerzentren 
mit dem Schwerpunkt Biotechnologie und ver-
wandte Bereiche; das Innovations- und Grün-
derzentrum Biotechnologie (IZB), der BioPark 
Regensburg, das IGZ BioMed/ZMK in Würz-
burg, das Medical Valley Center Erlangen und 
der BioCampus Straubing-Sand. Übergreifend 
werden diese starken Regionen von zwei fach-
lich fokussierten Clustern unterstützt, der 
BioM für die Aspekte der medizinischen Bio-
technologie und der IBB Netzwerk für die in-
dustrielle Biotechnologie. 

Gesundheitswirtschaft. Sie gehört mit dem 
Medizintechniksektor zu den wichtigsten Be-
schäftigungs- und Wachstumstreibern in Bay-
ern. Die bayerische Gesundheitswirtschaft ver-
fügt über hohe Wertschöpfungs- und Innovati-
onspotenziale. Die Forschungs- und Entwick-
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lungsintensität in der Medizintechnik ist ähn-
lich hoch wie in der Luft- und Raumfahrt. Die 
Innovationszyklen sind kurz: Ein Drittel ihres 
Umsatzes erzielen die Unternehmen mit Pro-
dukten, die weniger als drei Jahre alt sind. Die 
industrielle Gesundheitswirtschaft in Bayern 
generiert damit laufend Spitzentechnologien. 

Bayern hat in der Medizintechnik mit über 
1.000 innovativen Unternehmen und rund 
80.000 hochqualifizierten Beschäftigten eine 
Führungsrolle in Deutschland und Europa. Die 
meist mittelständischen bayerischen Medizin-
technikhersteller produzieren mehr als 70 % al-
ler elektromedizinischen Geräte und 20 % der 
gesamten Medizintechnik in Deutschland. 
Mehr als 3 % der weltweiten Medizintechnik 
kommt aus dem Freistaat. Die Exportquote für 
Medizintechnik liegt bei 75 % und ist um fast 30 
Prozentpunkte höher als im Verarbeitenden 
Gewerbe. 

Das Bayerische Wirtschaftsministerium unter-
stützt die Zukunftsfelder Gesundheitswirt-
schaft und Medizintechnik seit Jahren mit ei-
nem umfangreichen Maßnahmenpaket. Zu 
nennen sind exemplarisch: 

 Bayerisches Medizintechnikcluster 
(https://www.cluster-bayern.de/clus-
ter/medizintechnik) 

 Medical Valley Center Erlangen 
(http://er.medical-valley-center.de) 

 Medical Valley Center Forchheim 
(http://fo.medical-valley-cen-
ter.de/standort) 

 Medical Valley Center Bamberg 
(www.ba.medical-valley-center.de) 

 Bayerisches Verbundforschungspro-
gramm – Förderlinie Life Sciences 
(https://www.Bayerischen Wirtschaftsmi-
nisterium.bayern.de/service/foerderpro-
gramme/technologiefoerderung) 

 Medical Valley Award 
(https://award.medical-valley-emn.de) 

6.3.2.2 Förderung Kultur- und Kreativ-
wirtschaft, Designförderung 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft gliedert sich 
in elf sog. Teilmärkte (vgl. Abbildung 3-3 in 
Kap. 3.7.3). 

In ihrem breiten Spektrum wird sie aus vier 
Ressorts gefördert: Die Bayerische Staatskanz-
lei ist zuständig für Rundfunkwirtschaft, 
Presse- und Buchmarkt. Das Staatsministerium 
für Digitales betreut Film und Software/Games. 
Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst fördert Musikwirtschaft sowie öffentli-
che und intermediäre Sektoren der Kultur wie 
z. B. Theater, Museen. Das Bayerische Wirt-
schaftsministerium ist zuständig für den Kunst-
markt, den Markt für darstellende Künste, den 
Architekturmarkt, die Designwirtschaft und 
den Werbemarkt. 

Design-Förderung. Nach einer Untersuchung 
der EU zur Rolle des Designs für Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit sind Unternehmen, die 
in Design investiert haben, innovativer, erfolg-
reicher und schneller wachsend. Hier setzt die 
Designförderung der Bayerischen Staatsregie-
rung an. Zielgruppe sind kleine und mittlere 
Unternehmen. Mit Hilfe der vom Freistaat ge-
förderten Einrichtung bayern design GmbH in 
Nürnberg werden KMUs für das Thema Design 
sensibilisiert. Bayern design ist Ansprechpart-
ner, Berater, Initiator, Koordinator und Organi-
sator für alle Themen rund um Design. Die Pa-
lette von Maßnahmen reicht von der Förde-
rung von Informationsveranstaltungen, Work-
shops und Symposien über die Einrichtung ei-
nes Kompetenznetzwerkes bis zur Präsentation 
bayerischer Designpotenziale auf Messen. 

Munich Creative Business Week. Seit dem Jahr 
2012 ist ein weiteres Markenzeichen für Design 
in Bayern die „Munich Creative Business 
Week“ (MCBW). Dabei steht München eine 
Woche im Zeichen von Design. Rund 200 Ver-
anstaltungen in Form von Ausstellungen, Kon-
ferenzen, Workshops, Podiumsdiskussionen 
und Vorträgen werden von weit über 100 Pro-
grammpartnern einem breiten Publikum ange-
boten. Die Themen der MCBW reichen von Pro-
dukt-, Kommunikations- und Mediendesign 
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über Architektur, Licht-, Handwerks- und 
Schmuckdesign bis hin zum Modedesign. 

6.3.2.3 Umwelttechnologien, Energie-
forschung 

Gründerzentrum Augsburg. Das vom Freistaat 
Bayern mit Unterstützung der IHK Schwaben 
und der Stadt Augsburg errichtete Umwelt-
Technologische Gründerzentrum Augsburg 
(UTG) ist der zentrale bayerische Firmenstand-
ort für Start-ups im Bereich Umwelt und Tech-
nologie. Themenschwerpunkte sind u. a. 
GreenTech, CleanTech, Energie- und Umwelt-
technik, aber auch angrenzende Technologie-
bereiche. Das UTG hat seit der Gründung 1998 
bis Juli 2020 über 160 junge Unternehmen be-
treut. 

Umweltcluster Bayern. Als Netzwerk für die 
bayerische Umweltwirtschaft bündelt das Um-
weltcluster Bayern Kompetenzen aus den Be-
reichen Abfall & Recycling, Ressourceneffizienz 
& Stoffstrommanagement, Wasser & Abwas-
ser, Luftreinhaltung, Alternative Energiegewin-
nung sowie Boden- & Altlastensanierung. 

Das Umweltcluster Bayern – hinter dem der 
Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster Bay-
ern e.V. in Augsburg mit über 200 Mitgliedern 
steht – vernetzt Unternehmen, Vertreter aus 
Forschung und Entwicklung, Dienstleister, Pla-
ner, Wirtschaftsorganisationen, Politik und 
Verwaltung, Kommunen und öffentliche Auf-
traggeber, Kapitalgeber und (öffentliche) För-
derinstitutionen sowie Medien und Kommuni-
kationsdienstleister. 

Das Cluster wird getragen von den neun baye-
rischen Industrie- und Handelskammern und 
gefördert von der Bayerischen Staatsregierung 
im Rahmen der Cluster-Offensive Bayern. 

Bayerisches Energieforschungsprogramm. Das 
„Bayerische Energieforschungsprogramm“ un-
terstützt Unternehmen bei der Erforschung, 
Entwicklung und Anwendung neuer Energie-
und Energieeinspartechnologien sowie der 
Durchführung entsprechender Studien. Ziele 
können beispielsweise die Verbesserung der 

Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit, 
die Verringerung der Abhängigkeit von nicht 
erneuerbaren Energieträgern oder die Erhö-
hung der Energieversorgungssicherheit sein. 
Das Programm leistet einen wesentlichen Bei-
trag zum „Bayerischen Aktionsprogramm Ener-
gie“ und damit zur von der Bayerischen Staats-
regierung für Bayern angestrebten Energie-
wende. Der Freistaat Bayern unterstützt 
dadurch die Erreichung der nationalen und in-
ternationalen Ziele zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz, der Energieeinsparung, der ver-
stärkten Nutzung der Erneuerbaren Energien 
und der Reduktion der energiebedingten CO2-
Emissionen zum Klima- und Umweltschutz 
maßgeblich. 

6.3.2.4 Antriebstechnologien 

Bayerisches Verbundforschungsprogramm. 
Mit dem „Bayerischen Verbundforschungspro-
gramm“ (BayVFP) in der Förderlinie „Mobilität“ 
fördert das Bayerische Wirtschaftsministerium 
Forschung- und Entwicklungsprojekte mit dem 
Schwerpunkt „Innovative Antriebstechnolo-
gien für mobile Anwendungen“. Schwerpunkte 
sind 

 Motorentechnologie, insbesondere Was-
serstoff- und Elektromotoren, 

 Hocheffiziente Getriebetechnologie, 

 Energie- und Thermomanagement, 

 Hybridtechnologie (Brennstoffzelle) sowie 

 Tank- und Speichertechnologien, insbe-
sondere Batterietechnologie (Feststoff-
batterie). 

Die Förderung ist technologieoffen ausgelegt 
und soll Unternehmen bei Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet der in-
novativen Antriebstechnologien für mobile An-
wendungen unterstützen und den Einsatz die-
ser zukunftsweisenden Technologien im Bo-
den-, Wasser- und Luftverkehr beschleunigen. 

6.3.2.5 Luft- und Raumfahrt 

Der Freistaat Bayern gehört weltweit zu den 
traditionsreichsten und bedeutendsten Luft-
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und Raumfahrtstandorten und setzt mehrere 
Schwerpunkte im Bereich der Luft- und Raum-
fahrtförderung. 

Luftfahrtforschung. In diesem Bereich zielt die 
bayerische Förderpolitik auf umweltfreundli-
che, sichere, passagierfreundliche, leistungsfä-
hige und effiziente Luftfahrt sowie Gesamtsys-
temfähigkeit. Durch die bevorzugte Förderung 
von Verbundvorhaben, in denen gewerbliche 
Unternehmen mit wissenschaftlichen Einrich-
tungen für ein übergeordnetes Ziel zusammen-
arbeiten, soll das Netzwerk zwischen Industrie 
und Wissenschaft ausgebaut werden. Dabei 
findet ein Wissenstransfer statt, von dem ins-
besondere KMU profitieren. 

Raumfahrt. Im Rahmen des „Bayerischen Ver-
bundforschungsprogramms“ (BayVFP) ist mit 
der Förderlinie „Mobilität“ für den Bereich 
Raumfahrt ein eigenes Förderinstrument ge-
schaffen worden. Die Förderung soll Unterneh-
men bei Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben auf dem Gebiet der Raumfahrt und Raum-
fahrtanwendungen unterstützen und deren 
Umsetzung in neue Produkte, Dienstleistungen 
und Geschäftsabläufe verbessern und be-
schleunigen. 

ESA BIC Bavaria – Gründungszentrum. Bayern 
unterhält zusammen mit der Europäischen 
Raumfahrtagentur ESA, dem Deutschen Zent-
rum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der 
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 
seit dem Jahr 2009 mit dem ESA BIC Bavaria ein 
raumfahrtorientiertes Gründerzentrum. Das 
Zentrum unterstützt Neugründungen im Be-
reich der kommerziellen Raumfahrtanwendun-
gen und in der Luftfahrt. Betreiber des ESA BIC 
Bavaria ist das Anwendungszentrum Oberpfaf-
fenhofen (AZO). 

Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR). Das DLR mit seinen bayerischen Stand-
orten in Oberpfaffenhofen, dem größten DLR-
Standort, Augsburg und Weilheim forscht und 
arbeitet in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, 
Energie, Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung 
an zukunftsorientierten Technologien und 
Problemlösungen. 

Bauhaus Luftfahrt e.V. Die Luftfahrtfor-
schungseinrichtung mit Sitz in Taufkirchen ist 
interdisziplinär und international ausgerichtet. 
Es analysiert fachübergreifend wesentliche 
Treiber, neue technologische Ansätze sowie in-
novative Ideen für die Luftfahrt und integriert 
diese in ganzheitliche Lösungen. Das Bauhaus 
Luftfahrt beteiligt sich an nationalen und inter-
nationalen Forschungsvorhaben und wird vom 
Bayerischen Wirtschaftsministerium seit dem 
Jahr 2006 gefördert. 

bavAIRia e.V. Im Rahmen der Cluster Offensive 
der Bayerischen Staatsregierung wurde im Jahr 
2006 der bavAIRia e.V. gegründet. Der Verein 
zielt darauf ab, durch eine noch engere Verzah-
nung von Forschung, Industrie und staatlichen 
Stellen weitere Wettbewerbsvorteile für Bay-
ern zu erreichen. 

6.3.2.6 Informations- und 
Kommunikationstechnologien 

Mit der Hightech Agenda macht die Bayerische 
Staatsregierung den Freistaat zur Leitregion für 
den digitalen Aufbruch (vgl. Kap. 5.4.2.1). Für 
Künstliche Intelligenz (KI) und das SuperTech-
Programm werden 600 Mio. Euro investiert; 
davon alleine 360 Mio. Euro für KI und 
200 Mio. Euro für KI-Maßnahmen des Bayeri-
schen Wirtschaftsministeriums. Im Fokus ste-
hen hier Projekteinreichungen in den Zukunfts-
feldern 

 5G, 

 IT-Sicherheit, 

 Künstliche Intelligenz - Autonomes Fah-
ren, 

 Künstliche Intelligenz – Big Data, 

 Smart Innovations, 

 Robotik, 

 Digitale Medizin. 

Den Mittelstand zu erreichen, ist die wichtigste 
Voraussetzung dafür, dass die High Tech 
Agenda in die Breite getragen werden kann 
und ganz Bayern ins digitale Zeitalter mitge-
nommen wird. Kleine und mittelständische Un-
ternehmen stehen deshalb besonders im Fokus 
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der bayerischen Forschungsförderung und 
werden durch höhere Fördersätze bei For-
schungsprojekten gezielt unterstützt. 

5G. Der Freistaat Bayern sorgt durch gezielte 
Förderung von Forschung und Entwicklung im 
Bereich 5G dafür, dass die enormen Innovati-
ons- und Wertschöpfungspotenziale dieser 
Schlüsseltechnologie gehoben werden können: 

 Die anwendungsorientierte Forschung 
wird mit einem 5G-Anwender- und Kom-
petenzzentrum am Fraunhofer IIS Erlan-
gen und 5G-Testumgebungen u. a. in 
Nürnberg (Industrie 4.0) und München (E-
Health) sowie im Raum Rosenheim (Auto-
motive) gestärkt. 

 Für einen nachhaltigen Know-how-Trans-
fer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
werden innovative Kooperationsvorhaben 
im Bereich 5G gefördert. 

Die vorausschauenden Investitionen Bayerns in 
die 5G Forschung und Entwicklung tragen dazu 
bei, dass bayerische Akteure erfolgreich Bun-
desmittel einwerben. Die OTH Amberg-Weiden 
wurde hier vom Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur als eine von 
deutschlandweit insgesamt sechs 5G-Modell-
regionen ausgewählt. 

IT-Sicherheit. Bayern ist ein führender Stand-
ort der IT-Sicherheitswirtschaft. IT-Sicherheit 
ist deshalb ein wichtiges, übergreifendes 
Thema der Hightech Agenda Bayern. Bayern 
unterstützt insbesondere innovative Koopera-
tionsprojekte im Bereich kritische Infrastruk-
tur. 

 Fraunhofer Institut für Angewandte und 
Integrierte Sicherheit. Das AISEC in Gar-
ching wird bereits seit 2012 gefördert. Zu-
sammen mit dem Lernlabor an der OTH 
Amberg-Weiden wird es im Rahmen der 
Hightech Agenda erheblich verstärkt wer-
den. Ziel ist es, nicht nur in Bayern die 
Wirtschaft vor Sicherheitsrisiken zu schüt-
zen, sondern auch das Bewusstsein für die 
aktuellen Herausforderungen im Bereich 
der IT-Sicherheit zu schärfen. 

 Themenplattform Cybersicherheit. Die 
Plattform gehört zum Zentrum Digitalisie-
rung.Bayern (ZD.B) und ist eng verzahnt 
mit dem Sicherheitsnetzwerk München 
e.V., der Netzwerkinitiative der bayeri-
schen IT-Sicherheitsunternehmen und den 
Nutzern dieser Technologien. Hier werden 
weltweite Kooperationen und Wissens-
transfer zwischen Forschung, Industrie 
und den Anwendern aktiv aufgebaut, ge-
pflegt und unterstützt. 

KI. Die Künstliche Intelligenz (KI) nimmt als ein 
zentrales, hoch dynamisches Forschungsfeld 
mit zahlreichen zukunftsträchtigen Anwendun-
gen einen Schwerpunkt in der Förderkulisse 
des Bayerischen Wirtschaftsministeriums ein. 
Beispiele hierfür sind autonomes Fahren, Ro-
botik, Anlagensteuerung oder Bildverarbei-
tung. 

Für den bayerischen Mittelstand kommt es be-
sonders auf regionale Netzwerkstrukturen, 
Umsetzungsunterstützung und die Gestaltung 
praxisorientierter und anwendungsnaher KI-
Lösungen sowie spezifische Angebote für Kom-
petenzentwicklung an. 

6.3.2.7 Materialien und Werkstoffe 

Die Entwicklung und der Einsatz neuer Materi-
alen und Werkstoffe sind der Schlüssel für Pro-
dukt- und Verfahrensinnovationen in vielen 
Hightech-Branchen des Verarbeitenden Ge-
werbes wie der Automobilbranche, dem Ma-
schinenbau, der Medizintechnik oder der Luft-
und Raumfahrt. Themen wie nachhaltigen Res-
sourcennutzung und Kreislaufwirtschaft, addi-
tive Fertigung des Leichtbaus, die Nutzung von 
Nanotechnologien und der voranschreitenden 
Digitalisierung im Bereich der Modellierung & 
Prozesssimulation gewinnen zunehmend an 
Bedeutung für die Unternehmen. Bayern ist ak-
tuell einer der weltweit führenden (Innovati-
ons-)Standorte im Bereich Materialien und 
Werkstoffe. 

Cluster „Neue Werkstoffe“. Das bei Bayern In-
novativ angesiedelte Cluster stärkt die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen im Bereich 
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„Materialien und Werkstoffe“ Das Cluster ist 
die bayernweite Informations-, Kommunikati-
ons- und Kooperationsplattform auf diesem 
Gebiet. 

Förderlinie „Materialien und Werkstoffe“ im 
BayVFP. Mit diesem Programm fördert der 
Freistaat in der Förderlinie „Materialien und 
Werkstoffe“ industriegeführte Verbundpro-
jekte zur Erforschung und Entwicklung neuer o-
der verbesserter Werkstoffe bzw. werkstoffbe-
zogene Prozess- und Verfahrenstechnologien 
für innovative Produkte. Förderfähig sind Ver-
bundvorhaben, die wesentliche Teile der Wert-
schöpfungskette – von der Materialherstellung 
über die Verarbeitung und Fertigung bis zur An-
wendung in prototypischen Bauteilen – bzw. 
der Technologiekette abdecken. 

Kompetenzzentrum Neue Materialien Nord-
bayern. Das Zentrum mit seinen beiden Lan-
desforschungseinrichtungen in Bayreuth (Neue 
Materialien Bayreuth GmbH) und Fürth (Neue 
Materialien Fürth GmbH) ist weit über die 
Grenzen Deutschlands hinaus für die Entwick-
lung von Werkstoffen, Bauteilen und Ferti-
gungsverfahren rund um das Thema Leichtbau 
bekannt. Mit ihm besitzt der Freistaat ein euro-
paweites Alleinstellungsmerkmal in der indust-
rienahen Materialforschung und ist damit ein 
bedeutender Partner der mittelständischen In-
dustrie. Mit dem Bereich additive Fertigung, 
auch 3D-Druck genannt, legt das Kompetenz-
zentrum einen Schwerpunkt auf ein wichtiges 
Zukunftsthema und bietet mittelständischen 
Unternehmen so Zugang zu fortschrittlichem, 
unmittelbar verwertbaren und im langfristigen 
Markttrend liegenden Know-how. Vor allem in 
Unternehmen der Medizintechnik-, der Luft-
fahrt- und Automobilindustrie – allesamt wich-
tige Partner des Kompetenzzentrums – kommt 
der 3D-Druck immer stärker zum Einsatz. Der 
Freistaat Bayern hat bislang über 97 Mio. Euro 
in das fränkische Erfolgsprojekt investiert. 

6.4 Unterstützung des 
Mittelstands auf 
Auslandsmärkten 

Wachsende Bedeutung der Exportmärkte. 
Großunternehmen ebenso wie der Mittelstand 
im Freistaat sind wie in kaum einer anderen 
Volkswirtschaft mit der globalen Wirtschaft 
verflochten. Die Exportquote des Verarbeiten-
den Gewerbes ist im Zeitraum 2014 bis 2019 
von 51,2 auf 54,3 % gestiegen. Aktuell steht die 
bayerische Wirtschaft in ihren Exportbemü-
hungen vor erheblichen Herausforderungen. 
Ursache sind die weltweiten Auswirkungen der 
Corona-Pandemie, Veränderungen im politi-
schen und weltwirtschaftlichen Umfeld und 
strukturverändernde technologische Umwäl-
zungen sowie ein tiefgreifender ökologischer 
und sozialer Wertewandel. Betroffen hiervon 
sind insbesondere auch kleine und mittlere Un-
ternehmen. Dabei liegt das für die Zukunft im 
Wettbewerb relevante Wachstumspotenzial 
für die bayerische Wirtschaft langfristig mehr 
denn je im Ausland, weil die Bedeutung des 
deutschen Heimatmarktes in Zukunft ange-
sichts stark wachsender Märkte insbesondere 
in Asien zurückfallen wird. 

Umfangreiches Förderangebot. Deswegen hält 
der Freistaat Bayern im Rahmen seiner Mittel-
standspolitik zur Förderung der Internationali-
sierung der bayerischen Wirtschaft ein um-
fangreiches Angebot bereit. Dieses wird im 
Bayerischen Wirtschaftsministerium entwi-
ckelt und laufend den aktuellen Bedürfnissen 
der Unternehmen angepasst, um die Innovati-
onskraft und die weltweite Konkurrenzfähig-
keit der bayerischen Wirtschaft zu stärken. In 
den Jahren 2015 bis 2019 hat die Bayerische 
Staatsregierung dabei im Durchschnitt jährlich 
rund 12,4 Mio. Euro eingesetzt. 

Das Bayerische Wirtschaftsministerium, Bay-
ern International als Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Freistaates Bayern, die LfA För-
derbank sowie die Organisationen der Wirt-
schaft arbeiten in der Außenwirtschaftsförde-
rung eng und vertrauensvoll zusammen. 
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6.4.1 Ziele und Aufgaben der 
Außenwirtschaftsförderung 

Auch wenn es in der Entscheidung eines jeden 
einzelnen Unternehmens liegt, ob und wie es 
sich international aufstellen und hierbei vorge-
hen will, so obliegt es der bayerischen Außen-
wirtschaftsförderung, sich für günstige Rah-
menbedingungen und ein positives Umfeld für 
die internationalen Aktivitäten der bayerischen 
Wirtschaft einzusetzen und v. a. den Mittel-
stand bei der Internationalisierung zu unter-
stützen und zu begleiten. 

Ziele und Aufgaben der bayerischen Außen-
wirtschaftsförderung sind daher 

 Unternehmen, die noch nicht internatio-
nal aktiv sind, für das Auslandsgeschäft zu 
interessieren, über Chancen wie aber auch 
Risiken zu informieren und dann bei ihren 
ersten internationalen Aktivitäten zu un-
terstützen, 

 Unternehmen, die im internationalen Ge-
schäft bereits aktiv sind, bei ihren Aktivitä-
ten zu unterstützen und auch politisch zu 
begleiten, um protektionistische 
Markthindernisse zu beseitigen, 

 die bayerische Wirtschaft insgesamt für 
eine stärkere Diversifizierung im Auslands-
geschäft zu sensibilisieren bzw. zu motivie-
ren, also insbesondere für Chancen-
märkte, die aktuell noch nicht im Fokus der 
Unternehmen stehen und 

 im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes 
auch die Bezüge zu anderen Themenberei-
chen der Wirtschaftspolitik zu stärken, wie 
beispielsweise zur Clusterstrategie, der 
Gründerförderung, der Innovationspolitik, 
der Entwicklungszusammenarbeit, dem 
Standortmarketing, der Tourismuswer-
bung oder der Fachkräftegewinnung im 
Ausland, um Synergieeffekte zu heben. 

6.4.2 Unterstützungsmaßnahmen 
im Ausland 

6.4.2.1 Bayerisches Auslandsmesse-
beteiligungsprogramm 

Gemeinschaftsbeteiligungen. Mit dem Bayeri-
schen Messebeteiligungsprogramm unter-
stützt Bayern kleine und mittlere Unterneh-
men beim Einstieg in internationale Märkte. 
Auf einem bayerischen Gemeinschaftsstand 
präsentieren sich bayerische Unternehmen auf 
ausländischen Fachmessen. Unternehmen, die 
sich beteiligen, ersparen sich oftmals eine sehr 
zeitaufwändige und personalintensive Messe-
vorbereitung. Die Gemeinschaftsbeteiligung 
verringert auch die für kleine und mittlere Un-
ternehmen relativ hohen Kosten einer Messe-
beteiligung bei gleichzeitiger hoher Sichtbar-
keit vor Ort. 

Im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsminis-
teriums organisiert Bayern International baye-
rische Messebeteiligungen in Kooperation mit 
Organisationen und Partnern der Wirtschaft. 
Das aktuelle Messebeteiligungsprogramm und 
weitere Einzelheiten können unter www.bay-
ern-international.de abgerufen werden. Im Be-
richtszeitraum 2015 bis 2019 wurden insge-
samt 260 Messebeteiligungen durchgeführt, 
an denen 2.391 Unternehmen teilgenommen 
haben. 

Bayern Handwerk International. Speziell auf 
mittelständische Handwerksunternehmen zielt 
das Angebot der vom Bayerischen Wirtschafts-
ministerium geförderten Exportförderungsge-
sellschaft des bayerischen Handwerks, Bayern 
Handwerk International (BHI). Dieses umfasst 
auch Auslandsmessebeteiligungen speziell für 
das Handwerk sowie ergänzend dazu Exportbe-
ratung, Seminare und Veranstaltungen (Infor-
mationen u. a. über www.bh-international.de). 
Im Berichtszeitraum 2015 bis 2019 hat BHI ins-
gesamt 18 Auslandsmessebeteiligungen mit 
233 Teilnehmern durchgeführt, 6.247 Unter-
nehmen in Exportfragen beraten und 136 Se-
minare und Veranstaltungen mit 2.890 Teilneh-
mern durchgeführt. 
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6.4.2.2 Delegationsreisen des Bayeri-
schen Wirtschaftsministeriums 
und Besuche ausländischer De-
legationen in Bayern 

Teilnahme von 1.472 Unternehmen. Das Bay-
erische Wirtschaftsministerium bietet in Zu-
sammenarbeit mit Bayern International Dele-
gationsreisen in eine Vielzahl von Ländern und 
Regionen an. Sie sollen nicht zuletzt für eine 
bessere Vertretung der Interessen kleiner und 
mittlerer Unternehmen sorgen. Ziel der Reisen 
ist es, Geschäftskontakte zu initiieren und aus-
zubauen. Die Reisen in Länder, wo die Türöff-
nerfunktion der politischen Spitze besonders 
wichtig ist, finden unter der Leitung der politi-
schen Spitze des Bayerischen Wirtschaftsminis-
teriums statt. Im Berichtszeitraum 2015 bis 
2019 haben insgesamt 1.472 Unternehmen an 
den 70 Delegationsreisen teilgenommen. 

Umgekehrt empfängt und betreut das Bayeri-
sche Wirtschaftsministerium zusammen mit 
Bayern International und den bayerischen 
Wirtschaftsorganisationen zahlreiche Wirt-
schaftsdelegationen aus dem Ausland. Diese 
Besuche ermöglichen direkte Kontakte zu aus-
ländischen Unternehmen in Bayern. Ansprech-
partner sind Bayern International und das Bay-
erische Wirtschaftsministerium. 

6.4.2.3 Unternehmerreisen, Koopera-
tionsbörsen und Wirtschafts-
tage 

Mit den branchenbezogenen Unternehmerrei-
sen von Bayern International, die ohne Beteili-
gung des Ministeriums stattfinden, können Un-
ternehmen mit wenig zeitlichem und finanziel-

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

lem Aufwand einen Einblick in vielverspre-
chende Auslandsmärkte gewinnen. In Zusam-
menarbeit mit den Clustern, Partnern aus der 
Wirtschaft und kompetenten Partnern vor Ort 
zeigt Bayern International weltweit Chancen 
im jeweiligen Markt auf und unterstützt gezielt 
die Kooperationspartnersuche. Auf dem Pro-
gramm stehen Besuche von Firmen vor Ort, 
Verbänden, Ministerien, Organisationen oder 
einer Fachmesse. Im Berichtszeitraum 2015 bis 
2019 haben insgesamt 108 Unternehmen an 
den 13 Unternehmerreisen teilgenommen. 

Bayerische Wirtschaftstage und Kooperations-
börsen im In- und Ausland zielen zudem darauf 
ab, spezifische Länder und Märkte für bayeri-
sche Unternehmen transparenter zu machen 
und Kontakte zwischen bayerischen und aus-
ländischen Unternehmen anzubahnen bzw. zu 
vertiefen. 

6.4.2.4 Auslandsrepräsentanzen 

Das Bayerische Wirtschaftsministerium hat 
sein bereits sehr großes Netz von Repräsentan-
zen auch im Berichtszeitraum weiter ausge-
baut. Es wurden neue Repräsentanzen in West-
china und in Ägypten eröffnet. Auch in den 
kommenden Jahren soll das Netz in für die bay-
erische Wirtschaft wichtigen und schwierigen 
Märkten weiter gestärkt werden. Die Reprä-
sentanzen helfen einerseits bayerischen Unter-
nehmen bei der Kontaktanbahnung und -
pflege mit internationalen Handelspartnern 
und unterstützen diese in konkreten Fällen. An-
dererseits fungieren die Repräsentanten als 
Ansprechpartner für ausländische Investoren. 
Die aktuell bestehenden Repräsentanzen sind 
in Abbildung 6-3: dargestellt. 
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Abbildung 6-3: Weltkarte der Auslandsrepräsentanzen 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2020e) 

6.4.3 Unterstützungsmaßnahmen 
im Inland 

6.4.3.1 Bayern – "Fit for Partnership" 

Zwischen dem Freistaat Bayern und den Staa-
ten Mittel-, Ost- und Südosteuropas bestehen 
vielfache wirtschaftliche Kooperationen. Das 
Weiterbildungsprogramm „Bayern – Fit for 
Partnership“ will diese Zusammenarbeit weiter 
stärken und richtet sich an Fach- und Führungs-
kräfte aus Wirtschaft und Verwaltung, insbe-
sondere aus den MOE- und GUS-Staaten, aber 
auch aus Staaten Nordafrikas und aus der Tür-
kei. Das Programm zielt auf Anbahnung, Erhalt 
und Ausbau wirtschaftsorientierter Kontakte 
der bayerischen Wirtschaft. Bayerische Unter-
nehmen stellen den Teilnehmern in Bayern 
entwickelte Lösungsansätze und Methoden 
vor, die einen Beitrag zur Lösung konkreter 
Problemstellungen im Land der Teilnehmer 
leisten können. Organisationen der bayeri-
schen Wirtschaft sowie bilaterale Länderkom-
missionen können Projekte vorschlagen. Die 
Projekte sind aber oft auch Ausfluss direkter 

Kontakte des Bayerische Wirtschaftsministeri-
ums oder von Bayern International. Ansprech-
partner für das Programm ist Bayern Internati-
onal. 

An den 62 Projekten im Rahmen dieses Pro-
gramms haben im Berichtszeitraum 2015 bis 
2019 insgesamt 1.164 Unternehmen aus Bay-
ern und 965 ausländische Unternehmen teilge-
nommen. 

6.4.3.2 Fit für Auslandsmärkte – Go In-
ternational 

Bayerische kleine und mittlere Unternehmen 
erhalten über das Programm „Fit für Auslands-
märkte – Go International“ eine individuelle 
Hilfestellung beim Eintritt in das internationale 
Geschäft oder bei der Erschließung eines 
neuen Marktes. Sie werden dabei beraten, ih-
ren Unique Selling Point für den anvisierten 
Markt herauszuarbeiten und die richtigen 
Maßnahmen zur Erschließung von Absatz- und 
Beschaffungsmärkten zu ergreifen. Finanziell 
unterstützt werden konkrete Umsetzungsmaß-
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nahmen wie Messeauftritte, Mitarbeiterschu-
lungen, Beratungen, Übersetzungen von Pro-
duktprospekten und Internetauftritte. An-
sprechpartner für das Programm sind das Au-
ßenwirtschaftszentrum Bayern bzw. die regio-
nal zuständigen Industrie- und Handelskam-
mern bzw. Handwerkskammern. 

Im Berichtszeitraum 2015 bis 2019 haben ins-
gesamt 391 kleine und mittlere Unternehmen 
an diesem Programm teilgenommen. 

6.4.3.3 Hilfestellung bei der Außen-
handelsfinanzierung 

LfA Förderbank Bayern. Bei der Finanzierung 
außenwirtschaftlicher Aktivitäten spielen au-
ßenwirtschaftsspezifische Finanzierungsange-
bote des Bundes und ergänzend der LfA För-
derbank Bayern, dem Förderinstitut des Frei-
staats Bayern, eine wichtige Rolle. Die LfA För-
derbank Bayern hat verschiedene Angebote für 
die Finanzierung von Auslandsgeschäften im 

Programm (www.lfa.de): 

 Zinsgünstige Darlehen für Auslandsinvesti-
tionen (im Zeitraum 2015 bis 2019 zins-
günstige Darlehen mit einem Volumen von 
19 Mio. Euro) 

 Risikoübernahmen für Auslandsinvestitio-
nen (im Zeitraum 2015 bis 2019 Risiko-
übernahmen mit einem Volumen von 
4 Mio. Euro) 

 Garantien (Avale sowie auftragsbezogene 
Betriebsmittel) für Exportgeschäfte (im 
Zeitraum 2015 bis 2019 Garantien mit ei-
nem Volumen von 39 Mio. Euro) 

6.4.3.4 Internetangebot 

Das Portal www.aussenwirtschaft.bayern ging 
im Jahr 2012 erstmals online und wurde 2019 
technisch und inhaltlich modernisiert. Es gibt 
einen Überblick über die Förderinstrumente al-
ler Partner im Freistaat Bayern, leitet Unter-
nehmen interaktiv zu den relevanten Hilfestel-
lungen, führt im Themenkompass in wichtige 
Themen rund um das Auslandsgeschäft ein, 

bietet Veranstaltungsinformationen, infor-
miert über aktuelle Meldungen und noch vieles 
mehr. Mit dem Internetportal www.weltweit-
erfolgreich.bayern informiert das Außenwirt-
schaftszentrum Bayern über Export und Au-
ßenhandel und bietet damit wertvolle Unter-
stützung für die stark international ausgerich-
tete bayerische Wirtschaft. Ziel ist insbeson-
dere, kleine und mittlere Unternehmen bei der 
Erschließung neuer Auslandsmärkte zu unter-
stützen. 

6.5 Fachkräfte für den 
Mittelstand 

Die Fachkräftesicherung ist insbesondere für 
den Mittelstand eine der wichtigsten Aufga-
ben. Viele Mittelständler verfügen nicht über 
einen hohen Bekanntheitsgrad und müssen da-
her eine umso aktivere Personalplanung be-
treiben. Der Freistaat Bayern unterstützt den 
Mittelstand bei der Fachkräftegewinnung ge-
meinsam mit Akteuren der Wirtschaft durch 
zahlreiche regionale und branchenspezifische 
Initiativen. 

6.5.1 Fachkräftewegweiser 

Einen umfassenden Überblick zu den verschie-
denen Maßnahmen gibt der vom Bayerischen 
Wirtschaftsministerium erstellte und regelmä-
ßig aktualisierte Fachkräftewegweiser. Für den 
wachsenden Fachkräftebedarf stellt der Weg-
weiser Checklisten und Informationen für ef-
fektive Lösungen vor. Außerdem informiert die 
Publikation über die Ansprechpartner der bay-
erischen Wirtschaftsorganisationen. 

6.5.2 Allianz für starke Berufsbil-
dung in Bayern 

Die Auszubildenden (und Beamtenanwärter) in 
Bayern verteilen sich zu 69 % auf Unternehmen 
mit weniger als 250 Beschäftigten, die daher 
vom mangelnden Berufsnachwuchs besonders 
betroffen sind. 
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Berufsbildung als erfolgreicher Weg. Die Be-
rufsbildung ist die Basis der Fachkräftesiche-
rung und eröffnet in ihrer Vielschichtigkeit in-
dividuelle Entwicklungsperspektiven für alle 
jungen Menschen. Gerade das System der du-
alen Berufsausbildung bietet für Leistungs-
starke und Leistungsschwächere individuell 
passende Wege. Um in diesem Umfeld Talente 
zu fördern, neue Bewerbergruppen zu erschlie-
ßen und flankierend Digitalisierung und Wei-
terbildung zu unterstützen, hat die Bayerische 
Staatregierung bereits im Jahr 2014 zusammen 
mit der Wirtschaft und der Regionaldirektion 
Bayern der Bundesagentur für Arbeit die Initia-
tive „Allianz für starke Berufsbildung in Bay-
ern“ geschmiedet. Wichtige Handlungsziele 
der „Allianz“ sind: 

 Jedem Talent eine Chance geben – alle Po-
tenziale nutzen 

 Fachkräftebedarf sichern – für einen star-
ken Wirtschaftsstandort 

 berufliche Bildung stärken - Gleichwertig-
keit von beruflicher und akademischer Bil-
dung sicherstellen 

Die Ziele sind festgelegt in einer Vereinbarung 
der Allianzpartner, (www.stmas.bayern.de/be-
rufsbildung/allianz/index.php), die laufend an-
gepasst und weiterentwickelt wird, zuletzt im 
Jahr 2019. 

6.5.3 Berufliche Orientierung 

6.5.3.1 Weiterentwicklung der Beruf-
lichen Orientierung an Schulen 

Die Berufliche Orientierung ist als „Berufs- und 
Studienorientierung“ im LehrplanPLUS für all-
gemeinbildende, weiterführende Schulen als 
fächerübergreifendes Bildungs- und Erzie-
hungsziel verankert und damit verbindliche 
Aufgabe für alle Lehrkräfte. Berufliche Orien-
tierung wird an bayerischen Schulen ergebnis-
offen, talent- und interessenorientiert sowie 
gendersensibel durchgeführt. Die Situation auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wird den 
Jugendlichen dabei stets durch die Lehrkräfte 

in Zusammenarbeit mit den Berufsberatern der 
Agenturen für Arbeit transparent aufgezeigt. 

Um die Qualität der Beruflichen Orientierung 
stetig zu verbessern, entwickeln die Schulen 
ihre individuellen Konzepte zur Beruflichen Ori-
entierung kontinuierlich weiter. Von besonde-
rer Bedeutung ist dabei die Praxisorientierung 
und somit die Zusammenarbeit mit den Unter-
nehmen in der jeweiligen Region. Diese Über-
zeugung wird von allen Partnern in der „Allianz 
für starke Berufsbildung in Bayern“ getragen 
und unterstützt. 

Gemeinsam mit dem Bayerischen Wirtschafts-
ministerium und den Partnern aus der Wirt-
schaft wurden 2019 in der gemeinsamen Erklä-
rung „Berufliche Bildung – mehr Praxisbezug an 
Schulen“ zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung 
der Praxisorientierung in der Beruflichen Ori-
entierung vereinbart. Von zentraler Bedeutung 
ist die Vereinbarung, dass die Schulen jeder 
Schülerin und jedem Schüler ein Berufsprakti-
kum ermöglichen. 

Als Reaktion auf die sich verändernde Arbeits-
welt wurden die Module zur Berufsorientie-
rung an Mittel- und Förderschulen neu konzi-
piert. Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
nun eine verbesserte Rückmeldung zu den ei-
genen Interessen und Talenten. Sie werden 
passgenau in ihrem Berufswahlprozess beglei-
tet und unterstützt. Auch im neuen neunjähri-
gen Gymnasium wurde die Berufliche Orientie-
rung gestärkt mit dem Ziel, allen Schülerinnen 
und Schülern umfassende Berufsfindungskom-
petenz zu vermitteln. Im Rahmen der Umset-
zung des neu eingeführten Moduls zur Berufli-
chen Orientierung in der 9. Jahrgangsstufe ste-
hen inhaltlich vor allem die Möglichkeiten ei-
ner beruflichen Ausbildung im Zentrum. 

Zur Koordinierung der Beruflichen Orientie-
rung an den Schulen und zur Stärkung der Zu-
sammenarbeit mit außerschulischen Partnern 
hat das Kultusministerium in den vergangenen 
Jahren an allen allgemeinbildenden, weiterfüh-
renden Schulen Ansprechpartner für Berufliche 
Orientierung etabliert. 
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6.5.3.2 Neues Konzept für die außer-
schulische Berufsorientierung 

Mit dem neuen „Konzept zur Berufsorientie-
rung 2018“ trägt die Bayerische Staatsregie-
rung der steigenden Bedeutung der Berufsori-
entierung für die Fachkräftegewinnung Rech-
nung. Die Umsetzungsprojekte entsprechen 
den Zielsetzungen des Koalitionsvertrags der 
Bayerischen Staatsregierung bis 2023 und wer-
den unter Einbindung der „Allianz für starke 
Berufsbildung in Bayern“ maßgeblich forciert. 

Internetplattform. Die Internetplattform BOBY 
(BerufsOrientierungBaYern) bietet einen flä-
chendeckenden und aktuellen Überblick über 
Aktivitäten zur Berufsorientierung insbeson-
dere für die Hauptzielgruppen Jugendliche, El-
tern und Lehrer in Bayern. Sie bindet die Alli-
anzpartner ein und gibt so einen umfassenden 
Überblick zu Angeboten verschiedenster Wirt-
schaftsbereiche und Träger wie Wirtschaftsor-
ganisationen, Kommunen und gemeinnützigen 
Vereinen. Besonders wichtig ist dabei die ziel-
gruppengerechte Ansprache der Nutzer. Seit 
ihrem Start am 02. Oktober 2018 wird die Platt-
form in Kooperation mit den Allianzpartnern 
stetig weiterentwickelt. 

Großveranstaltung BERUFSBILDUNG. Die 
Messe „BERUFSBILDUNG 2018“ fand in Verbin-
dung mit dem 14. Bayerischen Berufsbildungs-
kongress vom 10. bis 13. Dezember 2018 in 
Nürnberg statt. Unter Federführung des Baye-
rischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit 
und Soziales unterstützt die Bayerische Staats-
regierung mit dieser Messe junge Menschen 
bei ihrer Berufswahlentscheidung und stellt die 
Bedeutung der Berufsausbildung in den Vor-
dergrund. Über 60.000 Besucher, 305 Ausstel-
ler und rund 250 Attraktionen und Veranstal-
tungen belegen den großen Erfolg. Das erfolg-
reiche Format wird fortgesetzt. Die nächste 
„BERUFSBILDUNG“ soll vom 6. bis 9. Dezember 
2021 in der Messe Nürnberg stattfinden. 

Förderung regionaler Berufsorientierungsver-
anstaltungen durch die Vergabe von Preisen. 
Im Rahmen der „BERUFSBILDUNG 2018“ wur-
den erstmals besonders gelungene Konzepte 

regionaler Berufsorientierungsveranstaltun-
gen prämiert. Die Organisationen der bayeri-
schen Wirtschaft wirkten neben der Bayeri-
schen Staatsregierung als Sachverständige in 
der Auswahljury mit, so dass alle Wirtschafts-
bereiche und die Schulen angemessen berück-
sichtigt wurden. Eine Fortführung anlässlich 
der „BERFUFSBILDUNG 2021“ ist geplant. 

6.5.4 Förderprogramme zur Aus-
und Weiterbildung in Bayern 
– Fit for Work 

Fit for Work: Mit der bayerischen Ausbildungs-
initiative „Fit for Work“ werden Maßnahmen 
gebündelt, die marktbenachteiligten jungen 
Menschen die Chancen auf einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz erhöhen sollen. Die Initiative 
ist ein elementarer Baustein der „Allianz für 
starke Berufsbildung in Bayern“. 

Ein zentrales Instrument ist die Förderung von 
betrieblichen Ausbildungsstellen aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF). Mit einem 
Zuschuss zu den Kosten der Ausbildungsvergü-
tung werden bayerische Betriebe motiviert, ei-
nen Ausbildungsplatz für marktbenachteiligte 
junge Menschen zur Verfügung zu stellen. 

Fördermittel: Zur Aktivierung von betriebli-
chen Ausbildungsstellen für marktbenachtei-
ligte junge Menschen wurden aus dem Opera-
tionellen Programm ESF Bayern 2014 bis 2020 
rund 10 Mio. Euro bewilligt. 

Ausbildungsakquisiteure. Sie informieren 
durch persönliche Kontakte mit Elternhäusern 
und Multiplikatoren über Chancen und Mög-
lichkeiten des dualen Ausbildungssystems. 
Durch ihr großes Netzwerk ist es den Akquisi-
teuren möglich, die Ausbildungsplatzsuchen-
den am Übergang von der Schule zum Beruf 
und die Betriebe auf der Suche nach geeigne-
tem Nachwuchs milieuspezifisch zu unterstüt-
zen. Mittlerweile sind 19 Ausbildungsakquisi-
teure tätig. 
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6.5.5 Unterstützung von Jugend-
lichen ohne Ausbildungsplatz 

In den vergangenen Jahren wurden die Voll-
zeitangebote der Berufsschule für berufsschul-
pflichtige Jugendliche und junge Erwachsene 
ohne Ausbildungsplatz kontinuierlich weiter-
entwickelt. Bedingt durch den starken Zuzug 
von berufsschulpflichtigen Asylbewerbern und 
Flüchtlingen wurde das zweijährige Modell der 
Berufsintegrationsklassen bedarfsgerecht auf 
bis zu 1.100 Klassen (Schuljahr 2016/2017) aus-
gebaut. Im ersten Jahr liegt ein besonderer 
Schwerpunkt auf Spracherwerb, Wertebildung 
und einer ersten beruflichen Orientierung. Im 
zweiten Jahr werden die jungen Menschen 
durch eine stärkere Berufsorientierung auf 
eine Ausbildung oder eine weiterführende 
Schule vorbereitet. Schülerinnen und Schüler, 
die einen Alphabetisierungsbedarf aufweisen, 
besuchen zur Vorbereitung auf die Berufsinteg-
rationsklassen zunächst die einjährige 
Deutschklasse an der Berufsschule. 

Ab dem Schuljahr 2020/2021 soll für berufs-
schulpflichtige Jugendliche und junge Erwach-
sene ohne Ausbildungsplatz ein Berufsvorbe-
reitungsjahr in Vollzeit als Regelangebot der 
allgemeinen Berufsschule zur Verfügung ste-
hen. Dazu wird die Zahl der Klassen bedarfsge-
recht ausgebaut. Die Angebote der Berufsschu-
len zur sonderpädagogischen Förderung ste-
hen weiterhin ergänzend zur Verfügung. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten in den 
Vollzeitklassen der Berufsvorbereitung und 
Berufsintegration zudem die Möglichkeit, ggf. 
einen fehlenden Abschluss der Mittelschule 
nachträglich zu erwerben. 

6.5.6 Weiterbildung und Qualifi-
zierung von Erwerbstätigen 

Die Berufs- und Arbeitswelt der Zukunft stellt 
den Einzelnen vor große Herausforderungen. 
Damit die bereits begonnenen Veränderungs-
prozesse gelingen, ist eine zukunftsorientierte 
berufliche Aus- und Weiterbildung entschei-
dend. Sie hilft, Fachkräfte zu qualifizieren und 

anpassungsfähig für den technologischen Wan-
del zu machen. Indem Arbeitskräfte frühzeitig 
für neue Tätigkeiten fortgebildet oder ihre 
Qualifikationen angepasst werden, können Ar-
beitsplätze erhalten und die Beschäftigungsfä-
higkeit verbessert werden. Gerade im Hinblick 
auf die digitale Transformation und den Struk-
turwandel der Arbeitswelt gilt Weiterbildung 
als der wichtigste Schlüssel, um die techni-
schen und wirtschaftlichen Herausforderungen 
zu bewältigen, dem Fachkräftemangel entge-
gen zu wirken und die bayerische Wirtschaft 
wettbewerbsfähig und zukunftssicher zu ma-
chen 

Europäischer Sozialfonds (ESF). Im Rahmen 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) werden 
Projekte im Bereich der beruflichen Weiterbil-
dung mit bis zu 75 % der zuschussfähigen Ge-
samtkosten gefördert. Organisieren die Be-
triebe die Fortbildung selbst, kann der ESF bis 
zu 50 % der Kosten von dritten Dienstleistern 
fördern. Insgesamt stehen im Zeitraum von 
2014 bis 2020 für die Anpassung von Arbeit-
nehmern und Unternehmen an den techni-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und demogra-
fischen Wandel 35,1 Mio. Euro zur Verfügung. 
Darüber hinaus werden 31,5 Mio. Euro ESF-
Mittel für Qualifizierungsmaßnahmen für Ar-
beitslose sowie Personen mit Migrationshin-
tergrund investiert. 

Pakt für berufliche Weiterbildung 4.0“. Als 
Antwort auf die Herausforderungen der Zu-
kunft der Arbeitswelt und zur Stärkung der be-
ruflichen Weiterbildung wurde 2018 der „Pakt 
für berufliche Weiterbildung 4.0“ seitens der 
Bayerischen Staatsregierung, des Bayerischen 
Handwerkstags e.V., des Bayerischen Indust-
rie- und Handelskammertags e.V., der Vereini-
gung der Bayerischen Wirtschaft e.V., des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes Bayern so-
wie der Regionaldirektion Bayern der Bunde-
sagentur für Arbeit unterzeichnet. Eine der 
Maßnahmen in diesem Zusammenhang ist der 
Bayerische Bildungsscheck, ein Pauschalzu-
schuss für Beschäftigte in Höhe von 500 Euro 
aus Mitteln des ESF und des Freistaats Bayern. 
Die Ausgabe der Bildungsschecks sowie wei-
tere Beratung übernehmen die sogenannten 
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Weiterbildungsinitiatoren, die in allen bayeri-
schen Regierungsbezirken zu finden sind. Als 
weitere Maßnahme ist im September 2020 
eine Informationskampagne gestartet, die 
Chancen und Potentiale der beruflichen Wei-
terbildung im Zuge der Digitalisierung aufzeigt. 
Zur Kampagne gehört das Portal www.komm-
weiter.bayern.de, das Informationen zu Bera-
tungs-, Weiterbildungs- und Fördermöglichkei-
ten bietet. Um den Transfer zwischen den Be-
reichen Forschung und Praxis sicherzustellen, 
wurde ebenfalls im Rahmen des Pakts die „The-
menplattform Arbeitswelt 4.0“ bei Bayern In-
novativ geschaffen. Ziel ist es, die Akteure aus 
Wissenschaft und Wirtschaft zu vernetzen und 
Unternehmen und ihre Mitarbeiter für den di-
gitalen Wandel zu sensibilisieren und zu unter-
stützen. 

6.5.7 Förderung überbetrieblicher 
Einrichtungen der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung 

Die „Berufliche Weiterbildung“ ist eine weitere 
zentrale Fördermaßnahme für den Mittel-
stand. Die anhaltend rasante Entwicklung in 
Wissenschaft und Technik, etwa im Kontext 
von Industrie 4.0, zwingt auch die Träger der 
beruflichen Weiterbildung, mit diesem Tempo 
Schritt zu halten. Sie werden hierbei vom Bay-
erischen Wirtschaftsministerium unterstützt. 

Ausgleich von Nachteilen im Bildungsangebot. 
Qualifizierte Mitarbeiter stellen als Leistungs-
und Wissensträger einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen 
dar. Gerade Klein- und Mittelbetriebe sind auf 
überbetriebliche Bildungseinrichtungen ange-
wiesen. Diese Einrichtungen bieten ergän-
zende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
beispielsweise für neue Technologien, stärken 
die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe und 
gleichen Nachteile im Bildungsangebot gegen-
über Großunternehmen aus. 

Förderung in Höhe von rund 175 Mio. Euro. 
Das Bayerische Wirtschaftsministerium stellte 
im Zeitraum 2015 bis 2019 insgesamt Mittel in 
Höhe von rund 175 Mio. Euro für die Förderung 

der überbetrieblichen beruflichen Bildung im 
Bereich der Handwerksorganisationen, der In-
dustrie- und Handelskammern sowie der ge-
meinnützigen Bildungsträger bereit. Die Mittel 
stammen aus dem regulären Landeshaushalt 
und aus EU-Mitteln (EFRE, ESF). 

Von den insgesamt eingesetzten Mitteln ent-
fallen 44,6 Mio. Euro auf Zuschüsse zu Bau-
und Ausstattungsinvestitionen, die das Bayeri-
sche Wirtschaftsministerium für die Förderung 
der überbetrieblichen Berufsbildungsinfra-
struktur im bayerischen Handwerk bereit-
stellte. 

6.5.8 Förderung der überbetriebli-
chen Lehrlingsunterweisung 
im Handwerk 

Für das Handwerk ist die Qualität der Leistung 
ein zentraler Wettbewerbsparameter. Hervor-
ragende Leistung setzt eine hochwertige Aus-
bildung voraus. Daher fördert die Bayerische 
Staatsregierung Maßnahmen der beruflichen 
Ausbildung im Rahmen der Überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung auf einem Niveau von 
18,6 Mio. Euro jährlich aus dem Landeshaus-
halt und aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF, durchschnittlich 3 Mio. Euro pro 
Jahr). Im Berichtszeitraum nahmen jährlich 
mehr als 30.000 Lehrlinge an der überbetrieb-
lichen Lehrlingsunterweisung teil. 

Attraktivität der beruflichen Bildung erhöhen, 
Informationsstand verbessern. Der rasante 
technische Fortschritt erfordert fortlaufend 
hohe Investitionen in gut strukturierte und mo-
dern ausgestattete überbetriebliche Bildungs-
stätten, die in Trägerschaft der Handwerksor-
ganisationen stehen. Daher hat die Bayerische 
Staatsregierung im Berichtszeitraum 2015 bis 
2019 durchschnittlich rund 9 Mio. Euro pro 
Jahr in Bau-, Modernisierungs- und Ausstat-
tungsmaßnahmen der überbetrieblichen Bil-
dungsstätten des Handwerks investiert. Hier-
durch wird auch die Attraktivität der Hand-
werksberufe für Jugendliche erhöht, die in ei-
ner Grenzentscheidung gegenüber einem stär-
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ker theoretisch ausgerichteten Hochschulstu-
dium stehen. Zeit- und Potenzialverluste durch 
Studienabbrüche werden vermieden. Auf die-
sem Weg wird das demographisch bedingt be-
grenzte Fachkräftepotenzial besser ausge-
schöpft. 

6.5.9 Individualförderung in der 
Weiterbildung 

Die akademische Bildung ist auf einem guten 
Weg. Immer mehr Jugendliche beginnen ein 
Studium. In Zukunft sind aber nicht nur Akade-
miker, sondern in erster Linie beruflich qualifi-
zierte Fachkräfte gesucht, da hier mit Abstand 
der größte Bedarf prognostiziert wird. Daher 
wurden mit dem Meisterpreis, dem „Meister – 
BAföG“ und insbesondere mit der Einführung 
und Erhöhung des Meisterbonus gezielt An-
reize gesetzt. 

Meister-BAföG. Nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz kann im Rahmen des 
sog. „Aufstiegs-BAföG“ die Teilnahme an Maß-
nahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung – 
etwa zum Meister, Techniker, Fachwirt oder Er-
zieher – mit Zuschüssen und Darlehen finanzi-
ell unterstützt werden. Bei Vollzeitmaßnah-
men und Bedürftigkeit können Leistungen zum 
Lebensunterhalt dazukommen. Die Förderung 
soll die Vorbereitung auf eine herausgehobene 
Berufstätigkeit, etwa als selbständiger Hand-
werksmeister oder als mittlere Führungskraft 
in einem Betrieb, unterstützen. Das Gesetz leis-
tet zudem einen wichtigen Beitrag zur Gleich-
wertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bil-
dung. Darüber hinaus verfolgt es wirtschafts-
und arbeitsmarktpolitische Ziele, indem es der 
steigenden Nachfrage nach hochqualifizierten 
und leistungsbereiten Fach- und Führungskräf-
ten Rechnung trägt sowie besondere Anreize 
für Existenzgründungen bietet. Die Kosten tra-
gen zu 78 % der Bund und zu 22 % die Länder. 
Im Berichtszeitraum 2015 bis 2019 wurden in 
Bayern neben günstigen Darlehen Zuschuss-
leistungen in Höhe von 329 Mio. Euro ausge-
zahlt. Über 72 Mio. Euro davon trug der Frei-
staat Bayern. Im Jahr 2018 wurden rund 44.000 

Personen mit „Aufstiegs-BAföG“ gefördert. Da-
bei nimmt Bayern unter den Bundesländern 
eine Spitzenposition ein. Mit der 4. Novelle des 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes wur-
den ab 01.08.2020 die Förderkonditionen und 
Fördermöglichkeiten massiv verbessert. 

Meisterbonus. In Bayern erhält jeder erfolgrei-
che Absolvent der beruflichen Weiterbildung 
zum Meister oder zu einem gleichwertigen Ab-
schluss den Meisterbonus der Bayerischen 
Staatsregierung in Höhe von 2.000 Euro. Eine 
Antragstellung ist nicht erforderlich. Die zu-
ständigen Stellen ermitteln die Berechtigten. 
Voraussetzung ist, dass die Prüfung vor der 
fachlich und örtlich zuständigen Stelle im Frei-
staat Bayern abgelegt und von dieser das Zeug-
nis ausgestellt wurde. Hauptwohnsitz oder Be-
schäftigungsort müssen in Bayern liegen. Allein 
im Zuständigkeitsbereich des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums wurden im Jahr 2019 
hierfür insgesamt rund 24,7 Mio. Euro ausge-
zahlt. 

Meisterpreis. Der Freistaat Bayern zeichnet 
besondere Leistungen bei Meisterprüfungen o-
der bei gleichwertigen öffentlich-rechtlichen 
Fortbildungsprüfungen mit dem „Meisterpreis 
der Bayerischen Staatsregierung“ aus. Der 
Preis soll einen zusätzlichen Anreiz für hervor-
ragende Leistungen in der beruflichen Auf-
stiegsfortbildung geben und die Gleichwertig-
keit von beruflicher und allgemeiner Bildung 
unterstreichen. Die Urkunde erhalten die bes-
ten 20 % eines Prüfungstermins einer Meister-
prüfung oder gleichwertigen Prüfung, sofern 
die Note „gut“ erreicht ist. Der Meisterpreis ist 
nicht dotiert, aber gleichwohl sehr begehrt. Im 
Zuständigkeitsbereich des Bayerischen Wirt-
schaftsministeriums, also bei den Industrie-
und Handelskammern und den Handwerks-
kammern, haben im Jahr 2019 insgesamt 1.831 
Personen den Meisterpreis erhalten. 
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6.5.10 Gleichwertigkeit akade-
mischer und beruflicher 
Bildung 

Bei der akademischen Bildung ist Bayern auf ei-
nem guten Weg. Immer mehr Jugendliche be-
ginnen ein Studium. Als Fachkräfte werden 
aber nicht nur Akademiker benötigt. Daher 
muss die Bedeutung der beruflichen Bildung im 
Vergleich zur akademischen Ausbildung stärker 
in der Öffentlichkeit betont werden. Dazu wur-
den mit Meisterpreis, „Meister – BAföG“ und 
insbesondere durch die Fortführung und Erhö-
hung des Meisterbonus gezielt Anreize gesetzt. 
Mit passgenauen Bildungsmodellen sollen Stu-
dienabbrecher für den Wechsel in eine Berufs-
ausbildung gewonnen werden. Die Gruppe der 
Studienabbrecher bietet ein hohes Potenzial 
für die Schließung der wachsenden Fachkräf-
telücke auf der mittleren beruflichen Qualifika-
tionsebene. Zur Nutzung dieses Fachkräftepo-
tenzials hat die Bayerische Staatsregierung in 
enger Abstimmung mit den bayerischen Wirt-
schaftsorganisationen, der Regionaldirektion 
Bayern der Bundesagentur für Arbeit und den 
bayerischen Hochschulen und Universitäten 
gezielt Informationen zu den Karriereperspek-
tiven der beruflichen Bildung für diese Ziel-
gruppe ausgebaut. Mit Mitteln des Arbeits-
marktfonds werden seit 2015 Akquisiteure für 
Studienabbrecher an den bayerischen Hoch-
schul- und Universitätsstandorten gefördert. 
Zudem startete im Herbst 2015 eine gemein-
same Imagekampagne des Bayerischen Wirt-
schaftsministeriums mit dem Bayerischen In-
dustrie- und Handelskammertag und der Ar-
beitsgemeinschaft der Handwerkskammern in 
Bayern. Ziel ist, Eltern für die Chancen und 
Möglichkeiten durch eine berufliche Ausbil-
dung zu sensibilisieren. Ein weiterer Baustein 
ist die bayernweite Woche der „Aus- und Wei-
terbildung“, welche das Bayerische Wirt-
schaftsministerium unter dem Dach der „Alli-
anz für starke Berufsbildung in Bayern“ koordi-
niert. Im Frühjahr 2018 fand auf Initiative des 
Bayerischen Wirtschaftsministerium die zweite 
bayernweite Woche der Aus- und Weiterbil-
dung statt. Die nächste umfassende bayern-
weite Woche der Aus- und Weiterbildung ist 
für Frühjahr 2021 geplant. Darüber hinaus gilt 

es, alle Potenziale im Inland zur Fachkräftever-
sorgung zu heben und gleichzeitig die Chancen 
zu nutzen, die eine qualifizierte Zuwanderung 
aus dem Ausland mit sich bringt. 

6.6 Unternehmensgründung, 
Unternehmensnachfolge 

Weltkonzerne, Mittelstand und Gründer – Bay-
erns starke Wirtschaft beruht auf ihrer Vielfäl-
tigkeit und der Innovationskultur von Unter-
nehmen und Gesellschaft. 

Gründer können in Bayern auf ein breites Netz-
werk aus potenziellen Kooperationspartnern 
und Kunden zurückgreifen. Das Zusammen-
spiel zwischen etablierten DAX-Konzernen, 
spezialisierten Hidden Champions im Mittel-
stand und innovativen Start-ups ist einzigartig 
und sorgt branchenübergreifend für ein dyna-
misches Umfeld. Neben finanziellen und perso-
nellen Ressourcen sowie Know-how profitieren 
gerade junge Unternehmen von Kooperatio-
nen mit Forschung und Industrie und von star-
ken Absatzmärkten in direkter Nachbarschaft. 

Ziel Bayerischer Gründerpolitik ist, Bayern zum 
Spitzenreiter in Sachen Existenzgründungen zu 
machen. Gründungen in innovativen Bereichen 
mit digitalbasierten und technologieintensiven 
Geschäftsmodellen bilden dabei einen wichti-
gen Baustein. Sie schaffen dauerhaft moderne 
Arbeitsplätze und sichern damit langfristig die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit Bayerns. 
Gleichzeitig gilt es, Gründungen in klassischen 
Branchen wie Handel, Handwerk, Hotel- und 
Gaststättengewerbe sowie den Freien Berufen 
zu unterstützen, denn sie sind seit langem Mo-
tor der Wirtschaft im Freistaat. Die Bayerische 
Gründerpolitik will mit guten und leicht zu-
gänglichen Unterstützungsangeboten sowie 
Verfahrensbeschleunigungen die Gründerdy-
namik weiter anfachen. 
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6.6.1 Initiative Gründerland 
Bayern 

„Gründerland Bayern“ ist eine Initiative des 
Bayerischen Wirtschaftsministeriums, die auf 
einen Ministerratsbeschluss vom 8. Juli 2014 
zurückgeht. Sie hat zum Ziel, die Rahmenbedin-
gungen für Existenzgründer durch ein aufei-
nander aufbauendes und v. a. technologieoffe-
nes Maßnahmenpaket zu verbessern. Mit An-
geboten zu Finanzierung und Förderung, Bera-
tung und Coaching sowie zur Nutzung von 
Netzwerken und Infrastruktur unterstützt die 
Initiative (angehende) Unternehmerinnen und 
Unternehmer. Sie richtet sich an Gründer aller 
Branchen und in jeder Gründungsphase – von 
der Erstellung eines Businessplans über die Su-
che nach der passenden Finanzierung bis in die 
Wachstumsphase. Unterstützt werden sowohl 
Neugründungen als auch Unternehmensnach-
folgen. 

Internetportal www.gruenderland.bayern. 
Kommunikativer Knoten der Initiative Gründer-
land Bayern ist das gleichnamige Internetportal 
gruenderland.bayern. Die Website wurde als 
erste Anlaufstelle für alle Fragen zum Gründen 
in Bayern etabliert. Der Relaunch des seit März 
2015 bestehenden Portals erfolgte im Septem-
ber 2019. 

Die Plattform bietet passgenaue Unterstützung 
in jeder Phase der Gründung. Dazu ordnet und 
bündelt sie alle relevanten Informationen und 
zeigt in einfachen Schritten, worauf es bei einer 

Gründung ankommt und welche Unterstüt-
zungsangebote zur Verfügung stehen. Aufbau 
der Website, Aufbereitung der Informationen 
und Navigation der Besucher erfolgt aus Sicht 
der Gründer. So wird z. B. in zehn Schritten zur 
Gründung der Weg von der ersten Idee bis zur 
erfolgreichen Umsetzung der Gründung an-
schaulich erklärt. Darüber hinaus hält das Por-
tal Informationen zu Einzelbranchen bereit. 
Das zentrale Thema Finanzierung und Förde-
rung wird intuitiv über einen Filtermechanis-
mus nähergebracht, um anhand weniger Krite-
rien aus der Vielzahl an Angeboten schnell ei-
nen ersten Überblick über passende Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu erhalten. Zudem berei-
ten zehn Erklärfilme relevante Gründerthemen 
anschaulich auf. Die über 350 Anlaufstellen re-
levanter Partner im Gründergeschehen sind 
über eine intuitive Kartenanwendung auffind-
bar. Auch für Start-ups ist eine Kartenanwen-
dung integriert, in der sich Start-ups selbst ein-
tragen können. Ziel ist der Aufbau einer bay-
ernweiten Start-up-Datenbank, die auch das 
Matching zwischen Start-ups und Mittelstand 
erleichtern soll. 

Mögliche Schnittstellen und Verlinkungen zu 
elektronischen Verwaltungsleistungen werden 
im Zuge der Umsetzung des Onlinezugangsge-
setzes bereits mitgedacht und auf der Platt-
form integriert, sobald diese verfügbar sind. 

Gründergeschichten und Veranstaltungshin-
weise runden das Angebot ab. Alle Inhalte der 
Website sind auf Englisch abrufbar. 
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Abbildung 6-4: Angebot Gründerland Bayern 

Quelle: www.gruendland.bayern 

6.6.1.1 Gründerzentren 

19 Digitale Gründerzentren an 27 Standorten 
(vgl. Kap. 6.1.1) sowie weitere rund 40 allge-
meine und technologieorientierte Gründerzen-
tren in ganz Bayern dienen als zentrale Anlauf-
stellen, um Gründungen voranzutreiben. 

Die besten Unternehmen entstehen dort, wo 
die Umgebung ihre Entwicklung fördert. Dafür 
braucht es mehr als allgemeine Standortvor-
teile wie gute Infrastruktur, eine starke Wirt-
schaftslandschaft oder ein hohes Ausbildungs-
niveau. Deshalb ist seit langem mit Unterstüt-
zung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums 
in allen Regionen Bayerns ein Netz von Grün-
derzentren entstanden, das Unternehmens-
gründern ein umfassendes Service- und Dienst-
leistungsangebot und hervorragende Rahmen-
bedingungen bereitstellt. Die Unterstützung in 
den Gründerzentren reicht von Büro- und La-
gerflächen bei günstiger Miete und gemeinsam 
nutzbarer Büroausrüstung über Rat und Tat 

beim Kontakt mit Behörden und Finanzierern 
bis hin zu Fachveranstaltungen und Networ-
king-Events. 

ARGE-TGZ Bayern. Die bayerischen Technolo-
gie- und Gründerzentren, die sich auch über die 
ARGE-TGZ Bayern zusammengeschlossen ha-
ben, helfen jungen Unternehmen mit konkre-
ter Unterstützung von Business-Know-how 
über günstige Mietflächen bis hin zur Kapital-
beschaffung. 

Technologieorientierte Gründerzentren zielen 
dabei speziell auf Existenzgründer im Hightech-
Bereich, wohingegen die allgemeinen Gründer-
zentren sich an alle Existenzgründer unabhän-
gig der branchenmäßigen Ausrichtung richten. 

Die Zentren selbst werden überwiegend von 
kommunalen und öffentlich engagierten Ge-
sellschaftern getragen und von diesen finanzi-
ell gefördert. Eine Übersicht zu den einzelnen 
Gründerzentren steht unter dem Link 
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https://www.gruenderland.bayern/anlauf-
stellen/gruenderzentren/ zur Verfügung. 

Nähere Informationen speziell zu den Digitalen 
Gründerzentren sind Kapitel 6.1.1.5 zu entneh-
men. 

6.6.1.2 Netzwerke (BayStartUP GmbH, 
Partner vor Ort etc.) 

Im Gründerland Bayern gibt es ein reges Grün-
der-Ökosystem mit einem dichten Netz an Ini-
tiativen, Netzwerken und Institutionen. 

350 Anlaufstellen als kompetente Partner vor 
Ort. Für unterschiedlichste Anliegen und Grün-
dungssituationen stehen in Bayern insgesamt 
rund 350 Anlaufstellen mit einem breiten Un-
terstützungsangebot zur Verfügung. Dazu ge-
hören insbesondere 

 die Bayerischen Industrie- und Handels-
kammern sowie die Bayerischen Hand-
werkskammern als erste Anlaufstellen für 
alle, die sich mit einem Gewerbe selbst-
ständig machen möchten, 

 die Beratungsangebote der Freien Berufe 
sowie die Interessensvertretungen der 
Verbände, 

 Gründerzentren, die Gründer und Entre-
preneure in allen bayerischen Regionen 
mit Infrastruktur, kostenfreien Dienstleis-
tungen und Beratung unterstützen, 

 Universitäten und ihre Entrepreneurship 
Center, mit besonderen Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten für Studierende 
und Mitarbeiter von Hochschulen, 

 zentrale Finanzierungspartner (u. a. LfA 
Förderbank Bayern, BayBG, Bayern Kapi-
tal), 

 Wirtschaftsförderer und regionale Einrich-
tungen mit regional spezifischen Angebo-
ten sowie 

 vom Freistaat organisierte bzw. geförderte 
Netzwerke wie Bayern International, In-
vest in Bavaria, Bayern Innovativ oder 
BayStartUP, über die Zugang zu Know-
how, Kontakten oder Kapital hergestellt 
wird. 

BayStartUP. Die Institution nimmt eine Schlüs-
selrolle im bayerischen Gründerökosystem ein. 
Sie ist die vom Bayerischen Wirtschaftsministe-
rium und der Wirtschaft geförderte Einrichtung 
für Gründung, Finanzierung und Wachstum in 
Bayern. BayStartUP ging im Herbst 2014 aus 
dem netzwerk nordbayern und evobis hervor. 
Die nord- und südbayerischen Organisationen 
hatten bereits seit dem Jahr 1996 die bayeri-
schen Businessplan Wettbewerbe veranstaltet. 

BayStartUP betreut eines der größten Investo-
ren-Netzwerke Europas und hat sich inzwi-
schen zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für 
Start-ups auf Kapitalsuche entwickelt. Gründer 
mit innovativen und v. a. technologiebasierten 
Geschäftsideen erhalten hier gezielt Unterstüt-
zung, um erfolgreich an den Markt zu gehen. 
Neben individuellen Finanzierungscoachings 
zur Vorbereitung auf die Investoren-Ansprache 
umfasst das Angebot eine breite unternehme-
rische Ausbildung durch hochwertige Work-
shops, die Bayerischen Businessplan Wettbe-
werbe (vgl. Kap. 6.6.2), Networking-Events so-
wie nützliche Kontakte in die bayerische Start-
up-Szene, zur Industrie sowie zu Hochschulen 
und in die Forschungslandschaft. Eine Schlüs-
selfunktion übernimmt BayStartUP zudem im 
Rahmen des Coaching-Programms der Digita-
len Gründerzentren. 

Zwischen 2015 und 2019 vermittelte 
BayStartUP über 263 Mio. Euro Kapital in 259 
aktiv betreuten Finanzierungsrunden mit ei-
nem Volumen jeweils zwischen 50.000 und 
6 Mio. Euro. Durch BayStartUP begleitete Un-
ternehmen sind mit über 13.100 Mitarbeitern 
am Markt aktiv und erwirtschaften einen Um-
satz von fast 1,4 Mrd. Euro (Stand 2017). Da-
runter sind acht Börsengänge und Erfolgsge-
schichten wie Flixbus, eGym, Magazino, Voxel-
jet, numares, Transporeon oder die va-Q-tec 
AG. 

6.6.2 Unterstützung für Gründer 

Kompetente Beratung trägt wesentlich dazu 
bei, eine Geschäftsidee zu realisieren oder eine 
Unternehmensnachfolge erfolgreich antreten 
zu können. Gründungsinteressierte finden im 
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Ökosystem Bayern ein breites Beratungsange-
bot rund um das Thema Existenzgründung vor. 
Weitere Fördermaßnahmen reichen von Busi-
nessplanwettbewerben, Hilfen für Auslands-
märkten und Finanzierungshilfen bis hin zu 
speziellen Hochschulprogrammen. 

6.6.2.1 Beratung und Coaching, Busi-
nessplanwettbewerbe, Hilfe 
auf Auslandsmärkten 

Erstberatung vor der Gründung. Einen guten 
Einstieg in eine Existenzgründung bietet die 
kostenlose Erstberatung, die in erster Linie die 
Industrie- und Handelskammern, die Hand-
werkskammern und das Institut für Freie Be-
rufe durchführen. Junge Unternehmer können 
diese entweder als Einzelberatung, im Rahmen 
von Gruppenberatungen oder Informations-
veranstaltungen in Anspruch nehmen. Hier fin-
den Gründer gezielte Hilfe, Orientierung und 
Unterstützung bei allen zur Gründung eines 
Unternehmens erforderlichen Schritten. Das 
Angebot reicht von Information und Beratung 
bis hin zur Unterstützung bei der Abwicklung 
von Gründungsformalitäten, etwa bei der Ge-
werbeanmeldung. 

Im Berichtszeitraum 2015 bis 2019 fanden rund 
4.650 Einzelberatungen statt, die das Bayeri-
sche Wirtschaftsministerium mit knapp 
1,2 Mio. Euro gefördert hat. Daneben beraten 
die Wirtschaftsabteilungen der Bezirksregie-
rungen sowie die LfA Förderbank Bayern spezi-
ell über Förderprogramme des Freistaates, 
Deutschlands und der EU. BayStartUP (vgl. Kap. 
6.6.1.2) richtet sich speziell an innovative und 
wachstumsorientierte Hightech-Gründer. Sie 
finden persönliche Unterstützung bei der Kon-
zepterstellung und insbesondere bei der Suche 
nach Finanzierungsmöglichkeiten durch ein er-
fahrenes Team. 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Vorgründungscoaching. Eine Expertenbera-
tung vor der Unternehmensgründung erhöht 
die Erfolgsaussichten beträchtlich. Dadurch 
lassen sich Fehler vermeiden, die das junge Un-
ternehmen vielleicht später teuer bezahlen 
müsste. Dementsprechend bieten das Bayeri-
sche Wirtschaftsministerium und der Europäi-
sche Sozialfonds Gründungsinteressierten und 
potenziellen Unternehmensnachfolgern mit 
dem Vorgründungscoaching-Programm einen 
Zuschuss für eine fachkundige Beratung an – 
sofern diese vor der Gründung bzw. Über-
nahme stattfindet. 

Förderung bis zu 70 % der Beratungskosten. 
Förderfähig sind dabei Coachingmaßnahmen 
zu wirtschaftlichen, finanziellen und organisa-
torischen Fragen; die betriebswirtschaftliche 
Beratung hat dabei im Vordergrund zu stehen. 
Voraussetzung für die Förderung des 
Coachings ist u. a. ein Beratervertrag zwischen 
dem Gründungsinteressierten und einem Bera-
ter, der in der Beraterdatenbank Bayern gelis-
tet ist. Das Programm trägt bis zu 70 % der an-
fallenden Beratungskosten (bezogen auf das 
maximal förderfähige Tageshonorar in Höhe 
von 800 Euro). Es können bis zu 10 Tagewerke 
à 8 Beraterstunden gefördert werden. 

Hohe Nachfrage. Im Berichtszeitraum erfolg-
ten jedes Jahr rd. 900 bis 1.000 Förderungen. 
Die leicht niedrigere Fallzahl im Jahr 2019 ist 
primär auf eine geänderte Erfassungsmethodik 
(Pro-Kopf-Zählweise ohne Berücksichtigung 
von Mehrfachförderung) zurückzuführen. 

Der durchschnittliche Förderbetrag pro Teil-
nehmer betrug gut 2.500 Euro. Das Bayerische 
Wirtschaftsministerium plant, das erfolgreiche 
Programm auch in der neuen EU-Förderperi-
ode 2021 bis 2027 fortzusetzen. 

Die Zahl der Teilnehmer stellt sich im Berichts-
zeitraum 2015 – 2019 wie in Tabelle 6-2 be-
schrieben dar. 
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Tabelle 6-2: Vorgründungsberatung 2015 bis 2019 in Bayern 

Förderbeträge in Euro 
Fallzahlen incl. Erstberatung bei 

IHK, HWK und IfB 
Jahr Landesmittel ESF 

2015 964 912.127 1.372.955 

2016 1.006 886.229 1.484.598 

2017 1.016 914.020 1.377.482 

2018 954 826.003 1.421.140 

2019 710 782.968 1.220.849 

Summen: 4.650 4.321.347 6.877.024 

Quelle: Fallzahlen: Statistische Aufzeichnungen der jeweiligen Institutionen (IHK, HWK, IfB); Förderbeträge: Bayerisches 

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2020f) 

Businessplan Wettbewerbe. Diese von Bay-
StartUP organisierten Wettbewerbe richten 
sich an innovative Gründer aller Branchen, die 
Geschäftsideen mit hohem Wachstumspoten-
zial haben. Neben Siegerprämien und öffentli-
cher Aufmerksamkeit bietet für jeden Teilneh-
mer insbesondere das ausführliche Experten-
feedback eine ideale Gelegenheit, den jeweili-
gen Businessplan auf den Prüfstand stellen zu 
lassen. Da die Jury aus erfolgreichen Unterneh-
mern, Branchenexperten, Kapitalgebern und 
Kennern der Gründerszene besteht, profitieren 
Gründer in einer sehr frühen Phase vom markt-
nahen professionellen Feedback zur eigenen 
Idee. 

Für viele Investoren ist eine gute Wettbe-
werbsplatzierung ein zuverlässiger Qualitäts-
nachweis und steht für durchdachte, zukunfts-
weisende Geschäftsmodelle. Die Bayerischen 
Businessplan Wettbewerbe sind damit ein ech-
tes Sprungbrett für die ersten Finanzierungs-
runden. 

Die Wettbewerbe sind in drei Phasen mit stei-
genden Anforderungen aufgebaut. Das gibt 
Gründern die Möglichkeit, ihren Businessplan 
schrittweise zu entwickeln oder zu optimieren. 
Das Unterstützungsprogramm mit Workshops 

zur Businessplan-Erstellung und die Veranstal-
tungen rund um den Wettbewerb werden regi-
onal in Nord- und Südbayern, Niederbayern 
und Bayerisch-Schwaben angeboten. Das er-
leichtert Gründern aus allen Regionen die Teil-
nahme. 

Die bayerischen Businessplanwettbewerbe 
sind eine Erfolgsgeschichte. Alle Finalisten aus 
dem Businessplan Wettbewerb Nordbayern 
und Südbayern haben 2018 eine Finanzierung 
erhalten. Zu heute erfolgreichen Wettbe-
werbs-Alumni zählen Unternehmen wie Adny-
mics, Blue ID, Fazua, Flixbus, invenox, Maga-
zino, Testbirds, Scoutbee oder Toposens. 

Hilfe auf Auslandsmärkten. Die bayerische Au-
ßenwirtschaftsförderung (vgl. Kap. 6.4) bietet 
bayerischen Unternehmen ein weit gefächer-
tes Instrumentarium an Hilfestellungen für die 
Erkundung und Erschließung neuer Märkte im 
Ausland. Dieses Instrumentarium mit Aktivitä-
ten sowohl im Ausland als auch in Bayern steht 
grundsätzlich auch Existenzgründern zur Verfü-
gung. So können Start-ups von Business Mat-
chings in Bayern und in ausgewählten Märkten 
im Ausland – etwa im Silicon Valley – profitie-
ren. Besonders für Gründer hervorzuheben ist 
das Programm „Go International“. Es hilft beim 
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Einstieg in einen neuen Markt im Ausland mit 
einer individuellen Erstberatung und fördert 
Umsetzungsmaßnahmen. Das Programm steht 
allen bayerischen Unternehmen offen und eig-
net sich ganz besonders auch für Gründer, die 
sich gleich international aufstellen wollen. 

6.6.2.2 Finanzierung und Förderung 

Den Existenzgründern standen im Berichtszeit-
raum zahlreiche Finanzierungsangebote zur 
Verfügung, die passgenau auf unterschiedliche 
Ausgangslagen zugeschnitten sind. Beispiele 
hierfür sind das Bayerische Mittelstandskredit-
programm, in dem Existenzgründer u. a. von 
besonders günstigen Zinskonditionen profitie-
ren können, sowie die Verfügbarkeit von Betei-
ligungskapital durch Bayern Kapital oder die 
BayBG. Im Rahmen der Initiative Gründerland 
Bayern ist die Bayerische Staatsregierung be-
strebt, gerade auch die Finanzierungsmöglich-
keiten für Existenzgründer kontinuierlich zu 
verbessern. Informationen finden sich auf dem 
Portal Gründerland Bayern (https://www.gru-
enderland.bayern/) sowie im Kapitel 6.2. 

BayTOU - Programm für technologieorien-
tierte Unternehmensgründungen. Ziel von Ba-
yTOU es, Firmengründungen in zukunftsträch-
tigen Technologiebereichen anzuregen und 
neugegründete Firmen zu stärken. Der Frei-
staat Bayern unterstützt damit Vorhaben der 
experimentellen Entwicklung neuer Produkte, 
Verfahren und technischer Dienstleistungen, 
die im Zusammenhang mit der Gründung von 
technologieorientierten Unternehmen stehen. 
Darüber hinaus ist die Erstellung eines techno-
logischen Konzepts für eine Unternehmens-
gründung (Vorentwicklung) förderfähig. Die 
Beantragung erfolgt über den Projektträger 
Bayern. 

Start?Zuschuss! Mit Start?Zuschuss! fördert 
das Bayerische Wirtschaftsministerium seit 
dem Jahr 2016 technologieorientierte Grün-
dungen im Bereich Digitalisierung mit einem 
besonders zukunftsfähigen, innovativen Ge-
schäftsmodell. Das Programm richtet sich an 
Unternehmen, deren Gründung maximal zwei 
Jahre zurückliegt. Die Fördersumme beträgt bis 

zu 36.000 Euro. Die Auswahl erfolgt im Zuge ei-
nes Wettbewerbsverfahren, bei dem die Be-
wertung durch eine externe Expertenjury er-
folgt. Pro Jahr gibt es zwei Wettbewerbspha-
sen. 

6.6.2.3 Gründungsförderung an Hoch-
schulen 

Viele Hochschulen im Gründerland Bayern ha-
ben eigene Gründerberatungen, führen spezi-
fische Veranstaltungen für (angehende) Grün-
der durch oder unterstützen Studierende bei 
der Teilnahme an Gründerwettbewerben. Oft 
existieren auch eigene Forschungsschwer-
punkte im Bereich Gründung und Entrepreneu-
rship oder gründungsrelevante Lehrangebote. 

HOCHSPRUNG. Das Hochschulprogramm für 
Unternehmensgründungen umfasst ein bay-
ernweites Netzwerk von Gründungsberaterin-
nen und -beratern sowie Entrepreneurship-
Lehrenden aller Hochschulen. „HOCHSPRUNG“ 
schafft eine nachhaltige Entrepreneurship-Kul-
tur an den Einrichtungen und unterstützt Hoch-
schulabsolventen, die mit ihrer Geschäftsidee 
durchstarten möchten, mit Erstberatung oder 
Qualifizierungsmaßnahmen. 

FLÜGGE. Das bayerische Förderprogramm zur 
Unterstützung des leichteren Übergangs in 
eine Gründerexistenz unterstützt Unterneh-
mensgründungen aus bayerischen Hochschu-
len im Bereich Innovation, Forschung und 
Technologie. Innerhalb von thematischen För-
deraufrufen können Projektvorschläge einge-
reicht werden, die in einem Wettbewerbsver-
fahren begutachtet und bewertet werden. Be-
rücksichtigungsfähig sind Vorhaben, die 

 über den Stand der Technik hinausgehen 
bzw. im Falle von digitalen Geschäftsmo-
dellen hinreichend neu sind, 

 deutliche Alleinstellungsmerkmale auf-
weisen und 

 über eine positive Fortsetzungsprognose 
verfügen. 

210 

https://www.gru


 

    

   
 

  
    

 
    

 

      
   

  
     

   
    

 

  
   

  
   

   
   

     
   

     
   

 
 

     

   
  

  
   

  
  

  
  

     
  

  
 

  

   
  

    

  
   

  
   

  

    
   

  
   

 
   

  
    

 
 

    
   

    
  

   
   

 

   

    
    

     
  

    
   

  
   

  
 

  
   

  
    

 
  

 

  

   
     

 

  
    

 

 
   

 
 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Entrepreneurship Center. Sie vermitteln Stu-
dierenden und Wissenschaftlern fachübergrei-
fend unternehmerisches Denken sowie „Soft 
Skills“ wie Kreativität, vernetztes Denken und 
Teamfähigkeit. Ferner fördern sie die Vernet-
zung und die Gründung von Hightech-Unter-
nehmen aus den Hochschulen heraus. 

EXIST V. 23 Hochschulen aus ganz Bayern – da-
runter 15 Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften bzw. Technische Hochschulen und 
8 Universitäten – haben beim bundesweiten 
Wettbewerb „EXIST – Potentiale“ des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie im No-
vember 2019 mit ihren Konzepten überzeugt. 
Die Initiative des Bundeswirtschaftsministeri-
ums unterstützt Hochschulen dabei, eine ganz-
heitliche hochschulweite Strategie zu Grün-
dungskultur und Unternehmergeist zu formu-
lieren und nachhaltig sowie sichtbar umzuset-
zen. Für Bayern besteht mit dem herausragen-
den Erfolg die große Chance, die Entrepreneu-
rship-Ausbildung in die Fläche zu bringen. Ziel 
ist auch, vom gegenseitigen Know-how durch 
Austausch und Vernetzung untereinander zu 
profitieren. In den Austausch sollen insbeson-
dere auch die Digitalen Gründerzentren einbe-
zogen werden. 

6.6.2.4 Gründerinitiativen an Schulen 

Schülerfirmen. Sie machen Jugendliche in un-
terschiedlichen Schularten mit dem Thema 
Existenzgründung vertraut. Schülerfirmen ge-
währen Einblicke in die unternehmerischen 
Kernprozesse Einkauf, Produktion und Ver-
trieb. Jährlich finden lokale, regionale und 
überregionale Schülerfirmenmessen mit Part-
nern aus der Wirtschaft statt, auf denen ein-
zelne Schulen ihre wirtschaftlichen Aktivitäten 
und Produkte vorstellen. Durch den Kontakt zu 
Unternehmerpersönlichkeiten als Vorbilder 
können Jugendliche zur Existenzgründung und 
zur beruflichen Selbstständigkeit motiviert 
werden. 

Wirtschaftsplanspiele und Wettbewerbe. Eine 
Vielzahl an Wirtschaftsplanspielen und Wett-
bewerben flankieren die Aktivitäten der Schu-

len zur Vermittlung unternehmerischer Kom-
petenzen. Sie werden von externen Partnern, 
wie z. B. der Landesarbeitsgemeinschaft 
SCHULEWIRTSCHAFT Bayern oder von Unter-
nehmen angeboten. 

STARTUP TEENS. Die Initiative ist die reichwei-
tenstärkste digitale Bildungsplattform in 
Deutschland, die Schülern unternehmerisches 
Denken und Handeln sowie Coding bei-
bringt. Hauptziel der Aktivitäten ist die Veran-
kerung unternehmerischen Denkens und Han-
delns bei 14- bis 19-jährigen Schülern. Zum 
Portfolio der Non-Profit Organisation gehören 
umfassende Lehrvideos, die Organisation grö-
ßerer Events mit Panels, der am höchsten do-
tierte Businessplan Wettbewerb für Schüler so-
wie ein eigenes Mentoring-Programm mit 
mehr als 800 hochrangigen Persönlichkeiten. 
Die bayerischen Aktivitäten einschließlich des 
Bayern-Büros von STARTUP TEENS werden 
durch das Bayerische Wirtschaftsministerium 
finanziell unterstützt. 

6.6.2.5 Existenzgründerpakt 

Der Existenzgründerpakt Bayern wurde am 9. 
Juli 2007 vom Bayerischen Wirtschaftsministe-
rium gemeinsam mit über 80 Partnern aus ganz 
Bayern – Kammern, Verbänden, Kommunen, 
Hochschulen und anderen Institutionen – ins 
Leben gerufen. Die Paktpartner haben sich zum 
Ziel gesetzt, Existenzgründer und Unterneh-
mensnachfolger wirkungsvoll zu unterstützen. 
Dafür haben sie im Rahmen des Existenzgrün-
derpakts die Aktivitäten aller für das Grün-
dungsgeschehen im Freistaat wichtigen Institu-
tionen vernetzt und gebündelt. Der Existenz-
gründerpakt spannt mit seinen Partnern einen 
Bogen über das gesamte Spektrum der Grün-
derland-Bayern-Akteure und bringt die traditi-
onelle sowie die innovative Gründerszene an 
einen Tisch. 

6.6.3 Unternehmensnachfolge 

29.400 Unternehmen mit 505.000 Arbeitsplät-
zen. Bayern ist ganz wesentlich durch seine 
580.000 Familienunternehmen geprägt. Der 
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Generationenwechsel gehört zu ihren großen 
Herausforderungen. Angesichts der demografi-
schen Entwicklung nimmt die Zahl der bayeri-
schen Familienunternehmen, die vor der Über-
gabe stehen, in den nächsten Jahren stark zu. 
Nach einer Studie des Bayerischen Wirtschafts-
ministeriums stehen im Zeitraum 2017 bis 
2021 29.400 ausreichend attraktive Unterneh-
men mit ca. 505.000 Arbeitsplätzen zur Über-
gabe an. Das sind 6.000 Unternehmen und 
150.000 Beschäftigte mehr als im Zeitraum 
2014 bis 2018. Die Dynamik und die volkswirt-
schaftliche Bedeutung des Generationenwech-
sels machen die Unternehmensnachfolge zu ei-
nem wichtigen Schwerpunkt der bayerischen 
Mittelstandspolitik. Zahlreiche Förderpro-
gramme und Unterstützungsmaßnahmen des 
Bayerischen Wirtschaftsministeriums beglei-
ten den Generationenwechsel. Sie reichen von 
zinsgünstigen Krediten des Mittelstandskredit-
programms über Haftungsfreistellungen, Bürg-
schaften und den Angeboten für Beteiligungs-
kapital bis hin zur Beratungsförderung in der 
Vorgründungsphase (vgl. Kap. 6.6.2). Unter-
nehmensnachfolger werden förderrechtlich 
dabei im Grundsatz wie Existenzgründer be-
handelt und erhalten besonders günstige Kon-
ditionen. 

Offensive Unternehmensnachfolge. Das Baye-
rische Wirtschaftsministerium hat zusammen 
mit dem Bayerischen Industrie- und Handels-
kammertag und der Arbeitsgemeinschaft der 
bayerischen Handwerkskammern im Novem-
ber 2017 die Offensive „Unternehmensnach-
folge.Bayern“ initiiert, um das Thema stärker 
im Bewusstsein der Unternehmen zu veran-
kern. Sie wird von zahlreichen Partnern aus der 
Wirtschaft unterstützt. Unter dem Motto: 
„Nachfolge planen - Erfolg sichern“, zielt die 
Offensive darauf ab, Bayerns Familienunter-
nehmer frühzeitig für Fragen der Unterneh-
mensnachfolge zu sensibilisieren und über 
breit gefächerte Unterstützungsangebote zu 
informieren. Kristallisationspunkt ist die Nach-
folgewebsite des Bayerischen Wirtschaftsmi-
nisteriums (www.unternehmensnachfolge-in-
bayern.de). 

6.7 Zwischenfazit 
Unterstützungsmaß-
nahmen auf Landesebene 

Ausgleich größenbedingter Nachteile. Die 
Bayerische Staatsregierung schafft ein günsti-
ges Umfeld für bestmögliche unternehmeri-
sche Entfaltungsmöglichkeiten. Allerdings sind 
kleine und mittlere Unternehmen auch bei gu-
ten allgemeinen Rahmenbedingungen mit grö-
ßenbedingten Nachteilen konfrontiert. Daher 
stellt die bayerische Mittelstandspolitik breit 
gefächerte Unterstützungsmaßnahmen bereit, 
die darauf abzielen, diese Beeinträchtigung zu 
minimieren. 

Unterstützung der digitalen Transformation 
des Mittelstands. Die digitale Transformation 
entscheidet maßgeblich über die Zukunftsfä-
higkeit des bayerischen Mittelstands. Sie muss 
daher im Mittelstand ankommen: technisch, 
strategisch und in der Firmenkultur. Im Ver-
gleich zu Großunternehmen hat der Mittel-
stand aber weniger eigene Ressourcen und Zu-
gangsmöglichkeiten, um die digitale Transfor-
mation im Unternehmen zu gestalten. Daher 
hat die Bayerische Staatsregierung eine Viel-
zahl von Umsetzungsmaßnahmen initiiert. Sie 
reichen vom Digitalbonus über den Innovati-
onswettbewerb Handel im Wandel bis hin zum 
Programm Handwerk innovativ und der Förde-
rung 19 digitaler Gründerzentren an 27 Stand-
orten. Zudem unterstützt Bayern digitale For-
schungs- und Entwicklungsinitiativen, um bei 
digitalen Schlüsseltechnologien führend zu 
werden. 

Gute Finanzierungsbedingungen für den Mit-
telstand schaffen. Für eine dynamische Ent-
wicklung im Freistaat benötigt der bayerische 
Mittelstand gute Finanzierungsbedingungen. 
Um den unterschiedlichen Finanzierungsbe-
darfen der Unternehmen Rechnung zu tragen 
und größenbedingte Nachteile auszugleichen, 
deckt das Förderinstrumentarium in Bayern die 
gesamte Bandbreite von zinsgünstigem Fremd-
kapital, Risikoentlastungsinstrumenten bis hin 
zu Eigenkapitalprogrammen ab. Abgerundet 
wird das Angebot durch die bewährte Regio-
nalförderung. 
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Innovationskraft des Mittelstands stärken. 
Bayerns Stärke liegt in seiner technologischen 
Innovationskraft. Zugleich haben KMU von sich 
aus weniger Kapazitäten, um Innovationen vo-
ranzutreiben. Die bayerische Forschungs- und 
Technologiepolitik stärkt die Innovationskraft 
der mittelständischen Unternehmen, vom Aus-
bau der außeruniversitären Forschungsinfra-
struktur über die Förderung von Netzwerken 
und Clustern, bis hin zur Förderung von be-
trieblichen FuE-Vorhaben und Start-ups. 

Zentrale Zukunftsfelder erschließen – Fachli-
che Schwerpunkte der Technologieförderung. 
Das Bayerische Wirtschaftsministerium setzt 
im Rahmen seiner Forschungs- und Technolo-
giepolitik zielgerichtete Impulse in zentralen 
Zukunftsfeldern wie Life Science (, Kultur-/Kre-
ativwirtschaft/Designförderung, Umwelttech-
nologien/Energieforschung, Antriebstechnolo-
gien, Luft- und Raumfahrt, IKT-Technologien 
sowie Materialien und Werkstoffe. Diese Er-
kenntnisse kommen auch den KMU zugute. 

Unterstützung des Mittelstands auf Auslands-
märkten. Dem Mittelstand bietet der Außen-
handel viele Chancen, führt aber für KMU auch 
zu vielen Herausforderungen. Der Freistaat 
Bayern stellt im Rahmen seiner Mittelstands-
politik zur Förderung der Internationalisierung 
der bayerischen Wirtschaft ein umfangreiches 
Angebot bereit, das laufend den aktuellen Be-
dürfnissen der Unternehmen angepasst wird. 
Dazu zählen beispielsweise das bayerische Aus-
landsmessebeteiligungsprogramm, Delegati-
onsreisen und Auslandsrepräsentanzen 
ebenso wie Hilfestellung bei der Außenhan-
delsfinanzierung. Die Internetportale 
www.aussenwirtschaft.bayern und www.welt-
weit-erfolgreich.bayern informieren über Ex-
port und Außenhandel und liefern wertvolle 
Unterstützung. 

Fachkräfte für den Mittelstand. Die Fachkräf-
tesicherung ist für den Mittelstand eine der 
wichtigsten Aufgaben. Da viele Mittelständler 
nicht über einen hohen Bekanntheitsgrad ver-
fügen, müssen sie eine aktivere Personalpla-
nung betreiben. Der Freistaat Bayern unter-
stützt gemeinsam mit Akteuren der Wirtschaft 
den Mittelstand bei der Fachkräftegewinnung 
durch zahlreiche regionale und branchenspezi-
fische Initiativen. Dazu gehören z. B. die „Alli-
anz für starke Berufsbildung in Bayern“, die 
Förderung überbetrieblicher Einrichtungen der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung, die Förde-
rung der überbetrieblichen Lehrlingsunterwei-
sung im Handwerk, die Individualförderung in 
der Weiterbildung sowie Maßnahmen, die auf 
die Gleichwertigkeit akademischer und berufli-
cher Bildung abstellen. 

Unterstützung von Existenzgründern/Unter-
nehmensnachfolgern. Gründungen und Unter-
nehmensnachfolgen gelingen besser in einem 
Ökosystem, das spezifische Angebote für diese 
Gruppen bereithält. Gründer können in Bayern 
auf ein großes Netzwerk aus potenziellen Ko-
operationspartnern und Kunden sowie auf ein 
breites Förderspektrum zurückgreifen. Ziel 
bayerischer Gründerpolitik ist, Bayern zum 
Spitzenreiter in Sachen Existenzgründungen zu 
machen. Im Mittelstand steht die Initiative 
Gründerland Bayern. Sie bietet Gründern aller 
Branchen ein technologieoffenes Maßnah-
menpaket des Freistaats mit Angeboten zu Fi-
nanzierung und Förderung, Beratung und 
Coaching sowie zur Nutzung von Netzwerken 
und Infrastruktur (www.gruenderland.bayern). 
Unter dem Motto: „Nachfolge planen – Erfolg 
sichern“, zielt die Offensive Unternehmens-
nachfolge darauf ab, Bayerns Familienunter-
nehmer frühzeitig für Fragen der Unterneh-
mensnachfolge zu sensibilisieren und über 
breit gefächerte Unterstützungsangebote zu 
informieren (www.unternehmensnachfolge-
in-bayern.de). 
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7 Unterstützung für das 
Handwerk 

Das Handwerk ist mit einem Umsatzanteil von 
über 10 %, einem Anteil von rund 13 % an allen 
Beschäftigten und rund 30 % aller Auszubilden-
den ein wichtiger Pfeiler der bayerischen Wirt-
schaft. Bei einer durchschnittlichen Be-
triebsgröße von fast 5 Beschäftigten gehört das 
Handwerk überwiegend zum kleinbetrieblich 
organisierten Teil des Mittelstands. Dabei ist 
das Handwerk v. a. für die Berufsausbildung 
eine wertvolle Größe, da das sehr breite Spekt-
rum unterschiedlicher Handwerksberufe gute 
Entwicklungsperspektiven und ein hohes Maß 
an Beschäftigungssicherheit eröffnet, wohnor-
tnah und für alle Talente und Neigungen. Un-
abhängig vom Schulabschluss bieten sich weit-
reichende Perspektiven über die Berufsausbil-
dung, die Fortbildung zum Meisterabschluss 
hin zur Hochschulreife und zur Selbstständig-
keit. Der Anteil der Abiturienten an den Auszu-
bildenden konnte deutlich auf derzeit rund 
10 % gesteigert werden. 

Wachstum und Beschäftigung in der Fläche. 
Auch strukturell hat das Handwerk eine wich-
tige Funktion. Die Handwerkswirtschaft bringt 
Wachstum und Beschäftigung in die weite Flä-
che des Freistaats. Hiervon profitieren gerade 
auch die ländlichen Regionen. Dabei ist die Ver-
fügbarkeit von Handwerksleistungen für die 
Unternehmen und Privathaushalte, insbeson-
dere in den strukturschwächeren Regionen, ein 
wichtiger Standortfaktor. Gegenüber den pri-
vaten Haushalten vermitteln wohnortnahe 
Handwerksbetriebe über ihr Angebot an Gü-
tern und Dienstleistungen Lebensqualität. In-
nerhalb der Wertschöpfungskette sind Hand-
werksbetriebe oftmals unverzichtbare Partner 
oder Zulieferer von Produkten und Dienstleis-
tungen. 

Ausweitung der Meisterpflicht. Nach einer er-
folgreichen Bundesratsinitiative Bayerns 
wurde durch das am 14. Februar 2020 in Kraft 
getretene Vierte Gesetz zur Änderung der 
Handwerksordnung und anderer handwerks-
rechtlicher Vorschriften die Meisterpflicht in 
12 Gewerken wiedereingeführt (vgl. Kap. 
5.3.1.4). Dies ist nicht nur Ausdruck der Wert-
schätzung gegenüber dem Handwerk, sondern 
leistet auch einen Beitrag dazu, die duale Be-
rufsausbildung und die Qualifizierung im Hand-
werk zu unterstützen und die Betriebe zu stär-
ken. 

Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung. Die Bayerische Staatsregierung sieht in 
ihrer Politik zur Förderung des Handwerks ei-
nen wichtigen Baustein ihrer Mittelstandspoli-
tik. Dabei geht es v. a. um die Förderung von 
Einrichtungen und Maßnahmen der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung. Die Qualität und 
Wettbewerbsfähigkeit handwerklicher Leis-
tung hängen unmittelbar von der Qualität und 
dem hohen technologischen Standard der be-
ruflichen Bildung ab. Der Freistaat setzte daher 
im Berichtszeitraum 87 % der für die Hand-
werksförderung bereitstehenden Mittel im Be-
reich der beruflichen Bildung ein. 

Mittelbare und unmittelbare Förderung. Die 
spezifische Handwerksförderung geschieht 
also im Grundsatz nicht über direkte Zuwen-
dungen an Betriebe – abgesehen von speziel-
len Maßnahmen, wie etwa der Förderung von 
Messebeteiligungen oder den Innovations- und 
Digitalgutscheinen. Unmittelbar kommt den 
Handwerksbetrieben dagegen das Instrumen-
tarium der allgemeinen Mittelstandsförderung 
des Freistaats zugute. Hier sind insbesondere 
die einzelbetrieblichen mittelständischen Fi-
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nanzierungshilfen ein wichtiges Förderinstru-
ment, v. a. in Form des Mittelstandskreditpro-
gramms als Kernstück (vgl. Kap. 6.2.1). 

Förderziele. Die Förderpolitik zur Stärkung der 
Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der bay-
erischen Handwerksbetriebe nahm im Be-
richtszeitraum 2015 bis 2019 einen hohen Stel-
lenwert innerhalb der bayerischen Wirtschafts-
politik ein. Ziele waren dabei 

 die Stärkung der Kompetenz und der An-
passungsfähigkeit von personalintensiven, 
kleinen und mittleren Handwerksbetrie-
ben, 

 die Vorbereitung des Handwerks darauf, 
den gegenwärtigen wirtschaftlichen Her-
ausforderungen wirksam entgegen zu tre-
ten, sowie 

 In längerfristiger Perspektive die nachhal-
tige Absicherung der Zukunftsfähigkeit des 
Handwerks, insbesondere mit Blick auf 
den beschleunigten technologischen Wan-
del und hinsichtlich anstehender Verände-
rungen durch die Auswirkungen des de-
mographischen Wandels auf die Arbeits-
welt und auf die Nachfrage auf den Märk-
ten für Güter und Dienstleistungen. 

Dahinter stehen wachsende Anforderungen an 
die Wettbewerbsfähigkeit, die nur durch Inno-
vationskraft sowie durch Qualität und Leis-
tungsfähigkeit bewältigt werden können. In ei-
nigen Gewerken stellt die internationale Ver-
netzung der Märkte die Wettbewerbsfähigkeit 
der Handwerksbetriebe zusätzlich auf die 
Probe. Teilweise stehen Handwerksbetriebe 
auch im ausgeprägten Wettbewerb mit groß-
betrieblich organisierten Mitbewerbern aus 
dem In- und Ausland. Zudem muss die Wettbe-
werbsfähigkeit des Berufswegs „Handwerk“ 
auf dem Arbeitsmarkt durch attraktive Rah-
menbedingungen und gute berufliche Zu-
kunftsperspektiven weiter gestärkt werden. 

Fördervolumen in Höhe von rund 163 Mio. 
Euro. Die Bayerische Staatsregierung konnte 
die spezifische Handwerksförderung im Be-
richtszeitraum auf gutem Niveau fortführen. 
Dafür konnte sie in der Strukturfondsperiode 
2014 bis 2020 des „Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung“ (EFRE) zusätzliche Mittel 
zur Stärkung der Innovationskraft von Hand-
werksunternehmen für die berufliche Bildung 
nutzen. Insgesamt lag das Fördervolumen in 
der Handwerksförderung im Berichtszeitraum 
2015 bis 2019 bei rund 163 Mio. Euro (vgl. Ta-
belle 7-1). 

Tabelle 7-1: Spezifische Handwerksförderung 2015 bis 2019 aus dem regulären Landes-
haushalt und EU-Mitteln (EFRE, ESF) 

In Mio. Euro 

Jahr 

2015 2016 2017 2018 2019 

Fördervolumen 27,6 30,4 30,7 35,2 39,2 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2020g) 

Förderbereiche der beruflichen Qualifizie-
rung. Ziel des Förderschwerpunkts der berufli-
chen Qualifizierung ist die Absicherung der Zu-
kunftsfähigkeit bayerischer Handwerksbe-
triebe im Bereich des Leistungsvermögens der 

Mitarbeiter. Dafür wurden in folgenden Berei-
chen Mittel eingesetzt: 

 Durchschnittlich rund 27 % der Fördermit-
tel wurden in allen bayerischen Kammer-
bezirken für Investitionen für Bauten, die 
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Ausstattung und die laufende Modernisie-
rung von Berufsbildungs- und Technolo-
giezentren (BTZ) der bayerischen Hand-
werksorganisationen (Kammern, Innun-
gen und Verbände) verwendet. Hier finden 
die überbetrieblichen Aus- und Fortbil-
dungskurse des Handwerks für die Auszu-
bildenden und Meisterschüler der jeweili-
gen Handwerksberufe statt. Damit för-
derte das Bayerischen Wirtschaftsministe-
rium die ständig notwendige Anpassung 
der Berufsbildungszentren an die struktu-
rellen Veränderungen der Märkte, an die 
wachsenden Qualitätsanforderungen und 
an die Fortentwicklung der Produktions-
technologien. Unterstützt wurden insbe-
sondere die Modernisierung der Einrich-
tungen, die Einführung neuer Technolo-
gien sowie die Anpassung der IuK-Ausstat-
tung. Darüber hinaus fallen auch in nicht 
unerheblichem Umfang Ersatzinvestitio-
nen für Einrichtungen an, die in den 60er-
und 70er- Jahren entstanden waren. Dies 
ist ein wichtiger Schritt, um dem bestehen-
den Investitionsstau im Bereich der beruf-
lichen Bildungsstätten entgegenzuwirken 
und gleichzeitig das Berufsbild im Rahmen 
der Berufsorientierung und für Berufsein-
steiger attraktiv und auf modernstem 
technologischem Stand zu vermitteln. 

 Durchschnittlich rund 59 % der Fördermit-
tel flossen in die Bezuschussung von über-
betrieblichen Ausbildungskursen der Lehr-
linge, die sogenannte Überbetriebliche 
Lehrlingsunterweisung (ÜLU) während der 
Grundstufe (1. Lehrjahr) und der Fachstufe 
(2. bis 4. Lehrjahr). Damit konnten die Aus-
bildungsbetriebe bei den Ausbildungskos-
ten entlastet werden, um das Ausbildungs-
geschehen flächendeckend auf hohem Ni-
veau abzusichern. In der ÜLU-Fachstufe 
wurden im Berichtszeitraum zusätzlich zur 
Landesförderung ESF-Mittel eingesetzt, 
wodurch der Fördereffekt weiter verstärkt 
werden konnte. Dieser Einsatz von EU-Mit-
teln wurde im Einvernehmen mit dem 
Handwerk auch im Berichtszeitraum fort-
geführt (vgl. Kap. 6.5). 

Die Leistungsfähigkeit des dualen Systems, das 
im Bereich der Handwerksberufe durch die 

ÜLU verstärkt ist, bestätigt auf eindrucksvolle 
Weise die niedrige Jugendarbeitslosigkeit in 
Bayern (2,5 %) und Deutschland (4,5 %). Sie ist 
viel niedriger als in der EU (14,9 %, Jahres-
durchschnitt 2019). 

Förderschwerpunkte für Betriebe. Die Unter-
stützung der Betriebe des bayerischen Hand-
werks im Berichtszeitraum hatte folgende För-
derschwerpunkte: 

 Förderung von Existenzgründungen und 
Betriebsübernahmen durch Kurse, Semi-
nare, Coaching, ebenso Fortbildungskurse 
und Nachwuchswerbung (vgl. Kap. 6.6.2). 

 Unterstützung des Handwerks bei der Er-
schließung neuer Märkte im In- und Aus-
land durch Förderung von handwerklichen 
Messebeteiligungen und Sonderschauen 
sowie durch Beratungsleistungen seitens 
Bayern Handwerk International und der 
Exportförderungsgesellschaft des bayeri-
schen Handwerks (vgl. Kap. 6.4.3). 

 Förderung von betriebswirtschaftlichen 
und technologischen Qualifizierungshilfen 
insbesondere für kleine Handwerksbe-
triebe ohne Stabsstellen. 

 Innovationsförderung durch das Pro-
gramm „Innovationsgutscheine für kleine 
Unternehmen/Handwerksbetriebe“: Die 
Betriebe können bis zu 18.000 Euro beim 
Standardgutschein und bis zu 40.000 Euro 
beim „Innovationsgutschein spezial“ für 
Entwicklungen im Bereich Forschung und 
Technologie erhalten, um gemeinsam mit 
Partnern aus der Forschung neue Pro-
dukte, Verfahren oder Dienstleistungen zu 
planen und umzusetzen (vgl. Kap. 6.3.1.5). 

 Mit dem Digitalbonus ist ein weiteres För-
derprogramm geschaffen, das es Hand-
werksunternehmen ermöglicht, den An-
schluss an innovative Verfahren und Tech-
nologien zu gewinnen. Das Programm wird 
vom Handwerk mit einem Anteil von 40 % 
intensiv genutzt. 

Verbesserung der Rahmenbedingungen. Mit 
zwei weiteren Maßnahmen trägt die Bayeri-
sche Staatsregierung dazu bei, die allgemeinen 
Rahmenbedingungen für die Unternehmen 
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und Beschäftigten des Handwerks zu verbes-
sern: 

 Die Bayerische Staatsregierung hat durch 
die weitgehende Gleichstellung berufli-
cher und schulischer Abschlüsse für das 
Handwerk mehr Chancengleichheit ge-
schaffen. Mit dem prüfungsfreien Zugang 
von Gesellen zu den Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften und von Meis-
tern zu den Universitäten ist der Weg frei, 
damit jeder mit seinen Talenten das Opti-
male erreichen kann (vgl. Kap. 5.3.1.4). 

 Die Förderung der Handwerksforschung 
verbessert den Wissensstand in den The-
menfeldern des Handwerksrechts, der 
Handwerkswirtschaft und zum Manage-
ment von Handwerksbetrieben. Auch trägt 
sie dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Handwerksbetriebe zu sichern. Das Wirt-
schaftsministerium hat zum 1. Januar 
2020 die Fördermaßnahme „Handwerk In-
novativ“ in Kraft gesetzt, um den Hand-
werksorganisationen Möglichkeiten zu er-
öffnen, aktiv in die Erforschung und Ent-
wicklung neuer Wertschöpfungsketten 
des Handwerks sowie in die Umsetzung 
neuer Technologien einzusteigen. Gleich-
zeitig werden die Rahmenbedingungen für 
aktiven Technologietransfer in die Hand-
werksbetriebe verbessert. Hierfür sind 
3 Mio. Euro pro Jahr bereitgestellt. 

Die Bayerische Staatsregierung wird diese 
Maßnahmen der Handwerksförderpolitik auch 
zukünftig mit hohem Engagement und mit ähn-
lichen Schwerpunkten fortführen. Von beson-
derer Bedeutung wird dabei weiterhin die Un-
terstützung der beruflichen Qualifizierung im 
Handwerk sein. Parallel hierzu werden zusätzli-
che Maßnahmen der Berufsorientierung ent-
wickelt und umgesetzt. 

Förderung des Kunsthandwerks. Das Kunst-
handwerk gehört zur Kultur- und Kreativwirt-
schaft und trägt zu deren Erfolg und Bedeutung 
in Bayern bei. Gerade vom Kunsthandwerk ge-
hen immer wieder neue kreative Impulse aus, 
die in weite Teile des Handwerks innovativ hin-
einwirken. Handwerkliche Gestaltung ist nicht 
nur ein wichtiges Element der kunsthandwerk-
lichen Betriebe/Berufe, sondern auch insge-
samt ein wesentlicher Faktor für die Produkt-
und Leistungsgestaltung in zahlreichen Gewer-
ken. Der Bereich der handwerklichen Gestal-
tung, der zwischen Kunst und Industriedesign 
steht, muss stets neue Wege suchen und sich 
stets neu profilieren. Im Rahmen ihrer Hand-
werksförderung unterstützt die Bayerische 
Staatsregierung daher auch den Bereich Form-
gestaltung und Kunsthandwerk. Das Kunst-
handwerk profitiert außerdem von den Unter-
stützungsmaßnahmen des Bayerischen Wirt-
schaftsministeriums für die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft, z. B. die Gründung eines Bayeri-
schen Zentrums für die Kultur- und Kreativwirt-
schaft mit Standort Nürnberg. 

Bewältigung der Corona-Pandemie. Die un-
mittelbaren Auswirkungen der Corona-Pande-
mie haben die verschiedenen Gewerke sehr 
unterschiedlich erfasst. Dabei haben insbeson-
dere die Umsetzung der Soforthilfemaßnah-
men der Bayerischen Staatsregierung (vgl. Kap. 
9) maßgeblich zur Stabilisierung beigetragen. 
Bei Zulieferern haben sich beispielsweise die 
Produktionsausfälle und Kurzarbeit in der In-
dustrie sehr unmittelbar und teilweise massiv 
ausgewirkt. Die Handwerksbetriebe profitier-
ten in dieser Situation in besonderer Weise von 
der guten Struktur an geförderten Betriebsbe-
ratern, die bei den Handwerksorganisationen 
gerade in schwierigeren Situationen bereitste-
hen. 
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8 Unterstützung für den 
Tourismus 

Bayern ist Tourismusland Nummer 1 in 
Deutschland. Mit knapp 101 Mio. Übernach-
tungen und gut 40 Mio. Gästeankünften war 
2019 für den Tourismus in Bayern das zehnte 
Wachstumsjahr in Folge. 

Dabei ist der Tourismus eine klassische mittel-
ständisch geprägte Querschnittsbranche: Von 
der Nachfrage der Touristen profitieren nicht 
nur das Gastgewerbe, der Einzelhandel oder 
die diversen touristischen Dienstleister, son-
dern auch die regionalen Produzenten und 
Handwerksbetriebe. Der Tourismus sichert so 
das Einkommen von rund 600.000 Menschen in 
Bayern und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
und Impulsgeber in allen Teilen des Freistaates. 

Tourismus in Bayern: nachhaltig und zukunfts-
fähig. Als eine bayerische Leitökonomie ist der 
Tourismus einer der Schlüssel, um in ganz Bay-
ern gleichwertige Lebensverhältnisse herzu-
stellen und standortsichere Arbeitsplätze zu 
schaffen. Um diesen wichtigen Bereich weiter 
zu entwickeln, hat die Bayerische Staatsregie-
rung die Ausgaben zur Förderung des Touris-
mus spürbar von zuletzt 64 Mio. Euro auf ca. 
84 Mio. Euro jährlich angehoben. Im Rahmen 
der Hightech Agenda Bayern konnte zudem 
eine weitere signifikante Erhöhung der Touris-
musmittel um einmalig 30 Mio. Euro erreicht 
werden. 

Die voranschreitende Digitalisierung, eine stei-
gende Mediennutzung sowie der gesamtgesell-
schaftliche Wandel verändern Geschäftsmo-
delle in Gegenwart und Zukunft im Tourismus 
zunehmend. Die Nachfrage nach nachhaltigen 
Angeboten steigt. Das bietet erhebliche Ent-
wicklungspotenziale für die Weiterentwicklung 
der touristischen Angebote in der Fläche. 

Um die bayerische Vorreiterroller auch in Zu-
kunft beizubehalten, stellt die Bayerische 

Staatsregierung die Tourismuspolitik nachhal-
tig und zukunftsfähig auf. Auf Dauer kann die 
Querschnittsbranche Tourismus nur bestehen, 
wenn nicht nur ökonomische, sondern auch so-
ziale und ökologische Aspekte stärker in den 
Fokus rücken. 

Das bayerische Leitbild ist deshalb „Tourismus 
in Bayern – im Einklang mit Mensch und Na-
tur“. Die Bayerische Staatsregierung setzt ge-
zielt auf nachhaltigen, also insbesondere wirt-
schaftlichen, naturverträglichen und barriere-
freien Qualitätstourismus in Bayern, denn nur 
wo sich der Einheimische wohlfühlt, fühlt sich 
auch der Gast wohl. 

Neue Tourismusoffensive Bayern. Mit einem 
schlagkräftigen 10- Punkte-Maßnahmenpaket 
im Rahmen der „Neuen Tourismusoffensive 
Bayern“ wird die Leitökonomie Tourismus für 
die Zukunft gestärkt. 

1. Chancen der Digitalisierung nutzen. Die 
Bayerische Staatsregierung ermöglicht, 
dass auch Klein- und Kleinstvermieter in 
ganz Bayern online gebucht werden kön-
nen. Kleine Anbieter sollen ihre Angebote 
zu Paketen zusammenstellen und damit bei 
den großen Portalen gebucht werden kön-
nen. Außerdem sollen digitale Ideen entwi-
ckelt werden, die Menschen und Tourismus 
im ländlichen Raum nutzen. Die Bayerische 
Staatsregierung investiert dafür u. a. in das 
zukunftsweisende Modellprojekt „Digitales 
Dorf Bayern“. Die jüngsten Teilprojekte „Di-
gitales Alpendorf“ und „Digitale Hörnerdör-
fer Allgäu“ sind Anfang des Jahres 2019 ge-
startet. Ausführlich informiert hierzu die 
Projektwebseite „digitales-dorf.bayern“. 

2. Bayern-Cloud für digitale Tourismus-
dienste. Die Bayerische Staatsregierung för-
dert die Entwicklung einer Bayern-Cloud für 
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den Tourismusbereich. Damit sollen IT-Lö-
sungen im Tourismus in einem sicheren 
Cloud-Konzept zusammengeführt und so 
z. B. die Auslastung von Sehenswürdigkei-
ten, Veranstaltungskalender, Schneebe-
richte oder lokale Wetterdaten in Echtzeit 
in innovativen App-Lösungen verfügbar ge-
macht werden. 

3. Tourismusmarketing modernisieren. Zu-
sammen mit der Bayern Tourismus Marke-
ting GmbH, den vier regionalen Tourismus-
verbänden und dem bayerischen Heilbäder-
verband stellt die Bayerische Staatsregie-
rung das Tourismusmarketing noch schlag-
kräftiger auf, stärkt die Tourismusorte im 
Wettbewerb und macht das „bayerische 
Reiseerlebnis“ noch eindrucksvoller. Mit 
Hilfe von Augmented Reality soll über das 
Smartphone die bayerische Vergangenheit 
erlebbar gemacht werden. Die Bayerische 
Staatsregierung erstellt eine Genussland-
karte für regionale Spezialitäten und wird 
die vielfältigen nichtstaatlichen Museen 
und ihre Kunstschätze in Bayern noch bes-
ser für den Tourismus vermarkten. Die Ent-
wicklung filmischer Stoffe, die Bayern zum 
Motiv haben oder über die bayerischen Re-
gionen erzählen, fördert die Bayerische 
Staatsregierung mit einem speziellen „Bay-
erntopf“ zusätzlich zur wirtschaftlichen und 
kulturellen Förderung durch den FilmFern-
sehFonds Bayern und ergänzt auf diese 
Weise das Marketing für das Urlaubsland 
Bayern. Bayerns regionale Traditionsfeste 
werden unter dem Motto „Feste & Feiern in 
Bayern“ online sichtbar gemacht. 

4. „Bayerisches Zentrum für Tourismus“. Mit 
dem Bayerischen Zentrum für Tourismus 
e.V. an der Hochschule Kempten hat die 
Bayerische Staatsregierung die Grundlagen 
dafür geschaffen, dass Bayern auch langfris-
tig Vorreiter und Trendsetter im Tourismus 
bleibt. Das Zentrum bereitet für ganz Bay-
ern touristisches Wissen auf und macht es 
verfügbar. Dabei arbeitet es eng mit den 
bayerischen Hochschulen, Universitäten 
und Instituten mit Tourismuskompetenz zu-
sammen. Neue Forschungsthemen, auch 
unmittelbar aus der Praxis, sollen so entwi-
ckelt und angestoßen werden. Wissen-
schaftliche Erkenntnisse durch Lehr- und 

Fachveranstaltungen sollen in die touristi-
sche Praxis getragen werden und so einen 
echten Mehrwert für die gesamte Touris-
musbranche in Bayern erzeugen. 

5. Hauptleistungsträger des Tourismus stär-
ken. Kleine und mittelständische Beherber-
gungs- und Gaststättenbetriebe unterstützt 
die Bayerische Staatsregierung bei der Mo-
dernisierung, Digitalisierung und Individua-
lisierung ihrer Dienstleistungen. Dafür ste-
hen passgenaue Förderprogramme zur Ver-
fügung. 

6. Investitionen in touristische Leuchttürme. 
Für attraktive öffentliche Tourismusinfra-
struktur schafft die Bayerische Staatsregie-
rung einen neuen Förderschwerpunkt. Au-
ßerdem investiert die Bayerische Staatsre-
gierung weiterhin in die Modernisierung 
von Seilbahnen und Skiliften, denn als 
Schlüssel-einrichtungen der touristischen 
Infrastruktur sind diese Anlagen für viele 
Tourismusorte in Bayern überlebenswich-
tig. Da die Sommernutzung Fördervoraus-
setzung ist, soll so der Ganzjahrestourismus 
unterstützt werden. Gefördert werden da-
bei ausschließlich die technische Moderni-
sierung und Erneuerung bereits bestehen-
der Seilbahnanlagen. 

7. LfA als Tourismusbank stärken: Die Bayeri-
sche Staatsregierung richtet das Förderin-
strumentarium der LfA noch spezifischer 
auf das Gaststätten- und Beherbergungsbe-
werbe aus. Dabei wird schwerpunktmäßig 
auch die Unternehmensnachfolge in den 
Blick genommen. Im Rahmen der Kam-
pagne „Zukunft für das bayerische Gastge-
werbe“ begleitet die LfA regionale Bera-
tungsveranstaltungen des DEHOGA Bayern 
und informiert und berät vor Ort über Fi-
nanzierungsmöglichkeiten für Neuerrich-
tung, Modernisierungen und Erweiterun-
gen. 

8. Potenziale im Gesundheitstourismus he-
ben. Im Wachstumsmarkt Gesundheit will 
die Bayerische Staatsregierung den Gesund-
heitstourismus, der insbesondere für den 
ländlichen Raum eine herausragende Rolle 
spielt, noch zielgerichteter erschließen. Da-
bei wird insbesondere auf bayerische Kur-
orte und Heilbäder als bewährte und tra-
gende Säule des Gesundheitstourismus in 
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Bayern gebaut. Mit innovativen Digitalisie-
rungsprojekten – etwa mit Hilfe der Künstli-
chen Intelligenz – wird die Kommunikation 
zwischen Gästen, Ärzten und Kurorten ver-
bessert. Mit dem Projekt „Wald und Ge-
sundheit“ wird die natürliche Ressource 
Wald für therapeutische Maßnahmen er-
schlossen und das bestehende Angebot-
sportfolio des bayerischen Gesundheitstou-
rismus um ein hochwertiges und modernes 
Produkt erweitert. 

9. Nachhaltigen und barrierefreien Touris-
mus in ganz Bayern stärken. Die Bayerische 
Staatsregierung fördert verstärkt den nach-
haltigen Tourismus. Für eine umfassende 
Barrierefreiheit aller touristischen Ange-
bote werden das erfolgreiche Zertifizie-
rungskonzept „Reisen für Alle“ weiter aus-
gebaut und 20 touristische Pilotdestinatio-
nen entwickelt. Die Bayerische Staatsregie-
rung initiiert gemeinsam mit den regionalen 

Tourismusverbänden Modellprojekte für 
Nachhaltigkeit, wie z. B. die Erschließung 
der Deutschen Alpenstraße durch E-Mobili-
tät in Zusammenarbeit mit dem Tourismus 
Oberbayern München e.V. und dem Touris-
musverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben. 

10.Tourismuspolitik noch intensiver koordi-
nieren. Als typische Querschnittsbranche 
profitiert der Tourismus besonders von ei-
ner guten Vernetzung und Abstimmung al-
ler Akteure und ihrer Angebote. Deshalb 
bündelt die Bayerische Staatsregierung ihre 
vielfältigen Aktivitäten und richtet sie strin-
gent auf das Leitbild „Tourismus im Einklang 
mit Mensch und Natur“ aus – für eine Tou-
rismuspolitik aus einem Guss. 

Umfassende Informationen zur bayerischen 
Tourismuspolitik sind abrufbar unter 
https://www.stmwi.bayern.de/tourismus/tou-
rismuspolitik/. 
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9 Corona-Pandemie – 
Unterstützungsmaßnahmen 
auf EU-, Bundes- und 
Landes-Ebene 

Durch die Corona-Pandemie befinden sich die 
deutsche und die bayerische Wirtschaft im Jahr 
2020 in der größten Krise seit dem Zweiten 
Weltkrieg. Die Prognosen wichtiger Institutio-
nen und Forschungsinstitute zur Entwicklung 
des deutschen Bruttoinlandsprodukts vom 
Juni/Juli 2020 rangieren für das Jahr 2020 zwi-
schen -5,0 % und -9,4 %, wobei Bayern auf-
grund seiner Exportorientierung noch stärker 
betroffen sein könnte. Der bayerische Außen-
handel zeigt im Juni 2020 mit jeweils -12,0 % 
bei den Exporten und Importen dramatische 
Einbrüche gegenüber dem Vorjahr und noch 
schwerwiegender als im Bundesdurchschnitt 
an – deutschlandweit sind die Exporte mit -
9,4 % und die Importe mit -10,0 % um rund 
2 Prozentpunkte weniger zurückgegangen. Die 
bayerische Arbeitslosenquote ist im Juni 2020 
auf 3,9% angestiegen und im Juli 2020 auf dem 
Niveau geblieben, und sie liegt damit 1,2 Pro-
zentpunkte über dem Vorjahresmonat. Nicht 
allein, aber insbesondere dem starken Instru-
ment der Kurzarbeit ist es zu verdanken, dass 
der Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht noch dra-
matischer ausfällt. So haben rund 147.000 Be-
triebe in Bayern seit April 2020 Kurzarbeit an-
gezeigt; rund 1,2 Mio. Menschen waren im Juli 
2020 noch in Kurzarbeit. Auch viele weitere 
Maßnahmen des Bundes, der EU und auf Lan-
desebene haben verhindert, dass die Wirt-
schaft, der Außenhandel und die Beschäftigung 
in Bayern noch stärker in Mitleidenschaft gezo-
gen wurden, und sie beeinflussen die Aussich-
ten für eine schnelle und nachhaltige Erholung 
positiv. Die Prognosen zur Entwicklung des 
deutschen Bruttoinlandsprodukts vom Juni/Juli 
2020 liegen für das Jahr 2021 zwischen +1,7 % 

und +6,4 %. Kap. 9 gibt einen Überblick über die 
wichtigsten Unterstützungsmaßnahmen in der 
Corona-Pandemie auf den angesprochenen 
drei Ebenen. 

9.1 Maßnahmen der EU 

Um in Europa die Konjunktur anzukurbeln und 
Menschenleben, Existenzen und Arbeitsplätze 
zu schützen sowie die Zukunftsfähigkeit der 
Union zu sichern, hat die EU umfassende Maß-
nahmen zur Bewältigung der Corona-Krise er-
griffen. 

Europäischer Aufbauplan von 2.400 Mrd. Euro 
für die nächste Generation. Zur Mobilisierung 
von Investitionen für den Wiederaufbau und 
die Zukunftssicherung Europas hat die EU-
Kommission Ende Mai 2020 ein neues Aufbau-
instrument namens „Next Generation EU“ in 
Höhe von 750 Mrd. Euro (500 Mrd. Euro für 
nichtrückzahlbare Zuschüsse und 250 Mrd. 
Euro Darlehen) sowie die Aufstockung des 
Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 auf 
1.100 Mrd. Euro vorgeschlagen. Zusammen mit 
dem von den Mitgliedstaaten Anfang Mai 2020 
beschlossenen Kreditpaket in Höhe von 540 
Mrd. Euro für Kredite des Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM), Garantien an Mit-
gliedstaaten für Kurzarbeitergeld (SURE) und 
einen Garantiefonds der Europäischen Investi-
tionsbank (EIB) ergibt sich eine Summe von ca. 
2.400 Mrd. Euro, die im Besonderen auch dem 
Mittelstand zu Gute kommt. So werden im 
Rahmen der neuen Förderinitiative REACT-EU 
kurzfristige Krisenreaktionsmaßnahmen im Zu-
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sammenhang mit Arbeitsmärkten, Gesund-
heitswesen und KMU (Liquiditäts- und Solvenz-
hilfe) sowie wichtige Investitionen in die grüne 
und die digitale Wende unterstützt. Auch mit 
SURE wird dafür gesorgt, dass sich die Corona-
Krise möglichst wenig auf die Arbeitsmärkte 
auswirkt, und mit einem neuen Gesundheits-
programm EU4Health und der Aufstockung 
von rescEU und Horizont Europa wird das Ge-
sundheitswesen gestärkt. Über den EIB-Garan-
tiefonds und mit Liquiditätshilfen unterstützt 
die EIB-Gruppe vor allem KMU in Europa bei 
der Bewältigung der Corona-Krise. Im Rahmen 
eines neuen Solvenzhilfeinstruments werden 
über öffentliche Mittel hinaus private Ressour-
cen mobilisiert, um gesunden Unternehmen zu 
helfen, die durch die Krise gefährdet sind. 
Schließlich werden mit einer neuen Aufbau-
und Resilienzfazilität und einer neuen Fazilität 
für strategische Investitionen sowie der Aufsto-
ckung des Fonds für einen gerechten Über-
gang, des ELER und von InvestEU weitere Inves-
titionen, insbesondere im Bereich grüner und 
digitaler Technologien und zur Stärkung der 
Resilienz und strategischen Autonomie von 
Schlüsseltechnologien und wichtigen Wert-
schöpfungsketten, gefördert. Für den Mittel-
stand werden so die Risiken einer tiefen und 
langanhaltenden Rezession oder gar Insolvenz 
abgewendet und Chancen in der Gesundheits-
wirtschaft und weiteren Zukunftsbereichen ge-
boten. 

Wiederaufnahme des Tourismus. Das von der 
EU-Kommission Mitte Mai 2020 vorgestellte 
Tourismus- und Verkehrspaket soll Mitglied-
staaten bei der schrittweisen Aufhebung ihrer 
Reisebeschränkungen unter Einhaltung der nö-
tigen Gesundheitsschutzmaßnahmen unter-
stützen. Die Leitlinien und Empfehlungen las-
sen eine Normalisierung des Tourismus in 
greifbare Nähe rücken und geben nicht nur den 
Urlaubern, sondern auch den vielen Touris-
musbetrieben in Bayern einen Hoffnungs-
schimmer, dass Reisen bald wieder in größe-
rem Umfang möglich sein werden. 

Krisenreaktion der Europäischen Zentralbank. 
Die wirtschaftlichen Maßnahmen der EU-Kom-
mission werden durch das Pandemie-Notkauf-

programm (PEPP) der EZB für Staats- und Un-
ternehmensanleihen in Höhe von 1.350 Mrd. 
Euro und die zusätzlichen Nettoankäufe von 
120 Mrd. Euro im Rahmen des APP-Programms 
(Asset Purchase Programme) ergänzt. Durch 
den Ankauf von Vermögenswerten verbessern 
sich die Finanzierungsbedingungen von Unter-
nehmen und privaten Haushalten im Euro-
raum. Die günstigeren Finanzierungskosten 
helfen dem bayerischen Mittelstand nicht nur 
dabei, die Corona-Krise zu überstehen, son-
dern auch wichtige Investitionen tätigen zu 
können. 

Staatliche Beihilfen. Die EU-Kommission hat 
befristete Vorschriften für staatliche Beihilfen 
erlassen, damit die Regierungen der Wirtschaft 
Geld zuschießen können, um Bürger und Un-
ternehmen, insbesondere KMU, zu unterstüt-
zen und Arbeitsplätze in der EU zu retten. 

Genehmigung nationaler Maßnahmen. Die 
EU-Kommission hat zahlreiche nationale Maß-
nahmen wie z. B. Garantieregelungen für Un-
ternehmen und Mittel zur Unterstützung der 
Herstellung und Lieferung von medizinischen 
Geräten und Masken genehmigt. 

Flexibilität des europäischen haushaltspoliti-
schen Rahmens. Die EU-Kommission hat erst-
mals die „Ausweichklausel“ aktiviert, um au-
ßerordentliche fiskalpolitische Unterstützung 
zu ermöglichen und nationale Haushalte zu 
entlasten bzw. Maßnahmen zur Unterstützung 
der Wirtschaft zu realisieren, die anderenfalls 
vielleicht nicht in Angriff genommen werden 
könnten. 

Überprüfung ausländischer Direktinvestitio-
nen. Die von der EU-Kommission Ende März 
2020 veröffentlichten Leitlinien sollen den Mit-
gliedstaaten die Überprüfung von ausländi-
schen Direktinvestitionen sowie von Fällen des 
Erwerbs der Kontrolle oder beherrschenden 
Einflusses erleichtern. Ziel ist der Schutz kriti-
scher europäischer Vermögenswerte und 
Technologien sowie strategisch wichtiger Un-
ternehmen und Wirtschaftszweige in der der-
zeitigen Krise. 
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9.2 Maßnahmen des Bundes 

Auch der Bund hat umfassende Maßnahmen 
zur Unterstützung von Unternehmen und ins-
besondere des Mittelstands aufgesetzt. 

Konjunkturpaket von 130 Mrd. Euro. Das be-
schlossene Konjunkturprogramm von rund 
130 Mrd. Euro soll dafür sorgen, dass Deutsch-
land mit voller Kraft aus der Krise kommt, die 
Konjunktur angekurbelt und die Zukunftsfähig-
keit des Landes gestärkt werden. 

 Zur Stärkung der Nachfrage, Sicherung 
der Beschäftigung und gezielten Stabi-
lisierung der Lage wurde die Umsatz-
steuer vom 1. Juli bis 31. Dezember 
2020 gesenkt (regulärer Satz von 19 % 
auf 16 %, ermäßigter Satz von 7 % auf 
5 %), 

 Familien ein Kinderbonus von 300 Euro 
je Kind gewährt und der Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende für die 
Jahre 2020 und 2021 angehoben. Zu-
dem sollen die Sozialversicherungsbei-
träge bis 2021 bei maximal 40 % stabi-
lisiert werden. 

 Um gezielt den besonders stark von 
der Corona-Krise betroffenen KMU zu 
helfen, wurde ein Programm für Über-
brückungshilfen aufgelegt. Das An-
schlussprogramm für die Soforthilfe 
(vgl. Abschnitt 9.3.) gilt branchenüber-
greifend, berücksichtigt jedoch auch 
die spezifische Lage von besonders be-
troffenen Branchen und läuft vom 1. 
Juni bis 31. August 2020. Der Bund hat 
die Verlängerung der Überbrückungs-
hilfe beschlossen. Die zweite Phase der 
Überbrückungshilfe umfasst die För-
dermonate September bis Dezember 
2020. 

 Zur Förderung kommunaler Investitio-
nen sollen Bund und Länder künftig bis 
zu 75% der Unterkunftskosten für Be-
zieher von Sozialleistungen und rund 
12 Mrd. Euro Gewerbesteuerausfälle 
übernehmen und der Bund die Länder 
bei der Finanzierung des ÖPNV unter-
stützen. 

 Um Unternehmen bei der wirtschaftli-
chen Erholung zu unterstützen und In-
vestitionsanreize zu setzen, wurden für 
die Jahre 2020 und 2021 der steuerli-
che Verlustrücktrag erweitert und eine 
degressive Abschreibung für bewegli-
che Wirtschaftsgüter eingeführt sowie 
die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer 
auf den 26. des Folgemonats verscho-
ben. Darüber hinaus soll das Körper-
schaftssteuerrecht modernisiert wer-
den. 

 Um die Modernisierung des Landes vo-
ranzutreiben, soll in verschiedene Zu-
kunftsfelder wie nachhaltige Mobilität, 
Energiewende und Digitalisierung in-
vestiert werden. Im Besonderen zu 
nennen sind eine Innovationsprämie 
beim Kauf von E-Fahrzeugen bis zum 
31. Dezember 2021, der Ausbau von 
Ladesäulen-Infrastruktur sowie FuE-
Förderung im Bereich Elektromobilität 
und Batteriezellenfertigung, die Förde-
rung von Zukunftsinvestitionen von 
Autoherstellern und -zulieferern in 
2020 und 2021, eine stärkere Ausrich-
tung der KfZ-Steuer an CO2-Emissionen 
ab 2021, Flottenaustausch- und Mo-
dernisierungsprogramme, eine Eigen-
kapitalerhöhung bei der Deutschen 
Bahn, ein Investitionspaket für die 
Wasserstoff-Technologie, die Senkung 
der EEG-Umlage sowie der Ausbau von 
PV und Offshore-Windenergie, die Auf-
stockung des CO2-Gebäudesanierungs-
programms und Investitionen in KI, 
Quanten- und Netztechnologien. Die 
Stärkung der Zukunftsfähigkeit bein-
haltet auch Maßnahmen, um den 
Schutz vor Pandemien zu verbessern, 
sowie die Förderung von Bildung und 
Forschung z.B. durch eine Erhöhung 
der steuerlichen Forschungszulage von 
2020 bis 2025. 

Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld. Um 
Kündigungen in der Corona-Krise zu vermei-
den, wurde der Bezug von Kurzarbeitergeld für 
Unternehmen erleichtert. So können Unter-
nehmen bereits Kurzarbeitergeld nutzen, wenn 
nur 10 % der Beschäftigten vom Arbeitsausfall 
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betroffen sind; die Sozialversicherungsbeiträge 
werden ihnen zudem voll von der Bundesagen-
tur für Arbeit erstattet und auf den Aufbau ne-
gativer Arbeitszeitsalden wird verzichtet. Auch 
Leiharbeitnehmer können Kurzarbeitergeld be-
ziehen und es wurde auf Wirken Bayerns Hin-
zuverdienst ermöglicht. 

Zinslose Stundung von Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen. Um ihre Liquidität zu ver-
bessern, können unmittelbar von den Auswir-
kungen des Coronavirus betroffene Unterneh-
men eine zinslose Stundung von Steuern, Vo-
rauszahlungen der Gewerbesteuer und Sozial-
versicherungsbeiträgen beantragen. 

Unterstützung der Gastronomie. Auf Wirken 
Bayerns wurde zur Unterstützung der Restau-
rants und Gaststätten in der Zeit der Wiederer-
öffnung und zur Abmilderung der wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Corona-Beschränkun-
gen ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf 
Speisen für ein Jahr beschlossen (5 % von 1. Juli 
2020 bis 31. Dezember 2020 und 7 % von 1. Ja-
nuar 2021 bis 30. Juni 2021). 

Krisenadäquate Handhabung des Kartell-
rechts. Infolge der Corona-Pandemie traten 
vereinzelt auch Mangellagen zu Tage, die als 
Marktversagen eingestuft werden konnten, 
z.B. in den Lieferketten medizinischer Pro-
dukte. Seitens der Wirtschaft wurde schnell mit 
horizontalen und vertikalen Koordinierungen 
reagiert, um krisenbedingten Engpässen abzu-
helfen. Um dem vorübergehenden Marktver-
sagen Rechnung zu tragen, waren sich Bundes-
kartellamt wie auch die Landeskartellbehörde 
einig, derartige im Hinblick auf das Kartellver-
bot des § 1 GWB problematische Koordinierun-
gen nicht aufzugreifen, wenn dadurch Effizien-
zen zur Bewältigung der Krise erzielt und Ange-
botsengpässe aufgelöst werden können. Vo-
raussetzung war lediglich, die konkrete Art der 
Zusammenarbeit den Kartellbehörden anzuzei-
gen und in den Koordinierungsvereinbarungen 
Vorkehrungen zu treffen, dass diese nach dem 
Ende der Corona-Pandemie oder dem Ende des 
Marktversagens wieder unverzüglich beendet 
werden. Auch die Generaldirektion Wettbe-
werb der EU-Kommission erteilte für entspre-

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

chende, ggfs. Art. 101 AEUV tangierende Koor-
dinierungen im Bereich medizinisch notwendi-
ger Produkte und Dienstleistungen vorüberge-
hend "Letters of Comfort", um Rechtssicher-
heit für die Unternehmen zu schaffen. 

9.3 Maßnahmen auf 
Landesebene 

Bayern hat nicht nur auf wichtige Maßnahmen 
des Bundes hingewirkt, sondern auch selbst 
schnell und entschlossen in der Corona-Krise 
mit umfassenden Hilfen reagiert. Im Fokus 
stand dabei auch insbesondere die Unterstüt-
zung des Mittelstands. 

Bayern war erstes Bundesland mit Soforthilfe-
programm. Der Freistaat hat mit dem Lock-
down Bayerns Mitte März sofort und unbüro-
kratisch Liquiditätshilfen für Unternehmen be-
reitgestellt. Mittelständler und Selbstständige 
von 1 bis 250 Mitarbeitern konnten vom 17. 
März 2020 bis zum 31. Mai 2020 Einmalzahlun-
gen bis zu 50.000 Euro beantragen. Insgesamt 
wurden über 480.000 Anträge verbeschieden, 
davon annähernd 325.000 bewilligt und über 
2,2 Mrd. Euro ausgezahlt. 

Erweiterte und neue Kredite und Bürgschaf-
ten. Auch werden Freiberufler und KMU mit 
verschiedenen Kredit- und Bürgschaftspro-
grammen der LfA Förderbank Bayern und der 
Bürgschaftsbank Bayern unterstützt. Aufgrund 
der Corona-Krise wurde die Haftungsfreistel-
lung des Universalkredits, der für die Finanzie-
rung von Investitionen, Warenlagern und Be-
triebsmitteln sowie für langfristige Konsolidie-
rungen und Umschuldungen gewährt wird, er-
weitert und es wurden die Voraussetzungen 
für den Akutkredit, der vorwiegend mittelstän-
dischen Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft für Konsolidierungen und Umschuldun-
gen zur Verfügung steht, erleichtert. Darüber 
hinaus wurde der Bürgschaftssatz für Betriebs-
mittel-, Rettungs- und Umstrukturierungskre-
dite sowie Konsolidierungsdarlehen an mittel-
ständische Unternehmen und Freiberufler an-
gehoben und zwei neue Darlehensangebote 
geschaffen: Während der LfA-Schnellkredit mit 
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einer Haftungsfreistellung von 100 % vor allem 
kleinen Betrieben mit bis zu 10 Mitarbeitern 
hilft, steht der Corona-Schutzschirm-Kredit mit 
einer Haftungsfreistellung von 90% kleinen und 
größeren Unternehmen und Freiberuflern zur 
Verfügung und ermöglicht eine zinsgünstige Fi-
nanzierung. Bis zum 24. August 2020 gingen 
bereits über 5.800 Anträge für die verschiede-
nen Produkte ein. Davon wurden bereits fast 
5.600 Anträge mit einem Volumen von über 1 
Mrd. Euro positiv verbeschieden und nur 27 
abgelehnt. Um die Risikotragfähigkeit der LfA 
zu gewährleisten, hat der Freistaat Bayern ge-
genüber der LfA eine Rückbürgschaft in Höhe 
von 12 Mrd. Euro übernommen. 

„BayernFonds“. Mit dem Fonds richtet sich der 
Freistaat direkt an Unternehmen der Realwirt-
schaft aller Branchen, deren Bestandsgefähr-
dung erhebliche Auswirkungen auf die Wirt-
schaft, die technologische oder wirtschaftliche 
Souveränität, die Versorgungssicherheit, kriti-
sche Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt in 
Bayern hätte. Der Fonds ermöglicht staatliche 
Bürgschaften oder Beteiligungen für Unterneh-
men mit Sitz oder wesentlichem Tätigkeits-
schwerpunkt in Bayern und umfasst insgesamt 
46 Milliarden Euro. Er soll den Wirtschaftssta-
bilisierungsfonds (WSF) des Bundes ergänzen, 
indem er primär der Stabilisierung mittelstän-
discher Unternehmen dient. 

Bankenfinanzierung. Zur Begrenzung der wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 
kommt der Aufrechterhaltung der Kreditver-
sorgung des Mittelstands hohe Bedeutung zu. 
Die Bayerische Staatsregierung hat sich dabei 
sowohl gegenüber der Bankenaufsicht in 
Deutschland als auch gegenüber politischen 
Entscheidungsträgern auf Bundes- und europä-
ischer Ebene für krisenadäquate aufsichts-
rechtliche Rahmenbedingungen eingesetzt. Im 
Zentrum dieser Bemühungen standen insbe-
sondere die aufsichtsrechtlichen Regelungen 
für die Behandlung von Sanierungsengage-
ments und Stundungsmöglichkeiten sowie die 
bürokratische Entlastung der Kreditinstitute, 
damit diese ihre Ressourcen noch stärker auf 
die Krisenbewältigung fokussieren können. Da-
neben zielten die Bemühungen auf eine Opti-
mierung der aufsichtsrechtlichen Behandlung 

von Förderkrediten der staatlichen Förderban-
ken wie der LfA Förderbank Bayern ab. 

Kontaktstelle zur Wiederherstellung der Lie-
ferketten für Unternehmen. Mit einer neu ein-
gerichteten Kontaktstelle unterstützt das Bay-
erische Wirtschaftsministerium auf fachlicher 
und gegebenenfalls politischer Ebene gezielt 
bayerische Unternehmen, deren Geschäftsbe-
ziehungen durch die Corona-Pandemie beein-
trächtigt wurden, – zum Beispiel bei Problemen 
mit dem Zoll bei Exportgenehmigungen – so-
weit die Unternehmen nicht selbst eine Lösung 
finden konnten. Das Wirtschaftsministerium 
arbeitet dazu mit anderen bayerischen Res-
sorts, Wirtschaftskammern und -verbänden, 
Bundesministerien und weiteren Bundesbe-
hörden zusammen. 

Weiterentwicklung der Außenwirtschaftsstra-
tegie und Stärkung der heimischen Produk-
tion. Um Bayern im internationalen Wettbe-
werb noch schlagkräftiger aufzustellen, strebt 
das Wirtschaftsministerium eine stärkere 
Diversifizierung im internationalen Geschäft 
an. Nur die Stärkung und der Ausbau einer 
weltweiten Diversifizierung bei Absatz wie bei 
Beschaffung werden dazu beitragen, die baye-
rische Wirtschaft zukunfts- und krisenfest zu 
machen und einseitigen Abhängigkeiten vorzu-
beugen. Konjunkturschwächen oder eine 
Marktabschottung in einem Land können 
durch eine gute Auftragslage und resiliente Be-
schaffungsalternativen in einem anderen Land 
kompensiert werden. Gleichzeitig müssen not-
wendige Güter aber wieder verstärkt vor Ort 
produziert werden. Darum kümmert sich der 
Freistaat Bayern gemeinsam mit dem Bund 
und den anderen Ländern in einem neuen Ar-
beitsstab; auch entsprechende Förderrichtli-
nien des Bundes sind geplant. 

Technologie- und Innovationsförderung. Die 
Corona-Krise hat die Potentiale der Digitalisie-
rung verdeutlicht. Mit der Hightech Agenda 
Plus investiert der Freistaat zudem noch 
schneller und kraftvoller in Zukunftstechnolo-
gien im Umfang von rund 900 Mio. Euro in den 
Jahren 2021 und 2022. Damit nutzt der Frei-
staat die High Tech Agenda als Anschub für den 
Neustart nach Corona: Maßnahmen, die erst 

225 



 

 

  
 

  
   

  
 

  
   
    

    
  

   
 

   
  

    
 

  
  

  
   

   
   

  
 

    
  
   

 
  

 
 

  
   

    
  
 

   
   

   
  

 
  

   
   

    
    

 
  

 

 

 

für spätere Jahre vorgesehen gewesen wären, 
werden vorgezogen und neue zusätzliche Pro-
jekte gestartet. Dieses bayerische Konjunktur-
und Zukunftspaket aus Hightech Agenda und 
Hightech Agenda Plus legt Schwerpunkte auf 
Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, 
Luft- und Raumfahrt, saubere Technologie, 5G-
Mobilfunk, IT-Sicherheit, Additive Fertigung 
(3D-Druck) (vgl. Kap. 5.4.2) und Biowissen-
schaften. Der Mittelstand wird im Besonderen 
mit innovationsfreundlichen Rahmenbedin-
gungen und bei der Finanzierung von Innovati-
onsvorhaben, etwa durch Zuschüsse für die Di-
gitalisierung von Produkten, Prozessen und 
Dienstleistungen im Rahmen des Digitalfonds 
und die Bereitstellung von Wagniskapital im 
Rahmen des Start-up-Fonds unterstützt. Für 
die besonders geforderten kleinen und mittle-
ren Betriebe der Fahrzeug- und Zulieferindust-
rie werden im Rahmen des Automobilfonds 
und des Zukunftsforums Automobil darüber 
hinaus Maßnahmen und Projekte gefördert, 
die auf die speziellen und außergewöhnlichen 
Herausforderungen und Chancen der Branche 
abgestimmt sind. 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Steuerliche Entlastung und mehr Arbeitsflexi-
bilität. Liquidität sichern und Investitionen an-
kurbeln – zentral dafür sind auch die richtigen 
steuerlichen Anreize. Mit der (befristeten) 
Mehrwertsteuersenkung und weiteren geplan-
ten steuerlichen Erleichterungen (vgl. Ab-
schnitt 9.2) hat Bayern auf Bundesebene schon 
einiges erreicht. Doch müssen weitere Erleich-
terungen folgen. Im Besonderen fordert Bay-
ern vom Bund, dass die Unternehmenssteuer 
auf ein international übliches Niveau von rund 
25 % gesenkt, der Solidaritätszuschlag vollstän-
dig abgeschafft, bessere Abschreibungsmög-
lichkeiten beim Wagniskapital und beschleu-
nigte Abschreibungen auf Investitionen in die 
Digitalisierung geschaffen und die Stromsteuer 
auf niedrigem Niveau gedeckelt werden. Dar-
über hinaus ist es für den Wirtschaftsstandort 
Bayern wichtig, bei den Arbeitsbedingungen 
mit der Zeit und anderen Ländern Schritt zu 
halten. Unternehmen und Beschäftigte wollen 
heute flexibler arbeiten und unsere europäi-
schen Nachbarländer sind hier teilweise schon 
besser aufgestellt. Auch in Deutschland müs-
sen endlich deutliche Flexibilisierungsmöglich-
keiten beim Arbeitszeitrecht geschaffen wer-
den. 
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10 Zusammenfassung und 
Ausblick 

Der Mittelstand ist das Kraftzentrum der baye-
rischen Wirtschaft und Garant für gesellschaft-
lichen Wohlstand. Die Entwicklung der zurück-
liegenden 5 Jahre bestätigt dies überdeutlich, 
auch wenn die gewohnte Wachstumsdynamik 
durch die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 
unterbrochen wurde. Die vorangegangene 
langjährige Aufschwungsphase haben große 
Bereiche des Mittelstands zur weiteren Stär-
kung ihrer Substanz genutzt. Der anhaltende 
Ausbau der mittelständischen Eigenkapitalaus-
stattung ist hierfür ein guter Indikator. So 
konnte der Mittelstand seine tragenden Rollen 
als Produzent, Dienstleister, Innovationsmo-
tor, Arbeitgeber und Ausbilder erfolgreich wei-
terführen. 

10.1 Branchenübergreifende 
Handlungsfelder 

10.1.1 Herausforderungen für den 
Mittelstand 

Die Folgen der Corona-Pandemie stellen die 
Substanz, die Leistungsfähigkeit und die Flexi-
bilität des bayerischen Mittelstands auf eine 
harte Probe. Sie überlagern bestehende lang-
fristige Herausforderungen, die insbesondere 
auf die Digitalisierung, den demografischen 
Wandel, den Klimawandel und auf Verände-
rungen im globalen Wettbewerb zurückgehen. 
Die Branchen des bayerischen Mittelstands 
sind in unterschiedlicher Stärke von den beste-
henden Mehrfachanforderungen betroffen. 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass der 
strukturelle Anpassungsdruck zunehmen wird, 
v. a. in einigen von den Corona-Maßnahmen 
besonders betroffenen Bereichen. Es gilt, diese 
Herausforderung als Chance zu nutzen und mit 
staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zu 
flankieren. 

Um die unmittelbaren Folgen der Pandemie 
abzufedern, haben die EU, der Bund und der 
Freistaat Bayern in einem Kraftakt ein breites 
Spektrum an zielgerichteten, wirkungsvollen 
Sofortmaßnahmen ergriffen. Das anschlie-
ßende Konjunktur- und Krisenbewältigungspa-
ket sowie das Zukunftspaket der Bundesregie-
rung setzen diese Politik fort, beschränken sich 
aber in weiten Bereichen auf die Jahre 2020 
und 2021. 

Umfang und Intensität der wirtschaftlichen Be-
einträchtigung erfordern eine langfristig ausge-
richtete Unterstützungsstrategie. Die bayeri-
sche Mittelstandspolitik wird sich daher zu al-
lererst – auch beim Bund – für eine weitere 
Verbesserung der Rahmenbedingungen einset-
zen, unter denen kleine und mittlere Unterneh-
men ihrem Geschäft nachgehen. Sie sollen so 
in die Lage versetzt werden, ihre Potenziale 
bestmöglich zu entfalten, um schnell und nach-
haltig zur gewohnten Dynamik zurückzufinden. 
Ergänzend wird den Freistaat den bayerischen 
Mittelstand durch ein effektives, auf die jewei-
ligen Herausforderungen ausgerichtetes För-
derinstrumentarium unterstützen. 

Aufbauend auf die exzellenten Potenziale klei-
ner und mittlerer Unternehmen wird die baye-
rische Mittelstandspolitik damit ihren Beitrag 
leisten, um den Erfolg des Mittelstands und da-
mit auch den gesellschaftlichen Wohlstand 
langfristig zu sichern. 

10.1.2 Außenwirtschaft an neue 
globale Rahmenbedingun-
gen anpassen 

Aktuell zeigen die weltwirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Pandemie wie ein Kontrastmittel 
die fundamental veränderten globalen wirt-
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schaftlichen Strukturen mit ihren hochkomple-
xen Lieferketten, neuen wirtschaftlichen Kraft-
linien und Abhängigkeiten. Auch wenn die 
kurzfristigen konjunkturellen Einbrüche, Stö-
rungen internationaler Lieferketten und Aus-
fälle der Wege und Plattformen für internatio-
nale Beschaffung und Vertrieb nicht von Dauer 
sein werden, so wird es doch auch zu nachhal-
tigen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung vieler Länder und v. a. zu einer mittel-
und langfristigen „Neusortierung“ von Märk-
ten und Wertschöpfungsketten kommen. Aber 
auch schon vor Ausbruch der Corona-Pande-
mie gab es deutliche Anzeichen für einen Wan-
del im globalen Handel durch Veränderungen 
im politischen und weltwirtschaftlichen Um-
feld (vgl. Kap. 5). Wie die Corona-Pandemie 
stellen auch diese die bayerische Wirtschaft – 
und hier insbesondere auch kleine und mittlere 
Unternehmen – im internationalen Geschäft 
vor erhebliche Herausforderungen. Dabei liegt 
– bei allen Schwierigkeiten – das für die Zukunft 
im Wettbewerb relevante Wachstumspoten-
zial mehr denn je im Ausland, weil die Bedeu-
tung des deutschen Heimatmarktes in Zukunft 
angesichts stark wachsender Märkte insbeson-
dere in Asien zurückfallen wird. 

Diese grundlegende und rasante Veränderung 
der Parameter des bayerischen Außenhandels-
modells fordert eine Weiterentwicklung und 
teilweise Neuausrichtung im internationalen 
Geschäft und damit auch in der Außenwirt-
schaftsförderung. Vor diesem Hintergrund hat 
das Bayerische Wirtschaftsministerium in en-
ger Zusammenarbeit mit allen Partnern seine 
Strategie der Außenwirtschaftsförderung über-
arbeitet und strategische Leitlinien zur Weiter-
entwicklung der Außenwirtschaftsförderung 
entwickelt, mit denen den neuen globalen Her-
ausforderungen begegnet wird. Diese sind un-
ter anderem: 

Diversifizierung. Zentrale Zukunftsaufgabe ist 
die Unterstützung der gesamten bayerischen 
Wirtschaft, etablierter wie neuer Unterneh-
men, bei einer stärkeren regionalen und bran-
chenbezogenen Diversifizierung im internatio-
nalen Geschäft (bei Absatz wie bei Beschaf-
fung). Dies trägt dazu bei, die bayerische Wirt-
schaft zukunfts- und krisenfest zu machen und 

einseitigen Abhängigkeiten vorzubeugen. Viele 
Märkte, wie etwa in Afrika und den ASEAN-
Staaten, sind schwierige Märkte mit Risiken 
und zum Teil erheblicher politischer Einfluss-
nahme. Sie erfordern politische Unterstützung, 
die das Bayerische Wirtschaftsministerium der 
bayerischen Wirtschaft mit Delegationsreisen, 
Messebeteiligungen, Unterstützung bei kom-
plexen Projekten und v. a. auch durch Reprä-
sentanzen vor Ort bieten muss. 

Technologische Megatrends. Technologische 
Innovationen und globale Megatrends wirken 
weltweit als Wachstumstreiber. Bayern legt 
mit der Hightech Agenda (Plus) ein Programm 
zur nationalen Förderung von Zukunftstechno-
logien vor – wie Künstliche Intelligenz, Quan-
tentechnologie, Luft- und Raumfahrt und 
CleanTech-Technologien. Diese Technologien 
und die ihnen zugrundeliegenden Forschungs-
felder sind bereits international ausgerichtet. 
Die Hightech Agenda (Plus) wird daher ihre 
volle Wirksamkeit nur dann entfalten, wenn 
auch die Internationalisierung der geförderten 
Entwicklungen mitgedacht und mitgefördert 
wird. 

Vernetzung Wirtschaft und Wissenschaft. In 
stark innovativen, von Know-how- und Techno-
logieentwicklung getriebenen Feldern der 
Wirtschaft sollten Wissenschaft und die inter-
nationale wissenschaftliche Zusammenarbeit 
als Speerspitze genutzt werden, um bayerische 
Unternehmen international in den wachsen-
den Märkten der globalen Megatrends erfolg-
reich zu begleiten. 

Cluster. Die bayerischen Clusterplattformen 
verfügen über ein erhebliches Know-how in ih-
ren Themen sowie über ein großes Netzwerk in 
Bayern. Für die Außenwirtschaftsförderung 
sind die Cluster wichtige Plattformen und Mul-
tiplikatoren. Die Internationalisierung der Clus-
ter und die Zusammenarbeit mit der Außen-
wirtschaftsförderung muss konsequent weiter 
ausgebaut werden. 

Gründungen. Viele Start-ups, insbesondere in 
den Informations- und Kommunikationstech-
nologien oder im Hightech-Bereich, sind mit ih-
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rem Geschäftsmodell von vornherein auf inter-
nationale Märkte ausgerichtet. Daher ist eine 
frühe Internationalisierung für sie essentiell. 
Um den Gründerstandort Bayern nachhaltig zu 
stärken, muss die Außenwirtschaftsförderung 
daher bayerische Gründer an die international 
führenden Gründerszenen und Märkte heran-
führen. 

10.1.3 Digitalisierung strategisch 
weiterentwickeln 

Die Digitalisierung wird ein Megatrend mit ent-
scheidender Bedeutung für die Innovations-
kraft und Wettbewerbsfähigkeit bayerischer 
KMU bleiben. Die Corona-Pandemie und deren 
wirtschaftlichen Folgen werden den digitalen 
Transformationsprozess beschleunigen. Für 
viele Unternehmen bedeutete sie eine Ad-hoc-
Digitalisierung mit dem Ziel, den Transformati-
onsprozess im Unternehmen auf eine stabile 
und zukunftsfähige Basis zu stellen. Der 
dadurch verursachte Digitalisierungsschub 
wird wesentlich dazu beitragen, dass der Mit-
telstand mit seinen Produkten und Dienstleis-
tungen einen wichtigen Beitrag zur Klimaneut-
ralität, zur Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in allen Landesteilen und zur Lö-
sung anderer drängender Zukunftsfragen leis-
ten kann. Genau hier setzt die Hightech Agenda 
der Bayerischen Staatsregierung an. Die 
Agenda will die Herausforderungen des aktuel-
len technologischen Wandels als Chance nut-
zen und Bayern langfristig als Zentrum zentra-
ler Zukunftsbranchen positionieren. Dabei sol-
len Technologie- und Mittelstandsförderung 
nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch 
in der Fläche gestärkt werden: 

 Eine nachhaltige Mittelstandsoffensive 
mit 400 Mio. Euro bildet eine von vier 
Agenda-Säulen. Sie soll den gesamten Mit-
telstand – vom Start-up bis hin zu etablier-
ten Zulieferbetrieben in der Automobilin-
dustrie – umfassend in seinen Potenzialen 
stärken. So soll ein Digitalisierungsfonds 
KMU in die Lage versetzen, die Chancen 
der digitalen Transformation in Bayern 
besser zu nutzen. Das entsprechende 

Maßnahmenbündel erstreckt sich über ein 
breites Branchenspektrum, das Maschi-
nenbau und Automobilindustrie ebenso 
umfasst wie Gesundheit, Energie, Medien, 
Tourismus, Handel und Handwerk. Dar-
über hinaus sollen Innovationstreiber mit 
einem Start-up-Fonds unterstützt werden. 
Schließlich wird mit dem Automobilfonds 
ein Maßnahmenpaket gefördert, das im 
Zukunftsforum Automobil Bayern entwi-
ckelt wurde. 

 Für den Mittelstand und den gesamten In-
novations- und Technologiestandort sind 
die digitalen Querschnittstechnologien 
von zentraler Bedeutung. Entsprechend 
bildet ein künstliche Intelligenz- und Su-
perTech-Programm mit 600 Mio. Euro 
eine weitere Säule der Agenda. Durch die 
Schaffung eines landesweiten KI-Netzwer-
kes soll Bayern zu einem weltweit führen-
den KI-Zentrum werden. Weitere Schwer-
punkte der Technologieförderung sind 
Quantencomputing, Luft- und Raumfahrt 
mit zukunftsweisenden Mobilitätstechno-
logien wie Hyperloop sowie CleanTech. 
Gerade die Forschung in möglichst CO2-
neutralen Antriebstechnologien verfolgt 
einen ganzheitlichen und technologieoffe-
nen Ansatz. Von Fortschritten in diesen 
Bereichen soll auch der Mittelstand profi-
tieren. 

10.1.4 Klimaschutz und Energie-
wende voranbringen, 
sichere, nachhaltige und 
wirtschaftliche Energiever-
sorgung gewährleisten 

Klimaschutz. Die Bekämpfung des Klimawan-
dels kann nur global gelingen und ist eine der 
größten internationalen Herausforderungen 
unserer Zeit. Die nächste UN-Klimakonferenz in 
Glasgow, die für November 2020 geplant war, 
wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie ins darauffolgende Jahr verschoben. Die 
globale Bewegung Fridays for Future unter-
streicht die Bedeutung der Klimaschutzpolitik 
zusätzlich. Möglichst alle Staaten sollten in die 
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Klimaschutzpolitik eingebunden sein und Ver-
pflichtungen eingehen, um einseitige Belastun-
gen europäischer Unternehmen zu vermeiden. 
Auf EU-Ebene wurde mit dem Green Deal eine 
Roadmap für die nächsten Monate und Jahre 
für ein klimaneutrales Europa bis 2050 auf den 
Weg gebracht. Bei der konkreten Umsetzung 
kommt es nun darauf an, Wirtschaftlichkeit 
und soziale Verträglichkeit gleichrangig zu be-
rücksichtigen. Deutschland führt ab 2021 ein 
nationales Emissionshandelssystem für die 
Sektoren Wärme und Verkehr ein; es sollte 
eine Übergangslösung hin zu einer möglichst 
internationalen Lösung sein. Bayern flankiert 
die europäischen und bundespolitischen Maß-
nahmen mit seiner Klimaschutzoffensive, die 
es in den nächsten Jahren umzusetzen gilt. 

Unternehmen spüren bereits heute die Auswir-
kungen des Klimawandels auf ihre Geschäftstä-
tigkeit oder sehen ein hohes Risiko drohender 
Folgen, etwa durch Temperaturerhöhungen 
und Hitzewellen, Stürme und Überschwem-
mungen. Umso wichtiger ist es, Maßnahmen 
für die Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels zu implementieren. Dabei zeigen Vorrei-
ter, dass Maßnahmen zur Klimaanpassung 
auch Chancen auf Wettbewerbsvorteile bie-
ten. 

Energiewende. Da über 80 % der Treibhaus-
gasemissionen energiebedingt sind, ist die 
Energiewende der entscheidende Hebel für die 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Die 
Herausforderungen in der Energiepolitik bewe-
gen sich im Zieldreieck zwischen Bezahlbarkeit, 
Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit, wo-
bei sie gleichzeitig auf Akzeptanz stoßen muss. 
Neben diesen Herausforderungen bietet die 
Energiewende aber auch Chancen, neue Tech-
nologiefelder in globalen Wachstumsmärkten 
zu erschließen. Dies erfordert jedoch bessere 
Rahmenbedingungen und Anreize. So brau-
chen wir etwa im Stromsektor eine EEG-Re-
form, die eine bessere Synchronisation von Er-
neuerbare-Energien-Ausbau und Kapazität des 
Stromnetzes, Anreize für die Bereitstellung von 
Flexibilitäten und eine stärkere Sektorenkopp-
lung, mehr Wertschöpfung in Bayern beim Aus-
bau Erneuerbarer Energien, eine Stärkung der 
Eigenversorgung für mehr Impulse hin zu einer 

dezentralen Energiewende, bessere Rahmen-
bedingungen für den Ausbau von Photovoltaik 
und Windkraft sowie die Beseitigung von Fehl-
steuerungen für stromintensive Unternehmen 
sicherstellt. 

Im Bayerischen Aktionsprogramm Energie sind 
die Ziele der bayerischen Energiepolitik festge-
halten. Ihm war ein breit angelegter Dialogpro-
zess Energie vorangestellt. Im Programm wer-
den Handlungsfelder aufgezeigt, mit denen wir 
den zentralen Herausforderungen in der Ener-
giepolitik begegnen wollen. Schwerpunkte lie-
gen zum einen im Ausbau der sauberen erneu-
erbaren Energien mit möglichst viel Wert-
schöpfung vor Ort, zum anderen in der Förde-
rung von innovativen Technologien, insbeson-
dere in den Bereichen Energieeffizienz und 
Wasserstoff. Das Aktionsprogramm enthält zu-
dem zahlreiche Maßnahmen für eine sichere 
und wirtschaftliche Energieversorgung. So soll 
eine sichere Stromversorgung durch den Bau 
von regionalen Gaskraftwerken und 3.000 
neuen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen ange-
stoßen werden. Ziel muss eine Energiewende 
sein, die in der Breite der Gesellschaft unter-
stützt wird. 

Corona-Pandemie: Im Zuge der Corona-Pande-
mie hat zeitliche Priorität, Unternehmen, Ar-
beitsplätze und Wertschöpfung zu erhalten; 
ökologische Ziele bleiben dabei wichtig und 
werden mit Nachdruck nach der Stabilisierung 
und Wiederankurbelung der Wirtschaft ver-
folgt. Wenn die bayerischen Unternehmen die 
alte Stärke zurückgewonnen haben, kann der 
Strukturwandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, 
Umweltfreundlichkeit und Klimaschutz umso 
wirksamer angegangen werden, v. a. auf Bun-
des- und Europaebene. Ökologie und Stabilisie-
rung unserer Wirtschaft sind nicht notwendig 
Gegensätze. Man wird Synergien unmittelbar 
nutzen, wo ökologische Ansätze für die Unter-
nehmen Kosteneinsparungen bedeuten oder 
helfen, neue Märkte zu erschließen. Die Baye-
rische Staatsregierung wird daher in ihrem 
Maßnahmenpaket als Reaktion auf die Corona-
Pandemie Nachhaltigkeitsaspekte und weitere 
für die wirtschaftliche Erholung wichtige Fakto-
ren schlüssig integrieren. Die Akzeptanz des 
begonnenen Umbaus wird ganz entscheidend 
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auch von einem Gelingen der ökonomischen 
Gesundung abhängen. 

10.1.5 Technologischen Wandel 
durch Technologieförderung 
unterstützen 

Bayern verfügt als erfolgreicher Forschungs-, 
Technologie- und Innovationsstandort über 
zahlreiche Stärken in unterschiedlichen thema-
tischen Schwerpunktbereichen. Diese Situation 
ist allerdings nicht statisch. Vielmehr bieten 
sich den bayerischen Innovationsakteuren 
durch neu aufkommende Trends Chancen, von 
zukünftigen Entwicklungen zu partizipieren 
und Stärken in neuen Zukunftsthemen auf- und 
auszubauen. Gleichzeitig ergeben sich aus sol-
chen Veränderungen auch Herausforderun-
gen, da sie etablierte Grundlagen des bayeri-
schen Erfolges zumindest teilweise infrage stel-
len könnten. Daher wird die bayerische Innova-
tions- und Technologiepolitik im Austausch mit 
den relevanten Stakeholdern ständig weiter-
entwickelt. 

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass auch die 
Innovationsfähigkeit anderer europäischer 
Standorte zugenommen hat und sich der Wett-
bewerb um die besten Rahmenbedingungen 
für Forschung und Innovation sowohl inner-
halb Europas als auch (noch stärker) im globa-
len Kontext fortsetzt. Daher ist es Ziel der 
Staatsregierung, die öffentlichen und privaten 
FuE-Ausgaben weiterhin deutlich zu steigern. 

Speziell in den Bereichen Infrastruktur für Digi-
talisierung und der beruflichen oder akademi-
schen Ausbildung des Nachwuchses in digitalen 
Berufen bzw. der Weiterbildung von Berufstä-
tigen unternimmt der Freistaat aktuell große 
Bemühungen. Außerdem wird die Wissensba-
sis für Unternehmensneugründung in der Aus-
bildung gezielt verbreitert, um die Gründungs-
aktivitäten im Freistaat weiter zu stimulieren. 
Diese Gründungen werden zusätzlich durch die 
verbesserte Verfügbarkeit von Wagniskapital 
durch öffentlich Venture Kapital-Fonds z. B. bei 
der Bayern Kapital unterstützt. So gelingt es, 

die enormen Potenziale für junge Unterneh-
men durch die Kommerzialisierung ihrer 
marktrelevanten Forschungsergebnisse zu er-
schließen. 

Die Corona-Pandemie mit dem damit verbun-
denen starken Wirtschaftseinbruch birgt auch 
für viele Unternehmen im Technologiebereich 
ein hohes Risiko- und Verlustpotenzial. Aller-
dings gibt es unter anderem in den Bereichen 
wie Digitalisierung, Biotechnologie und Medi-
zintechnik – welche einen wichtigen Beitrag bei 
der Bekämpfung der Pandemie leisten – auch 
Unternehmen, die aus der Krise gestärkt her-
ausgehen werden. Hieraus kann sich auch ein 
nachhaltiger positiver Effekt für diese Bran-
chen ergeben. 

10.1.6 Berufliche Bildung weiter 
stärken 

Berufliche Bildung. Für Bayern insgesamt prog-
nostiziert der IHK-Fachkräftemonitor bis zum 
Jahr 2030 einen ungedeckten Bedarf von rund 
545.000 Erwerbstätigen. Davon entfallen 
441.000 auf beruflich Qualifizierte (kaufmän-
nisch und technisch) und 104.000 auf akade-
misch Qualifizierte. Diese Zahlen stellen aller-
dings die Situation vor der Corona-Pandemie 
dar. Auch Mitte 2020 besteht insgesamt noch 
ein großer Überhang an unbesetzten Ausbil-
dungsstellen, die weitere Entwicklung birgt al-
lerdings gewisse Unsicherheiten. 

Mittel- bis langfristig wird aber in jedem Fall 
weiterhin ein hoher Fachkräftebedarf, insbe-
sondere bei den beruflich Qualifizierten, beste-
hen. Die Bayerische Staatsregierung legt daher 
besonderes Gewicht auf die Förderung der be-
ruflichen Bildung, um die Fachkräfteversor-
gung zu verbessern. Nur mit gut ausgebildeten 
Fachkräften können wettbewerbsfähige Pro-
dukte hergestellt und qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen erbracht werden. Daher wird 
das breite Maßnahmenbündel zur beruflichen 
Weiterbildung mit Nachdruck weiterverfolgt. 
Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusam-
menhang die Allianz für starke Berufsbildung in 

231 



 

 

  
  

  
  

 

    
    

 
  

   
  

    

   
   

 

   

    
 

  
    

  
  

     
  

      
    

  

      
  

  
   

  
    

  

   
     

 

     
   

  

     
   

   
   

   
      

    
   

 
     

  
  
  

  
   

 
 

  
      

  
  

   
     
    

   
    

  

   
   
      

   
   

   
 

  

    
  

   
 

  
   

   
   

 
   

     
   

  

 

 

 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Bayern, die darauf abzielt, jedem ausbildungs-
fähigen und ausbildungswilligen Jugendlichen 
einen dualen Ausbildungsplatz oder eine ange-
messene Alternative zur Verfügung zu stellen 
und dadurch den Fachkräftebedarf der bayeri-
schen Wirtschaft zu sichern. 

Werbung für ländliche Ausbildungsplätze. Ge-
rade im ländlichen, strukturschwachen Raum 
gibt es große Chancen für Schulabgänger auf 
einen heimatnahen Ausbildungsplatz. So be-
steht die arbeitsmarktpolitische Herausforde-
rung derzeit eher beim Abbau des Angebots-
überhangs an Ausbildungsstellen im struktur-
schwachen ländlichen Raum als in der Knapp-
heit der vorhandenen Ausbildungsplätze. Das 
zeigen auch die Zahlen: Auf 100 unversorgte 
Bewerber kommen in Bayern fast 900 freie 
Ausbildungsplätze. 

10.1.7 Gründerkultur ausbauen 

Gründen auf bayerisch. In Bayern steht alles 
bereit für eine erfolgreiche Gründung. Das 
große Gründer-Ökosystem mit einem dichten 
Netz an Initiativen, Netzwerken und Institutio-
nen sorgt in allen Regionen für optimale Start-
bedingungen. Ein breites Unterstützungsange-
bot ist vorhanden, von der Erstberatung über 
hervorragende Finanzierungs- und Fördermög-
lichkeiten bis hin zur Unterstützung in der 
Wachstumsphase: Im Gründerland Bayern 
werden Geschäftsideen Wirklichkeit. 

Hinzu kommt: In Bayern lässt es sich gut leben 
und arbeiten. Hier können sich angehende 
Gründer nicht nur beruflich mit dem eigenen 
Unternehmen, sondern auch in der Freizeit und 
privat neu (er-)finden. Aber auch das Thema 
Familienfreundlichkeit wird in Bayern ganz 
großgeschrieben. Gute Schulen, öffentliche Si-
cherheit und ein solider ÖPNV sind weitere Ar-
gumente, warum eine Unternehmensgrün-
dung in Bayern eine gute Wahl ist. Das ist Grün-
den auf bayerisch. 

Gründer von heute sind der Mittelstand von 
morgen. Gleiches gilt für Unternehmensnach-
folger. Auch sie sichern – wie Gründer – die Zu-

kunft des Mittelstands. Die Bayerische Staats-
regierung wird sich daher mit Nachdruck dafür 
einsetzen, dass Gründer und Nachfolger güns-
tige Rahmenbedingungen vorfinden. Hierzu 
gehören gute Finanzierungsbedingungen – 
vom Beteiligungs- und Wagniskapital für inno-
vative Start-ups bis zum Startkredit der LfA-
Förderbank – ebenso wie eine breite Bera-
tungsförderung etwa durch BayStartUP oder 
im Rahmen des Bayerischen Vorgründungs-
coachings. Auch die Vernetzung unter den 
Gründern und mit etablierten Unternehmen 
wird die Bayerische Staatsregierung weiter för-
dern. 

Kommunikationskampagne Gründerland Bay-
ern. Neben konkreten Unterstützungsmaßnah-
men für (potenzielle) Gründer trägt auch die 
Wahrnehmung des Gründerstandorts Bayern 
zu einem dynamischen Gründungsgeschehen 
in Bayern bei. Da es abzuwarten bleibt, wie sich 
die Folgen der Corona-Pandemie auf die Grün-
dungsbereitschaft in den einzelnen Branchen 
auswirkt, wird der passgenauen Kommunika-
tion mit der Zielgruppe und der Aufbereitung 
und der Zurverfügungstellung von relevanten 
Informationen zum Unterstützungsangebot 
künftig eine noch größere Bedeutung zukom-
men. 

Um das Thema Gründung und Unternehmer-
tum in der Öffentlichkeit präsenter zu machen 
und zugleich positiv zu prägen, ist schon jetzt 
ein umfassendes Maßnahmenbündel an Kom-
munikationsmaßnahmen in der Umsetzung. 
Auch über 2020 hinaus sollen Kommunikati-
onsmaßnahmen weiterentwickelt und umge-
setzt werden. 

Corona-Pandemie als Herausforderung und 
Chance. Auch wenn die Corona-Pandemie ge-
rade junge Unternehmen vor besondere Her-
ausforderungen stellt, nutzen viele von ihnen 
die Situation als echte Chance. Bei der Etablie-
rung digitaler Lösungsansätze sind Gründer aus 
Bayern ganz vorne mit dabei – mit neuen Ge-
schäftsmodellen, in digitalen Therapien der Te-
lemedizin, der Biotechnologie und Medizin-
technik genauso wie in hochtechnologischen 
Anwendungen, die im Internet der Dinge 
Mensch und Maschine miteinander vernetzen. 
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Es wird darauf ankommen, dieses Potenzial ge-
rade in herausfordernden Zeiten auszuschöp-
fen und so dauerhaft die künftige Wirtschafts-
struktur auch für die Zeit nach der Corona-Pan-
demie mit zu prägen. 

10.1.8 Finanzierung sicherstellen 

In den kommenden Jahren stehen bei der Fi-
nanzmarktregulierung voraussichtlich einige 
zentrale Weichenstellungen mit Auswirkungen 
auf die Rahmenbedingungen für die Mittel-
standsfinanzierung an. Die Bayerische Staats-
regierung wird sich in diesem Zusammenhang 
insbesondere mit Nachdruck dafür einsetzen, 
dass 

 bei der anstehenden Umsetzung des im 
Dezember 2017 vom Basler Ausschuss für 
Bankenaufsicht beschlossenen Kompro-
misses in europäisches Recht, der schwer-
punktmäßig die Reform der aufsichts-
rechtlichen Risikomessmethoden für Ban-
ken beinhaltet, zentrale Eckpfeiler für die 
Mittelstandsfinanzierung wie der KMU-
Korrekturfaktor sowie das sog. Granulari-
tätskriterium zur Abgrenzung des Men-
gengeschäfts in ihrer bisherigen Reform 
erhalten bleiben und 

 bei der Weiterentwicklung und Umset-
zung der sog. Sustainable Finance Initiati-
ven, die derzeit sowohl auf europäischer 
als auch nationaler Ebene mit Nachdruck 
vorangetrieben werden, eine möglichst 
schlanke, klare und einfach anwendbare 
Ausgestaltung hohen Stellenwert ein-
nimmt, um eine bürokratische Überlas-
tung des Mittelstands zu vermeiden. 

Die anhaltende Niedrigzinsphase wird die Er-
tragssituation der Kreditinstitute aller Voraus-
sicht nach auch in der nahen Zukunft weiter be-
lasten und den Druck zur Anpassung der Ge-
schäftsmodelle aufrechterhalten. Neben den 
Niedrigzinsen stellen auch ein verändertes 
Kundenverhalten, beispielsweise die geringere 
Nutzung des Vertriebswegs Geschäftsstelle, 
und die verstärkte Notwendigkeit der Digitali-

sierung die Kreditinstitute vor Herausforderun-
gen. Im Hinblick auf neue Anbieter aus dem Be-
reich der sog. Fintechs bleibt abzuwarten, ob 
sich der zuletzt beobachtbare Trend in Rich-
tung einer stärkeren Kooperation mit etablier-
ten Anbietern fortsetzt. Die Bayerische Staats-
regierung sieht in der Förderung der Vernet-
zung etablierter Anbieter und innovativen 
Start-ups im Bereich der Finanzwirtschaft ei-
nen sinnvollen Ansatz zur Bewältigung der Her-
ausforderungen der Digitalisierung. Dies 
kommt etwa in der Förderung des Insurtech-
Hub Munich durch Mittel aus der Strategie Bay-
ern Digital sichtbar zum Ausdruck. 

Ständige Anpassungen sind auch im Rahmen 
der staatlich geförderten Mittelstandsfinanzie-
rung notwendig. So werden die Förderpro-
dukte und -programme weiterhin konsequent 
am Bedarf der Kunden ausgerichtet und opti-
miert. Ziel der Bayerischen Staatsregierung ist 
es, den mittelständischen Unternehmen gute 
Finanzierungsbedingungen in unterschiedli-
chen Finanzierungssituationen zu bieten. Ne-
ben der anhaltenden Niedrigzinsphase beein-
flussen auch die Auswirkungen der internatio-
nalen Handelskonflikte, die Brexit-Thematik 
und die strukturellen Herausforderungen im 
Rahmen von Digitalisierung und Klimawandel 
das Fördergeschäft der LfA Förderbank Bayern. 
Wichtig war auch die schnelle und mit Pro-
duktanpassungen verbundene Unterstützung 
der Unternehmen bei den wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Pandemie. 

Unabhängig von der weiteren Entwicklung an 
den Kapital- und Finanzmärkten wird die LfA 
auch in den kommenden Jahren, selbst in 
schwierigen Zeiten, ein verlässlicher und bere-
chenbarer Partner der Unternehmen in Bayern 
und der sie finanzierenden Hausbanken sein. 
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10.2 Perspektiven ausgewählter 
Branchen 

10.2.1 Handwerk 

Schon allein mit seinen derzeit (2019) rund 
205.000 Betrieben, in denen über 950.000 tä-
tige Personen zuletzt einen Umsatz von 
126,4 Mrd. Euro erwirtschaften konnten, hat 
das Handwerk innerhalb der Gesamtstruktur 
der bayerischen Wirtschaft ein erhebliches Ge-
wicht. Die Bedeutung von Maßnahmen zur Ab-
sicherung guter Zukunftsperspektiven für das 
Handwerk können aber nur dann richtig einge-
ordnet werden, wenn auch die weiteren Leis-
tungen und gesamtwirtschaftlichen Funktio-
nen der Handwerkswirtschaft gesehen wer-
den: 

 Die regionalpolitische Bedeutung des 
Handwerks erschließt sich aus seiner de-
zentralen Struktur und Auffächerung in al-
lein 53 meisterpflichtige Berufe. Das Hand-
werk trägt Wertschöpfung, Wachstum und 
ein breites Angebot an unterschiedlichen 
Beschäftigungsmöglichkeiten in die ge-
samte Fläche des Freistaates. Mit seinen 
guten beruflichen Entwicklungsperspekti-
ven leistet das Handwerk einen hilfreichen 
Beitrag, um jungen Menschen attraktive 
Zukunftsperspektiven an ihrem Heimatort 
zu bieten. 

 Die standortpolitische Funktion der Hand-
werkswirtschaft erschließt sich aus der 
Tatsache, dass das Handwerk sowohl für 
die privaten Haushalte als auch für Unter-
nehmen ein unverzichtbarer Partner ist. 
Die Verfügbarkeit von Handwerkerleistun-
gen sowie insbesondere auch das Angebot 
des Lebensmittelhandwerks mit seinen re-
gionalen Spezialitäten vermittelt den Men-
schen einen wichtigen Bestandteil der Le-
bensqualität und damit der Attraktivität 
ihres Wohnortes. Andere Bereiche des 
Handwerks sind unverzichtbare Partner, 
Zulieferer und Servicebetriebe für Unter-
nehmen der Industrie, der großen Dienst-
leister und des breiten Mittelstandes. Die 

Bayerischer Mittelstandsbericht 2020 

Vollständigkeit von Wertschöpfungsket-
ten sowie die Verfügbarkeit von Repara-
tur- und Serviceleistungen an spezifischen 
regionalen Standort hängt entscheidend 
vom Handwerk ab. Damit ist das Hand-
werk ein essenziell wichtiger Strandortfak-
tor für die Region. 

 Qualifizierte Handwerkerinnen und Hand-
werker sind auch in schwierigeren Zeiten 
immer gesucht. Daher eröffnet das Hand-
werk Schulabgängern aller Schulrichtun-
gen vielseitige Beschäftigungsmöglichkei-
ten bei einem hohen Maß an Beschäfti-
gungssicherheit. Die niedrige Jugendar-
beitslosigkeit in Bayern von zuletzt (2019) 
2,5 % und in ganz Deutschland mit 4,5 % 
(EU: 14,9 %) bestätigt in eindrucksvoller 
Weise das große Maß an sozialer Sicher-
heit, dass unsere moderne Soziale Markt-
wirtschaft jungen Menschen bieten kann. 
Hieran hat das Handwerk mit seinem An-
gebot an vielfältigen Chancen für alle Ta-
lente einen maßgeblichen Anteil. 

 Schließlich sei auf wichtige gesellschafts-
politische Aspekte hingewiesen, wie etwa 
die Bedeutung des hohen Anteils an eigen-
tümergeführten Betrieben für den Fortbe-
stand eines gesunden Unternehmertums 
oder etwa das hohe Maß an gemeinsa-
mem ehrenamtlichem Engagement von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Rah-
men der Selbstverwaltung der Handwerks-
wirtschaft. 

Vor diesem Hintergrund ist die Absicherung ei-
ner nachhaltig gesunden Struktur von Hand-
werksbetrieben für den Freistaat von hoher 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Rele-
vanz. Das Bayerische Wirtschaftsministerium 
trägt diesem Umstand Rechnung, indem die 
Förderung der beruflichen Bildung beim Hand-
werk im Freistaat auf einem deutschlandweit 
hohen Niveau umgesetzt wird. 

Neben dieser Daueraufgabe sind im vergange-
nen Jahrzehnt zwei neue Herausforderungen 
auf das Handwerk zugekommen, die in der vor 
uns liegenden Zeit angegangen werden müs-
sen: Dies ist die Deckung eines wachsenden Be-
darfs an Fachkräften, bzw. an Auszubildenden 
beim Handwerk sowie die Notwendigkeit, den 
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rasanten technischen Fortschritt in die ver-
schiedenen Bereiche handwerklicher Produk-
tion zu integrieren, um die Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks nach-
haltig abzusichern. 

Integration des technischen Fortschritts. Die 
Dynamik des technischen Fortschritts gewinnt 
sowohl hinsichtlich der Breite der betroffenen 
Technologiefelder als auch in der Tiefe und 
wachsenden Spezialisierung sowie in immer 
schneller ablaufenden Innovationszyklen an In-
tensität. Daher ist es in der vor uns liegenden 
Zeit eine wichtige Aufgabe der Handwerkspoli-
tik, den technischen Fortschritt für das Hand-
werk nutzbar zu machen und die Handwerks-
betriebe in die Lage zu versetzen, neue Tech-
nologien anzuwenden. Mit dieser Zielorientie-
rung ergreift das Bayerische Wirtschaftsminis-
terium folgende Maßnahmen: 

 Seit 1. Januar 2020 ist die Förderrichtlinie 
„Handwerk Innovativ“ in Kraft. Sie stellt 
darauf ab, Handwerksorganisationen da-
bei zu unterstützen, 

o gemeinsam mit Forschungsinstituten 
für das Handwerk neue Produkte, neue 
Produktionsverfahren und neue 
Märkte aus Anwendung neuer Techno-
logien zu erschließen, 

o die Vernetzung der Handwerksbe-
triebe mit potenziellen Partnern in der 
Wertschöpfungskette und mit Know-
how-Trägern aus Forschung und Lehre 
zu verstärken und 

o im Rahmen von Demonstrationszen-
tren die konkrete Umsetzung neuer 
Handwerkstechnologie transparent 
und anschaulich zu vermitteln. 

Für dieses Maßnahmenbündel sind 3 Mio. 
Euro pro Jahr an Fördermitteln bereitge-
stellt. 

 Die berufliche Aus- und Fortbildung ist ein 
zentral wichtiges Instrument, um hochmo-
derne Technologiekompetenz in die Hand-
werksbetriebe zu transferieren. Daher för-
dert das Bayerische Wirtschaftsministe-
rium Investitionen in eine hochmoderne 

Struktur an beruflichen Bildungsstätten 
des Handwerks. Das Volumen dieser Inves-
titionsförderung wurde von 5,5 Mio. Euro 
im Jahr 2015 auf 13,9 Mio. Euro im Jahr 
2019 mehr als verdoppelt. 

 Für die Zukunft wird für alle Handwerke-
rinnen und Handwerker das Thema „le-
benslanges Lernen“ von weiter wachsen-
der Bedeutung sein. Das Erlernen eines Be-
rufes kann mit dem Meisterbrief nicht 
endgültig abgeschlossen sein, wenn sich 
das Berufsbild im technologischen Wandel 
fortlaufend weiterentwickelt. 

Beste Ausgangsbedingungen. Der Gesetzgeber 
hat mit der Ergänzung von § 91 HWO durch die 
Ziffer 7a den staatlichen Bildungsauftrag an die 
Handwerkskammern dahingehend erweitert, 
dass auch der „… technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Weiterbildung …“ Rechnung 
getragen werden kann, unter Einbindung der 
Innungen. Mit dieser Erweiterung ist sehr wert-
voller Handlungsspielraum entstanden. Im 
Freistaat bestehen die besten Voraussetzun-
gen, um diesen Auftrag erfolgreich mit Leben 
zu erfüllen, da das bayerische Handwerk über 
leistungsstarke Handwerksorganisationen ver-
fügt, deren Leistungsvermögen im Rahmen der 
Handwerksförderung bestmöglich verstärkt 
und zur Wirkung gebracht werden kann. 

10.2.2 Industrie 

Bayern gehört nicht nur zu den wirtschaftlich 
stärksten und vielfältigsten Regionen Europas, 
sondern genießt als Hochtechnologiestandort 
auch weltweit einen hervorragenden Ruf. Ak-
tuelle Zahlen zur Entwicklungen der bayeri-
schen Industrie können dem alljährlich erschei-
nenden Industriebericht Bayern des Bayeri-
schen Wirtschaftsministeriums entnommen 
werden. 

Mit einer vorausschauenden und verantwor-
tungsvollen Industriepolitik gilt es, die wirt-
schaftliche Stärke Bayerns auch in Zukunft zu 
sichern. Gemeinsam mit der bayerischen In-
dustrie passt der Freistaat daher die ökonomi-
schen und ökologischen Rahmenbedingungen 
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fortlaufend an die gegenwärtigen Entwicklun-
gen an, sodass auch in Zukunft die Industrie 
wichtiger Innovationstreiber und Wachstums-
motor für die bayerische Wirtschaft in allen Re-
gionen ist. Vor diesem Hintergrund werden mit 
den „Leitlinien der Bayerischen Industriestrate-
gie“ vier zentrale Handlungsfelder adressiert, 
die für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit 
und den Erfolg der bayerischen Industrie von 
zentraler Bedeutung sein werden: (i) Digitali-
sierung voranbringen, (ii) neue Industrien ent-
wickeln, (iii) Produktion erhalten und wieder 
zurückholen sowie (iv) eine sichere und bezahl-
bare Energieversorgung gewährleisten. Der In-
dustrie kommt zur Bewältigung der Folgen der 
Corona-Pandemie eine besondere Rolle zu. Da-
mit gewinnen diese Themen zusätzlich an Be-
deutung. Verknüpfend mit der Bioökono-
miestrategie für Bayern treibt die Bayerische 
Staatsregierung damit die Transformation der 
bayerischen Wirtschaft und der land- und forst-
wirtschaftlichen Erzeugung mit innovativen 
Produkten, zukunftsweisenden Technologien 
und kreislauffähigen Produktionsweisen voran; 
denn Bayern kann aufgrund der zahlreich vor-
handenen Kompetenzen in Wissenschaft und 
Wirtschaft sowie deren Weiterentwicklung 
Vorreiter sein und zeigen, wie die Reduktion 
des Verbrauchs fossiler Rohstoffe und die Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe mit wirt-
schaftlichen Erfolgen Hand in Hand gehen. 

10.2.3 Tourismus 

Die Tourismusbranche ist wie kaum eine an-
dere Branche durch die Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Corona-Pandemie betroffen. 
Für viele der überwiegend klein- und mittel-
ständischen Betriebe ist der Umsatz im Jahr 
2020 über Monate komplett weggebrochen. 
Sehr viele touristische Anbieter sind dadurch in 
ihrer Existenz akut gefährdet. Es ist nun Ziel der 
Bayerischen Staatsregierung, die Branche über 
die vielfältigen Unterstützungsangebote des 
Freistaats für Unternehmen während der 
Corona-Pandemie hinaus zu unterstützen und 
zukunftsfähig zu gestalten. 

Wie bereits die Studie „Szenarien für den Tou-
rismus in Bayern im Jahr 2040“ der Hochschule 

Kempten nachdrücklich zeigt, wird der Erfolg 
der bayerischen Tourismuswirtschaft davon 
abhängen, ob die Akteure sich digital und nach-
haltig für die Zukunft aufstellen. Die Bayerische 
Staatsregierung strebt ein Szenario an, das eine 
nachhaltige Entwicklung mit ausgewogenem 
Wachstum in der Fläche, den Erhalt der bayeri-
schen Identität sowie vielfältige und agile Tou-
rismusanbieter, die sich digitale Möglichkeiten 
zu Nutze machen, beinhaltet. Aus diesem 
Grund liegen die Schwerpunkte der zukünfti-
gen tourismuspolitischen Arbeit – gerade vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie – auf 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit. 

Vorreiter bei der Digitalisierung: Tourismus 
als Teil der Bayerischen Hightech Agenda. Um 
das Tourismusland Bayern in der digitalen Welt 
optimal zu präsentieren und die bayerischen 
Akteure im Tourismus fit für die Digitalisierung 
zu machen, sind Maßnahmen in den Bereichen 
Innovation, digitale Infrastruktur und Informa-
tion erforderlich. 

Im Bereich Innovation plant die Bayerische 
Staatsregierung eine Sensibilisierungskam-
pagne zur Digitalisierung von Erlebnisanbietern 
und wird eine „Kompetenzstelle Digitalisie-
rung“ in Waldkirchen einrichten. Diese wird 
sich u. a. darum kümmern, dass auf Basis der 
Ergebnisse des Forschungsvorhabens „Bayern 
Cloud“, eine Datendrehscheibe für den Touris-
mus erstellt und allen touristischen Leistungs-
trägern zur Verfügung gestellt wird. Im Bereich 
Information plant die Bayerische Staatsregie-
rung ein Testumfeld für das Reisebüro der Zu-
kunft, in dem mittelständische Reisebüros 
neue Konzepte und digitale Anwendungen er-
proben können. 

Nachhaltigkeit ganzheitlich denken: in For-
schung, Marketing und Förderung. Nachhaltig-
keit soll nicht nur im Fokus der Arbeit der tou-
ristischen Partner der Bayerischen Staatsregie-
rung stehen, sondern auch bei der staatlichen 
Förderung im Tourismus. So arbeitet die Baye-
rische Staatsregierung daran, die Förderung 
von öffentlichen touristischen Infrastrukturein-
richtungen zukünftig noch stärker auf die 
Nachhaltigkeit auszurichten. Dazu wurden 
neue Bewertungskriterien erarbeitet. 
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10.2.4 Handel 

Der Handel wurde durch die Corona-Pandemie 
und die für die Betriebe außerhalb des Lebens-
mittelhandels und der Drogerien verhängten 
Betriebsschließungen schwer getroffen. Folge 
sind starke Umsatzverluste, die in verschiede-
nen saisonal geprägten Bereichen wie etwa 
dem Textil- und Bekleidungshandel, darunter 
etwa auch der Trachtenbranche, voraussicht-
lich nur schwer nachgeholt werden können. Es 
ist daher sehr wahrscheinlich, dass es im stati-
onären Handel zu vermehrten Betriebsaufga-
ben kommen wird, die durch Staatshilfen nur 
teilweise verhindert werden können. Unmittel-
bare Gewinner der Krise sind insbesondere die 
großen E-Commerce-Unternehmen sowie der 
Lebensmittelhandel. 

Gleichzeitig hat die Corona-Krise jedoch auch 
einen Modernisierungsschub im stationären 
Handel ausgelöst, der sich, auch mit vielfälti-
gen Unterstützungsmaßnahmen des Freistaats 
Bayern, wesentlicher digitaler aufstellt als bis-
lang. Dies betrifft den Internetauftritt und die 
digitale Sichtbarkeit ebenso wie Liefer- oder 
Bezahlsysteme. Den Kommunen ist noch be-
wusster geworden, wie wichtig der Erhalt at-
traktiver Innenstädte ist. Sie setzen daher zu-
nehmend auf aktives und innovatives Stadt-
marketing. Gerade mittlere und kleinere 
Städte profitieren hierbei auch von der Rückbe-
sinnung der Kunden auf den lokalen, ortsnahen 
Handel. 

Schon vor der Corona-Pandemie litt ein großer 
Teil der Handelsunternehmen, darunter insbe-
sondere mittelständische Unternehmen, unter 
einer immer stärker werdenden Regulierung, 
die insbesondere von EU-Ebene, aber auch von 
nationaler Ebene ausgeht. Um eine auch in Zu-
kunft vielfältige Handelslandschaft mit einem 
Nebeneinander mittelständischer und großer 
Handelsunternehmen zu ermöglichen, sind 
eine deutliche Reduzierung der bürokratischen 
Anforderungen insgesamt und insbesondere 
reduzierte Anforderungen gerade für kleine 
und mittelständische Handelsunternehmen 
und Start-Ups notwendig. 

10.2.5 Freie Berufe, Sonstige 
Dienstleistungen 

Auch die Freien Berufe zählen zu den von der 
Corona-Krise getroffenen Bereichen. Selbst die 
Gesundheitsberufe machten, obwohl größten-
teils nicht von Betriebsuntersagungen betrof-
fen, eine Phase mit sehr schwacher Nachfrage 
durch. Diese Nachfrageschwäche war auch in 
einer Vielzahl anderer Freier Berufe zu be-
obachten. Der Nachfrageeinbruch ist allerdings 
bei den meisten Berufen nicht dauerhaft und 
es ist davon auszugehen, dass der in den letz-
ten Jahren sehr stark wachsende Bereich der 
Freien Berufe rasch zu alter Stärke zurückfin-
det. 

Bei den sonstigen Dienstleistungen ist das Bild 
sehr heterogen. Bestimmte Sektoren der sons-
tigen Dienstleistungen wie insbesondere die 
Veranstaltungsbranche und das Messebauwe-
sen sind teilweise sehr lange vom Betriebsver-
bot betroffen gewesen bzw. sind es zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt (Juli 2020) immer noch. 
Hier wird es entscheidend darauf ankommen, 
wann die Unternehmen ihre Arbeit wieder auf-
nehmen dürfen und ob die staatlichen Über-
brückungshilfen ausreichen, um die Substanz 
der Unternehmen zu bewahren. 

Zu den besonders schwer betroffenen Berei-
chen zählt aufgrund des Veranstaltungsverbots 
bzw. der gravierenden Beschränkungen, unter 
denen kulturelle Veranstaltungen später wie-
der zugelassen wurden, auch die Kunst- und 
Kulturbranche sowie die selbstständigen 
Künstler, deren wirtschaftliches Überleben in 
vielen Fällen von staatlichen Hilfen abhängig 
ist. 

10.2.6 Kultur-und Kreativwirtschaft 

Die Corona-Krise hat die Kultur-und Kreativ-
wirtschaft besonders hart getroffen. Aufgrund 
der erlassenen Maßnahmen, insbesondere 
durch die Schließung örtlicher und öffentlicher 
Kulturveranstaltungsorte und des Verbots kul-
tureller Veranstaltungen, wurden und sind 
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viele Unternehmen der Branche in ihrer Exis-
tenz gefährdet. 

Dies ist umso bitterer, als die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft in den vergangenen Jahren - auch 
dank der bayerischen Förderpolitik - zu einem 
maßgeblichen Wirtschaftsfaktor geworden ist. 
Das zeigt sich besonders in den wirtschaftlich 
starken Teilmärkten Games, Film oder auch 
Virtual/Augmented Reality und im Bereich De-
sign. 

Daher ist es außerordentlich wichtig, dass die 
zur Abmilderung der Pandemiefolgen von 
Bund und Freistaat Bayern aufgelegten Unter-
stützungsmaßnamen zügig und wirksam grei-
fen, zum Beispiel das Künstlerhilfsprogramm o-
der das „Stabilisierungsprogramm für Spiel-
stätten“ und vor allem das mit 1 Mrd. Euro do-
tierte Bundesprogramm „Neustart Kultur“. 

Neben einer raschen Erholung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft ist es ein Hauptanliegen der 
Staatsregierung, auch die Sichtbarkeit der 
Branche als bedeutenden Wirtschaftsfaktor zu 
stärken. Zudem gilt es, die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft im ländlichen Raum stärker zu etab-
lieren, um ihr neben den Großräumen Mün-
chen und Nürnberg auch dort der KKW eine 
sichtbare und nachhaltige Präsenz zu verschaf-
fen. 
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